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UNG
des Vereins für Schleswig- olsteini che Kirchengeschichte

(Auszug)
Zweck

(1) weck des ereins ist e  / dieGeschichte der s;hleswig-hdlsteirüsél‘iefi Ländeskirl:he
Zuerforschen un weitere Kreise mıit derselben bekanntzumachen. Die Tätigkeit des Vereins
ist eshalbgerichtet sowochl auf die verschiedenen Gebiete des innerkirchlichen Lebens wıe

uch auf die Geschichte der Landesteile und Gemeinden, diedie Landeskirche bilden oder
geschichtlich. Z& ihr Verbindungstehen, schließlichauch besonders auf die Geschichte
des Schglwege"n-s un! der kirchlichen Kunst
(2) Seinen Zweck sucht erVerein insbesoöndere Z erreichen UTrC die Herausgabegrößerer und kleinerer Veröffentlichungen, die zwangloser Reihenfolge erscheinen sollen.

Die Schriften des ereins sollen den Anforderungen.der. heutigen Geschichtswissenschaftmöglichst gemeinverständlicher 5Sprache Rechnung tragen.(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbaäar gemeinnutzige Zwecke. Die
Einnahmen un das Vermögen des ereins duüurfen 190008 für dessen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder aben, auch bei ihrem Ausscheiden, keinen Anteil dem vorhandenenVé;einsvé@ögen, Übermäßige Vergutungen- Mitglieder der dritte Personen sind
unzulässig.

Mitglieder
(1) Die Mitgliedschaft wird durch Zahlung des Mitgliedsbeitrages erworben.
(2) Der Mitgliedsbeitra beträgt £ur Einzelmitglieder D  \p Studenten D  efuür

Kirchengemeinden M £ur Propsteien D  j fur sonstige Mitglieder mindestens
Er ist Laufe des Geschäftsjahres den Rechnungsführer entrichten.

Freiwillige Beiträge un! Zuwendungen sind erwunscht.
(3) Der Vorstand kannn‚Mitglieder, die sich hervorragende Verdienste’ den Verein

erworben haben, Ehrenmitgliedern Ebenso kann der Vorstand Persönlichkei-
ten, insbesondere Ausland, die dich der Erforschung und der Darstellung der
schleswig-holsteinischen Kirchengeschichte dUSgeCW1LEsSCN haben, korrespondierendenMitgliedern eINENNEN. Ehrenmitglieder undkorrespondierende Mitglieder haben die Rechte
der Mitgh'eder‚ sind ber<  3 der Verpflichtung ZUrFr Zahlung des Mitgliedsbeitrages befreit.

(4) Die ‚Mitglieder erhalten die VO: Verein herausgegebenen Schri ten, und WAar die
kleinerenVeröffentlichungen (Schriftenreihe SOWIie die Nachrichten aus demVereinslebenunentgeltlich, die größeren Veröffentlichungen (Schriftenreihe unı Sonderhefte)Vorzugspreis.

5) Die Mitglieder haften nicht für die Verbindlichkeiten:des Vereins.
(6) Der Austritt aus dem Verein erfolgt UTC. schriftliche Erklärung denVorstand und

wird mıit Ende des laufenden ‘Geschäftsjahres wirksam. Ein Mitglied, das den
Mitgliedsbeitrag TOLZ wiederholter Aufforderungennicht entrichtet hat, kanndurch den
Vorstand aus der Mitgliederliste gestrichen werden.

Vorstand
{} Der Vorstand besteht ausem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem

Rechnungsführer und 1CcT1 weiteren Mitgliedern. Die ,Vertellufi_g der sonstigen Geschäfte
innerhalb des Vörstandes bleibt dem Vorstand HN O  AAA AA

(2)Vorstand Sinne des BGB‘ist der.Vorsitzende derS5e1n Stellvertreter.
(3) Es werden der Vorsitzende, der stellvertretende Voörsitzende und. der Rechnungsführerfür die Dauer VO:  > VlierT Jahren die übrigen Vorstandsmitglieder für die Dauer VO:  - zweıJahren

vonder. Mitgliederversammlung ewählt
(4) Scheidet en VorstandsmitgE°  lie vorzeitig aus; regelt der Vorstand dessen Vertretungbis Zu nächsten Mitgliederversammlung./
(5) Alle Amiter ı Vorstand sind Ehrenämter.

Mitgliederversammlung: /-
(1)Der Vorstand beruft alljährlich CINE ordentliche Mitgliederversammlung, nach Bedarf

der auf Verlangen VO.  - mindestens Mitgliedern 1Ne€e außerordentliche Mitgliederver-sammlung.eın Zu ihr sind die Mitglieder spatestens drei Wöchen vorher schriftlich unter
Mitteilung der Tagesordnung einzuladen.
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Vorwort

Band der Reihe der Schriftften des ereins fur Schleswig-Holsteinische
Kirchengeschichte ist wiederum eın Doppelband gyeworden. Die ursprungliche
Absicht, fur 1978 un 1979 Je einen eigenen Band herauszubringen, hat sich leider
nicht verwirklichen lassen. Wir hoffen, da{fßs WIT jedenfalls fur 1980 diese Absicht
realisieren können.

Der vorliegende Band versucht, 1n seinen Einzelbeiträgen wiederum eınen
Einblick ın die Arbeit der beiden zurückliegenden Jahre geben. Er beginnt mit
dem Abschiedswort der Kirchenleitung fur Bischof Alfred Petersen, 1ın dem Herr
Bischof Dr Hubner das Wirken des scheidenden Bischofs fur Schleswig 1n den
größeren Zusammenhang der schleswig-holsteinischen Kirchengeschichte einord-
net Der Beitrag VO  3 Johann Schmidt ist die Wiedergabe sSE1INEeSs Vortrags, den

Zzu 200 Geburtstag VO:  — Claus Harms auf der Mitgliederversammlung unNnseTes

ereins Mai 1978 1n Neumunster gehalten hat Wilhelm (Otte zeichnet 1n
seinem Artikel uber die evangelischen Alumnate 1ın Schleswig-Holstein die
Geschichte des Alumnatsvereins nach, der 1n diesem Jahr se1ine Tätigkeit einstellt,
die fur das geistige un! kulturelle Leben 1n unNnseIeM Land viel bedeutet hat DDer
Beitrag VO Erich Hoffmann ı1st die Wiedergabe sSeE1INES Vortrags, den auf der
Mitgliederversammlung des ereins Mai ET 1n iel gehalten hat
Gotthard KOöppen stellt die vorreformatorische Geschichte der Kirche
Dithmarschen dar, un! Birgit Hoffmann befaft sich mıiıt der Hexenverfolgung
1ın Schleswig-Holstein. In diesem weıtgespannten Bogen, der VO  - der fruhen
Vergangenheit bis 1n die Gegenwart reicht, wird erneut deutlich, VO  - welcher
Vielfalt Einflussen das Leben uNnseTeT Kirche 1ın allen Phasen seliner Entwicklung
gepragt ist

An dieser Stelle i1st wiederum ın Kurze uber die Mitgliederversammlung
berichten. Sie fand Maıi 1978 1 Anschar-Gemeindehaus 1n Neumunster
unter Beteiligung VO etwa Mitgliedern In seinem Tätigkeitsbericht Zzıng
der Vorsitzende auf die Arbeit des Vorstandes 1Berichtszeitraum eın Dabei stand
die Veröffentlichungsarbeit 1 Vordergrund, die durch grofßzugige finanzielle
Unterstutzung durch die Nordelbische Kirche, den Ministerpräsidenten des Landes
Schleswig-Holstein SOWI1E des Kultusministers Förderung un Anerkennung
gefunden hat Es wurde auch uber Kontakte zu Herausgeberkreis der Schriften
fur Hamburgische Kirchengeschichte berichtet, ebenso uber gute Zusammenarbeit
mıit dem Archiv der Nordelbischen Kirche. Schließlich dankte der Vorsitzende den
Mitgliedern des Vorstandes, die satzungsgemäls muıiıt dieser Mitgliederversamm-
lung au dem Vorstand ausschieden. Die den Bericht anschliefßende Aussprache
brachte Anregungen fur die kunftige Vorstandsarbeit, VOT allem auf den Gebieten
der Geschichte des Kirchenkampftes un! anderer Bereiche.



Der Rechnungsführer erstattete den Kassenbericht un! verlas den Rechnungs-
prufungsbericht. Er teilte mut, daß der Verein 448 Mitglieder hat, davon 315
Einzelmitglieder. Dem Rechnungsführer wurde einstimmig bei einer Enthaltung
Entlastung erteilt.

Die Wahlen füur den Vorstand wurden gemäfs Abs der Satzung
durchgeführt. Die Herren Prof Dr Walter Göbell, Prof Dr Erich Hoffmann,
Pastor Prof Dr Lorenz Hein und Pastor Hans-Joachim Kamm wurden
wiedergewählt. Abs der Satzung wurde dahin gehend erganzt, dafß der
Vorstand korrespondierende Mitglieder berufen kann

Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung stand der 1ın diesem eft
nachgedruckte Vortrag VO  . Johann Schmidt F: 200 Geburtstag von Claus
Harms.

Auf selıner Sitzung Januar 1979 hat der Vorstand Herrn (Jtto Lierau als
Rechnungsführer des ereins verabschiedet. Vierzig Jahre lang hat Herr Lierau
mıit Hingabe un! Sorgfalt die wirtschaftlichen Belange des ereins wahrgenom-
IN  z un! amiıt gaNZz wesentlich dazu beigetragen, dafß der Verein seine
umfangreiche Veröffentlichungsarbeit uberhaupt leisten konnte. Er hat In dieser
eıt neben der Rechnungsführung die Mitgliederliste geführt und großen Teilen
den umfangreichen Schriftwechsel des Vorstandes erledigt. Herr Lierau hat sich

den Verein grofße Verdienste erworben. ÄAm Februar hat seinen
Geburtstag begangen. Unsere uten Wunsche begleiten ih: auch weiterhin.

Friedrich-Otto Scharbau
Vorsitzender



Abschiedswort der Kirchenleitung fur

Alfred Petersen
Bischof fur Schleswig un! Vorsitzender der Kirchenleitung der NEK

Dezember 1977, Schlofß Gottorf, Schleswig

Bischof Dr. Hubner
Hochansehnliche Festversammlung,
verehrter, lieber Bruder Petersen!

Im Auftrag der Kirchenleitung darf ich 5ie alle herzlich grüßen unı! Ihnen
danken, da{fs Sie u1nls helfen wollen, dieser Feierstunde unseTen verehrten Bruder
Petersen au  49} dem aktiven Dienst als Bischof fur Schleswig un|! Vorsitzender der
Kirchenleitung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche verabschie-
den Dabei mMuUu ich versuchen, verehrter, lieber Bruder Petersen, hnen als Ihr DE

wenig jungerer Mitbruder 1M bischöflichen Amt etwas davon zu Ausdruck
bringen, Was un  42} alle dankbar bewegt 1MM Hinblick auf das; Was Sie unl  72 1n diesen
langen Jahren größter Verantwortung un engster Arbeitsgemeinschaft geWESCN
sind

Sie sind schon mehrtach feierlich verabschiedet worden, \40)  . der
Landessynode Nov durch den Präsidenten der Synode un: 1
Nordelbischen Kirchenamt 1n seiner etzten Sitzung durch den
Präsidenten des Kirchenamtes. Wir freuen Ul  N mıiıt Ihnen, da{s der Dekan des
Theologischen Fachbereichs uNnNseTeTl Landesuniversität Kiel 5ie ausgezeichnet
hat durch die Zuerkennung der theologischen Ehrendoktorwurde. Ich zweiftle nicht,
da weiıtere Ehrungen folgen werden.

Um U:  - nicht och einmal s  J wWas andere schon viel besser gesagt haben,
fange ich einmal g anz anders d nämlich bei dem Geschenk, das die Mitglieder
der Kirchenleitung un: des Nordelbischen Kirchenamtes Ihnen gemeınsam 1n
dieser Stunde uberreichen mochten. ES handelt sich eın ebenso schlichtes w1ı1e
seltenes un! fur einen Theologen etwas abseitiges Buch, VO:  » dem WIT trotzdem
hoffen, da{f Ihr Interesse finden könnte Es ıst das ‚„„Neue Kielische Magazin
fur die Geschichte, Statsklugheit un Statenkunde”‘, herausgegeben Von Valentin
August Heinze, der Weltweisheit LDoctor un! Professor Kiel, veroöffentlicht 1n
Kopenhagen 17 Jahre 1786

Die Zuversicht, da{f( 5ie sich in Ihren sicher seltenen Mutfßestunden 1mM Ruhestand
ZUrTr Erhellung der Probleme der Gegenwart mıt der Geschichte unNnseTIes Landes
befassen könnten, gewınne ich aus Ihren eigenen Darlegungen uber Verhältnis
ZUTr Geschichte. Ich darf dabei erwähnen, dafß Sie ach Ausweis Ihres
Abiturzeugnisses 1n Geschichte ebenso gut wıe 1n Religion, Philosophie,
Musik un! Spanisch; leicht enttäuscht War ich LIULT, daß 5ie nicht auch J urnen
gut a  J das hätte ich hnen eigentlich zugetraut. ber wWas Ihr Verhältnis Zu

Geschichte betrifft, haben Sie sich daruber des öfteren geäußert, zuletzt un!



Friedrich Hubner

markant aber bei Ihrer Rede anläßlich des Jubiläums der Evangelischen Akademie
Segeberg 1mM Oktober Dort sagten Sie
„Ich meılıne aber, daß innvoll der Blick 1n die Zukunft LIUT dann gerichtet werden kann,
WEe die Vergangenheit nicht aus dem Auge verloren wird Es gehört den großartigen
Vorzugen der Heiligen Schrift, daß G1€e Ul es nebeneinander gen äßt sowohl die
Aufforderung be den Herrn, meılne Seele un! vergifß nicht, was dir Gutes
hat‘ als uch das Wort Jesu ‚Wer seine Hand den Pflug legt und sieht zuruck, der
ıst nicht geschickt Zu Reiche Csottes‘.“

Sie fahren dann tort
‚‚Mir persönlich sind diese beiden Worte ımmer wegweisend ZeWESECN fur meınen
Umgang muıiıt Geschichte, meılner eigenen Lebensgeschichte, ber uch der Weltge-
schichte. Ich kann und darf nicht das ute vergessEC, das Er mMr g  an hat; ich darf mMIr
ber uch VO: Hängen der Vergangenheit nicht den Willen lahmen lassen, mıit Nler
Entschlossenheit auf die Zukunft zuzugehen un!| Warl Zukunft 1 eschatologischen
Sinne un nicht L11UT zeitlicher Begrenzung.‘

Und Sie zıt1eren dann die gute Formulierung des Franzosen Jean Jaures
‚„„Tradition das heißt Nicht die Asche aufbewahren, sondern die Flamme
Brennen halten.“

In diesem Sinne halte ich nicht ULr fur eine amusante Freizeitgestaltung,
sondern fur eiıne höchst instruktive Bildungsarbeit gerade fur einen Mann, VO:  '

dessen Altersweisheit WIT och alle profitieren möchten, sich miıt dem ‚„Neuen
Kielischen Magazin”‘ von 1786 befassen. Man kann dabei sehr gut beobachten,
Wäas diesen vergangenen 200 Jahren alles schon Asche geworden ist, aber
ebenso auch studieren, wI1ı1e dieselbe Flamme damals Brennen gehalten wurde,
VO  - deren Brennen und Leuchtkraft auch 1NSseTe Gegenwart und Zukunft abhängt.

1786 das wWwWarl das Todesjahr VO:  - Friedrich dem Großen. Die Vereinigten
Staaten VO:  - Amerika hatten schon Jahre vorher das Kolonialjoch abgeschuttelt
und sich unabhängig erklärt, un! die Französische Revolution stand unmittelbar
bevor. Kant hatte se1ine ‚„„Kritik der reinen Vernunft‘ schon 1781 geschrieben,
Herder hatte eiıne ‚Ideen ZUu!r Philosophie der Geschichte der Menschheit”“‘ gerade
vorgelegt un! Goethe seine Iphigenie veröffentlicht. 1786 Warl auch das Todesjahr
des Bischots oder wIıe damals hiefß, des Seniors der Hamburgischen Kirche
Johann Melchior Goetze, dem entschlossenen Gtreiter Reimarus und Lessing
un Anwalt des orthodoxen Luthertums. Kurzum: Der Autfbruch der euzeit durch
die Epoche der Aufklärung WarTr schon etwa 100 Jahre 17 Gange, als dieses Magazin
erschien. In der Kirche die Kräfte der eCU!l Frömmigkeit des Pietismus 1mMm
Vormarsch, aber hatten art kämpfen mıit den siegesbewußten Geistern der
Aufklärung un! dem hinhaltenden Widerstand orthodoxer Traditionalisten.

Wie sieht inmuıtten dieser eit L11U 1n der Geisteswelt VO  - Kiel aus? Auf den
ersten Blick fällt au dafß all die großen Namen un Ereignisse der Geschichte,
die ich eben erwähnte, 1n Kiel gaI nicht vorkommen! Im Stichwortregister un 17
sorgfältigen Inhaltsverzeichnis geht offensichtlich H anlZ andere Dinge,



Abschiedswort fur Alfred Petersen

‚„Von einer 1n den Nordlanden errichtenden Stadt wobei den nordlichen
Teil VO:  » Norwegen gedacht ist, oder uber die ‚„Versuche bei Brunnenarbeiten 1mMm
Oldesloer Salzwerk“ oder den „Plan einer musikalischen Akademie 1n
Kopenhagen“ un! das ‚„„Verhältnis zwischen den Bauern un Grundbesitzern
1in Dänemark”, die ‚„Lebensgeschichte des sehr alten Normanns Christian
Jacobsen Dratenberg” oder uber 1ne ‚„Wichtige Handschrift 1n der Haderslebi-
schen Propstei””, ber die ‚„‚Bernsteinkuste der Alten”, ber ‚„Gerichtsverfassung
des Amtites Husum?”“ us Kurzum : Vor 200 Jahren herrschte 1n Kiel sowohl wI1e
1ın den Gebieten unNnseTITeTr Nordelbischen Kirche das ebenso ruhmreiche wI1e
abwechslungs- un: abenteuerreiche dänische Königshaus, damals unter Christian
VII 1n Personalunion verbunden mıit den Herzogtumern Vo Schleswig un:!
Holstein. Unser d Gebiet VO  - Hamburg bis Flensburg Walr schichttorten-
mäßig aufgeteilt königliche un gottorfsche Anteile un! die vielen
eingesprenkelten osinen der Adelsherrschaften un! Klosterstifte unı! Städte.

Wenn WIT 1SeTeEe heutigen un:! zukunftigen Aufgabenstellungen bedenken
wollen, ist gut, sich das Urteil VOoI (Jtto Brandt erinnern:

‚„‚Kaum eın deutsches Territorium welst 1Nne bunte, wildbewegte Geschichte auf und
ıst die Jahrhunderte hindurch heiß umstrıtten worden wıe Schleswig-Holstein.
Es gzibt wenige Krisen und Katastrophen nicht LIUTI der deutschen, sondern uch der
nordeuropäischen Geschichte, 1n denen Schleswig-Holstein nicht ıne bedeutsame Rolle
gespielt hat 50 geht eın grofßer politischer Zug UTrC se1ine Vergangenheit hindurch:
1 gew1lssem Sinn hat allen Zeiten ıne Schleswig-Holsteinische Frage gegeben,
die 1M Kraftfeld der europäischen Politik gestanden und der Geschichte des Landes ıne
starke innere Geschlossenheit un! Eigengesetzlichkeit verliehen hat.”

Daran ist naturlich 1n erster 1nıe die geographische Lage der Zimbrischen
Halbinsel Schuld, die immer die Brucke der deutschen und der nordischen Welt
gebildet hat un ımmer VO.:  > ord un! Sud her 1n Anspruch CNOMMUNEN ıst Als
Mittelpunkt der Handelswege VO  > ord ach Sud unı:! VO  »3 Wegst ach (st un!
umgekehrt hat sich allen Sturmen ZUuU Irotz das „ ew1ig ungedeelt” VO:  - 1460
als verbrieftes Recht der Herzogtumer durchgesetzt. Fur 11SsSseTe heutige
geschichtslose Generation ist aum fassen, daß d.s Gebiet, das die
Nordelbische Kirche umfadßst, die me1lsten Jahrhunderte der fruheren Geschichte
unter der Herrschaft der dänischen Krone gestanden hat un! daß TST ce1it gut
100 Jahren eın Landeskirchenamt Kiel gibt, das 11U der 1tz der Nordelbischen
Kirche ISr Hamburg un! Lubeck, Lauenburg un! FEutin Von den Anfängen
her selbstverständlich mıt einbezogen ın diese lange gemeinsame nordalbingische
Geschichte, wenn sS1€e auch oft ihre eigenen Beiträge dieser oder jener Art Zzu

abwechslungsreichen Geschichte geliefert haben [Der Bischof für Schleswig hat
seinen Bischofssitz jenem Plätz) der zuerst VO:  . dem Apostel des Nordens,
Ansgar, erreicht wurde, bevor sich ach Birka 1n Schweden begab, sich dann
erst ach Hamburg un! spater ach Bremen zuruckzuziehen, VO:  3 dort aus das
grofße Missionswer betreiben. Der Bischof fur Schleswig wWar In allen Ööhe-
Uunı! Tiefpunkten dieser wechselreichen Geschichte tief hinein verstrickt 1n die
politischen, kulturellen un! naturlich VOI allem kirchlichen Aufgaben der



Friedrich Hubner

jeweiligen Epoche Das ist der Hintergrund fur die schon mehrfach erwähnte
Bedeutung VO:  . Bischof DPetersen £ur die Befriedung der deutsch-dänischen
Beziehungen auf kirchlichem Gebiet. Er wI1e eın Vorgänger, Bischof Wester,
konnten sich dabei vertrauensvoll einfugen 1n die entschlossene Politik des Landes
Schleswig-Holstein 1 iınne VO:  - Versöhnung und Freundschaft mıiıt Dänemark
un:! dem a  n europäischen Norden.

ESs ist höchst interessant, da{s ‚‚Kielisches Magazin”“ einen Beitrag bringt
unter dem Titel ‚Wahrer Begriff VO'  . der 1n Kaiser Friedrich 17 Überlassungsbrief
VO Jahr 19712 enthaltenen Grenzbestimmung fur das deutsche un! dänische
Reich““‘. Da hat der Verfasser 1786 entdeckt, dafß Jahrhunderte hindurch dieser
alte Urkundentext fehlerhaft überliefert ist, weil immer geheißen hatte ‚„‚alle
Grenzlande jenseıts der FEider un! Elbe, die 7A1 ömischen Reich gehören un! Was

1 Wendenland der Dänenkönig erobert hat“ ce1 Koönig Waldemar 1E den
Dieger, bedingungslos abzutreten. Hier, stellt der Verfasser fest, mMUu nicht VO:  .

der Fider die Rede se1in, sondern VO:  - der Elde, einem kleinen Nebentflufß der Elbe,
die das nordelbische Gebiet VO'  - Mecklenburg 1 Sud-Osten begrenzte. Heute wird
dieser ext 1n diesem berichtigten Sinn überliefert, wI1e - bei Otto Brandt
nachlesen kann Interessant ist aber, daß der Vertfasser nicht LIUTI diese historisch
interessante Korrektur anbringt, sondern auch iıne gewIlsse Genugtuung erkennen
läfst, da{s diese Preisgabe Holsteins un! fast ganz Mecklenburgs den dänischen
König damals VO:  3 dem Kaiser des eutschen Reiches verbrieft worden ist So etwas
MU:. CIM wIlssen, 1SCeIe dänischen reunde 1n ihrem national-geschicht-
lichen Denken verstehen können. Dann werden S1e u1nls auch NSseTe Genugtuung
nicht verubeln, da{fs dieser Erfolg des siegreichen Waldemar I1 schon wenige Jahre
spater durch die Schlacht bei Bornhöved un: den Sieg VO'  - raf Adolph wieder
zunichte gemacht wurde.

Nicht wenıger bedeutungsvoll wird 1n diesem Band VO:  3 1786 das Kapitel der
Menschenrechte traktiert. Erstaunlicherweise nımmt damals schon dieses Thema,
das un heute stark 1n Atem hält, den umfänglichsten Kaum 1n diesem Band
eın Da Herr Bischof Petersen sich einen hervorragenden Namen gemacht hat
als Vorsitzender des Sudafrika-Ausschusses des Kates der Evangelischen Kirche
1in Deutschland, wird dieses Kapitel sicher mıit größtem Vergnugen studieren,
denn ihm wI1e allen das gegenwartıge Schicksal der Menschheit Bemuhten geht

1 erster Linie die Menschenrechte. Er wird dabei entdecken, daß schon
damals ıIn dieser ersten großen Aufklärungswelle 1n Europa immer wieder un:!
immer auf andere Weise die Menschenrechte Z1Ng, dafß aber der Streit, der
damals ausgefochten wurde, auch eigener Gtreit ist, wI1Ie weit nämlich die
Menschenrechte positivistisch VO  - den Juristen mal hier, mal ort un! Je nachdem
1n Anschlag gebracht werden oder w1e weiıt. bei den Menschenrechten auf die
Grundwerte fuüur das Zusammenleben der Menschen uüberhaupt sich zuruckbezie-
hen MU Es handelt sich also die Frage, ob die Philosophie bzw Theologie
ber die Grundwerte etwas beizutragen haben oder ob s1€e dieses gHaANZE Feld den
Juristen uüberlassen mussen. Ausgangspunkt fur die Beiträge 1n diesem Band ist
eın Lehrbuch VO'  > Schlettwein mıiıt dem 'Titel „‚Rechte der Menschheit oder der
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einzige wahre Grund der Gesetze, Ordnungen un! Verfassungen“‘. Er ist Philosoph
un:! beansprucht dieses Thema für die Philosophie; greift die Juristen al die
ohne philosophische Grundlegung sich der Menschenrechte willkurlich bedienen.
ber die Juristen sind 1n ihren Entgegnungen auch nicht Argumente verlegen.
Also Theorie un! Praxis der Menschenrechte G+ das Thema damals wIı1e heute.
ber hören Sie ıne Kostprobe VO:  > Herrn Schlettwein selbst:

”Armes Recht der Natur! Wohltätiges Geschenk Gottes, fur alle die, welchen Vernuntft
schenkte! Zum Wohl der Menschheit gegeben, un! doch VO:  > ben dieser Menschheit

wenig gekannt, der wohl ar verunstaltet! 50 wirst du denn nıe 1n deinem naturlichen
Gilanze erscheinen, wirst immer bald diese, bald jene Farben annehmen, imMmmer eın
falsches zweideutiges Licht auf dich werten lassen, und gleich Negersklaven 1n Fesseln
einhergehen mussen, bloß den Stolz der den eigennutzigen Absichten einıger
Monopolisten frönen! Arme Fakultät der Philosophen! wirst du ewlg eın Spiel der
Legisten der orthodoxen Dogmatiker bleiben? wirst ruhig zusehen, wı1e dir deine
unruhigen Nachbarn eın Stuck nach dem andern VO:  3 deinem Gebiete entreißen suchen,
und Willkur Vernuntft, Facta Recht predigen!”

Nun, der Herr Schlettwein wirkte fur seine juristischen Kritiker trotzdem wen1g
uberzeugend. Die Grundwerte litten damals schon Schaden. Die Lekture 1mM
einzelnen mussen WIT leider Herrn Bischof Petersen allein uüuberlassen.

Der interessanteste Beitrag diesem selben Kapitel der Menschenrechte
STtamm: dus$s der Feder VO  3 Herrn Prof Johannes Christian Fabricius, der 1n Kiel
Protessor der Naturwissenschaften WarTl un! sich auf dem Gebiet der Entomologie,
also der Schmetterlings- un! Mottenkunde, hervorgetan hat Er Steuerte einen
hervorragend-satirischen Artikel ber das.:. LoDb der Leibeigenschaft” bei Es
drängt sich geradezu auf, die lange un: leidenschaftlich Pro un Contra
geführte Diskussion ber die Leibeigenschaft auf uUunNnseTelN Gutern 1n Deutschland
un Dänemark direkt ubertragen auf das Verhältnis VO  - Weißen un:! Schwarzen
1ım sudlichen Afrika un! anderswo oder twa das freie Bauerntum un! die
Kolchosenwirtschaft. Ich zıtiere Herrn Fabricius:

‚„Ne:  in, länger schweige ich nicht Nur lange hat me1n leidendes Ohr das freidenkerische
Geschrei VO:  >} Freiheit und Eigentum gefuhlt Leibeigenschaft! Irost und Sicherheit der
unteren Stände! Deinem Joche verdankt uch meln Vaterland das Gluck sSeiINer Bewohner
und die uhe eines lange anhaltenden Friedens. Du wirkst auf alle Stände; STIreUEesS deine
Mohnkörner uber das IL Land un verschaftst allenthalben Sicherheit und ruhige
Untätigkeit. Dir dankt 1ın Sonderheit Landmann seine unwirksame Ruhe, und ich
sehe mıit Vergnugen, w1e sich der Leibeigene noch gähnend auf seiner Streu wälzt, indess
der freie Bauer schon, mıit Sorgen überhäuft, längst die Federn verlassen hat Jener wei{fs
muit Überzeugung, daß der liebe ott uch INOTSCIL seine Sonne werde aufgehen lassen,
un! einen Tag geben, welchem sSe1Ne mäfigen Arbeiten ruhig und langsam
fortsetzen kann Manchmal freilich schreckt ihn die donnernde Stimme des Verwalters,
der die schwirrende Peitsche des Vogts au seiner träumenden - auf; ber teils
bewirkt sS1€e doch n1€e die unruhige Geschäftigkeit des SOTSSAMEN freien Bauern, teils gibt
ihm die Leibeigenschaft selbst die wahre hilosophie des Lebens, diese Widerwärtigkeiten
muıiıt Gelassenheit ertragen.‘‘
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Nachdem Herr Fabricius fortgefahren hat, die Vorzuge der Leibeigenschaft auch
fur die Gtädte un! den del un! den Staat 1m anzen beschreiben, schliefßt

„Hei deswegen dir, heilige Leibeigenschaft! Fahre ferner fort Vaterland
beglucken. Erhalte und vergrößere immer mehr und mehr die ruhige Untätigkeit unseTiTeTr

Finwohner und die friedliche Schwäche des (sanzen. Mit Entsetzen höre IC das heisere
Geschrei LIEUEICEI Verbesserer VO:  > deiner Aufhebung, ber noch immer habe ich die feste
Hoffnung, da{(s 61e nicht durchdringen werde. Die VO  . dir celbst bewirkte Armut und
der wirkliche Volksmangel 1m Bauernstande scheinen dich sichern, der doch
wenigstens deine Aufhebung sehr erschweren. Ich wollte vielmehr wunschen, da{fß WIT
imstande waren, deinen wohltätigen Finflufs uch auf die unglücklichen Bewohner
unseTeT GStädte erstrecken. Wie ruhig und sicher wurden 1seTe Burger leben können,
We’‘ WIT s1e, ihre Gtädte un! Häuser gyebunden, der milden Aufsicht ihres Magistrats
der ihres Präsidenten unterwurten Dann wurden Gtille un! Untätigkeit auf
Gassen wohnen; und die Bewohner derselben gut gemaste fein ordentlich 1mM Lande
bleiben, und sich redlich nähren.” 246

Ich MU MIr d  / weıter au diesem Magazin des canft scheinenden
Lichtes der Aufklärung zıtıeren, aber 5ie, verehrter Bruder Petersen, doch
och auf den Geschmack bringen, G€e1 LL1UI angemerkt, da{s auch dem dritten
Schwerpunkt Ihres Wirkens, nämlich dem weıten Feld der Diakonie, erhebliches
1n diesem Magazin lesen ist Ich verwelse dafur auf die ‚„Stiftungsacte der
vereinigten Witwen- un! Waisen-, auch Kindererziehungs- un:! Armenkasse
Kiel” un:! auf die ‚„Verordnung Cn eiıner öffentlichen Versorgungsanstalt
fur Arme un! Flende Stade”“. VOT allem aber auf die Stiftung einer ‚„Neuen
Witwenkasse fur die Witwen der Protessoren“ un! eın ‚„hauptsächlich FL Besten
der 1n Kiel studierenden Hamburger bestimmtes Stipendium””.

Schließlich ce1l auch nicht unerwähnt, da{fs auch das ernste Problem des
Lehrzuchtverfahrens schon damals verhandelt wird unter dem Thema ‚„Beitrag ZU!T

Geschichte der Toleranz 1n protestantischen T ändern“. Dort wird VO:  . der
schrecklichen Geschichte aus Mecklenburg berichtet, sich eın Pastor einem

Anhörungsverfahren 1mM Konsistorium aussetzen mußte, weil meınte, 1119  - musse
einen 7usatz ZU Katechismus eım Artikel VO Glauben machen, der sicherstellt,
dafß I1la den wahren, lebendigen un! tatıgen Glauben VO'  - dem oten Wahnglauben
unterscheiden onne Der Verfasser schlie(t beruhigend muıt der Feststellung, da{fs
solcher Verstoßfs die Toleranz, wI1e G1€e VO:  - Mecklenburg berichtet wurde, bei
ul 1mM nordelbischen Raum nicht vorkommen könne.

„„Wir haben ıne aufgeklärte und milde un! einsichtsvolle Regierung, und
Durchlauchtigster Landesherr, NSseTe Freude un! Stolz, sieht selbst hell,
dem winselnden, schleichenden Fanatismus nicht bis auf den Boden sehen. Er liebet
die Wahrheit des Evangelii und liebet G1€e herzlich, ber liebt 61€e mıt Kenntnis un! mıiıt
Vernuntft. Wer 61€e liebt, wird uch Freiheit des Geistes lieben, un! vernunftig freie
Untersuchung her befördern als unterdrucken.“‘

Der ekannteste Interpret des damals herrschenden Geistes der Aufklärung
wurde der Generalsuperintendent in Schleswig, Adler Er versuchte, 1ıne LTEUEC

Agende 17 Geiste der Aufklärung einzufüuhren un! stie{ dabei auf erheblichen
Widerstand 1m Lande Ich vermute, da{s wesentlich durch diesen Widerstand die
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Flamme der Tradition Brennen erhalten wurde, aber das mussen Sie selbst,
verehrter Bruder Petersen, 1ın den Annalen des ‚Kieler Magazins” uberprutfen.

Lassen Sie mMCZAbschluß och einmal eversuchen, Was un allen
schwer macht, un vorzustellen, da{fs WIT Sie 1n Zukunft nicht mehr aktiv

unseTeT Seite wı1ıssen durfen Ich wurde als erstes5Weil Sie mıt Begeisterung
und ganzem Einsatz Pastor Ihrer Gemeinden J wurden Sie auch eın
vorzuglicher pastor pastorum als Propst un! eın vertrauenswurdiger Bischoftf.
Propst Sieveking gab Ihnen als Konfirmationsspruch das Wort Adu Kor mit
‚Wachet, steht 1MmM Glauben, seid maännlich un seid stark ” Etwas VO  > der
selbstverständlichen Pflichterfullung 1ın der £fröhlichen Zuversicht des Gilaubens
den Herrn Christus, der 1ım Kreuz den Djeg uber die Welt hat; prag Ihr

langes Amtsleben. Bei Ihrer ersten Visitation, die Propst Röhl 1n Ihrer ersten
Gemeinde 1ın 6l vornahm, schreibt kurz un! bundig: . Pastor Petersen steht
ın seiner Gemeinde gut, ist fleißig, besucht treu die Kranken un: Alten unı weißl
den richtigen TIon 1n dem Verkehr muıt den Gemeindegliedern finden.‘“ Darum
öffneten sich Ihnen die TIuren un! die Herzen, darum bewährten Sie sich INn
uberzeugender Weise uberall, Sie hingestellt wurden.

Ihr Herz schlug immer fur die Diakonie als dem Feld auf dem der Glaube 1n
der Liebe tatıg i1st Darum wurden Gie ach sechs Jahren Wehrdienst un!:
Gefangenschaft schon 1951 als Landespastor der Inneren Mission un! Beauftragter
des Evangelischen Hilfswerkes der Landeskirche Schleswig-Holsteins beruftfen un
1mM d  A Lande bekannt durch wagemutige Neuansätze un:! eın immer offenes
Herz füur alle Notstände unNnseTtTes schwer gepruften Volkes. In der Wahrnehmung
Ihres Bischofsamtes als pastor iıst besonders hervorzuheben, daß Gie die
große Tradition Ihrer orgänger 1m Schleswiger Bischofssprengel fortgesetzt un:!

aller vielfältigen sonstigen Anforderungen des Amtes entschlossen un! mıt
Einsatz aller Kraft das Amt des Visitators unentwegt wahrgenommen haben
Durch diesen unermudlichen Besuchsdienst schufen Sie das CNKEC Band des
Vertrauens allen Gemeinden, deren Kirchenälteste un: Pastoren un!
Mitarbeiter Sie alle kannten un! auf diese Weise auch In ihren besonderen
Anfechtungen un:! Sorgen begleiten konnten. Ich meıne, das cel1 das schönste
Zeugnis, das I1a  , einem Bischof 1mM Sinne des Neuen Jlestaments ausstellen kann

Ein zweiıtes Merkmal Ihrer Tätigkeit sehe ich darin, da{f( CGiott Ihnen ine
naturliche un! befreiende abe der Leitung mitgegeben hat Das hat auch das
Landeskirchenamt schon fruh erkannt. Darum wurden Sie schon 1 Juni 1952 als
Nachfolger des uüberaus ewährten Propsten Simonsen zZzu Konsistorialrat 1M
Nebenamt 1 Ev.-Luth. Landeskirchenamt 1n Kiel ernannt un sind also faktisch

Jahre hindurch allen Sitzungen dieser obersten Verwaltungsbehörde uUunNnlseIeTr

Landeskirche beteiligt BCWESECN. Was das Muhsal un! ast bedeutet all den
vielen Verpflichtungen 1m normalen Amt hinzu, das kann 1U  — jemandJ
der sich selbst daran versucht hat ber Ihr besonderer Genius fur
Verwaltungsaufgaben zeigt sich darin, da{fs Sie n1ıe€e erkennbar geseufzt un!
gestöhnt haben unter dieser Muhewaltung. Die Schnelligkeit un:! Gelbstverständ-
lichkeit, muıiıt der Sie disponieren konnten, die persönliche Anspruchslosigkeit un!
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die au Erfahrung erwachsene Unkompliziertheit 1mM Umgang auch mit
komplizierten Fällen machte Sie einem eigentlich unersetzlichen Ratgeber der
Landeskirche. Ihr Meisterstuck lieferten Sie als Vorsitzender des Rates der
Nordelbischen Kirche Hier entwickelten GSie och HaMzZ andere Gaben, die VO  5 der
Groöße des Projektes gefordert IL nämlich 1ıne unheimliche Geduld gepaart
mıit freundlicher Zähigkeit. Als der Kat der Nordelbischen Kirche 1970 wirken
anfing, War WarTr der Vertrag ZUT Bildung der Nordelbischen Kirche
unterschrieben, aber der Rat hatte als solcher ur ganz geringe Kompetenzen der
Koordinierung un! Zusammenführung auf die Nordelbische Kirche hin eın
Wirken konnte ständig durchkreuzt werden durch die Ja och weıter bestehenden
UOrgane der beteiligten selbständigen Kirchen, un: Versuchungen un!
Vorstößen dieser Art hat wahrhaftig nicht gefehlt. ber hre Kunst, Dinge reiten

lassen un ebenso behutsam wI1e zielstrebig VO Jahr Jahr Einflu{fs und
Überzeugungskraft gewınnen, führte Au Ziel Zum Schlufß viele
Beteiligte fast uüberrascht, daß LU wirklich weit WAarl, da{s die Nordelbische
Kirche L1IU doch schon un: unwiderruflich ex1istierte. Zu besonderem ank sind
WIT Ihnen verpflichtet, da{(s WIT auch das erste Jahr der Existenz der Nordelbischen
Kirche muıt den erhöhten Schwierigkeiten des Neuanfangs unter Ihrer bewährten
Leistungsgabe vollenden konnten.

Schließlich moöchte ich als drittes Moment g anz persönlich ZUE Ausdruck
bringen, da{fs Sie Ul  dr Brudern 1 bischöflichen Amt eın getreuer Mitbruder

[)Das betrifft mich persönlich och 1n 5 anıZ besonderem Madße, weil WIT schon
Jahre hindurch GSeite Seite In der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche

gewirkt haben Als ich anläfßflich Ihrer Einfuhrung VOT Jahren 1er 1ın Schleswig
1n diesem Gaal eın Grufßwort fur die Kirchenleitung e durfte, sprach IC die
besondere un:! ur Deutschland singuläre Tradition VO:  } wel Bischofsämtern 1n
einer Landeskirche Das paßt War nicht 1n die Landschaft einer VO

monarchischen Episkopat her aufgebauten Hierarchie, aber ist 1ın der Christenheit
un! besonders auch 1n Skandinavien ine ganzZ geläufige Erscheinung. Fin
gewichtiges Argument wel Bischöfe 1n einer Kirche lautet, daß Ja doch
notwendig persönlichen opannungen un! Reibereien zwischen den beiden
Bischöfen kommen musse. Gerade weil das och mehr vermute als ausgesprochen
wird, moöchte ich muit besonderem ank heute aussprechen, daß Gott u11ls

ermöglicht hat; Jahre hindurch voöllig spannungsfrei miteinander 1n großem
Vertrauen zueinander wirken. IDET hat nicht zuletzt seinen Grund 1n Ihrer
Offenheit unı Herzlichkeit 1m Umgang miteinander un! VOI allem 1ın der
Dankbarkeit, da{s jeder VO  a un  N täglich au der Vergebung aller Schuld durch
unNnseTen Herrn Jesus Christus leben darf Die schönste Probe aufs Exempel ist Ja
LU die Möglichkeit 1n der Nordelbischen Kirche, 1n der gleichen Weise ul  n

dritt 17 Bischofsamt bewähren un! amıt die historische Bruckenfunktion
Nordelbiens zwischen Skandinavien un! dem Kontinent wahrzunehmen.

Bruder Petersen, WIT danken Ihnen, daß GSie Ihrem Konfirmationsspruch getreu
unter uUu1ls unı! u11s5 gewirkt haben unter der Verheißung: ‚Wachet, steht 1mM
Glauben, seid männlich un:! seid stark.‘
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Zum 200 Geburtstag VO.:  . Claus Harms

Mai 1978

Professor DIr. rnst Dammann S1' Geburtstag
Von Johann Schmidt

Unter dem wohl bekanntesten Bild, das WIT VO:  > Claus Harms haben, stehen,
VO  - ihm selbst mıiıt der and geschrieben, die Worte un nehmen gefangen
alle Vernunft unter den Gehorsam Christi.“ Wenn Claus Harms als alter Mann
diese Worte aus dem Korintherbrief unter eın Bild schrieb, dann wollte damit
anz offenbar och einmal eın Bekenntnis ablegen un! auf die umme sSEeINES
Lebens hinweisen, 1ın dem viele Stationen durchlaufen hatte Sie alle hier
XL ıst weder möglich och notig. Einige aber sollen genannt werden, amıt
WIT un  N 1n diesen Tagen un Wochen den Mann erinnern, VO  - dem Bischof

Haltmann einmal gesagt hat A as Land Schleswig-Holstein hat ZUr eutschen
Kirchengeschichte vielleicht LUr einen Namen VO:  - Kang beizusteuern: Das ıst
Claus Harms, der Dithmarscher““*

Was dieser Gtelle ber Claus Harms 1m Gedenken vergangene Tage
mitgeteilt WIFT'  dl möchte aber zugleich auch 1ıne Antwort eın auf die Frage: ‚„‚Was
hat Claus Harms den Menschen VO  3 heute sagen?““

Wenn Mai dieses Jahres, dem 200 Geburtstag VOoNn Claus Harms, 1n
Schleswig-Holstein mehreren Orten dieses bedeutenden Kirchenmannes
uUuMNnserer Heimat gedacht wird, dann werden eiıne Kieler Jahre 1 Vordergrund des
Gedenkens stehen. Es kann Ja 1n der Iat auch nicht bestritten werden, daß sich
1M Leben VO' Claus Harms alle großen Dinge 1n Kiel ereignet haben Hier sind
Zu Oktober 185247 seine Thesen erschienen, die ihn muit einem Schlage auch
weıt ber Schleswig-Holstein hinaus bekannt machten. Hier ist 1n den dreißiger
Jahren des vorıgen Jahrhunderts seine bis heute nicht vergesscn« Pastoraltheologie
entstanden. Von hier iet die Mehrzahl seiner vielen Schriften 1NSs Land
hinausgegangen. Hierher erfolgten die beiden ehrenvollen Rute sSe1INes Lebens, 1819
der Ruf ach Petersburg als Bischof fur die evangelische Kirche in Rutfsland un!
1834 der Ruf ach Berlin, dort Schleiermachers Nachfolger 1 Predigtamt
der Dreifaltigkeitskirche werden. Und 1n Kiel hat zuletzt dann auch ach
seinem Tode Februar 1855 sSe1INeEe letzte Ruhegstätte auf dem St.-Jurgen-
Friedhof gefunden, VO  . allerdings infolge der Zerstörung Kiels während des
Z/weiten Weltkrieges auf den Sudfriedhof umgebettet werden mußste. Der schöne
schlichte Stein, der heute auf seinem Grabe steht, erinnert das letzte Wort, das
Kirchenrat Protf Dr Ludemann Sarge se1ines Freundes Claus Harms

Februar 1855 sprach, bevor sich die oZroße Trauergemeinde Aaus der
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-Nikolai-TC Alten Markt auf den Friedhof begab, 1er endgultig
Abschied nehmen VO: dem Manne, der mehr als dreißig Jahre ihr Prediger, ihr
Priester un! ihr Pastor geWESECHN Wal

‚„‚Die and können ihm nicht mehr drucken sagte Prof Ludemann, ‚‚aber
eıin kurzes Wort fassen, wWas unl  {r wWar un! ihm nachrufen au  p dankbarem

Herzen das können WIT doch och 5o sprecht denn mMuıt

Ein Baum, gepflanzt asserbächen
zeıtıgen Fruchten uberreich

VO:  » keinem Sturme zerbrechen
Winter och dem Frühling gleich

So standst Du hier der eit e1MNn Zeichen,
wohin richten Herz un! Blick
un: Zogs mıi1t hartem Wort un! weichem
durch Christum S16 Gott zuruck

Uns trugest Du auf Deinem Herzen,
bis Gott ich rief 1115 Vaterhaus
drum SCgHIICTH WIT Freud un Schmerzen
Dein reiches schönes Leben Au K

ach lem Was Kiel fur Claus Harms bedeutet hat, 1st deshalb
selbstverständlich dafß Seinenm 200 Geburtstag SeinerTr auch Kiel besonders
gedacht wird Nicht wWeImuger selbstverständlich aber wird £e1in daß sich auch
das Land seıiner erinnert dem geboren Uun! aufgewachsen 1st dem zehn
Jahre lang SE erstes Ptarramt gehabt hat und wohin TOLZ seiner Liebe
Kiel und der Gemeinde ort 111er wieder ZUOB, zuletzt och einmal Juli 1853
knapp WEel Jahre VOT seıinem Tode Darüber berichtet Michael Baumgarten
seinem 1855 erschienenen Aufsatz inDenkmal fur Claus Harms mıit folgenden
Worten

‚„„Wie stark unı! 1U das Bewußtsein VO:  } der Lebensgemeinschaft mut der
mutterlichen Heimaterde und der volksmäßigen Umgebung SC1I1EeT Jugendzeit ihm
bis etzten Lebenstage innewohnte dafür INa folgender Zug, den
selbst vorıigen Sommer anvertraut hat als Beleg dienen Als schon erblindet
WarTr ieß sich och einmal ach Sse1inen geliebten Dithmarschen fahren un! hier
besuchte VOoT allem ein unvergleichliches Don Michaelisdonn) den Ort
SeIinNner theuersten Jugenderinnerungen Hier versetzte sich L11U: zuruck die eit
seines ersten Lebens und zeıgte sich da{fß eın Gedächtnis och Stande WAäl,
ihm das gHaANZE Bild des Dortes mıt SC1IN1ENMN Bewohnern lebendig
vergegenwartıgen ieß sich sodann die weitere Geschichte der Häuser und
Familien der einzelnen Bekannten erzählen un:! traf sich da{ den
Anwesenden nicht selten auf die rechte Spur helfen konnte Darauf mufßlten Sö1e€ ihn

111e Stelle tuhren die ihm heilig war weil derselben etwas Wichtiges erlebt
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hatte Nachdem den Ort qu bezeichnet hatte un gewilfs wulßste, dafß auf
denselben hingestellt WAaär, bat die Freunde, ihn mıit seinem Gott allein lassen.
Ich erinnere ubrigens aus fruheren Gesprächen und Ausspruchen auf der Kanzel,
daß Liebte, auf die Bedeutsamkeit solcher Örtlichkeiten, die fur das innere
Leben einNnes Menschen entscheidend geworden aTre‘  J hinzuweisen4 474

Dieses Wort des Rostocker Professors, das 217Z ach dem Tode Vo  . Claus
Harms niedergeschrieben wurde, äßt erkennen, Was dem Heimgegangenen die
Heimat auch fur eın inneres Leben bedeutet hat Und weil S1e ihm soviel bedeutet
hat, arum darf auch 1ın diesem Gedenkwort der Hinweis auf Claus Harms un!
se1Ne Dithmarscher Heimat nicht fehlen, uber die selbst manches schöne Wort
gesagt un! auch geschrieben hat

Schon die Außerung, die Claus Harms einmal 1n einer kleinen Biographie
(1818/19) ber die allerersten Jahre se1ines Lebens gemacht hat, zeigt ih als den
Mann, der iın Dithmarschen Hause ist unı! dessen Leben hier seinen
Wurzelboden hat

‚„Ich bin 1 Jahre 1778; den Mai, geboren und den zweıten Tag ach meılner
Geburt getauft worden. Mein Vater wohnte ZUuTr: eit meılner Geburt 1n Fahrstedt,
einem zr Kirchspiel Marne 1n Suderdithmarschen gehörigen Dorfe, un: wWar

sSe1INes Handwerks eın Windmuller; meılne och lebende, ach! blinde Mutter, deren
altestes Kind ich bin, ist ihrer Herkunft ach eines Bauern Tochter; Vater un!
Mutter beide, letztere besonders, stammen VO:  - altdithmarsischen Geschlechtern
ab>.“”

50 wichtig die eit se1inNner fruhen Kindheit 1in Fahrstedt BCWESECN eın Mag,
entscheidender aber fur eın spateres Leben die dann folgenden Jahre 1ın

Michaelisdonn, wohin die Eltern UMMZOgECT, als der Junge och keine zehn Jahre
alt wa  — Hier, sagt Claus Harms, ZIing der Unterricht 1in der Schule ‚„rascher VO  -

Statten“; hier aber kam für ihn VOTI allem ZU  _ Begegnung muıt dem Urtspastor
Ortling un! der Kirche Wenn Claus Harms spater 1n dem Bericht ber seine Kieler
Studentenzeit einmal sagt, da{fs der beruhmte Professor Schleiermacher, Berlin, ihm
mıit seinem Buche ır  ber die Religion. Reden die Gebildeten unter ihren
Verächtern“‘‘ den ‚„„Stoß einer ewigen Bewegung‘“ gegeben hätte®, dann konnte

das L1UT g  J weil die menschlichen Voraussetzungen dafur zunächst 1n den
beiden Dithmarscher Dorfschulen und, ach dem Tode des Vaters, dann auch och
In der Meldorfer Gelehrtenschule geschaffen worden 50 sehr anerkennend
sich Claus Harms besonders ber die Meldortfer Schule ausspricht, wen1g
scheint ihm der Religionsunterricht ort zugesagt haben ‚„„Die Religion wurde
(nach einem Lehrbuch eines ehemaligen Propstes Meldorf) orthodox gelehrt,
aber WIT Primaner leider heterodox, un! einer der Heterodoxesten War ich44

Diese Heterodoxie, die ih:; eigentlich VO: Studium der Theologie hätte
zuruckhalten sollen, hat ihn auch während sSe1INes Studiums Kiel och lange
begleitet, un! ist gewiß nicht aran zweifeln, da{s eın Gemeindepastor
Ortling, der eın handtfester Rationalist WAaärl, ihm immer wieder Mut gemacht hat,
doch eiım Studium der Theologie bleiben un! Pastor werden, einer, wIıe

selbst wWar Gegen Ende des Studiums aber kam dann durch die Lektüre
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des bereits genannten Buches VO: Schleiermacher dem Sto(ß ıner „‚ewigen
ewegung‘‘,  ss die auch ach Abschlufßfß des Studiums nicht nachließ und die ihn
weiıterer Klarheit 1n Probsteierhagen fuhrte, VO:  } 1802 bis 1806 Hauslehrer
17 Hause des dortigen Pastors WarTr

Aus der eit 1n Probsteierhagen liegen außer dem Bericht 1n seliner
„Lebensbeschreibung verfaßet VO:  - ihm selber‘® mehrere Briefe VOTL, die Claus
Harms Pastor Örtling geschrieben hat, auch der Brief VO Januar 1806,
ıIn dem seinem geistlichen AVater” müitteilt: ‚„Am ersten 5Sonntag des Advents,
dem Dezember 1805, bin ich ZU) zweıten Prediger 1ın Lunden 1ın
Norderdithmarschen mıit einer Überzahl VO  - einer Stimme gewählt worden. Ostern
werde ich introduziert un! eingekleidet. Die Gtelle rag 400 Taler eın eın großer,
schöner Garten, Land ZUT: Gräsung fur Kühe, aber eın Heu herrliche Lage,
zwischen Tönningen, Friedrichstadt un! Heide ber meln Kollege ist, ach aller
Urteil, stupid und, wI1e viele ag  J gelzZ1g bis ZUT: Filzigkeit. Das mMag MIr ıne
herrliche kollegialische Freundschaft werden! Fin Irost fur mich, da{fß mich
furchtet. uch 11 ich mich gleich anfangs mıt ihm abfinden, dafß ber
Accidentien eın Gtreit entstehen kann un! 1mM Übrigen soviel als möglich

44nachgeben
ber se1ine Hinfahrt ach Lunden berichtet Claus Harms ausfuhrlich und

anschaulich 1n seiner ‚„‚Lebensbeschreibung”“ (1851)
8R Hagen och hatte IC M1C trauen lassen. Hier ommt me1n Vortrag auf eın

Gebiet, auf welchem ich vieles mitzuteilen hätte; aber ich weiß nicht liegt
etwas 1n mir, das ich 1n die grofße Welt hinein nicht aussprechen Mag Gei

diesen Wenigen: Meine Frau War melne Schulgenossin geWESCNHN VO  . meinem
sechsten un! ihrem siebenten Jahre 1ne gegenseıtige Zugewandtheit schreibht
sich VO  - dieser eit her S50 war’s geblieben VON 1784 bis 1806 Sie wWar auf meınem
d  E: Lebenswege IMr als ZU Seite gBeWESECH, un! bei jeder Veränderung des
Weges anzZ nah mit Kat un! Irost arf IC eın empfindsames Wort brauchen,

se1 1es Sie wWal me1in Engel gewesen, meın guter Engel, neben anderen, den
unsichtbaren, VO:  . welchen meln liebreicher, gnadenreicher Gott mich vielleicht hat
umschweben lassen. Nur eın einz1ıges Schwanken ihrerseits ist vorgekommen,
nämlich als 1IcC ihr sagte, ich wollte studieren. Wie lange währt das? Sieben
Jahre Wie rechnest Du das? wel Jahre auf der Gelehrtenschule, drei Jahre
MU: Imnan 1n Kiel se1n, un! wel Jahre kann ich Kandidat bleiben Wird’s denn mıiıt
uns beiden bleiben? Sie gab keine Antwort. hne eın etztes Wort gıngen WIT
auseinander; aber wenige Wochen nachher bekam IC Merkzeichen, da{fs mıt
u1ls beiden bleiben sollte. Wie denn auch geblieben ıs Mit ihr meılner
Seite fuhr ich denn au Hagen zunächst ihren Eltern ach Hoper Muhle, ahe
bei Michaelisdonn. ach einıgen Tagen Weilens daselbst, während welcher
Tage die sogenannte Probepredigt VOT dem Propsten, damals 1n Hennstedt,
gehalten, un! das Kolloquium VOT dieser Predigt bestanden wurde, holten Lundener
Wagen meıl1ne Frau unı! M1C. mıit 11SsSeTen Sachen VO  - der Müuühle, die bei unNnseTem

Voruberfahren 1n der Freudenschere stand, ah ach Lunden hin Meine Aufnahme
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in der Gemeinde Wal ıne liebreiche, keine Spur davon, da{fs ich LL1UI ıne Stimme
Mehrkheit bei der Wahl hatte*9.”“

Von 1806 bis 1816 WarTr Claus Harms dann ‚„‚zweiter“‘ Pastor 1n Lunden In
Wirklichkeit aber wWar schon bald der ‚‚erste‘‘ Pastor, dem Je länger desto mehr
gelang, Leben 1n die bis dahin tote Gemeinde hineinzubringen. Aut die rage, wiıe

azu kommen konnte, zibt ohl UTr die Antwort: Claus Harms War eın
Mann, der uber mancherlei Umwege un die Barmherzigkeit Gottes der
Erkenntnis gekommen Waäar, da{flß lebendige Gemeinde immer LU da un:! immer
LU dann geben kann, wWenn allererster Gtelle die Verkündigung des Wortes
Gottes steht Und darum liegt bereits während der Lundener eit hier der
Schwerpunkt 1n der Arbeit des Jungen Pastors, der einmal 1mM Blick auf den
Gottesdienst das schöne Wort gesagt hat

‚„„‚Willkommen , selige Stunde! Mit deiner ast un! Furcht ist du VO  . allen, die
ich lebe, immer die schönste un! seligste och Du fuhrst mich wieder der lieben
Gemeinde, Brudern un! Schwestern hin, VOT ihnen VO  . ewlgen Dingen reden.
Gott, Du Lenker me1nes Schicksals, ich wußte keinen Platz 1n der anzen Welt,

ich lieber stände als auf der Kanzel War denn meln fruher Wunsch wirklich
Dein Wink, Vater? ber Du fuhrtest mich lange anderswohin un schienst mich
festhalten wollen 1n dieser un! jener des Lebens, doch ruh schafftest
Du Kat un! machtest Du Bahn un! ießest mich werden, wWas ich eın nicht
wieder aufhören kann, oder Ic wurde der unglucklichste Mensch**.”

Die beruhmteste Predigt, die Claus Harms 1n Lunden gehalten hat, vielleicht
se1ine beruhmteste uüberhaupt, hatte als Thema: ‚„„Der Krieg ach dem Kriege, oder

Sie wurde 5Sonntagdie Bekämpfung der einheimischen Landesfteinde.
Dexagesimä 1814 gehalten un! wWar innerhalb kurzer eit 1mM d  m Land bekannt.
In der Einleitung dieser Predigt sagt Claus Harms:

en rede heiliger Gtätte: das wei(ß ich; me1in Amt se1l Zu Frieden reden:
das tue ich Wollet ihr 1Ur wIl1ssen, da{fs Menschenwohl ine heilige Sache sel,

einsehen, da{s mıit Feinden des Menschenwohles nicht durte gehandelt, sondern
1Ur gekämpft werden, mich verstehen, wenn ich 5Sag«c, da{fs ich schlechterdings nicht
gleichen will jenen Priestern, die Jeremilas verwirft, Kap 6/ 1 J welche
Friede, Friede, un:! ist doch kein Friede!‘ Nein, Zu Kriege rufe ich auf, durch Krieg,
Z Frieden, dann ist Friede!* “ [)Das Erstaunliche WAaäl, da{fs die Mißfstände, uber
die Claus Harms 1n seiner Predigt offen gesprochen hatte un! die A7U geführt
hatten, da{(s durch s1ie, un! hohe Steuerabgaben, eın Bauernhof 1 Lande
ach dem anderen zugrunde Z21Nng, abgestellt wurden.

In der VO  3 Claus Harms ‚„Abgeforderte(n) verantwortliche(n) Erklärung”“‘
C seiner Predigt: „Der Krieg ach dem Kriege““ (eingesandt Juli
heißt Schluß

‚Werde L11UI nicht adus Obigem die Consequenz gemacht, da{f ich 1 Kirchspiel
oder 1n der Landschaft die Rolle eines Aufpassers spiele un! mıt dem weltlichen
Kram melne geistliche Mußlße ausfulle! Mußfße habe 1C nicht, aber eın Geistlicher
bm ich, der freilich sehen un hören kann mıiıt leiblichen Sinnen un! fühlen muıiıt
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menschlichem Herzen, un eın Protestantischer, der Unrecht protestiert mıiıt
aller Kraft, die ihm gegeben ist, auf jede Weise, die ihm geziemt””.  3 44

Zu den Predigten au der Lundener Zeit, die Beachtung verdienen, gehört auch
die Predigt Reformationstag 1814 ‚„‚Das Verlangen der Kirche ach der
Wiederkunft Luthers’‘/1*4 In ihr sind bereits 1öne hören, die 1n den Thesen
ZU Reformationsfest 1817 1in Kiel machtvoll wiederkehren.

e1m Predigthalten un Postillemachen aber blieb 1n Lunden nicht. Zu den
Aufgaben, die C'laus Harms sich vorgenommen hatte, gehörte auch die
Schriftstellerei, die ihren Niederschlag nicht LUr 1n den gedruckten Predigten un!
den beiden Postillen, der Winterpostille (1808) und der Sommerpostille (1811)
fand, sondern auch ıIn den beiden Katechismen, besonders 1ın dem kleinen, den
als Leitfaden fur seine Konfirmanden geschrieben hatte, der viel Beifall fanı auch
ber die Grenzen der eigenen Gemeinde hinaus bis ach Berlin un! Oga iın den
suddeutschen KRaum hinein un! VOo  - dem, wIıe Claus Harms selbst einmal sagt,
nicht wenıige altere Personen längere Stucke auswendig lernten!>.

ber die literarische Tätigkeit des Lundener Pastors geben auch die
‚„Vermischte(n) Aufsätze publizistischen Inhalts‘/1 Auskuntft, die, weil sS1€e
kommunalen un sozialen Fragen jener eit Beachtliches sagten, auch weiıt uber
den eNnNgerenN Bereich se1ines Pfarramtes ZU! Kenntnis CNOMUNEN wurden. In diesen
Aufsätzen, die ihn als einen mıiıt seiner Heimat, ihrer Geschichte un! ihrer
Gegenwart vertrauten Mann kennzeichnen, unı! 1n denen sich auch ber das
Plattdeutsche geäußert hat, heifßt Schluß der Einleitung: ‚„‚Gern hätte ich
dieses Buch 1n unNnseTerTr Sprache, 1ın plattdeutscher Sprache, geschrieben. Da{fs diese
treuherziger Ge1 als die hochdeutsche, beweist jedem Plattdeutschen die Erfahrung;
sS1e ist auch ehrlicher un! rechtschaffener, da G1€e das Schlangengewinde der ist
nicht nachmacht, den Honig der Verkleisterung nicht braucht, fur manche
Schlechtigkeit nicht einmal eın beschönigendes Wort hat, sondern mıit ihrer
Wahrheit LLUT der Wahrheit Werkzeug un! Mund iıst Allein, geht Ja nicht mehr
d oder geht och nicht d da- plattdeutsch schreibt, deswegen habe ich
hochdeutsch schreiben mussen, auf jedem Blatte un! fast 1n jeder 7Zeile 1 Kampf
muıiıt den Untugenden, welche die hochdeutsche Sprache fur un  4p) hat! 4!

Was INa Claus Harms veranlafst haben, der, wI1e einmal Pastor ÖOrtling
schreibt, VO:  - seliner Lundener Gemeinde geliebt wurde un! dessen Predigt }
gern hörte, sich 1m Jahre 1816 auf Anraten VO  - Freunden die vakante Gtelle
des Nachmittagspredigers Gt Nikolai 1n Kiel bewerben? das nicht gute
Verhältnis Z ‚‚ersten““ Pastor des (Ortes oder auch die Zuruückhaltung der
‚„‚Vornehmen“‘ ihm gegenuber dabei mitgesprochen haben? Vielleicht Tatsache iıst
jedoch, daß sich ach Kiel bewarb und ort auch gewählt wurde. Das WarTr nicht
selbstverständlich, denn schreibt CI, 1y fanden sich viele der Stadt, welche
mich nicht haben wollten. Einige nicht gecn meılner Orthodoxie, andere nicht
B meıliner Streitlust, wWI1e G1€e nannten. Meine 1n Lunden gehaltene
Kriegspredigt samıt em, Was diese 1n Dithmarschen bewirkt hat Warlr ihnen
bekannt. Von den TEL Stimmen bekam ich zwelIl, die des Stadtkonsistoriums un!
die der Universität, WarTr also gewähltIl]8‚
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Wie schwer ihm der Abschied VO:  - Lunden und seiner dithmarsischen Heimat
wurde, sagt Claus Harms einmal mit folgenden Worten:

‚‚Meinen Abschied VO:  - der Gemeinde nahm ich zweıten Advent (1816) ıne
Abschiedspredigt habe ich nicht gehalten, das vermochte ich nicht. Die Ursache
des Unvermoögens lag einesteils 1n meinem Herzen, anderenteils 1n der Predigt
selber Donnerstag MOTgeNS £ruh wurde ich mıiıt Frau un! Kindern un!
Sachen VO'  - Lundener Freunden ach Kiel gefahren. Ach, das Weggehen War

schwer, die brennenden Lichter 1n den Häusern, bei welchen ich vorüberfuhr,
leuchteten Schmerz 1ın meine Seele, un die zugerufenen Gruße den Hausturen,
die Handgebungen 1ın den agen hinein, die Aufhebungen der Kinder den
Wagen, alles Warl schmerzlich. Da sagte ich MIr: Wenn Du dieses Dir hättest
vorstellen können, wı1e ist, wurdest Du nicht aus Lunden geZOCH seıin Den
etzten Stich, stärker och als die fruheren, empfundenen, erhielt ich einem orf
dieser Gemeinde, da eines Vorfalles meiıInem agen eine Weile
angehalten werden mußte. Es half mM1r eın al lieber Mann mıit seinen Kindern un!
sagte dabei muit Iränen: Es betrubt mich, da{fs ich azu helten muß, da{fs Sie
ortkommen, doch freut mich auch wieder. Claus Carstens Bergen.‘ Und dann
heißt 1n dieser Mitteilung abschließend ‚„„Liebes Lunden, wenn ich dir einen
Namen gemacht habe 1n der Welt, du ist zBeWESECIN, dir danke ich daß ich

habe können

Daß Claus Harms mıit dem Wechsel ach Kiel se1ine Heimat un! Lunden nicht
vergaß, das bestätigen viele seiner Kiel gehaltenen Predigten. Das lassen auch
seine Thesen und eıne Pastoraltheologie erkennen, un davon spricht el immer
wieder ganz besonders eindrucksvoll 1n seiner Lebensbeschreibung (1851) deren
etzter Abschnitt ‚„‚Mein Leben 1m Abschied” mıiıt folgenden Worten schlief(t:

‚Außer meiınem Mangel Gesicht zeigen sich andere Baufälligkeiten der
Hutte, arın ich annoch wohne, die IMr beschwerlich werden anfängt und dürfte
bald abgebrochen werden, da{fs ich ausziehen mufß ‚Aber der letzte Schritt, der
letzte Schritt!“ erwiderte Steenborn 1n Lunden ITUTLr auf meılnen Zuspruch hin, alg
ich seinem Gterbebette stand Wie Gott demselben half, daß den etzten Schritt
ruhig un! canft tat, wolle CGott IMr auch helfen, ihn tun, wolle INr verleihen

20 47eın ruhiges, sanftes Ende
Bis dahin aber wWwWarTr och eın weıter Weg, dessen Anfang das Jahr 158516 steht,

zurückzulegen. Wie schon gesagt, wurde Claus Harms 1n diesem Jahre zweiter
Pastor Nikolai 1n Kiel Das Thema, ber das Sonntag ach Irinitatis
1816 1 seliner Wahlpredigt VOT einer großen Gemeinde sprach, autete: “ Das
Gottliche 1n der Vergebung.“ Schlufß dieser Predigt heißt ‚‚Mein Bruder,
da liegt soviel zwischen U, aber auch eın rab ist zwischen uUuNSs; wer weiß, ob
IC fruher hineinsteigen mMUu oder ob du mußt; doch ist das rab nicht breit, WIT
können u11s5 die and reichen ber emselben da ist meine! Und der andere sollte
ihm die seinıge verweigern? Wer glaubt das?”“ Es wird berichtet, dafß sich ach
dieser Predigt Maänner, die bis dahin ceit Jahren auf gespanntem Fuf miteinander
gelebt hatten, eım Ausgang 4A4U S der Kirche die and gereicht und alten Hader
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begraben hätten. 50 hatte die Predigt des Lundener Pastors gewirkt, der diesem
Tage Zzu Archidakonus Gt Nikolai ach Kiel gewählt wurde.

Was 1816 eın uter Anfang mıit viel Zustimmung eın schien, cah dann aber
bereits eın Jahr späater vollig anders aus Der Grund dafür die Thesen,
die C]laus Harms zZzusamımen mıt den Thesen Martin Luthers Zzu Oktober
1817 veröffentlichte unı! die, wI1e ZLE; allerlei Irr- un! irrnisse
innerhalb der lutherischen Kirche gerichtet Schon die erstg der Thesen äflt
erkennen, daß 1er deutlich geredet wird: ‚‚Wenn eister un! Herr Jesus
Christus spricht: ‚Tut Buße!‘ will e J dafß die Menschen sich ach seiner Lehre
ftormen sollen; formt aber die Lehre nicht ach den Menschen, wI1ı1e D jetzt
tut, dem veränderten Zeitgeist gemäß, lim 4/ 3//

Nicht weniger deutlich aber sind die anderen Thesen, VO:  } denen dieser Stelle
UTr och einıge mitgeteilt werden sollen:

These 'r der dee einer fortschreitenden Reformation, wIıe >} diese
dee gefasset hat un! vermeintlich s1e gemahnet wird, reformirt ; das
Lutherthum 1NS Heidenthum hinein un:! das Christenthum au  n der Welt hinaus.”

These ‚„AJas (Gewissen kann nicht Sunden vergeben, mıiıt anderen Worten
dasselbe: Niemand kann sich selbst Sunden vergeben. Die Vergebung ist Gottes.“

These ‚„„Die Vergebung der Sunden kostete doch eld 1mM sechzehnten
Jahrhundert: 1m neunzehnten hat INa  } G1€e g anz umsonst, denn I1a bedient sich
selbst amıt  44

These ‚‚ ‚Zwei rt., ensch, ast du VOT dir‘, hieß 1mM alten Gesangbuch
In euern Zeiten hat > den Teufel totgeschlagen un: die Hölle zugedämmt.”

These ‚„Nach dem alten Glauben hat Gott den Menschen erschaffen; ach
dem Glauben erschafft der Mensch Gott, un! wWenn ihn fertig hat, spricht

Hoja! Jes 4 J 12-—20.“
These ‚„Diese UOperation, 1n Folge deren jede geoffenbarte Religion, also die

christliche auch, insofern un! insoweit als s1€e nicht muiıt der Vernunft
ubereinstimmt, gänzlich verworftfen wird, i1st geschehen, während keine Wacht
1n unNnserTer Kirche war  ‘

These ‚„‚Die sogenannte Vernunftreligion iıst entweder VOnNn Vernuntft, oder
Von Religion, oder VO  - beiden entblöft.”‘

These „Als ıne TITINE Magd moöchte INa die lutherische Kirche jetzt durch
eine Copulation reich machen. Vollziehet den Act Ja nicht uüber Luthers Gebein!
Er wird lebendig davon un dann Weh euch !“

In den etzten vier Thesen stellt Claus Harms die christlichen Kirchen einander
gegenuber:

These ‚„Die evangelisch-katholische Kirche ist ıne herrliche Kirche Sie hält
un! bildet sich vorzugswelse Sakrament.‘

These ‚„„Die evangelisch-reformierte Kirche ıst ıne herrliche Kirche Sie hält
un!| bildet sich vorzugswelse Worte Gottes.“‘

These ‚„Herrlicher als beide ist die evangelisch-lutherische Kirche Sie hält
sich Sakrament wıe Wort Gottes.”
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TIhese AAn diese 1ne1ın bilden sich, selbst ohne der Menschen absichtliches
Zutun, die beiden anderen. ber der Gottlosen Weg vergeht, sagt avid (Ps 1/
6)21 44

Claus Harms hat gewifs nicht daran gezweifelt, da{f( seine Thesen, die 1n der
Hauptsache den Rationalismus seiner eit un! die Union gerichtetJ
nicht stillschweigend zu  — Kenntnis eNOMUNEN wurden. Dafs G1€e jedoch außer
einıger Zustimmung eın hell aufloderndes Feuer der Entrustung entfachen
wurden, mMag ihn selbst me1ılsten uüuberrascht haben Sehr bekummerte ihn, da{fß®
unter den Gegnern auch der Mann WAarT, der ihm einmal den Stoß einer ewıgen
ewegung‘ gegeben hatte, der Berliner Professor Friedrich Schleiermacher, dessen
Buch „„Über die Religion” schon dem Studenten Claus Harms geholfen hatte,
‚‚allen Rationalismus un! alle Asthetik un! alles Selbstwissen un alles Selbsttun

4221ın dem Werke des Heils als nichtig erkennen. Claus Harms IMa deshalb
auch nicht leicht geworden se1ın, seinem Meister, 1n dem jetzt allerdings 1Ur och
seinen Schulmeister sehen konnte, ach dessen Urteil ber die Thesen
antworten: „Sie ' fassen, Herr Doktor, w1e meinem schwächeren Gesicht
vorkommt, 1ne Sache muıt den Fingerspitzen der Vernunft a die ach dem
Zeugnis der Kirchengeschichte mıit der vollen and des Glaubens 1l angefafst
un aufgestellt werden

Es mMag se1n, dafß die Thesen VO Claus Harms, wıe gelegentlich gesagt wird,
nicht seine stärkste istung BCeWESECN sind, daruber aber kann keinen Zweiftel
geben, da{(s 61€e auch heute och voller Kraft un! das unmifverständliche Zeugnis
eines Mannes sind, der mutıg 1n den Kampf zieht alle Gottesvorstellungen,
die mut dem Cjott der Bibel 11UT och den Namen gemeınsam haben un oft
nicht einmal das Den Vorwurf, da{flß eın zweiıter Luther eın wollte, hat Claus
Harms zuruckgewiesen. Zz1Ing nicht Imitation, sondern, wenn sSe1n
mußste, den Kampf fur die Sache Gottes, die Sache des Evangeliums, die Sache
der Kirche Im Blick auf solchen Kampf konnte dann auch ohl B

Den glatten Aal mMu INa mit tester and anfassen,
das räudige Schaf mıit eißender auge waschen,
dem tragen Pferd scharfe Sporen geben
SOWI1E dem unbändigen aum un! Gebif8“*.

Im Blick auf solchen Kampf ll auch das Wort verstanden e1in: ‚Nichts
Zornigeres gibt als die Liebe, wWeliın s1ie, Was s1€e liebt, 1n Getahr sieht.‘

Während der eit des Thesenstreites, der etwa Jahre dauerte, cah manchmal
dau$S, als musse Claus Harms eın Kieler Pfarramt wieder aufgeben. Seine Gegner

ruckten ihm art auf den Leib Um der Freunde willen aber blieb Um ihretwillen
lehnte auch den Ruf aD den 1mM Jahre 1819 als Bischof fur die evangelische
Kirche 1n Rufßland erhielt. Da{fs richtig gehandelt hatte, zeigte sich dann auch
bald ın dem ständigen Anwachsen des Freundeskreises un der Gottesdienstbe-
sucher hbis 1n die Reihen der Studenten hinein, mıiıt denen sich schon 1n den
zwanzıger Jahren auch außerhalb des Gottesdienstes verbunden wußfte Aus den
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Zusammenkunften, die Claus Harms miıt den Studenten den bekannten
Montagabenden 1n seiner Wohnung hatte, ZINg 1n der eit VO:  - 1830 bis 1834 als
Frucht die ‚„Pastoraltheologie”, das ohl bedeutendste und auch bis heute hin
UuNnvergesSsecCcne Werk au der Feder VO:  . Claus Harms, hervor*

Im ersten Teil dieses Werkes spricht C]laus Harms uber das Amt des Predigers,
VO:  - dem mıit Recht sagt, dafß das Herzstuck 17 des Geistlichen, aber
auch fur das Leben der Gemeinde iıst Weil ihm diesem Amt soviel lag, arum
konnte auch seinen Jjungen Brudern age: ; Auf daß mıiıt keinem Von Ihnen
w1e ahe VOT ist e da Gie einer Gemeinde ZUr!T Wahl vorgestellt werden! ıne
Gemeinde getäuscht, 1C spreche, betrogen werde, erwagen Sie bei sich, un!
Cn Sie sich 1n diesem Augenblick, wWas des Endes VO  . Ihnen och tun a‘  se1l  J
‚„„‚damit  44 wurde Claus Harms heute fortfahren //s  1€ als gläubige Christen
un 1n Vollmacht predigen.” (senau das meıinte auch, als den Brudern des
Barkauer Predigervereins zurief ‚„„‚Mit Zungen!, lieben Bruder, mıiıt Zungen reden !“

ber 1ine der Predigten VO  . Claus Harms ist 1n diesem Vortrag besonders
gesprochen worden, die Predigt ‚„„Der Krieg ach dem Kriege“” Andere e  e  J
ist hier nicht der Ort Es Ge€e1 aber hingewiesen auf die Predigten ber ‚„Die
Augsburgische Contession”’, die C]laus Harms Jahre VOT seinem Ausscheiden au
dem Amt gehalten un! 1847 veröffentlicht hat Gie werden hoffentlich 1 Jahre
1980, dem Erinnerungsjahr die Augsburgische Konfession jedenfalls 1n
Schleswig-Holstein nicht ubersehen, amıt TIeU erkannt wird, ‚welch’ einen
Schatz WIT haben unNnsSseTieTr Konfession, daflß S1e VO  . allen Glaubensbekenntnissen
In der Christenheit, alten un g das wahrste sel, das klarste sel, auch
hinlänglich sel, wider alle Ebben un: Fluten unı Springfluten glaubensgefährlicher
Vorhaben, alter un! eu:  / als Damm dienen, daher das beste Bekenntnis G1
und dasselbe, eın schwer erworbenes Gut, VO  - uns, den rben, sorgfältiglich
bewahren, mannhaft verteidigen un! wohlerhalten wiederum auch uNnserTren
Nachkommen vererben el126

Im zweıten Teil der Pastoraltheologie spricht Claus Harms VO' Amt des
Priesters, uber das auch schon 1n seliner Kieler Einfuhrungspredigt Advent
1816 gesprochen hatte“ unı VO  . dem meınt, da{f( der eit sel, sich auch
1n der evangelischen Kirche wieder auf dieses Amt besinnen. Wenn Claus Harms
se1ine Pastoraltheologie heute och einmal herauszugeben hätte, wurde der zweite
Teil, unter dessen Überschrift die Worte ‚‚Gottlob, WIT haben och Altäre nebst
Priestern davor“ stehen, nicht tehlen, denn auch heute braucht die Kirche, nicht
1UTr die römische, sondern auch die evangelische, den Dienst des Priesters, dessen
Aufgabe ist, kraft SE1INEeSs Amtes, 1mM Namen des dreieinigen (Gottes geangstete
Uunı! (GGewissen frei- un!| loszusprechen.

Der dritte Teil der Pastoraltheologie handelt VO Amt des Pastors. Im Vorwort
diesem Teil berichtet Claus Harms ber einen Mann, der sich lobend ber die

Predigttätigkeit sSe1INes DPastors ausspricht, aber bemängelt, dafß zuwenig
„Umgang muiıt den Leuten” habe Claus Harms zählt die Beanstandungen, die ihm
der Mann vorgetragen hatte, auf un fährt dann fort: ‚„„‚Was ich (aber) jenem
Manne danke, auch lebenslang danken werde, das ist seine nachdruckliche
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Weisung, die IMr gab, auf einen Teil der Amtstätigkeit, der 1n der Tat wenig
VOT MIr angeschlagen wurde damals, welchem hin ich seitdem erst fleißiger
meıine Augen gekehrt un! meıinen Weg eNOoMUNEN habe Seien Sie muıit dem
Gesprochenen eben dieser Weisung teilhaftig geworden. Seien Sie nicht bloß
Prediger un! Priester, sondern auch Pastoren.“ Wieviel ihm das Amt des Pastors,
des Seelsorgers, Je länger desto mehr, bedeutet hat, davon ZeUgEN se1ne Predigten,
davon zeugen aber auch se1ine vielen seelsorgerlichen Briete, die
veröffentlicht“®, och nicht veröffentlicht sind.

Daf Claus Harms recht daran getan hatte, weder 1819 ach Rußland och 1834
als Nachfolger Schleiermachers 1m Predigtamt ach Berlin gehen, sondern 1n
Kiel bleiben, hat wohl eın Tag schöner gezeigt als der Adventssonntag des
Jahres 1841, der Tag, dem VOT Jahren eın Amt der G+.-Nikolai-Kirche
ubernommen hatte In den VO:  . Prof Dorner 1842 herausgegebenen ‚„„‚Blättern der
Erinnerung das Jubiläum VO  - Claus Harms  4429 wird daruber ausfuüuhrlich
berichtet. Da Claus Harms diesem Tage selbst den Gottesdienst halten wurde,
WarTl allen, die das Jubiläum vorbereitet hatten, klar benso klar WarTr aber auch,
daß ber das Sonntagsevangelium Johs 1I 19 —28 predigen wurde. Auf eın
Jubiläum wıes C]laus Harms erst ganz Schluß seiner Predigt hin mıt der Bitte,
alle möchten ihm das Zeugnis geben, da{fs während der Jahre 1ın seiner Predigt
immer UT mıiıt dem Johannes-Finger auf Christus habe zeigen un mıiıt
Johannes-Mund bezeugen wollen: DEr ist's

Unter den vielen Gratulanten, die sich ach dem Gottesdienst 1 Hause VO  -

Claus Harms versammelten, befanden sich auch Herzog arl VO:  - Holstein-
Glücksburg un! dessen Bruder Prinz Friedrich, persönlich ihre Glückwunsche
auszusprechen un! 1 Namen des Onigs eın Dekret überreichen, wWOorıin dem
ubilar Titel un! Rang eines Oberkonsistorialrates verliehen wurde.

In einer der vielen Reden, die Jubiläumstage gehalten wurden, heift S
ist 1n gewilissen Gegenden Brauch, Ööffentliche Lehrer ach 25jähriger Wirksamkeit
VO:  - eu: einer Wahl unterwerten un sonach die Bewährten, wenn s1€e 1mM Amtite
bleiben wollen, wiederzuwählen. Ol WIT wählen Sie wieder, WIT wählen Sie alle
Kirchenjahre wieder. 50 lasse denn Gott uns dieser Wahl och lange froh
se1ın, un! lasse dieses teure Verhältnis beiden Teilen Zu rechten, vollen Segen
gedeihen“.  30 47 Der Mann, der sprach, WarTr der Beauftragte des ( onsistoriums
der Universität.

In einer anderen Ansprache, der des Dekans der Theologischen Fakultät, deren
Ehrendoktor Claus Harms seit etlichen Jahren schon WAarT, steht der atz ‚„„Wir
erkennen un bekennen e da{s die theologische Wissenschaft L1IUT den Namen hat,
We G1€e nicht erwächst auf dem Boden christlichen un! kirchlichen Lebens, w1e
Blüte un! Frucht desselben aus dem Samen gyöttlichen Wortes, un! WITr erkennen
nicht minder, welche mächtige Stutze unl  n VO:  - dieser Geite in.Ihnen yegeben ist,
der Sie mächtig sind, ruhren die Geister, welchen WIT arbeiten beruten
sind®* “

Als ıne besondere Festgabe aus dem anzen Land wurde Claus Harms jenem
Advent eın Stipendium überreicht, das hintort den Namen des Jubilars trug, das
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S’IIPENDIUM RMSIANUM, das ach seliner Erneuerung 1 Jahre 1963 auch
heute noch existiert un:! 1n jedem Jahre, wI1ı1e 1n der Satzung heißt, schon
examınıerte Theologen verliehen wird® In dem Brief, mıiıt dem diese Festgabe
Claus Harms uberreicht wurde, heifßt in eiıner zerrissenen un! glaubensarmen
eit sind Sie fest gestanden, angetan mıit dem Schilde des Glaubens un! dem
Schwert des (;zeistes. Gewappnet mıt keiner anderen Macht als mMit der des Wortes,
der angestammten Kraft der evangelischen Kirche, haben Gie gezeugt VO  > ihrer
Herrlichkeit un ihrer Fast verschutteten Wahrkheit, un! haben zurückgerufen
dem frischen Glaubensleben der Reformation. Ihr Wort War zunächst wIıe eın
scharfes Schwert, das nicht Freuden brachte, sondern Krieg ber au dem Krieg
erbluhte unter Gottes vegen 1in unNnseTenNn Gauen die aat des Friedens un! einer viele
beseelenden Einigkeit 1n der Arbeit fur das gemeınsame rofße Werk, dessen
Bau Gie Ihr Dasein geknupft haben Fine Garbe dieser Ihrer aat 111e  — rwachter
Einigkeit bringen WIT Ihnen dar Manche hre Au al den fruchtbaren Triften der
Herzogtumer schlief{st sS1€e in sich; Dankbarkeit un! Liebe haben G1€e gebunde

In seinem Bericht ber die Jubelfeier 1841 sagt Claus Harms: ‚„Das Wal eın
schwerer JTag, aber eın wıe schöner wWar doch (auch) gewesen.‘ Und dann
füugt hinzu: ‚„„Der allwissende (;jott weifß —- da{s ich och keinen Tag lang
klein BCeWESECN bin bei mur, als da INa  - mich grofs machte, un: och niemals wen1g
BEeWESECI bin, als da I1la  - viel au IMIr machte.‘“

Am Schluß des Berichtes stehen die Worte ‚„‚Von dem vorhin beschriebenen
Tage Z21iNng auf meınem bisherigen Lebensweg weiıter fort 1n fruherer Weise, doch
nicht ach einer solchen Länge, als diesem Tage VvVon vielen aus vollem
Herzen un S! lautem Munde gewunscht worden war”“t “

Als ıne schwere ast trug Claus Harms 1n seinen etzten Amtsjahren den Tod
seliner Frau un! den zunehmenden Verlust des Augenlichtes, der ihn dann auch
ang, UOstertage 1849 das Amt, das sehr liebte, aufzugeben. In seiner
Abschiedspredigt sagt azu

ıp  Is Prediger trat ich VOT, wie’s och einıge w1ssen VO  - euch, muıt den Worten
y Was meln Iun und Anfang ist, das gescheh 1 Namen Jesu Christ. Der steh/
MIr bei, fruh als spat, bis all me1n Iun eın Ende hat’ Jetzt ist das Ende me1nes
Tuns, des amtlichen, gekommen. Da spricht der alte Diener seinem Herrn Jesus:
‚Bei dir bleib ich, dir verschreib IC MI1C. auf me1lne Ewigkeit. Mit dir lehb ich, muıt
dir schwehbh’ ich, wenn du willst, N dieser eit ber eın Bibelspruch och
allerletzt, Daniel gesprochen, das wolle der Herr auch MIraguHarms,
gehe hin bis das Ende ommMme un!| ruhe, da{fs du aufstehst 1n deinem Teil Ende
der Tage

och auch auf der etzten Wegstrecke VO:  . Ostern 1849 bis seinem ode
Februar 1855 wWarTr Claus Harms nicht untatıg Was ihn 1n dieser eit besonders

beschäftigte, War eine „Lebensbeschreibung verftasset VO:  3 ihm selbst‘ die
als blinder Mann diktierte un die seıit ihrem ersten Erscheinen 1m Druck bis heute
hin fur viele Menschen das Selbstporträt des wohl ekanntesten Kirchenmannes
uUuNnsSsSeTes Landes geworden iıst
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In kurzen Zugen haben WIT das Leben dieses Mannes, der Mai 1978 VOTI

200 Jahren 1n Dithmarschen geboren wurde un! mehr als die seiner eit
1n Kiel verbracht un gewirkt hat, u15 voruberziehen lassen. Da{fs Claus Harms
eın bedeutender Mann geWESECHN ist, wird niemand bezweifeln. Worin aber bestand
seine eigentliche Bedeutung oder mıiıt anderen Worten: Was WarTr S das die
Menschen damals immer wieder 1n den Gottesdienst un! unter die Predigt VO:  -

Claus Harms ZUOB, das die Kirche £ullte un! au  n Gemeinde lebendige Gemeinde
werden ließ? Pastor Georg Behrmann, der 1n der Kieler Nikolaikirche ST

hundertsten Geburtstag VO  > Claus Harms sprach, hat sicher Recht, wernn 1n

seinem Vortrag Vo Mai 1878 sagt
58 auch die außerlichen Vorzuge seiner Predigtweise. Er fuhr nicht 1n

längst ausgefahrenen Geleisen, seine Gedankengänge brachen sich nNEeUeEC Wege
konnte auch eın argster Feind nicht vorwerten, dafß langweilig predigte.

Nicht SParsamı zerstreut lagen 1n seinen Predigten die Gedanken, welche erfaßten
unı! bewegten, sondern G1€e stießen aneinander un rangen miteinander, wıe VO  .

jenen Predigten seiner ersten Kieler Amtsjahre eın gleichzeitiger Schriftsteller sagt
‚Durch Harms’ Predigten wird 1L11a1l oft die Idee einer alles entscheidenden
Völkerschlacht erinnert, bei welcher der gaANZEC Erdboden erzittert.‘ ber auch der
Ausdruck wWarTr eın meisterhafter, zuweilen gylänzend, häufig packend durch seine

Originalität oder durch seine gedrängte Kurze. Seine Themata Nägel, die
miıt geschickten Hammerschlägen seinen Zuhörern 17 Herz trieb“/.““
Das alles ZOS die Menschen damals [)as alles ie(s 61€e aufhorchen. ber das

Warl nicht allein. 1 Jas wWal nicht einmal das Entscheidende. Entscheidender als
alle aufßeren Vorzuge seiner Predigtweise, WarT der Inhalt seiner Predigt, VO:  . dem
ıne Fnkelin der Claus Harms befreundeten Giraäfin Auguste Bernstortff 1n einem

Brief au dem Jahr 16821 sagt
Welch eın Unterschied der durren eit meılner Jugend, die Kirchen

uberhaupt und namentlich die Kieler verlassen aren Man hörte 1n ihnen Ja Ur

kalte Vernunftreden; I1a  > schämte sich, den Namen Jesu Christi auszusprechen
un die Prediger umgıngen ihn viel als möglich. Da brach der Herr seinem Reich
ıne weıtere Bahn; da Zing wieder eın Geist au VO'  . ihm 1n alle Lande, un! auch
1n unseTen durren Holsteinadie Sache des Herrn neuUue Gestalt un!

schwang sich durch Harms’ Predigt lebendig Viele Herzen wurden durch
ihn Zu Glauben den Heiland erweckt, un! se1ine Gemeinde wurde orößer un:

größer
Auf den Inhalt der Predigt bezog sich auch das Wort des Dekans der

theologischen Fakultät Advent 1841 ‚„der Gie mächtig sind, ruhren
die Geister‘“‘.

Das Wal Claus Harms. Er WarTl eın Mann, der die abe hatte, ‚die (Gjeister
ruhren“‘. Das aber wird IN an zewifs nicht behaupten können VOIL dem Pastor, der
einmal sagte Tch weifßl nicht, wı1e mMan Großes au den Harms’schen Predigten
macht, ich habe ıne VO'  - ihnen 11U  » schon fünfmal gyehalten un! och keinen Erfolg
davon gemerkt“Q 4//
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Dafs Claus Harms nicht die Absicht hatte, sich mıit seiner Predigt ıIn eın frommes
Getto zuruckzuziehen, bezeugt 1ın seiner Lebensbeschreibung einmal mıit
folgenden Worten: ich bin nicht des bekannten Berliner Dafurhaltens, dafß
der Prediger mit seinem Beruf auf eın Hanz anderes Lebensgebiet gestellt sel, das
politische nicht betreten durtfe Nein, ne1ın, der Predigerberuf geht sowelıt, als das
Leben geht, un Mag ohl auf der anzel gerugt werden, WEe'’ die Dorfjugend
Apfel stiehlt: kann doch nimmer etwas dawider se1n, WEe': Landesrechte
geraubt werden oder geraubt werden Gefahr stehen, da dann der Prediger
auch spreche hiervon, gleicherweise, wenn Furstenrechte gekränkt un!
obrigkeitliche Anordnungen überschritten werden. Christi Reich ist allerdings kein
Reich VO:  - dieser Welt, aber ist eın Reich in dieser Welt, 1n welcher ja doch
ar nicht ware, wotern sich nicht mıit dieser Welt irgendwie befaßte*9 “

Von hierher ist seine Predigt aus dem Jahre 1814 ‚„„Der Krieg ach dem Kriege“
verstehen, VO  - hierher auch eine Predigt bei der Eröffnung der

Landesversammlung August 1848, als die schleswig-holsteinische
rage zZing unı! Claus Harms, der bis dahin königstreue Mann, sich fur die
Erhebung entschied, wWeln sagte ‚„„‚Das 61e Rebellion. Wir nicht also.
Wir Aufstand, Ja einen Aufstand, aber wI1e jamand wider den aufsteht,
der ihn beraubt und hat schon eingepackt, 11 schon forttragen*.  41 47

ber funfzig Jahre se1ines Lebens hat Claus Harms gepredigt. Und wWas
seiner Predigt gesagt hat, die fur ihn das Herzstuck sSe1INeEeSs Amtites HCWESEN ist, hat

als Mann der Kirche gesagt, der Kirche, die einmal 1mM Schleswig-Holstei-
nischen Gnomon, dem VOI ihm herausgegebenen allgemeinen Lesebuch,
insonderheit fur die Schuljugend folgendermaßen definiert:

ASie iıst die Anstalt, die der Herr Jesus Christus, VO Himmel gekommen, auf
der Erde gestiftet hat, durch eın Wort un! durch die Sakramente
den Menschen einer VOTLT Giott geltenden Gerechtigkeit, anders ausgedruckt,
einem Leben, das au  n Gott ist, verhelfen un! darin erhalten Solange das
Wort Gottes Unı die Sakramente vorhanden sind, solange gibt 1ne christliche
Kirche, obschon wWenn auch) kein Mensch das Wort hörte oder den
Sakramenten teilnähme wohin aber ach Chrigsti gegebener Verheißung
nımmer kommt*#* 4

Derselbe Claus Harms konnte 1n seinen alten Tagen freilich auch einmal d  .  J
da{fs die jetzige Kirche verschwinden wurde, nicht wI1ı1e 1n fernen Ländern einst durch
einen alschen Propheten, sondern jetzt un! In unNnlseTem Lande durch die
abzehrende, krebsartig sich fressende Kraft des Unglaubens un! der
Unsittlichkeit.

dieser Claus Harms, dessen pastorales Wirken 1n Lunden un! gaNzZ
besonders ın Kiel wesentlich azu beigetragen hat, dafß Schleswig-Holstein,
nachdem 1867 preufßfische Provinz geworden WAarl, seine ceıit 15472 bestehende
evangelisch-lutherische Kirche behielt, fur die sich mıit großer Leidenschaft un
muıt Erfolg der Claus-Harms-Schüler un spatere Bischof Koopmann eingesetzt
hat, ob dieser Claus Harms auch un Menschen VO:  . heute och etwas qa  en
hat? Sowohl 1n der Festrede, die Propst Hansen 1876 bei der Säkularfeier
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des Geburtstages VO:  » Dr Claus Harms 1n der akademischen ula Kiel hielt,
als auch in der ‚„Erinnerung C]laus Harms un se1ineAdem Beitrag Professor
Ludemanns 7E SGäkularteier SEe1Nes Geburtstages”” als auch 1ın der Predigt un!
dem Vortrag VO  - Pastor Behrmann Mai VOT 100 Jahren ging nicht
wesentlich diese Frage. Claus Harms WarTr damals, gut Jahre ach seinem
Tode, wohl och sehr gegenwartig, als dafß gefragt werden mußte. Funfzig
Jahre spater, 1928, spielte diese rage dann aber, besonders 1n der
Claus-Harms-Gedächtnispredigt VO:  3 Bischof Mordhorst, 1n der Kieler
Nikolaikirche, 1ine sehr entscheidende Rolle Fine der Antworten, die der Bischof
damals auf diese Frage gab, autete: ‚„„Wir mussen wieder lernen, da{(s Kirche un!
Bekenntnis zusammengehören. Claus Harms ist eın klassischer Zeuge dafur, dafß
eın 1mMm Bekenntnis gewurzelter Glaube eın lebendig un! geschäftig Ding ist,
hineinwirkend 1n alle Beziehungen des Lebens, ganz gewiß nicht ebensfremd*.“

Der Wunsch, mıit dem der damalige Bischof fur Holstein se1ine Predigt schlofß,
kann fur le, die 1n diesen Tagen des 200 Geburtstages VO:  > Claus Harms
gedenken, 1 Jahre 1978 nicht anders lauten als 1928

‚„‚Möchte Schleswig-Holstein das Gedächtnis dieses sSe1Nes großen Sohnes
dadurch ehren, daß den Dienst der Kirche begehrt, da{s der Finzelne un die
Volksgemeinschaft wieder den Felsengrund gewinnen, welcher denen, die auf ihm
bleiben, eın festes Herz und einen sieghaften Glauben verbürgt“*.“‘
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Der Verein ZUrT Gründung
un Unterhaltung evangelischer Alumnate

1n Schleswig-Holstein
Von Wilhelm Otte

Fur die Bildungsstätten der ruheren Jahrhunderte WarTr die Errichtung VO  $

Heimen ZUSX Aufnahme der VO  ‘ außen kommenden Schuler unentbehrlich. Die
mittelalterlichen Klosterschulen, Domschulen, Universitäten hatten ihre Convikte,
Bursen, Alumnate. Die GStädte allerdings versaumten S ihren Lateinschulen solche
Unterkunfte beizugeben. IDET Elend der ‚„‚£fahrenden Scholaren“‘ ist bekannt, WIT
denken etwa die Erfahrungen des Jungen Martinus Luther, der sich muıit
Kurrendesingen 1n Magdeburg fur seinen Unterhalt eld erbetteln mu{ßfßßte

ach der Reformation wurden auf Grund der Forderungen Luthers un zugleich
unter der Einwirkung humanistischer Bildungsziele die vorhandenen Schulen
erweiıitert, TEUEC Schulen errichtet un! ermehrte Unterkünfte fur die Schuler
geschaffen. G wandelte 1119a  - 1ıne Reihe VOon Ööstern 1n Lehranstalten muiıt
Schuülerunterkunften (Schulpforta 1543, Blaubeuren 1559, Maulbronn 1559 &}
In Städten wurden Alumnate eingerichtet, deren Schüler besonders auch den
Chordienst 1n den Gottesdiensten eisten hatten (Kreuzschule Dresden 1539,
Thomasschule Leipzig 1543, Ansbach 1992 Regensburg evangel. 1050 kathol.
1591 a.)

Neue Impulse brachte das Jahrhundert, VOT allem durch das Wirken
Franckes, der die elternlosen Kinder ammelte (1695), 1ne deutsche un ıne

lateinische Schule £ur S1€ einrichtete, eın ‚„Pädagogium” für Schuler, die studieren
wollten, anschlo{f(s (1696) un! mıit geradezu modern anmutenden pädagogischen
Anregungen nNEeUe Wege beschritt: Unterricht 1n französischer Sprache wurde
eingefuhrt, Mathematik, Geographie, Geschichte wurden gelehrt, gymnastische
Übungen wurden betrieben, praktische Fähigkeiten, etwa Drechseln
handwerkliches Können wurden erlernt. Er wollte neben dem breiten Lehrangebot
die Jugendlichen umfassend erziehen un! s1e 17 Geist der Frömmigkeit vorbereiten
auf verantwortliche Aufgaben 1m spateren Leben Das Hallesche Vorbild fand viele
Nachfolger. Die Herrenhutischen Schulen (Niesky 17 auch andere, Oß die
unter dem Einfluß der Aufklärung entstandenen Einrichtungen (Z das beruhmte
Philanthropinum Basedows 1n Dessau 1774) ubernahmen grofße Teile seiner
wertvollen Anregungen.
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Im Jahrhundert fuhrten der Anstieg der Bevölkerungszahl, der wachsende
Wohlstand, das steigende Interesse verbesserten Bildungsmöglichkeiten ZuUurT

Einrichtung vieler Alumnate, teils unter staatlicher oder städtischer, teils
unter rchlicher oder privater Trägerschaft. ach einer Aufstellung VO:  »3 Horn
zählte I1a  . Beginn dieses Jahrhunderts 1M KRaum des damaligen Deutschland
223 Alumnate höheren Schulen, außerdem W Alumnate, die mıit eigenen
Privatschulen verbunden

Fur die VO:  - kirchlichen Kreisen 1 Jahrhundert errichteten Alumnate sind
Einrichtungen vorbildlich geworden; einmal die Anstalten Wicherns

‚„Rauhes Haus  44 fur gefährdete Jugendliche, 1852 eigenes Schuülerheim mıit Schule
1n Hamburg, 1858 „Evangel. Johannesstift” 1n Berlin), ın denen fur die
Jugendlichen der Gedanke der Familienerziehung verwirklicht wurde, un das au

Kreisen der Minden-Ravensburgischen Erweckung errichtete Alumnat
CGutersloh (1875) 1n dem ebenfalls die Form der Familienerziehung praktiziert
wurde un bewuft evangelischer Geist die prägende Kraft der Erziehung eın
sollte. Beide Unternehmen wurden weiıt bekannt, G1e fanden VO:  m den dort als
Schuler CWESECNEN Persönlichkeiten hohe Anerkennung.

In Schleswig-Holstein wurde der Gedanke, Schule un! Internat fur ıne
Erziehung ın christlichem Geist errichten, VO:  - Christian Jensen“ 1n Breklum
aufgegriffen. Er and vielerlei Unterstutzung, 1880 wurde auf einer hierfür
einberutenen Versammlung 1ın Rendsburg der Beschlufß ZUTr Errichtung einer
solchen Schule gefafst. Bereits ()stern 1882 konnte 1ın Breklum die nNeue Anstalt muiıt
den untersten Klassen eines Gymnasiums eröffnet werden. Ein Schulgebäude,
das Martineum, wurde aus Mitteln privater Spenden errichtet, 1884 besuchten
schon Schuler die TEeUE Schule muit ihren Klassen VO  > Sexta bis Obertertia,

Direktor un!| weiıtere Lehrkräfte atıg Erklärtes 7Ziel dieser Schule wWAarTr

©S; besonders auch Söhnen VOomn Bauern, Handwerkern un! Arbeitern Aufnahme
Un Förderung gewähren. Fur alle Beteiligten WarTr eın unerwarteter, schwerer
Schlag, als das Provinzialschulkollegium, dann auch der Kultusminister 1n Berlin

ablehnten, den Abschlußprüfungen dieser Schule („Einjähriges” un Abitur)
die staatliche Anerkennung ZUZUSAaEN. Als 1es bekannt wurde, wanderten die
Schuler ab, das Gymnasium mußte 1893 geschlossen werden, das Gebäude stand
leer, die finanziellen Opfer vergeblich zeWESEN, In Berlin wurde geäußert,
INa könne Ja, WEe’: füur die Jugend ländlicher Bezirke Schulmöglichkeiten fehlten,
Internate bestehenden (‚ymnasien einrichten.

Aus der vorstehenden kurzen historischen Übersicht wird deutlich, woher die
Zielvorstellungen kamen, die Zzu  _ Errichtung VO:  »3 Alumnaten 17 Schleswig-Holstein
fuhrten. Maänner desselben Kreises, der das Breklumer Martineum errichtet un!
getragen hatte, bildeten jetz den Verein ZUuT Errichtung un! Unterhaltung
evangelischer Alumnate”. Auf einer 1888 1n Neumunster stattfindenden
Jahresversammlung des Landesvereins fur Innere Mission fand die nregung UT

Grundung des ereins Zustimmung, och 1m gleichen Monat erfolgte eın Aufruf,
den auch Generalsuperintendent Kaftan unterzeichnete. Am 1888 wurde der
Verein auf einer Versammlung 1n Neumunster konstituiert. kin Vorstand wurde
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gebildet die Professoren Dr Blafß un! Dr awerau aus Kiel, der Landrat
Dr Wachs au Hanerau, Pastor Hardt aus Plön un! Propst Treplin,
Hademarschen). (Ostern 1889 begann das Plöner Alumnat mit Schulern 1n einem

gemieteten Hause; eın eigenes Heim wurde gebaut un schon 1889 bezogen Da
die Zahl der Anmeldungen erheblich stieg, entschlofß INa sich, eın weiteres

Alumnat, un! Wal 1n Ratzeburg, errichten. Im Jahre 1895 begann diese Arbeit
in einem VvVon der Witwe des verstorbenen Justizrates Barlach gemieteten Hause
muit Alumnen. ach einem Jahre konnte I1a  » eın Haus, neben dem Gymnasium
gelegen, erwerben, ausbauen un: damit Unterkunftsmöglichkeiten fur
Alumnen schaffen. Es wurde erwogen, eın Alumnat errichten, etwa 1mM Raum
Schleswig oder 1n Meldorf, an unterlie{ aber, weil durch die Errichtung
weiıterer Gymnasien der Bedartf Schülerheimen nicht mehr dringlich erschien.

Die 7Ziele füur diese Arbeit wurden eindeutig definiert, 1ın der 1899 auf einer

Generalversammlung beschlossenen Satzung heißt Es ware das Ziel,
„evangelische Erziehungsanstalten bieten, 1n welchen unter Leitung eines
wissenschaftlich gebildeten Vorstehers, der zugleich Lehrer des etr Gymnasiums
ist, eın VO  3 christlicher Hausordnung geregeltes Familienleben geführt wird”‘‘.

Wer die Persönlichkeiten, VO:  3 denen die Tätigkeit des Vereins getr
wurde? EsJ wıe sich au den Protokollen der Versammlungen un! aus den
Berichten der Alumnatsleiter ergibt, bekannte Maänner des öffentlichen Lebens,
Professoren au Kiel, der Landrat, zeitweilig der Klosterpropst VO  - Preetz, Männer
der Kirche un! Eltern, die der Ausbildung ihrer Söhne willen dieser Arbeit
eın besonderes Interesse hatten. Satzungsgemäfs wurde eın Aufsichtsrat gebildet,
eın Vorsitzender war 1n den ersten Jahrzehnten (bis 192 der Präsident des
Konsistoriums 1n Kiel, ihm gehörten die Generalsuperintendenten (später
Bischöfe), der Kirchenhistoriker Prof VO  - Schubert 1n Kiel, der jeweilige Landrat,
der Gymnasialdirektor, der Ortsgeistliche Z ur Unterstutzung des
Alumnatsleiters schuft Ina  - beiden Orten einen Ortsvorstand, dessen laufende
Aufgaben 1n Ratzeburg VO Superintendenten, 1n Plön me1lst VO: Ortsgeistlichen
wahrgenommen wurden. Die Alumnatgsleiter haben Vo  » ihnen viel Hilfe erfahren.

Es gelang, fur die Aufgabe der Leitung der Alumnate ausnehmend tüchtige
Pädagogen gewıinnen, wobei auch deren Frauen geeignet un willens eın

mufßsten, die Aufgabe der Hausmutter uübernehmen. Die Arbeit 1ın Plön“* wurde
VOo:  - Dr Gräber aufgebaut. Er WAarT, au Elberfeld gerufen, zunächst Direktor des
Martineums 1n Breklum un wechselte VO:  » dort ach Plön uber. Hier blieb el

Jahre, wurde Direktor des Gymnasiums 1n Husum, wurde dann ach Flensburg,
VO  3 dort ach Hannover un! schließlich ın das Kultusministerium 1n Berlin
berufen. Den Berichten zufolge wWwWar eın hervorragender Pädagoge, ihm wurde
ın Plön viel Anhänglichkeit un Dankbarkeit entgegengebracht. Er bekannte bei
seinem Abschied VO: Plön 1899, die Jahre 1 Plön selen füur ih eıne

„unvergeßlich schöne eit  d zeWESEN. uch eın Nachfolger kam au Elberfeld
Dr Nebe, anerkannt als Pädagoge; wurde schon 1902 als Gymnasialdirektor
ach Luneburg berutfen. Er wurde spater Leiter der Franckeschen Stiftungen 1n
Halle Von den weıteren Nachfolgern mussen besonders der Gymnasiallehrer
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Kieper, der VO:  - 1905 1908 und VO  3 1917 — 1920 das Alumnat eitete un VO:  > 1923
als stellvertretender Direktor der gymnasialen Abteilung der Plöner Schule

vorstand, un:! der allseitig beliebte Oberlehrer Winkler genannt werden, der 1910
die itung übernahm, 1914 sotort ZKriegsdienst eingezogen wurde un! gleich

Beginn des Krieges fiel Er konnte och 1914 das 25jährige Jubiläum des Plöner
Alumnates unter großer Beteiligung ehemaliger Alumnen durchfuühren, ıne eigene
Festschrift wurde VO'  - ihm aus diesem Anlaß vorgelegt.

uch 1n Ratzeburg” besonders qualifizierte Pädagogen tatıg Dr Röfßfner
(1895 — 1901, WarTr spater Oberstudiendirektor 1n Magdeburg), Dr Gräber aus

Gutersloh, iıne ‚„„frische, lebendige, uberaus temperamentvolle Lehrer- un
Erzieherpersönlichkeit”“ — 1907, Zing ach Munster/W.), Dr. Deicke aus

Bremen (1907—1911, ‚„feinsinnig un! gelehrt“, blieb 1n Ratzeburg),
IIr Ruttgers au Barmen —. 1915, ‚„schneidig, gewandt, erfinderisch”‘). Den
Leitern standen beiden Orten eın, spater wel Helfer S® Seite, Referendare oder
landeskirchliche Vikare. Sie stellten sich ebenfalls völlig 1n die Familiengemein-
oschaft hinein. Sie beurteilten diese Tätigkeit nicht als vergeudete Zeit, 1Gegenteil,
s1€e unterzogen sich CIn dieser pädagogisch vielseitigen, interessanten, persönlich
gewinnbringenden Aufgabe. Manche VO  » ihnen blieben dem Alumnat auch 1n

spateren Jahren CM verbunden.
Jahresberichte bis 1915 liegen gedruckt VOT Wir ersehen au  4y ihnen Namen un!

Herkunft der Alumnen, erfahren das Wichtigste uber deren schulische Ergebnisse,
lesen VO gemeinsamen Leben mit Festen, Ausflugen, Vorführungen,
Leseabenden, VO Rudern un! Segeln auf dem Plöner un dem Ratzeburger See,
un! gewınnen den Eindruck eines fröhlichen, 1 a unbeschwerten
7Zusammenlebens. Die Bedeutung des Alumnates un! SEeINES CGeistes nicht LUr

fur den einzelnen Alumnen vielmehr auch fur die a Schule hebt
Oberstudienrat Rieper 1n seiner 1956 geschriebenen Geschichte des Plöner
Gymnasiums tS 82) heraus: Es habe „‚durch die Zusammensetzung un
sorgfältige Auswahl der Alumnen SOWI1E durch seinen christlichen Charakter einen

positiven Einfluf auf den Geist des Gymnasiums ausgeubt, eın Einfluß, der VO

Direktor un! dem Kollegium bejaht wurde‘‘. Entsprechendes durtfte 1n jenem
Zeitraum auch fur Ratzeburg gelten.

Mit dem Ersten Weltkrieg kamen Zeiten voller Schwierigkeiten 1n
wirtschaftlicher, personeller un pädagogischer Hinsicht. Die Nöte steigerten sich
och 1n der Inflationszeit. Nur unter persönlichen Opfern einıger Alumnatgsleiter
un! L11U  — muıiıt Hiltfe VO  » Eltern, die Lebensmittel spendeten, un! schließlich LU durch
die Aufnahme VO  - Dollar zahlenden Sudamerikanern konnten die beiden Alumnate
wirtschaftlich durchgehalten werden. Diese Gastschuler mıit ihrer andersartigen
Mentalıität stellten nNeUuUe pädagogische Probleme. Es gelang aber, auch dies
me1listern un! die Heime VOT dem finanziellen Kuin bewahren. Schließlich
konnten och offen gebliebene Deftizite durch Zuschusse der Landeskirche
ausgeglichen werden. Die ast jener Jahre tırugen 1ın Plön die Hausmutter Frau
Winkler die bei den Alumnen wI1e die eigene Mutltter angesehen WAäl,
muıt ihr ZUSaImıme Dr Preibisch (1915—1917), Oberlehrer Kieper (1917 — 1920),
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Studienassessor (3uirr 1926 un 1928 1930 kam VOoI den Franckeschen
Anstalten) Ratzeburg Prof Dr Rosenthal 1919 der ‚„‚warmherzige,
väterliche Freund der Alumnen”‘) un Dr Körbs 1927 half den
schwersten Zeiten mmut C1IgCENEN finanziellen Mitteln) In diesen Zeiten allgemeiner
Armut vermochten viele Eltern auch den niedrig angesetzten Pensionspreis nicht
aufzubringen solchen Fällen gaben der Kreis un die Landeskirche Beihiltfen
Im Jahre 192 kamen Ratzeburg bei Alumnen aus dem Kreis Lauenburg,
darunter Pastorensöhne Im Blick auf die vielen Anmeldungen entschloß I1a  -

sich 1928 das Ratzeburger Alumnat füur Alumnen baulich erweıtern
Mit dem Jahre 1933 entstanden durch den Anspruch des Nationalsozialismus

auf das staatliche Erziehungsmonopol fur die christlichem Geist gefuhrten
Heime Meue Schwierigkeiten In Plön traten diese Differenzen schon bald zutage
Hier WarT 1920 die ehemalige Kadettenanstalt 111e ‚„Staatliche Bildungsanstalt
muıt C1gENEIM Realgymnasium umgewandelt worden Sie hatte 200 Heimplätze un:!
Warl vornehmlich fur Söhne VOomn Kriegsgefallenen bestimmt DDas nationalsoz
Regime nutzte diese Anstalt sofort fur Ziele, au ihr wurde 111e

Nun versuchte IMaTl, auch das evangel‚„Nationalpolitische Erziehungsanstalt
Alumnat vereinnahmen der Leiter der Nationalpol Anstalt Standartenführer
Brunk verlangte dessen Eingliederung Der Vorstand des Alumnatsvereins
zogerte schlug 1Nne „Angliederung VOI [Dies wurde akzeptiert allerdings LU

unter der Bedingung, da{s die Alumnen Erziehungs un Unterrichtsfragen dem
‚„‚Kommando”“ des Leiters der PEA unterstanden Dieser Kompromif Wal

Grunde untragbar ESs zeıgte sich das bald un! schon ach Jahren, 1935 mufste
das Alumnat aufgegeben werden er letzte Leiter des Alumnates, Gtudienrat
Thomsen erklärte, hätte L1UT och wirtschaftliche Aufgaben erfullen gehabt

der evangelische Charakter des Hauses konnte nicht mehr gewahrt werden alle
erzieherischen Befugnisse lagen bei der PEA Das Alumnatsgebäude wurde dem
preußfischen Staat fur 7Zwecke der Nationalpol Anstalt vermıuete ıne erfolgreiche
Arbeit die fast Jahre hindurch Schulern wertvolle Hilfe fur ihre ge1l  1 un
charakterliche Bildung geboten hatte wWarTr damit Plön FEnde Sie
wurde auch ach 1945 nicht wieder aufgenommen

Anders verlief der Weg Ratzeburg”®. Dem dortigen Leiter Dr Irmisch (seit
1927 his gelang dank SE11165 persönlichen Finsatzes un! ce1nes großen
Geschickes, Jlangwierigen Verhandlungen doch die Selbständigkeit des
Alumnates erhalten /Z/war wurde ihm 1ine Oberaufsicht, VO Leiter des
Gymnasiums wahrzunehmen zudiktiert dieser jedoch praktizierte ö16

treundlicher un £örderlicher Weise Dr Irmisch hatte auch den Mut W:  IMn
Rahmen noch den evangelischen Charakter des Hauses herauszustellen och
wurde 1es zunehmend schwieriger £ur ihn schließlich mußste, da der Landrat SONst
111e Auflösung des Alumnates androhte, dieses 1942 dem Kreis ubertragen
werden nzwischen wWarT muıt Ausbruch des Krieges IIr Irmisch eingezogen
worden das Haus wurde VO'  . Frau Irmisch weitergeführt Ihr standen anfangs der
Theologe Dr Kagerah un! insbesondere dann der Oberstudienrat elms muit

größter Sorgfalt ZU!1 GSeite SO konnte die Arbeit alle Kriegsjahre hindurch his 1945
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aufrechtérhalten werden. Nachdem das Gebäude des Alumnates 1945 zunächst als
Lazarett, dann his 1948 als Hautklinik Verwendung fand, wurde 1948 VO: Kreis
dem Verein zurüuckgegeben. Kaum hatte das Heim se1ine Tore £ur Schuler geöffnet,
WarTl der Zustrom, besonders au den Familien der au den Ostgebieten
Vertriebenen ZrOß, da{s I1la  - sich genotigt sah; ıne erneute Vergrößerung des
Hauses vorzunehmen, diesmal fur insgesamt Alumnen. Dr Irmisch”, der 1952
ach Itzehoe uüberwechselte, wurde VO  . GStudienrat Wurms abgelöst (bis
unter dessen zielbewußter Leitung miıt Hilfe der Referendare bzw Vikare nochmals
eın Zeitabschnitt gedeihlicher Arbeit un! fröhlichen Zusammenlebens möglich
wurde. In den Berichten wird auch erwähnt, da{f(l dieses Heim damals besonders

einer ‚‚wahrhaft sozialen Einrichtung“ geworden WAaärT, VO:  - den Alumnen selen
bisweilen bis Zzu Hälfte aller Insassen 1n den Genuß VO  3 teilweisen oder
Freistellen gekommen. Das Warl jener Zeit, als 11SeIie Bevölkerung sich erst
Schritt Schritt au Armut und Elend emporarbeiten konnte, fur die Schuler
unı deren Eltern VO. eiıner nicht unterschätzenden Bedeutung.

och VO  ; 1960 traten fur das Ratzeburger Alumnat Veränderungen“® eın, die
schließlich Zzu Ende der Arbeit fuhrten. Das Gymnasium erhielt einen Neubau
auf der ohe 1n Gt Georgsberg (Einweihung Damit wWar der direkte
Kontakt ZUT Schule erschwert. Dann kündigte die Strafßenbauverwaltung ıne
Enteignung des Alumnatsgebäudes zugunsten einer Durchgangsstrafße durch die
Gtadt Ratzeburg Man Ug einen Neubau fur das Alumnat, ahm aber
Abstand VO solchem Plan, weil die Kosten sehr hoch geWESECN waren, VOTI allem
aber deswegen, weil der Bedart Heimplätzen fur Schuler ruckläufig WarTr Die
Verbesserung der Schulverhältnisse 1n allen Gebieten des Landes hatte UT Folge,
dafß einıge Internate ihre Arbeit bereits einstellen mußten. Die Schule legte jetz
auf ıne Fortfuhrung des Alumnates keinen Wert mehr. Sie hatte Dorge, könnten
sich pädagogisch schwierige Fälle, die eın Alumnat nicht VO  . vornherein abweisen
darf, unnotig un! unzumutbar häutfen. uch wurde schwerer, Referendare oder
Vikare als Assistenten gewınnen. Die Zahl der Alumnen sank Der Vorstand
des ereins prufte gemeinsam mıt dem Leiter des Alumnates un! dem Leiter des
Gymnasiums die rage der Weiterfuhrung der Arbeit sorgfältig. [DDas Ergebnis
ging dahin, da{s die Arbeit 1n Ratzeburg miıt dem Ende des Schuljahres 1968/69
eingestellt wurde.

Wir blicken zurüuck: uch 1n Schleswig-Holstein erkannte I1a  - Ende des
Jahrhunderts angesichts der damaligen Expansion des Bildungswesens die

och verbleibende Benachteiligung VO'  - Kindern der Landgebiete un! VO  3 Kindern
weniger beguterter Eltern. Männer, die der Arbeit der ‚„‚Inneren Mission”““
verbunden J ergriffen die Initiative, zunächst Zu Errichtung einer
Internatsschule 1n Breklum, dann, als 1es Projekt scheiterte, Zzu Schaffung VO:  '

Schulerheimen. Ihr Konzept: Durch familiäres Zusammenleben mıit der Familie
des Alumnatsleiters sollte den Schulern das Elternhaus ersetzt werden, un: durch
eın VO Evangelium bestimmtes erzieherisches Handeln sollte ihnen die rechte
Orientierung fur die Gestaltung ihres Lebens gegeben werden. Dieser Aufgabe
haben sich hervorragend befähigte Pädagogen mıit großem Idealismus gestellt.
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Verein ZUT!T Grundung und Unterhaltung Alumnate

Junge Theologen un! Referendare standen ihnen Zzu S5eite, wertvolle pädagogische
Erfahrungen nahmen 61€e mıiıt Von 1889 bis 1969, also Jahrzehnte hindurch währte
die Tätigkeit dieser Alumnate. Viele Alumnen haben die ihnen iın diesen Heimen
zuteil gewordene Geborgenheit un! Förderung dankbar anerkannt. Insgesamt
verdient das unter mancherlei persönlichen Opfern Geleistete unseren Respekt.

Deshalb wird 1ler davon berichtet, wobei auch der Verfasser dieses Berichtes,
VO  . 1924 bis 1930 Alumne 1n Ratzeburg, bekennt, dafß fur diese Jahre dem
Alumnat Dank schuldet.
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Stephan Klotz
Generalsuperintendent der Landeskirche des Königlichen Anteils der Herzogtumer

Schleswig un! Holstein VO:  - 1636 — 1668*

Von Erich Hottmann

Als Juli 1652 Agneta Klotz, die Tochter des Generalsuperintendenten fur
den Königlichen Anteil der Herzogtumer Schleswig un! Holstein, den Itzehoer
Pastor Magister Andreas Hoier heiratete, verfafßte der Pastor un Poet, der
Begründer un: geistige Mittelpunkt des ‚„„Elbschwanenordens”“, Johann Kist
(1607 —.1667), eın Hochzeitsgedicht“. In diesem eierte auch den Brautvater
Stephan Klotz 1 rhetorischen Schwung des Dichters des _Barockzeitalters.

‚„„Der Hochbegabte Mann der billig wird verehret
Durchs gantze Cimberland dem weiland Christian
DDer alte Norder Leu der 1U die Himmels Bahn
Betretten hat schon längst eın BI0SSCS Land vertrauet
Ein Land das beide Meer’ seinen tfern schauet
Fin Land VOIl Flussen Holtz uht ijeh un! Fruchten reich
Fin Land dem auff der Näh i1st aum eın Anders gleich.
Dem steht ja ruhmlich VOT 1mM Lehren un! 1mM Leben
Der wehrte Klotz dem selhbst der eid MUu Zeugnuss yeben
Dass se1ine Gaben 1n des Höchsten Kirchen-Hauss
Alss e1ın begrunter Palm sich herlich breiten uss5

treuer CGottes Knecht 1n Lehr un! Kungst geubet!
Was Wunder ass der eld VO:  . Mitternacht Euch liebet
DDer große Friederich der eld VO:  > Raht un Taht
er Euch sSe1ın Land un! uln  n hoch anbefohlen hat?
Gott frist Fuch manches Jahr ass WIFTr der edilen Gaben
Womit Ihr seid gezlert ul  n bedienen haben
och lange liebe eit ass olk gelehrt
un Gottes Reich dadurch werd uberall vermehrt.“

Der Studienfreund un! Amtsbruder VO:  . Stephan Klotz eijerte also den
Generalsuperintendenten als bedeutenden theologischen Gelehrten, aber auch als
grofßen Kirchenlehrer, praktischen Seelsorger un! Prediger, der Gottes Reich
vermehrt hat Nun, daruber, da{s Klotz den bedeutendsten Gestalten der
Kirchengeschichte unNnseTes Landes während des Jahrhunderts gehört hat, daran
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hat auch 1n den folgenden Zeiten bis 1n Jahrhundert hinein nıe eın Z weitel
bestanden. ber Charakter, Persönlichkeit un! auch Lebenswerk dieses Mannes
sind bis In 11SsSeTe Tage hinein fast immer mıiıt kritischem Abstand betrachtet
worden. Ja I1la  - hat häufig 1n ihm ga eın besonders abschreckendes
Beispiel füur einen der Vertreter verknöcherter, selbstgerechter lutherischer
Orthodoxie, des selbstsüchtigen Hoftheologentums un! eines herrischen
furstlichen Kirchenbeamten gesehen. Von dieser recht einseitigen Betrachtungs-
welse ist etwa och das Bild des Stephan Klotz 1ın der Kirchengeschichte VO:  -

Jensen-Michelsen (1873)®, 1n Rendtorffs Herausgabe der schleswig-holsteinischen
Schulordnung 1902)* un! bei den beiden dänischen Kirchenhistorikern
Moltesen” 1n seinem Buch uber Friedrich Breckling (1893) SOWI1E Aage Dahl® 1n
seiner Schleswigschen Bischofsgeschichte (1931) bestimmt.

Hier hat erst die auf sehr grundlichen un! kritischen Quellenstudien beruhende
Darstellung VO Ernst Feddersen’ 1n se1iner Kirchengeschichte Schleswig-Hol-
steins 1 un Jahrhundert Wandel geschaffen (1938) uch der dänische
Theologe Petersen, der lange Jahre Pastor der dänischen Gemeinde 1n
Flensburg WAarl, unı! die Historikerin Johanne Skovgaard haben sich dieserJ
weitgehend pOS1t1V gesehenen Zeichnung des Klotz-Bildes 1n Arbeiten der Jahre
1945 un! 1949 angeschlossen“®. Das schlechte Zeugnis, das die Kirchenhistoriker
bis dieser Wende dem ersten Generalsuperintendenten des Königlichen Anteils
der Herzogtumer auszustellen pflegten, hängt aufs engste damit ZUSaIIUNECIL, da{s
uberhaupt die Geschichte der lutherischen Orthodoxie zunächst VONn ihren
Gegnern, den Pietisten, un! spater VO  - den aufgeklärten Rationalisten geschrieben
wurde. 50 iıst eın Wunder, wenn der lutherischen Volkskirche 1MmM Zeitalter des
Barocks och heute eın klischeeartiges Zerrbild anhaftet. Den Pietisten erschien
die Frömmigkeit dieser Kirche außerlich, das Festhalten Buchstaben des
Glaubensbekenntnisses engstirnig un überhaupt die kirchliche Gemeinschaft
der Christen 1n dieser eit sehr institutionell gefaßt un:! wenig VO:

Tatchristentum durchdrungen. Die Theologen der Aufklärungszeit distanzierten
sich demgegenuber, 1mM Vollgefühl dafur, auf der oöhe der Zeiten stehen, VOT

allem VO:  - der ‚‚Intoleranz“‘ des ‚„Buchstabenglaubens” ihrer orthodoxen
Amtsvorgänger, 1n denen S1€e ungeistige, vernunftslose un! streitsuchtige
„Ptatten“ erblickten.

Von 1er Aau gesehen welst Feddersen sehr Recht darauf hin, da{fs I119:  - sich
hbis seiner Darstellung der kirchenhistorischen Geschichtsschreibung
weitgehend damit begnugt habe, LUr die kritischen Stimmen Klotz innerhalb
der uüberlieferten Quellen befragen, VOT allem die vielen außerst subjektiv
gefärbten Streitschriften VO:  - Friedrich Breckling, 1n denen dieser mıiıt seinem
Gegner abrechnete. 50 G€e1 das pietistisch-rationalistische Zerrbild VO:  - Klotz als
eines ‚„‚orthodoxen Finsterlings“ entstanden. Dazu habe sich 1m
Jahrhundert auch och die Abwertung des Generalsuperintendenten durch die
nationalistisch gefärbte dänische Geschichtsschreibung zesellt”, die 1n Klotz
erster Linie den ‚„Verderber der dänischen Kirchensprache 1in Nordschleswig”“‘ 6a
un! ihn amıt einem besonders wichtigen CGilied 1n der langen Reihe angeblicher
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Unheilsbringer fur das Dänentum Nordschleswig innerhalb der zuwandernden
Ilutherischen Geistlichen au dem sudelbischen Deutschland abstempelte

Mit Recht welst Feddersen daher darauf ar dafß an subjektiv abgefafßte
Streitschriften Ur muıt aller gebotenen Vorsicht als Quellenmaterial benutzen durfe
und da{fs- sich auch die Erschließung objektiverer Quellen bemuhen
Mit Recht f£uhrt hier VOT allem die Leichenpredigt des Olaus Moller d der
mıiıt Brecklings Schwester verheiratet wWar sich mi1t Se1NeMN Schwager aufs beste
verstand un! ohl auch 1ine ahnliche theologische Richtung wWIe dieser vertrat

Irotz diesere Verbindung Breckling schildert U: Moller der als Pastor
VO  >; Nikolai Flensburg otzens Kollege geWeESECN Wäaäl, diesen als wahrhaft
trommen, vorbildlichen Seelenhirten, der bescheiden, versöhnlich un! auch dem
Allergeringsten gegenuber STEeis hilfsbereit zeWESCHI sel

Wenn auch sicherlich bei Leichenpredigten die Fehler Charakterbild
Verstorbenen nicht übermäßig herausgearbeitet werden pflegen, können WIT

doch allem Was WIT ber Olaus Moller wW155€211 als sicher annehmen, da{s
die Gelegenheit der Leichenpredigt fur den verstorbenen Amtsbruder un:!

Vorgesetzten nicht E3 benutzt haben wird diesem och posthum erheuchelte
Eulogien machen

50 soll auch Anliegen eın dem Vorbild Feddersen folgend un! unter

Verwertung weıterer, bisher och nicht oder WeIulg ausgewerteter Quellen dem
bedeutenden Kirchenmanne mehr Gerichtigkeit angedeihen lassen, als bisher
oft der Fall Walr abei sollen VOTI allem drei Fragen geklärt werden ob Klotz eın

harter Ketzerverfolger gewesen 1st welche Bedeutung Amtszeit fur das
landesherrliche Kirchregiment gegenuber Pastoren un! Gemeindegliedern
Königlichen Anteil gehabt hat un! WIeEe otzens Fähigkeiten als Prediger
einzuschätzen sind

Die biographischen Nachrichten ber die Lebenszeit Stephan Klotz bis sSeinerTr

Berufung ach Flensburg verdanken WII me1lst eigenhändigen Aufzeichnungen die
sSeineT Handbibel niederschrieb** Von 1639 ab sind 1eTr allerdings LU kurze

Notizen ber Familiennachrichten wWwWIe etwa die Geburten sSeiner Kinder
verzeichnet

Johannes Klotz der Großvater VOomn Stephan Klotz wWar Burgermeister VO:  -

Paderborn BEeEWESECH Im anzen Gtift Paderborn“® drang während der zweıten

als 1er konfessionell ziemlich indifferenteHälfte des Jahrhunderts
Furstbischöfe reglerten, die reformatorische Lehre eın un fand VOT allem unter

del un! Burgertum zahlreiche änger Hierzu gehörte auch Johannes Klotz
Dann aber begann ce1t dem Kegierungsantrıtt des Bischofs Dietrich VO  »

Furstenberg auch Bistum Paderborn die Gegenreformation er
Paderborner Burgermeister wurde VO Landesherrn unter harten Druck gesetzt
unı: verlor ohl durch Bestrafung seltens des Bischofs geCm hartnäckigen
Beharrens auf Se1nNeNM lutherischen Glauben den größten Teil sSe1nes Vermoögens
ach Aussage des els i1st aber ‚„„bifß cseıinen Tod un! mehr denn achtzig
jähriges Alter beständig geblieben, ob gleich diesem se1inenı er muıt ZrOSSCI
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Muhe un! Beschwehrde mehr denn drey teutsche Meilen A Gottesdienst un!
E: Communion reisen mussen“‘.

ohannes’ Sohn Stephan wurde evangelischer Geistlicher der Marienkirche
des Paderborn benachbarten Lippstadt, das bereits ZUT evangelischen Grafschaft
Lippe gyehörte, un heiratete die Tochter des Ratmanns Brede 1606 wurde
1er Stephan Klotz der Jungere geboren, der amiıit den Namen SEINES Vaters erhielt.

[ Der Junge Stephan stammte also aus einer Exulantenfamilie un wuchs ıIn einem
Lande auf, 1in dem der evangelische Glauben außersten Gefährdungen ausgesetzt
WAarT , Ja bald darauf manchen Orten vollig au  rottet werden sollte. Von 1er
au gesehen, erscheint auch besonders verständlich, daß uber Verteidigung
un: Bewahrung der ‚„rechten Lehre“ wesentlich klarere un energischere
Vorstellungen hatte, als die schleswig-holsteinische Geistlichkeit G1€e ZUT eit Se1INEeSs
spateren Amtsantritts als königlicher Generalsuperintendent 1n einem Lande haben
konnte, dem der ungestorte Besitz des lutherischen Glaubens eıit einem
Jahrhundert ıne selbstverständliche Angelegenheit wWarTrT

Der Vater VO  . Stephan Klotz starb bereits 1 Jahre TO12, als der Knabe erst sechs
Jahre alt War DDie Mutter, die dem Lippstädter Patriziat entstammte, ie(s den
begabten Sohn zunächst 1n der Lateinschule VO:  . Lippstadt unterrichten. otzens
Stiefbruder berichtet ach Erzählungen der gemeiınsamen Mutter, dafß dieser oft,
Wenn die anderen Kinder Zu Spielen selen, sich mıit einem Buch 1n den
(jarten gesetzt habe

Durch großes Interesse Lehrstoff, energischen Fleif, ohl auch durch gute
Vorbildung 1 Elternhaus, VOT allem aber ıne erstaunliche Begabung, gelang
damit dem jJungen Stephan, INn einem halben Jahr sämtliche Klassen der
Lateinschule durchlaufen, daß mıiıt zwolf Jahren das Gymnasium der
Stadt Soest ZU!T Vorbereitung auf das Universitätsstudium gehen konnte. Hier fand

bei seinem wesentlich alteren Vetter, der damals Ratsherr Soest WAarT, eın
Unterkommen un! freundliche Aufnahme. Schon 1 Alter VO:  3 funfzehn Jahren
konnte Klotz auch den Besuch des Gymnasiums beenden, da 1er fur ih nichts
mehr lernen gab Die Verwandten rıeten ihm Cn seiner Jugend ab, schon
jetzt auf die Universität gehen. S0 bezog erst 1625 mıt Jahren die
Universität Marburg, nachdem die eit ach dem Besuch des Gymnasiums mıiıt
Selbststudium verbracht hatte Ursprunglich wollte Mediziner werden, aber eın
Vetter brachte ih: miıt seinem Kat dazu, den väterlichen Beruf ergreifen un!
Theologie studieren.

An der Universität Marburg, damals mitten 17 Dreißigjährigen Krieg
harte Lehrauseinandersetzungen zwischen der lutherischen Orthodoxie un! dem
1n Hessen immer einflußreicher werdenden Calvinismus gab, scheinen diese
Streitigkeiten den Jungen Studenten och mehr 1n seinem Luthertum bestärkt
haben Der atholizismus un:! Calvinismus gerichtete Selbstbehauptungs-
wille der lutherischen Diaspora Westdeutschlands pragte amıt Stephan Klotz
auch während SE1INES Universitätsstudiums fur die weitere Zukunft einem
felsenfest VO:  - seinem Glauben die orthodoxe Lehre 1 iınne der
Konkordienformel uberzeugten Lutheraner. Auf der Universität fand der
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hochbegabte Junge Student schnell Kontakt den Professoren der lutherischen
Richtung. dem spater sehr bekannt gewordenen Corad Dannhauer“* verband
ihn0 ıne CNgE Freundschaft. Als dieser als Professor ach Straßburg berufen
wurde, hätte gCIN gesehen, wenn Klotz ihm dorthin nachgefolgt ware. och
anscheinend haben otzens Verwandte anders ber ihn bestimmt:;: denn gıNng
vielmehr 1627 die Universität Rostock un! erwarb 1er och 1m gleichen Jahr
ım Alter VOIN einundzwanzig Jahren den Magistergrad. Wegen seiner grofßen
Fähigkeiten wurde LU Mitglied des Lehrkörpers un! hielt zunächst
philosophische Vorlesungen.

Während der Besatzungszeit Mecklenburgs durch die kaiserlichen Iruppen
unter Wallensteins Fuhrung zeigte der Junge akademische Lehrer hohen
persönlichen Mut Drei Stunden lang disputierte der dreiundzwanzigjährige
Magister 1 Jahre 1629 mıit einem angesehenen Jesuiten, der bereits den
theologischen Doktorgrad besadßs, VOT den Protessoren un Geistlichen Rostocks,
wobei auch der Rat der Gtadt un! einıge hundert Studenten anwesend ‚„Und
ob gleich mıiıt Spiessen un! Hellebarten 1NSs Auditorium kam mıit
bewaffneten kaiserlichen Soldaten), gı1eng doch Gott also ab, da{fs der Jesuit
keine Ehre VO:  . MMr als einem Jungen Menschen erlangte”.  DL DDer Jesuit soll ach
ohannes Mollers Bericht VO:  3 seinem Jungen Kontrahenten sehr beeindruckt
geWESCN eın

Die Rostocker wählten ihn, ohne dafß ine Probepredigt halten brauchte,
daraufhin 1 folgenden Jahr Zu Archidiakon der Jacobikirche, un! die
theologische Fakultät nahm iıh: 1632 1n ihre Reihen als akademischen Lehrer auf
Nachdem fur das Jahr 1633/34 ZU Rektor der Universität erhoben worden WAaärl,
hielt November 1634 se1ine Doktordisputation un wurde dann
April 1635 feierlich ZU Doktor der Theologie promovıiert. Er ruckte damit 11 Alter
VO  } neunundzwanzig Jahren 1n den vollen Status e1ines Theologieprofessors auf

A dieser eit entschlofß sich KOonig Christian VO  > Dänemark’®, der fur den
Königlichen Anteil der Herzogtumer auch Herzog VOINl Schleswig un! Holstein WAaäl,
die kirchliche Verwaltung se1nNnes Anteils 1ın Schleswig-Holstein straffer
zusammenzutassen. Durch die verschiedenen Landesteilungen eıt 1544 Wal die
eben erst durch die Einfuhrung der Reformation geschaffene Finheit der
Landeskirche 1n den Herzogtumern wieder aufgelöst worden. Während 1

herzoglich gottorfischen Anteil schließlich eın Generalpropst VO Landesfursten
als Generalvisitator eingesetzt wurde, ubten 1MmM Königlichen Anteil die einzelnen
Pröpste 1n den Amtern unter Aufsicht des jeweiligen königlichen Amtmanns 1

Auftrage des Konigs das Visitatorenamt aus

Dies sollte 1U anders werden. Christian der wI1e die ubrigen europäischen
Fursten un! Konige der Barockzeit nicht gerade unter einem Mangel
Selbstbewufßtsein litt, wunschte auf die verschiedenartigste Weise die Macht des
dänischen Koönigtums ach innen wI1e ach außen stärken. Obwohl auf der
einen Seite noch den Iyp des volkstumlichen Landesvaters des Jahrhunderts
verkörperte, iıst auf der anderen Seite doch auch schon als Wegbereiter fur die
spatere absolute Herrschaft des KOnigs un Herzogs 1ın Dänemark un
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Schleswig-Holstein nzusehen. Während aber VOIN dänischen Reichsadel bei
seinen Versuchen, die königliche CGewalt festigen, immer wieder harten
Widerstand erleben mußte, glaubte © ın den Herzogtumern leichteres Spiel ß

haben
Z7ur Stärkung der Herrschaft uber die Landeskirche muf(te E dabei nutzlich se1ın,

die Propsteien 1 Königlichen Anteil straffer zusammenzutfassen un die
landesbischöfliche Gewalt des Landesherrn durch Einsetzung eines Generalsuper-
intendenten effektiver werden ] lassen. Dazu beabsichtigte Christian auch
1ın den gemeinschaftlich unter königlicher un gottorfischer Hoheit stehenden
adligen Gebieten des östlichen Holsteins un!| des sudöstlichen Schleswigs, WO

faktisch eine Kirchenhoheit der adligen Kirchenpatrone bestand, die aber
grundsätzlich unter landesherrlichem Visitationsrecht standen, nu dieses
furstliche Visitationsrecht wieder beleben.

uch aus diesem Grunde ar die Schaffung der Stelle eines Generalsuperin-
tendenten nutzlich, weil Ina auf diese Weise ber einen höchsten geistlichen
Beamten 1 Lande verfugte, dem nicht u  _ die Kirchen des Königlichen Anteils
unterstellt werden sollten, sondern der auch 1 jährlichen Wechsel muit dem
Gottorfer Generalpropst die landesfurstlichen Rechte uber die Kirchen der
gemeinsam reglerten Adelsgebiete ausuben konnte.

Dazu trat aber auch och eın eın religiös motiviertes Ziel des Königs bei der
Neuordnung der Kirchenverwaltung zutage. Anders als eın Vater Friedrich
der VOo  - seinen sächsischen Verwandten nicht azu bewegen geWeESsECN WAar, der
Konkordienformel beizutreten, fuhlte sich Christian sehr VOITI orthodoxen
Luthertum ANZEZOBEN, Scharf nahm daher den angeblich krypto-calvi-
nistischen Glauben der bis dahin 1n Dänemark vorherrschenden Richtung der
„Philippinisten” Stellung””. Diese Theologen wollten 11 Gegensatz zu den
orthodoxen deutschen Lutheranern nicht VvVon bestimmten vermittelnden Lehrsätzen
Melanchthons abrucken, welche der Annäherung Calvins Lehre verdächtig

In Dänemark wWI1e 1 Königlichen Anteil der Herzogtumer sollte daher mehr
als bisher dafur gesorgt werden, da{f( der landesherrliche „„SUuUMunuSs episcopus”‘ uber
die Einhaltung des rechten CGlaubens durch die Geistlichen un Gemeindeglieder
muit Hilfe gestärkter landeskirchlicher Behörden wachte.

Dazu beschäftigten den König auch die Folgen des verlorenen Krieges den
Kaiser. Denn 17 Jahre 1627 ar Christian mehr zur Stutzung seiner norddeutschen
Territorialpolitik als zu Kettung des deutschen Luthertums 1n den Kampf der
Evangelischen den Kaiser un die Liga eingetreten. [J)as Abenteuer endete
jedoch muit einem völligen Fiasko. Die fteindlichen Iruppen brachen 1n die
Herzogtumer und 17n Jutland ein, und Christian konnte schließlich dem Schicksal
noch dafuür dankbar seıin, dafß der Kaiser ihm 1629 einen glimpflichen Frieden
gewährte, weil er auf diese Weise, bei dem S1C abzeichnenden MNMEeUuECN Konflikt muit
Schweden, König (justav Adaolf einen möglichen Bundesgenossen entziehen wollte.

Hatte schon die lang anhaltende wirtschaftliche Blütezeit sgeit den dreißiger
Jahren des Jahrhunderts dazu geführt, dafß 1ın den Herzogtumern eım Drang
ach |uxuriösem Leben gich Moral und Kirchenzucht lockerten, hatten nu die
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Kriegswiırren VOT allem 1ın den Städten dazu geführt, dafß während der eit der
Ffremden Besatzung, als der Einflufß weltlicher un! geistlicher Obrigkeit auf eın
inimum herabsank, das sittliche Verhalten mancher Landesbewohner ın
erschreckendem Madfße nachließ. Bald sollte auch während der Kriegszeit des
schwedisch-dänischen Krieges VOo  »3 1643/44 diese Entwicklung och verstärkt
werden. Der NEeUe€E Krieg entstand dadurch, da{fß König Christian sich au  u Furcht
und Eifersucht gegenüber dem unter König (Gustav Adolf und dem Kanzler raf
UOxenstjerna Zur Großmacht aufsteigenden Schweden dem Kaiser näherte und
damit raf UOxenstjerna dazu veranladßte, den Dänen gegenuber das ‚„„‚Praevenire“

spielen un den General Torstenson muit seiner Armee 1n die Herzogtumer un
nach Jütland einfallen lassen.

Gileich nach dem Frieden mit dem Kaiser erlie(ß daher König Christian eın Edikt
uüber die Verbesserung der Kirchenzucht (vom Maärz das fur Dänemark
verkündet, anscheinend aber auch 1177 Königlichen Anteil der Herzogtumer
angewendet wurde!®, König un Herzog verkündeten dann schließlich 1636 1n

Übereinstimmung ıne Polizeiordnung für die Herzogtumer, welche ebenfalls auf
die Anhebung der Sittlichkeit abgestellt wWar und außerdem späater och ıne

gemeinsame ‚„‚Constitutio de NO 1636, betreffend die FEcclesiastica und
CriminaliaLE

Fur die Ausführung aller dieser wichtigen Aufgaben innerhalb der Landeskirche
des Königlichen Anteils bedurfte eines bedeutenden un energischen Mannes
als Leiter seiner Landeskirche. Der Kanzler der deutschen Kanzlei Christians,
Detlev VvVon Reventlow, lenkte den Blick des Königs auf den jungen, grundgelehrten,
orthodox gesonnenen, tüchtigen, arbeitsamen und mutigen Professor der
Rostocker Universität, den kennengelernt hatte, als dieser die Beerdigungspre-
digt ur cie Multter des Kanzlers hielt*9

ach längeren Verhandlungen sagte Klotz zu In Flensburg hielt er VOT König
Christian 1ne Probepredigt, die diesem sehr zusagte. Klotz wurden 800 Reichstaler
jährlich als Gehalt un freie Wohnung zugesagt, nachdem T7 bisher als Professor
600 Taler erhalten hatte Der MEUEC Generalsuperintendent wunschte seinen
Amitssitz 1n Flensburg nehmen und nicht, wWwWI1e ursprünglich vorgesehen, 1in

Rendsburg. Offensichtlich wollte er aus Repräsentationsgründen 1n der größten
und bedeutendsten Stadt der Herzogtumer wohnen, welche außerdem uüber bessere
Verbindungen landesherrlichen Residenz verfugte als das 177 Binnenland
gelegene, wesentlich unbedeutendere Rendsburg. Mit etwa 9000 Bewohnern
verfügte Flensburg““ damals uüber die Hälfte der Einwohnerzahl Kopenhagens.
Noch VOT wenigen Jahrzehnten war dabei sgeıne Handelskapazität noch
zrößer gewesen als die der dänischen Hauptstadt, Der König kaufte arn

Sudermarkt das Haus des verstorbenen Burgermeisters erd von OQesede und wWIes
dem neuen Generalsuperintendenten (es ist nicht identisch mut dem heutigen

Pastorat). Drei Jahre spater 1 Jahre 1639 versetzte der König den Flensburger
Propsten Johannes Reinboth ach Hadersleben un ubertrug Klotz auch dessen
bisheriges Amt mıit der hieran haftenden Stellung eines ersten Pastors der
Flensburger Nikolaikirche. Auf diese Weise erhöhten sich Klotzens Einkunfte
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489 Mark jährlich, WOZUu och verschiedene Naturallieferungen au der königlichen
Muhle kamen.

Auf den ersten Blick scheinen diese Nachrichten das VOoO: Breckling entwortene
Bild VO:  - Klotz als einem Mann, der auf persönlichen Vorteil sehr bedacht gewesen
sel, bestätigen. Wir mussen un  d9) aber 1 diesem Zusammenhang verdeutlichen,
dafß Klotz iıne grofße Famiilie mıt sechs Kindern ernähren hatte, dafß 1iıne grofße
Haushaltsführung eines grofßen Gesindes bedurfte, un! da{( Klotz schließlich als
Visitator fur einen uberaus ausgedehnten Sprengel ber 1ne quipage amt
Pferden un Kutscher verfugen mußte, deren auf bzw Unterhaltung oder
Entlohnung beachtliche Geldsummen erforderten.

Sicherlich entsprach Klotz nicht der Vorstellung, die sich eın asketischer Christ,
wıe eın hartnäckiger Gegner Breckling, VO:  » einem lutherischen Geistlichen
machte. Fr WAarT wı1ıe viele andere hochangesehene Theologen dieses Jahrhunderts
eın Kind sSeiner Zeit, eın Mensch des Barocks, der energisch auf die Respektierung
seliner Amtswurde achtete. ber wWarTr keineswegs, wI1e Breckling behauptet,
unmälßig hinter dem eld her Olaus Moller sag hieruber 1n seiner
Begräbnispredigt fuür Klotz AIn seinem ist mıt seinem Salario un!
rechtmässigen gefällen wol vergnuget SCWESECN, mıiıt ungerechtem Geschencke aber
hat sich niemals beflecken wollen. In Speiß unı! TIranck wWar mess1ig un! 1n
seiner Kleidung der Uppigkeit feind un doch eın Liebhaber der Reinligkeit un
des wolanständigen

Hielt schon Christian sehr viel VO  - seinem Generalsuperintendenten,
wurde Klotz unter Christians So  E un! Nachfolger Friedrich eın geradezu
unentbehrlicher Berater des Koönigs (1648 — 1670). Wie viele evangelische
Geistliche des Gesamtstaates dieser beiden Fursten wWAaäarTr auch Klotz eın Befurworter
der absoluten Regierungsgewalt des Königs bzw Herzogs. Da WITr jedoch VO:  3 ihm
keine direkten Außerungen daruber sitzen, diese politische Position
bezog, mussen WITFr versuchen, diese au  p der Zeitsituation heraus erschließen“.

Vor allem 1n Dänemark machten Burgertum un:! Geistlichkeit den del füur die
Niederlagen 1M Dreifßfigjährigen Krieg den Kaiser un! die Schweden, bald
aber auch fur die krisenhafte 5Situation, die fast Z völligen Ende des
Staatswesens gefuhrt hätte, als während 1658 1660 eın Krieg muiıt Schweden
ausbrach, verantwortlich. Denn I1a  — vertrat VOINl dieser Geite her die Ansicht, der
de]l habe die Könige 1 Kampf nicht genugend unterstutzt un! G1 auch nicht
bereit BCWESECN, finanzielle Opfer fur GStaat Uun! olk bringen. Dazu mußf(te den
Geistlichen die taktisch vorhandene adlige Kirchenhoheit 1n den Guterbezirken der
Herzogtumer eın Dorn 1mM Auge se1n, da 1er dem Nepotismus bei der
Amterbesetzung ur un! Tor geöffnet eın mußften. Außerdem wWar iıne
Verbesserung der Kirchenzucht, wI1e G1€ Klotz aufgetragen WAarT, LLUT ber das
energische Eingreifen eiıner absoluten Furstengewalt möglich. uch ıne
Verbesserung der sozialen Stellung der Geistlichkeit War L1IUTr ber das Königtum

erwarten Gerade 17 Zusammenwirken mıiıt König Christian War etwa die
königliche Konstitution VO 1646*° herausgegeben worden, deren Anliegen
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WAal, Qualität der Ausbildung un! sittliche Haltung der Geistlichkeit, aber auch
die Kirchenzucht der Gemeinden heben

Neben die Visitation durch die Pröpste und den Generalsuperintendenten, neben
das lokale geistliche Gericht des Konsistoriums der Geistlichen eıner Gtadt oder
eines Amtes, trat ach dieser Verordnung 11IU ıne Pröpstesynode des Königlichen
Anteils, 1n welcher sich Generalsuperintendenten un! Proöpste miteinander beraten
un! ber ihr Handeln absprechen konnten, die aber auch als höchstes geistliches
Gericht des königlichen Landesteils wirkte.

Starken FEinflufß nahm Klotz auf die Verbesserung der sozialen Rangordnung
der Geistlichkeit. eiım Niedergang der Wirtschaft des Landes durch Krieg,
Teuerung un! est eriffen Geldverschlechterung un:! Preiserhöhungen sich;
die Gehälter der Geistlichen reichten einfach nicht mehr au Erbittert urteilte Klotz
hieruber, da ist leider eın Stand verachtet un! elend unter den Menschen,
kein Stand vielem Sopott un:! schweren Verfolgungen untergeben” wI1ıe der des
Geistlichen. Niemand wolle mehr seine Kinder Theologie studieren lassen, ‚„‚wil
I1ld  - 61€e doch fast aushungern“‘“. Nicht LL1UI die Bezuge der Geistlichen, sondern
VOT allem auch die Versorgung ihrer Witwen un! Waisen selen beschaffen, die
Frauen un Kinder ach dem Tode der Pastoren den Bettelstab bringen. Dazu
WaTl die Besoldung der Geistlichen sehr unterschiedlich. Der eigentliche
Gemeindepastor, der 44  „Kire  IT  7 wI1ıe I1a  » och 1mMm Jahrhundert Sagen
pflegte, WarTr 1 allgemeinen nicht schlecht versorgt. 50 wirkte etwa der alte Vater
Friedrich Brecklings“ 1n Handewitt als Gemeindepastor. Er ieß mehrere Söhne
auswarts während längerer Jahre studieren un verstand BENAUSO, wIıe eın Sohn

spater Stephan Klotz vorwarf, se1ine Tochter gut unter die Haube bringen
Schlecht gestellt dagegen die immer och ‚„Kaplane”“ oder spater ‚„„‚Diakone“
genannten weıteren Geistlichen einer Kirche, die als Gehilfen des Pastors tatıg

Klotz hat manches fur die Aufbesserung ihrer Bezuge getan, indem s1€e
stärker als bisher den pastoralen Amtsaufgaben beteiligte“”. 50 csetzte Klotz
während seiner Amtszeit alles daran, Gehalt un Ansehen der Pastoren
verbessern, damit 61€e mehr un:! mehr seinem Idealbild VO' geistlichen Amtsträger
gleichen sollten, dem nicht durch unglückliche materielle Verhältnisse Möglichkeit
un energischer Wille ZUT Arbeit fur die Gemeinde gelähmt wurde. Der Geistliche
sollte hiernach Diener Gottes un! der Gemeinde se1n, gleichzeit aber auch, 1 ınne
der Iutherischen Orthodoxie un! des barocken Selbstgefuhls des VO: königlichen

ep1scopus eingesetzten furstlichen Kirchenbeamten, die vorbildliche unı!
leuchtende Autorität für die Gemeindeglieder.

: Also soll eın Kirchen-Lehrer auch 1n der evangelischen Lehr steiff un! fest, 1n
der Frömmigkeit un!| eusserlichen Wandel hell un! glänzend, 1n der Arbeit sSeINES
Beruffes fleissig, 1n der Wahrheit rund un! gantz 1m Gehorsam Gottes schnell
und hurtig, 1n der That csehr ZTOß, aber 1n der Hoffahrt sehr klein un gering SCYIL
Wie die Sternen den Schifleuten 1ine Richtschnurn Also solt du auch
eın tern eın 1n der Kirchen, eın tern 1 Chor, eın Stern 1MmM Hause ach
welchem sich andere Leute richten un! dessen Exempel G1€e folgen un! nachgeben,
damit 6S1€e auch den ort der Seligkeit erlangen”®.‘ Wenn Klotz ler sicherlich auch
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eın Idealbild des Geistlichen 1mM Jahrhundert entwirft, kann INa  - doch auch
generellJ da der geistliche Stand eıt der Reformation innerer
Qualität ZUgENOMUNEN hatte Waren damals och häufig schlecht ausgebildete
ehemalige Laien oder Vikare un:! Meßgeistliche kirchliche Amtsträger geworden,

1MmM Jahrhundert die Geistlichen alle bereits studierte Leute, die 1m
allgemeinen eine sehr grundliche Ausbildung erhalten hatten“*. Allerdings kam

1U auch oft VOT, da{flß s1€e ihr Wissen 1m Übermaß VOoT der Gemeinde ausbreiten
wollten. Hatten manche Geistliche der Reformationszeit ihre Predigten au  N den
Postillen Luthers och eintach abgelesen, hielten jetzt die studierten Pastoren
häufig stundenlange, sorgfältig ausgearbeitete Predigten. Olaus Moller ruhmt

auch Klotz als bedeutenden Prediger, meıint aber doch, dafß diese Predigten
oft lang gewesen selen. Wir kennen auch die Klagen VO  - Gemeinden, die
berichten, dafß die langen Predigten die Gemeindemitglieder ungebührlich Jange
VO:  »3 ihrem notwendigen Broterwerb abhielten. Dazu packten die Geistlichen (Gje
gescheiter GS1€eJ mehr) oft als wahre „Polyhistores” eın erstaunliches
gelehrtes Detailwissen innerhalb der Theologie un! der Geisteswissenschaften 1n
ihre Predigten hinein. Aber wıe viele ihrer Zuhörer werden die vielen geistreichen
Anspielungen wirklich verstanden haben?

Klotz selbst wWar eın begnadeter Prediger*“. ach Art der Predigten der großen
Kanzelredner der Barockzeit, legte großen Wert auf einen iınteressanten,
anschaulichen Vortrag, 1ne exakte Disposition, treffende Gileichnisse un!
geschliffene Sprache. Allerdings itten auch seine Predigten unter den zeitgemäfßen
Ausartungen, den vielen gelehrten Hinweisen, den /itaten aus antiken
Schriftstellern oder auch Bibelzitaten ın der Ursprache. och diese ‚„„‚barocke Form  44
der Predigt entsprach eben dem Zeitgeschmack. Erstaunlich sind dabei otzens
historische, philosophische un! theologische Kenntnisse. Souveraän beherrschte
die philologischen exegetischen Möglichkeiten seiner eit bei der Bibelauslegung.
Die Exegesen des talmudistischen Judentums ihm ebenso wenig fremd wI1ı1e
die der mittelalterlichen Scholastiker oder Luthers.

och die Gelehrsamkeit wWar 1ın seinen Predigten 11IU  — Beiwerk, das den
Glaubensinhalt nıe uberwucherte. Immer standen 1m Mittelpunkt der Predigt die
Grundfragen des Glaubens Sunde un|! Gnade Klotz wußlte auch wWe

sprach. Immer wieder wujfßste se1ine Flensburger den Kern der christlichen
Botschaft mıit Beispielen heranzuführen, die etwa der Sphäre des Geschäftslebens
un! des Handels entlehnt en

50 knupfte etwa Jesu Gileichnis VO Kaufmann un! der Perle* folgende
recht unkonventionelle Auslegung: Der Kaufmann G@e1 Christus, der die Seelen der
Menschen sich bringen wolle ‚‚Gleich wWI1e aber eın ıIn gutem Credit stehender
Kauffmann, der mıt einem andern Bekannten 17 Handel ist un:! gewlsse Waren

sich bringet, nicht eben allewege auf einmahl alles bezahlet, sondern giebet
zuerst etwas auf die and un! zahlet hernach, wenn die Messe, der Umschlag oder
der völlige Jahrmarckt folget, die volle Summa oder den gantzen Kest Also ıst die
Welt gleich einem großen Jahr-marckt, azu au  Wr dem Thron des Himmelreichs der
ew1lge Sohn Gottes als eın ECU!l un! himmlischer Kauffmann herabreiset, dafß
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NseTe Geelen als theure Perlen muıt dem allertheuersten Werth C1IgeENEN
Blutes, als gantz unschätzbarer old Stucke erkauften un erhandeln moöchte

Die VO  - allen Gemeindegliedern erlebten häufigen riegs- un! Unheilszeiten
führen ubrigen den Kanzelredner 111er wieder dazu den Zuhörern die
Nichtigkeit des irdischen Daseins, die Gewalt des Todes, aber dann auch die
Bedeutung des Sterbens fur den Christen als ingangs Zu wahren Leben,
VOT ugen stellen Die Welt ist ein ‚„‚Jahrmarckt der Fitelkeiten“‘ Reichtum
Ehre, Hoheit Schönheit Stärke, Jugend un! Gesundheit S1e sind eın lauter
nichts“* Das Leben 1st wWIe die Tragödie auf dem Theater Durch die Geburt treten
die Menschen wWwWIe durch 1Nne TIur auf die Gzene des Lebens un:! I1LUSSEeN ihr
Schauspiel vorfuhren bis G1le VO' Tod durch die andere TIur abberufen werden un:!
ihre ‚‚anvertraute Person ablegen mussen  41135 Gegen den Tod jedoch helfen ‚‚kein
Helm keine Sturmhaube eın Schild och Schlachtschwert eın Spieß och
Hellebarde eın Puffer och Handrohr, eın Kraut och Loth eın Schantz och
Bollwerk eın Graben un keine Mauer““*® Der Tag des Todes ist dann aber fur
den Christen ; CHN Tag der Glückseligkeit en Tag der Erlösung, ein Tag der
Wiedererstattung, e1in Tag der Erquickung, ein Tag der Krönung, e1in Tag der
Ruhe un der Freude  44137

In sSeinen Predigten erweılist sich Klotz auch als konsequenter Vertreter der
Iutherischen Rechtfertigungslehre Gott hat „Außtilgung solches Sunden-
Fluches au unbegreifflicher Barmherzigkeit VOoO  - Ewigkeit verordnet da{fs eın

liebster Sohn solchen Sunden-Fluch wegnehmen un! defswegen Holtze des
C’reutzes Fluch fur die Sunden werden solte . A SI

‚„‚Der kan keinen Frieden haben, der da weiß, da{fs schuldig ist un!
Handschrifft nicht bezahlet SCV ber glaubest du ist deine Schuld
bezahlet un! also ast du den Frieden durch Ihn mıi1t GO

Wie Geschäftsleben der Schuldner nicht eher den Schulderlafß glauben
kann als bis der Schuldschein „‚,‚ZEeIT1ISSCH oder zerschnitten oder 111' Feuer
geworffen SCY; Iso wirst du Geele deiner Sunden Schuld nicht
befriediget SCYN SCY denn da{f( du mi1t den Augen deines Glaubens das C’reutz
Christi un:! denselben die Nägel ansehest mı1T welchen die Handschrifft deiner

1739Sunden getilget un! angehefftet 1St
Durch SEe1ITMNEN Tod hat Christus ‚„‚die erzurnte Gerechtigkeit (jottes zestillt fur

11seTe Sunde bezahlet un! unl muiıt( völlig aufßgesöhnet un 19588  u durch
Aufhebung der Sunden erlöst*°

50 kann Klotz Passionspredigten ber den gekreuzigten Christus mıiıt dem
Gebet schließen Ach! du gecreutzıgter Verla(fs mich nicht un zib da{f
ich dich nicht verlasse; Ach! Vergesse ich dein, wurdest du INE1INMNET

vergessen. Ach! Du WSt I1LLENNN un 1C bin CL, lafßs mich doch CWIEg bey dir
SCYM41

uch Bereich der sprachgeschichtlichen Entwicklung Herzogtum
Schleswig wurde das Wirken des begnadeten Predigers Klotz VOoO hoher
Bedeutung Denn dem Zuge der eit folgend drängte der Generalsuperintendent

Geistlichen auch dazu die hochdeutsche Sprache bei der Predigt



Erich Hoffmann

verwenden. Die dänischen Nationalliberalen des vorıgen Jahrhunderts un! auch
och nationalistische Exponenten des Dänentums ach 1945 (darunter SONStT sehr
ernstzunehmende Gelehrte) haben Klotz deswegen heftige Vorwurte gemacht43
Denn auf diese Weise Gce1 die dänische Sprache aus Gottesdienst un! Schule 1n
Nordschleswig un! Mittelschleswig verdrängt worden, G1€e doch zumindest
auf dem Lande fast die alleinige Volkssprache geWESCN ce1l 50 GE€l nicht zuletzt
otzens Wirken eın Ruckgang der Stellung der dänischen Sprache 1 sudlichen
un mittleren Schleswig, Ja 1n Teilen des sudlichen Nordschleswig zuzuschreiben.
50 zıtiert INa  - gern eın Schreiben der Bauern der Gemeinde VO  ; Handewiiltt
(westlich VO  - Flensburg) VO Januar 1661 allı König Friedrich I5 worın diese
sich daruber beschwerten, da{f Klotz ihnen ihren Willen einen 11U die
hochdeutsche Sprache beherrschenden Geistlichen aufgezwungen habe

Jedoch wWarTr das Handeln eines hohen Geistlichen des Jahrhunderts sicherlich
vollig frei VO  - nationalen Überlegungen, un! auch eın geistiger Hochmut, der das
Deutsche als Kultursprache dem Dänischen gegenuber als uberlegen angesehen
hätte, durfte aum hinter dem Handeln VO  - Klotz gestanden haben Hier gıng
ihm, wIı1e anderen norddeutschen Geistlichen des Jahrhunderts, darum die
Gottortfischen Kollegen VO  - Klotz handelten 1er 1n keiner Weise anders
Gottesdienst die Hochsprache benutzen, 1n der Ja auch die lutherische
Bibelubersetzung erschienen WAaäl, auf diese Weise den profanen Dialekt aus

der sakralen Sphäre fernzuhalten. Hierbei traf 111a jedoch 1n Norddeutschland 1n
keiner Weise einen Dialekt, sondern die dem Hochdeutschen damals 1n ihren
Ausdrucksmöglichkeiten 1n jeder Weise ebenburtige niederdeutsche Sprache.
Durch das immer stärkere Zurückgehen des Niederdeutschen als Amts- un!
Predigtsprache 1n Mittel- un! 1m sudlichen Nordschleswig wurde geradezu die
begonnene Verdrängung des Dänischen £ur längere eit aufgehalten“* oder
verhindert. Übrigens blieb die dänische Kirchensprache 17 ländlichen
Nordschleswig, 61€e seıt 1528 Hause WAaärl, unangetastet. In den Gtädten wurde
1l1er der Hauptgottesdienst 1ın deutscher, der Fruhgottesdienst dänischer Sprache
gehalten. Dazu ordnete gerade Klotz einer Verordnung fur das Hadersleben

(1650) daß uberall ort die Katechismusunterweisung auf dänisch erfolgen
habe, - eın Deutsch verstehe.

In den dänischsprachigen ländlichen Gebieten Mittelschleswigs (in Angeln un!
auf der Geest) wurde deutsch gepredigt. Allerdings ist amıt rechnen, da{s die
Geistlichen oft auch die dänische Sprache verstanden oder sprachen. Gerade der
Beschwerdebrief der Handewviitter Bauern welist nach, da{fs anscheinend hier un:!

andern Orten die Seelsorge etwa 1 Beichtstuhl un! Totenbett 1n
dänischer Sprache erfolgte. Dem Vordringen der hochdeutschen Kirchensprache
ZınNg 1 ubrigen deren Einfuhrung als Amtssprache voraus**a

Fin sehr umstriıittenes Problem War otzens Zeiten die Besetzung VO:  3

geistlichen Amtern*®. Innerhalb des Landes konnte dabei auf sehr verschiedene
Weise ZUT Einsetzung VO  - Pfarrern kommen. S50 stellte 1n vielen Fällen der
Landesherr der Gemeinde einen gewunschten Kandidaten VOT, den diese
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ach der Probepredigt un Vorstellung möglicherweise Einspruch erheben konnte,
oder aber der Furst prasentierte drei Kandidaten, aus denen die Gemeinde sich dann
einen als kunftigen Ptftarrer auswählte, der jedoch dann wieder die Zustimmung
der Obrigkeit benötigte. Schließlich wurde 1n den Guterbezirken des Adels der
BANZE Vorgang £ast allein durch die Patrone geregelt. uch 1ın den GSGtädten ahm
der Kat eın Patronatsrecht fur sich ıIn Anspruch. In den beiden ersten Fällen hatte
sich ceit der Reformation oft die Praxis herausgebildet, lange och keine
zentrale Kirchenbehörde gab, dafß oft Propst un:! Gemeinde amit
einverstandenM dafß einer der Söhne des bisherigen Pastors dem Vater folgte,
oder da{f(l SONSt eın Verwandter die Nachfolge antrat In manchen Fällen wWar-

auch froh, wenn einer der Bewerber die Pfarrstelle sich D wASl bereit erklärte,
die unversorgte Witwe des Vorgängers oder ıne VO:  . dessen Tochtern heiraten.
Auf diese Weise bliehb der Gemeinde erspart, sich die Hinterbliebenen
kummern mussen. S0 entstanden geradezu ‚„„Pfarr-Erbhöfe”‘ und ‚„„‚Pastoren-
dynastien“‘. 1ne Gtelle bekam 1n vielen Fällen 1Ur eın au diesen Familien
hervorgehender Kandidat, GE€l denn, handelte sich einen studierten Sohn
Aaus städtischen Patrizierfamilien, die 1 ubrigen auch 1ın grofßem Umfang mıiıt den
Pastorenfamilien aufs engste versippt

Mit dieser Form der Nachfolge 1 Pfarramt raumte dann jedoch Klotz
anscheinend kräftig auf un! machte sich sicherlich amiıt 11U  b wenig reunde unter
den Pastoren 1 Lande Friedrich Breckling wirtft ihm VOTLI, da{s seinen Amtszeiten
Mitglieder der eingesessenen Pastorenfamilien aum och iıne Aussicht gehabt
hätten, 1ne Pfarre erhalten, un! da{s die meılsten Stellen landfremde
Geistliche, die sich mıiıt Klotz gut stellten oder seine westf£älischen Landsleute
BCWESECH selen, vergeben wurden“*®. Daran ist sicherlich etwas Wahres; aber wI1e
oft bei Brecklings ma{fslosen Übertreibungen ıst LU die halbe Wahrheit. Schon
während der Reformationszeit en viele sudelbische deutsche Geistliche 1n

Schleswig-Holstein eingewandert. Dieser Zustrom hatte nı1e nachgelassen un!
verstärkte sich L11U  - einer Zeit, während des Dreißigjährigen Krieges un!
seliner Folgen viele evangelische Geistliche ihre Heimat geCcn gegenreformatori-
scher Mafßnahmen verlassen mußten. Dies kam sicherlich den absolutistischen
Neigungen der Koönige Christian un! Friedrich J: die auch ihre Landeskirchen
tester 1n den Grif£f bekommen wollten, recht gelegen. Denn vererbte Pfarrstellen
lagen nicht 1 Interesse des landesherrlichen Kirchenregiments. Der Zustrom
eutscher Geistlicher aber ermöglichte den Konigen un! ihrem Generalsuper-
intendenten, sich unter den Einwandere fähige Leute auszusuchen, welche dem
Fursten 1U alles verdankten un! treue Diener der Konige werden versprachen.
Dazu mochten s1e auch als rechtgläubige Lutheraner 1mM Glauben zuverlässiger
erscheinen als die oft ‚„philippinistisch” gesONNENECN Nachkommen der grofßen
Theologenfamilien des Landes. Diese Entwicklung kam auch sicher otzens
Planungen en  J der erkennen mußte, da{fß bei dem Neubau einer auf den
absoluten Landesfursten als ep1sSCOpus ausgerichteten Landeskirche wIıe
bei seinen Bestrebungen ZU[T Erneuerung der Kirchenzucht bei den einheimischen
Geistlichen wen1g Widerhall fand
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Hier sich die Möglichkeit, Schritt fur Schritt freiwerdende Ämter mıiıt fur
ih: zuverlässigen Geistlichen setzen. Sicherlich d  ÖO Klotz eın „geistlicher
Absolutist“ 1n der Landeskirche, aber der Absolutismus wWar damals das
zukunftsträchtige Element 1n der historischen Entwicklung, VO:  - dem sich gerade
viele Geistliche L1IUTr Gutes fur Kirche un! Christentum erhofften. Dafl Klotz der
unzeitgemäfßen Förderung einer gemeindlichen Demokratie eın Interesse zeigte,
INa INa  — VO heutigen Standpunkt au  n bedauern, kann ihm aber dem diese
Gedanken au  N der Zeitsituation heraus recht fern liegen mußten auch nicht ZU
Vorwurt machen.

1ıne Pastorenkirche wWar dabei die Landeskirche auch VOT dem 5ieg des
Absolutismus ın den Herzogtumern ZeWESEN., Bestimmte VOT Klotz bei der
Bestallung der Geistlichen oft der Einflu{fs der familiären Beziehungen un! der
Vetternwirtschaft die Entscheidung, wWar U: VOT allem der Wille des höchsten
Kirchenbeamten des Landesherrn ausschlaggeben 4 Hier bot die Examinierung
der Bewerber durch die Pröpste und den Generalsuperintendenten die Möglichkeit
einer starken Einflußnahme auf ıne ihm genehme Besetzung der Stellen. Auf diese
Weise konnten auch die Fähigkeiten un! die Rechtgläubigkeit der Kandidaten
geteste werden. Weiterhin bot sich die Möglichkeit, eiım Präsentieren VOT den
Gemeinden 11UT Klotz un! dem König genehme Kandidaten vorzustellen, da
1 Grunde die Wahl als solche dann gleichgültig wurde.

mmerhin kam Oß och direkt unter den Augen des Generalsuperinten-
denten VOT, dafß aus den Gemeinden heraus der Versuch gemacht wurde, bei der
Auswahl des Pastors wirklich mitbeteiligt eın Im Jahre 1653 berief etwa
In Flensburg der Burger Paul Hansen ach Vorberatung mıit TreI anderen Burgern
ıne Versammlung der Kirchspielsleute der Gemeinde VO:  — Gt Marien, sich
gemeinsam Cedhnlthn uber die Pfarrerwahl machen“*® Der Organist der Kirche
wurde VOT den Altar gefordert un! mu{fte aufzeichnen ır  er von den wel
prasentierten (nämlich VO Magistrat un! VO:  >} Klotz) Personen die me1lste Wahl
ätt‘ Der Versuch, dazu auch den Pastor VO: Gt Johannis als dritten Kandidaten
füur diese Wahl gewıinnen, scheiterte.

Sofort als 1es bekanntEreignis wurde, klagten dann sowohl der
Generalsuperintendent wıe der Rat VOT Gericht uber Hansen unı!| die anderen
‚‚Rädelsführer“, weil s1e ihnen n ihr Amt gefallen seien“‘ un!| 1ne öffentliche
Kirchspielsversammlung ohne ihr Oonsens gehalten hätten. Paul Hansen mu{fte
dann vier Mark, die anderen Je eiıne Mark un! acht Schilling Bruche als Strafe
zahlen

Fur die VO  - den Konigen geforderte Anhebung der Moral der Bevölkerung un
fur die Erneuerung der Kirchenzucht standen VOT allem die „geistlichen
Ministerien149 als Gerichte fur geistliche Angelegenheiten Z Verfügung. Über
die Wirksamkeit dieses Gerichtes sind WIT etwa durch Flensburger Quellen gut
unterrichtet. Wurde ıne Abweichung VO:  . der sittlichen Norm bekannt, ging der
Gemeindepastor ZUu Beklagten, ihn ermahnen un:! ZU  —_ Besserung
aufzufordern. Fruchtete dies nichts, kam ZU  a Verhandlung VOT dem geistlichen
Gericht. Wurde der Beklagte hier schuldig gesprochen, verkundete der Pastor ber
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ih VOII der Kanzel herab den Kirchenbann”®. Der Verurteilte wWarlr U: VOo

Abendmahl un von der Gemeinschaft der Christen ausgeschlossen. Den

Predigten durtte jedoch beiwohnen un! auch seinen Geschäftsverkehr konnte
‚„des lieben Friedens wegen‘ ebenfalls weiterhin abwickeln.
ach Ablegung der Kirchenbuße entweder heimlich durch eın Sundenbe-

kenntnis VOT dem Geistlichen (bei folgender Erteilung des Abendmahls) oder auch
1n schweren Fällen VOTLT öffentlicher Gemeinde VOI dem Altar wurde der Sunder
beim Versprechen VO Besserung wieder 1n die Gemeinschaft der Gläubigen
aufgenommen.

War der Gebannte jedoch nicht Zu Buße bereit, griff die weltliche Obrigkeit eın

Man leistete dabei auch gegenselt1ig Rechtshilte. Erschien eın Beichtkind VOT dem
‚„„Ministerium ‘ 1n eiıner Sache, die auch die weltliche Obrigkeit betraf, wurde

1er den weltlichen Richter weitergewilesen wI1e umgekehrt „‚ein Zettel den
Herrn Pastor“ oder den Generalsuperintendenten Klotz VO: städtischen
Kämmereigericht mitgegeben wurde>‘.

Die me1lsten Faälle 1n diesen wiırren, VOo  — Kriegs- un! Nachkriegszeiten
gekennzeichneten Jahrzehnten hatten muit Bemuhungen ZuUu1 allgemeinen Hebung
der Gittlichkeit innerhalb der Familien un! e1m Umgang der Geschlechter
untereinander Z tun Wilde Ehen wurden nicht geduldet, un! die Ehe obwohl
ce1it der Retormation eın Sakrament mehr galt faktisch als unauflöslich. Bei
Fhebruch beschlofs die weltliche Obrigkeit me1lst Stadtverweisung.

Am häufigsten gıng bei den Ma{fnahmen Zu  I Hebung der Gittlichkeit den
unehelichen Geschlechtsverkehr® und seine Folgen, wWOor1ın die vielen 1n der Gtadt
Flensburg dienenden Mägde, azu Handwerksgesellen, Knechte un! durchzie-
hende Soldaten oft verwickelt Denn 61€e alle konnten 1U 1n seltenen Fällen
einmal amıt rechnen, iınen eigenen Hausstand grunden un 1ıne Ehe
schließen. Die Hebammen aTre dabei verpflichtet, dem Kämmereigericht 1ın

Flensburg die Fälle unehelicher Geburt melden un die VO':  - Geburtsschmerzen
geplagten Frauen ach dem Namen des Kindsvaters befragen; SONst wurden
s1e selbst bestratft. Der ubliche Weg einer eige unehelicher Geburt Warlr wohl
der, da{fis 1I1an sich zuerst beim Stadtvogt meldete, die Schuld bekannte un! dann
‚„‚einen Zettel den Herrn Pastor“ oder das Konsistorium daruber erhielt, da{s
INa  - sich ordnungsgemäfs gemeldet habe Nur dann wurde - ZUT: öffentlichen
Kirchenbußfße zugelassen, un! erst werın Ina  — durch den Geistlichen absolviert WAärl,

wurde auch der weltliche Prozeß mıiıt Bruchezahlung oder Gefängnisstrafe Zu

Abschludfs gebracht. Besonders betroffen hierbei die Kindsmutter, die
Maänner ‚„‚leichter beweglich”“‘ un! machten sich oft schnell u dem Staube.
Großszugig bei Kirchenbuße un! Bruchezahlung verhielten sich beide Gerichte,
WEe die betroffenen Kindseltern heiraten wollten. Da heifst etwa 1n einem
solchen Fall ‚‚Weiln diese Lapsus also geschehen, als ware besser, ZW! Ehren
als einen Schanden machen®*.  D4 47 och wurde auch vorehelicher Verkehr
Verlobter un vorzeıtige Geburt einer verheirateten Frau als Unzucht bestratft.
Immerhin wurde INa  > eım Gtrafenfestsetzen 1m Laufe der Jahrzehnte bei Fällen
dieser Art immer milder
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Interessanterweise richtete ach dem allgemeinen Moralverfall ach den
vielen Kriegen fast nıe mehr die Kindsmörderinnen hin, wıe bis dahin rechtens
BCWESCHN WAaäar, sondern begnugte sich mıit einer Stadtverweisung””. Das gleiche gilt
fur Hexenprozesse”. ach dem ersten Einbruch des Kriegsungewitters gab 1n
Flensburg keine eigentlichen Hexenprozesse mehr, die wenıgen ‚„„Zaubereifälle”
dienten besonders dazu, Wahrsagern un! sonstigen Nutznießern des Aberglau-
bens das Handwerk legen; aber auch Übung des alten Volksaberglaubens
wurde bestraft. Meist wurden Bruche verhängt, die höchsten Stratfen 1U  _

Stadtverweisungen ; Todesstrafen wurden nicht mehr gefällt. In manchen Fällen
dienten ‚‚Zaubereiprozesse“ auch dazu, Verleumdern das Handwerk legen, die
Unschuldige der Zauberei beschuldigt hatten.

Bei dem großen Einfluß, den Klotz auf die Hebung der Kirchenzucht un! die
Sittengesetzgebung ausubte, ist ohl amit rechnen, dafß die Milderung 1mM
Vorgehen die Schuldigbefundenen weitgehend auf seinen Einfluß
zuruckzufüuhren iıst Wichtig wWar dabei offensichtlich VOT allem, dafß der
Schuldige ZUT Buße bereit WAarT, weniıger bedeutsam wWarTr fur otzens Anliegen ohl
die VO:  . der weltlichen Obrigkeit verhängte Strafe.

Dem Beispiel des Reformators Luther folgend bemuhte sich Klotz auch energisch
das Schulwesen?”, un! WarTr fur dieses Jahrhundert recht ungewohnt

anscheinend 1n erster 1nıe die Burger- un! Landschulen. Die kriegerischen
Zeiten ließen allerdings u  x wen1g VO:  . seinen Plänen Wirklichkeit werden, da der
Obrigkeit Wegen der hohen materiellen Verluste 1M Lande eintach das eld fur
Reformen gefehlt haben wird. Immerhin wurden 1n den Amtern Flensburg un!
Bredstedt auf eın UDrängen hin die Bezuge der Kuster erhöht, die Ja In den
Landschulen VOT allem fur Lesenlernen un:! Katechismusunterricht fur diejenigen
Bauernkinder sorgten, deren Eltern dazu bereitJG61€e ıIn die Schule schicken.

Die Erkenntnis, da{fs - bei einer Verbesserung der Sitten un! eiıner
Verstärkung der Frömmigkeit bei der Jugend beginnen musse, scheint auch SONST
Klotz 1n seinem Handeln bestimmt haben 50 ıst gerade einer der ersten
Betörderer der Konfirmation”® 1n unlseTerm Lande geworden. In den Herzogtumern
gab wohl als Relikt des alten Firmungssakraments der Katholischen eit

anchen Orten och einen VO  - der Retformation nicht unterbrochenen
Katechismusunterricht fur die Jungen Leute, die 7U ersten Male ZU Abendmahl
gehen sollten. Dazu hat schon VoT Klotz hier un! da etwa In Husum (1587)
ıne Einsegnung VO:  ' ersten Abendmahlsgängern gegeben. ber der Generalsu-
perintendent schlug mıiıt seiner Pröpstesynode dem Koönig den ohl bei seinem
Studium 1n Marburg kennengelernten mitteldeutschen Brauch einer Konfirmation
als Einsegnung der Kommunikanten also ohne das. dem pietistischen
Gedankengut entstammende heute ubliche Gelubde fur seinen d.
Amtsbereich als allgemeine Regel VOÖTL, worauf hieruber unter dem Oktober 1646
ıne königliche Resolution ergıing.

In diesem wI1ıe 1n den me1lsten anderen Fällen sollte - sich aber ber die
Intensität un:! die Dauer der Wirkung der Anordnungen des Generalsuperinten-
denten keine großen Ilusionen machen. uch 1m absolutistischen Staat
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die Möglichkeiten staatlicher Einwirkungen auf die Untertanen och
verhältnismäßig gering Je weiter eın Ort des Königlichen Anteils VO:  . otzens
Wohnsitz 1ın Flensburg entfernt lag, schwieriger mujßfste fur ihn werden,
eine Anordnungen 1er ZuUu!r Iat werden lassen. 50 Gtadt un! Amt
Flensburg sicherlich der Raum, Klotz am stärksten Einflu{fß un! Wirkung
ausubte. egen alle passıve Kesistenz angehend reiste aber visitierend
unermudlich 1 Land mher Hiertur VOT allem benötigte dringend die ihm VO:  -

Breckling immer wieder als unerhörten Luxus vorgewortfene- Kutsche?.
Fin besonderes Bestreben des Generalsuperintendenten Klotz wWarTr 1m uübrigen

S den lutherischen Glauben ın der seiner Ansicht ach reinsten Form, nämlich
der 1mM sudelbischen Deutschland 1n den lutherischen Territorien herrschenden
Orthodoxie, auch 1ın den Herzogtumern bewahren. Daher legte großen Wert
darauf, TIECU 1NSs Amt tretende Pastoren 1U auch hierzulande auf die
Concordienformel verpflichten®. ber ebensowenig wıe Klotz die Hexenpro-

wieder aufnehmen lief, kam seliner eit eigentlichen Ketzerprozessen.
DE mMag bei dem schlechten Ruf, den 1n der Historiographie hbis 1n

Jahrhundert hinein 1n dieser rage genolß, eigenartig erscheinen. eht ImMman aber
den Quellen exakt nach, stöfßt 111a eigentlich L11UTLT auf die Fälle Holger
Rosenkrantz un:! Friedrich Breckling; un! auch diese Auseinandersetzungen
haben bei näherer Betrachtung nichts muıit Ketzeraufspurung tun

Bei allem Fragen ach dem ‚„„rechten Glauben”‘‘ durfen WIT dabei fur das
Jahrhundert nicht unseTen Toleranzbegriff voraussetzen. Glaubensgemeinde

un:! staatliche Gemeinschaft un! Ge€e1 der kleinste Territorialstaat
Sudwestdeutschlands wI1e 1m Mittelalter faktisch och identisch. Der
Staat achtete darauf, da{s die Glaubensgemeinsamkeit auch VO Untertan
anerkannt wurde. Wer aber VO: rechten Glauben abwich un! auf seiner Meinung
beharrte, wurde diesen Zeiten 1mM allgemeinen WaTl nicht mehr als Ketzer
hingerichtet, aber mußlte das Land verlassen un! seinen Glaubensverwandten
auswandern. Diese zeitgemäße Form der ‚„‚ Toleranz“ Waäal dabei aber auch erst se1it
dem Augsburger Religionsfrieden iıne häufiger geubte Praxis geworden.

Die 1mM Jahrhundert etwa schon VOINl Calixt vertretene synkretistische
Toleranzidee sollte demgegenuber 1 Grunde erst 1 Jahrhundert den 5Sieg,
erringen. Damals galt vielmehr: Man hatte den rechten Glauben oder Inan hatte
ih nicht. Wer aber als bisher anerkannter Rechtsgläubiger irren begann, den
galt ©: notfalls 1n harten, polemischen Auseinandersetzungen Zu rechten
Glauben zuruckzufuhren.

50 hat etwa auch Breckling zeıt se1nes Lebens unaufhörlich Gtreitschritten ur

oft csehr harten Belehrung VO  ; seiner Ansicht ach irrenden Theologen ausgesandt,
mıiıt denen zu Teil vorher 1 besten freundschaftlichen Verhältnis gelebt hatte
Von dieser Sicht her ist auch otzens Auseinandersetzung mıt dem vornehmen
dänischen Adligen Holger Rosenkrantz“®‘ verstehen. l etzterer WarTr nicht LU

auf der politischen GSzene Dänemarks als einflußreicher Reichsrat, sondern auch
als bedeutender un! gelehrter theologischer Denker hervorgetreten. Im reiten
Mannesalter Z sich aus der Politik zuruck un! widmete sich mehr denn Je
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theologischen Studien. Hierbei näherte sich einerseıts spiritualistischem
Gedankengut d vertrat auf der anderen Seite aber auch innerhalb der
Gnadenlehre ıne doppelte Vorstellung VO:  ; der Rechtfertigung. Nicht Ur Gott
mache den Sunder durch Christus gerecht durch den Glauben, sondern auch die
VO:  - dem Erlösten 1U au dem EU! Glauben gewirkten Werke, TOTLZ aller
Mängel, die als Folge der Sunde diesen klebten. Kurz ach dem Antritt se1nes
Amtes 1n den Herzogtumern wendete sich Klotz in einer scharfen GSGtreitschrift (die
verlorengegangen ist) Rosenkrantz, indem ohl dessen spiritualisierende,
philippinistische un katholisierende Gedanken angriff. Fur die spatere deutliche
Erweisung königlicher Ungnade Christians gegenuber Rosenkrantz ıst Klotz
jedoch nicht verantwortlich machen, sondern vielmehr dessen ruherer Freund
un: Schuler asper Brochman: un: andere dänische Theologen, die ihn gleichfalls
angriffen un! den König auf die Irrlehren sSe1INEeSs ruheren Beraters aufmerksam
machten®*.

uch der Fall Breckling wWarl eher eın Disziplinarfall als eın Ketzerprozels, wobei
Breckling weitgehend das Vorgehen des Generalsuperintendenten ihn selbst
provozılert hatte Friedrich Breckling®“ (1629 — 1711) stammte aus einer der
angesehensten schleswigschen Pastorenfamilien, die mıt vielen weiteren bekannten
Theologen- un! Patriziergeschlechtern verschwägert wWar ein Vater wWar der
angesehene Pastor VO:  > Handewiitt, Johannes Breckling — 1672)°®, der selinen
Söhnen WarTr großzugig eın umfangreiches, langwieriges Studium ermöglichte,
aber doch anscheinend wI1e eın beruhmter Sohn Friedrich ber einen eisernen un!
unbeugsamen Willen verfügte, da diesem die Einwiligung seiner Verlobung,
die Gießen vollzogen hatte, versagte®. ach Studien 1n Königsberg,
Helmstedt, Wittenberg, 1pzig un! Jena wurde Friedrich in Gießen ZU Magister
ber iıne Abhandlung den Spiritualisten Weigel promovilert. ezeichnend
fur Breckling erscheint dabei, da{s se1ine Protessoren auf der einen GSeite
bemängelten, daß sich Weigels Ideen stark angenähert habe, auf der anderen
aber 1ın Zukunft eifrig seine gescheiten Argumente Weigel fur eigene
Arbeiten benutzten®®. Damals wıe auch 1n Zukunft wWar Breckling STeis eın höchst
origineller Geist, der auf der Gratwanderung zwischen „rechtem Glauben”‘‘ und
Spiritualismus egriffen wWarTrl un! amit auf die Dauer sowohl mıit den
Orthodoxen wıe muıiıt den Sektierern verderben mußte.

In Gießen hatte ihn der Medizinprofessor Tackius mıiıt den Schriften des
Mystikers Jakob Böhme bekannt gemacht. Auft dem Wege
Universitätsautenthalt 1ın Strafßburg traf 1n Hamburg einen alten Schulkame-
raden, der Apothekerlehrling geworden WarTr un! sich ebenfalls mystischem
Gedankengut hingab. Dieser WIeSs ihn darauf hin, da{fs ernsthaft mıiıt der Welt
brechen un! sich Christus bekehren musse, wWwI1e eın eUue: Leben
anzufangen“, Als Breckling VO:  - Straßburg 1n die Heimat zuruckkehrte, erlehte

1er den Schwedenkrieg der Jahre 1657 — 1660° Diese Kriegsjahre, 1n denen
Dänemark un! Schleswig-Holstein VO  - den schwedischen Iruppen aber auch VO  —

Friedrichs 111 Alliierten, den Polen (daher 17 Volksmund ‚„Polackenkrieg‘‘), den
Österreichern unı! Brandenburgern heimgesucht wurden, entsprachen fur diese
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Länder den Leidensjah?en des Dreifßfigjährigen Krieges fur Deutschland. Fur
Breckling brach geradezu das apokalyptische Zeitalter

Als die Schweden Flensburg, besetzten, entschlofß sich Stephan Klotz wıe
ubrigens auch viele Flensburger Ratsmitglieder 1: Flucht auf die dänischen
Inseln®?. Denn bei eiıner Beratung Friedrichs I11 mıiıt seinen weltlichen un!
geistlichen Räten 1n Odense urz VOT Ausbruch des Krieges hatte ihm zu

Angriff Schweden geraten, das damals sich 1n harten Auseinandersetzungen
muit Polen befand, auf diese Weise die 1ın den etzten Kriegen verlorenen Lande
(Gotland, Osel, Jämtland, Halland un! das Erzstift Bremen) den Schweden wieder
abzunehmen. Sicherlich wWar die Flucht otzens eın Zeichen VO:  - ubermenschli-
chem Mut ber mu{fte bei eıner Gefangennahme durch die Schweden als
wichtiger Berater des KOnigs mıt harter Hatt, wenn nicht muıt Schlimmerem
rechnen. Dabei ware e5 aber nicht eın Glaubensmartyrium gCn, sondern
allein die Rache der Schweden einem wichtigen Berater e1inNes politischen
Feindes. Zu einer unnutzen Selbstaufopferung gegenuber einem politischen Gegner
brauchte sich Klotz aber auch nicht ach den christlich-ethischen Vorstellungen
der damaligen eit verpflichtet fuhlen

In dieser Notsituation der Nikolaigemeinde Von Flensburg, als der Propst die
Gtadt verlassen hatte un während der verschiedenen Besatzungen der fremden
Iruppen 11UTI Pastor Olaus Moller als Seelsorger Zu  — Verfugung stand, wWar fur
die CGemeinde ein Glücksfall, da{f sich der Junge Schwager Mollers, Friedrich
Breckling, azu entschlofds, sich diesem als Helfer Z Verfugung stellen”®. Alle
Quellenzeugnisse sprechen dafur, da{s sich hierbei hervorragend bewährt hat
und eın Amt unter schwierigsten Verhältnissen, anscheinend ohne jede
Entlohnung, versehen hat Als Klotz zurückkehrte, cetzte Breckling, den
CN sSe1INes Handelns csehr lobte, zunächst ın das wen1g attraktive un!
außerordentlich schwierige Amt eines Feldpredigers bei den königlichen Iruppen
ein Dies WarTl aber ohl aum auf bösen Willen un:! Undankbarkeit des
Generalsuperintendenten zuruckzufuüuhren, denn während des Krieges unı des
zeitweisen Zusammenbruchs der königlichen Verwaltung ware die Einsetzung 1ın
ıne reguläre Pfarrstelle ohl aum möglich ZCWESECN. Das unchristliche Verhalten
der Söldner stief(ß jedoch den Jungen Breckling heftig ab kehrte ach Handewiitt
zuruck, un eın alt gewordener Vater forderte ih: dazu auf, ihn als Kaplan, also
als Hilfsgeistlicher 1n Handewiltt unterstutzen. Klotz zeigte sich uber diesen
Gang der Dinge keineswegs enttäuscht, ordinierte Friedrich Breckling als Helfer
sSe1INes Vaters, lobte 1n der Predigt dessen entschlossenes Handeln während der
Besatzungszeit un! versprach ihm auch die Nachfolge sSEe1INES Vaters.

Friedrich Breckling wWarTr aber durch die apokalyptischen Ereignisse der etzten
eit 1ım Innern aufgeruüttelt worden. Er empfand das Kriegsungluck als Gtraftfe
Gottes füur die Sunden des abgefallenen Volkes. Fur das unchristliche Leben der
Landesbewohner aber mufste IMman die Unfähigkeit und Unredlichkeit der
Seelenhirten verantwortlich machen. Der sich VO  - Gott bekehrt fuhlende Breckling
6Sa sich 1U auch ZU prophetischen Amt des Bußruters der Landeskirche
ausersehen. Daher uberreichte Klotz, anscheinend also ohne bis dahin 1n diesem
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einen besonders verwertlichen Menschen sehen, eINe Denkschrift”* uber die
seiner Ansicht ach unhaltbaren Zustände 1ın den Gemeinden des Königlichen
Anteils der Herzogtumer. Vor allem aber macht seine Amtsbruder füur die
unglucklichen Zeitumstände verantwortlich, da Gottlosigkeit, Heuchelei un!
unchristlicher Lebenswandel der Geistlichen eın schlechtes Beispiel £ur die
Gemeinden gegeben habe und die Gtrafe Gottes, der das Kriegsungewitter
geschickt habe, herbeigeführt hätte Sicherlich werden nicht alle Geistlichen dieses
Zeitalters den hohen dealen Brecklings entsprochen haben Sie werden aum alle
Asketen geWESCN se1n, mystische und spiritualistische Gedanken lagen ihnen meist
fern, un! das Wohl un! Wehe der eigenen Familien wWarTr ihnen wohl keineswegs
gleichgultig. Dazu werden G1€e VvVon der Bedeutung der Wurde un! Autorität ihres
Amtes uberzeugt geWweseCnN eın ber ıst aum anzunehmen, da{fs damals die
Mehrkheit der Geistlichen unseTes Landes au Trunkenbolden, Geizhälsen,
Heuchlern un! Ehebrechern bestanden hat Breckling aber forderte in einer
Denkschrift das Konsistorium un:! den Generalsuperintendenten dazu auf, die
Mißstände abzuschaffen un Geistliche wIıe Gemeinden ZUT Buße rufen, och
größere Strafgerichte CGottes vermeiden. Immerhin 6a och 1ın Klotz den
Mann, der diese Übelstände abstellen sollte.

Hier stießen 11U wel typische Charaktere des Barockzeitalters aufeinander. er
selbstbewutfte Generalsuperintendent fragte sich, wIıe dieser sicherlich ftromme,
hochbegabte, mutige un auch 1n der Gemeindearbeit hochbefähigte Junge
Geistliche eigentlich azu omme, ohne handfeste eweise ijefern, se1Nne
Kollegen unı letztlich auch die Kirchenleitung als lasch un: weltlich
diffamieren. Breckling aber 6a sich VO  . Gott berufen, als eın eu: Jeremia seine
Kollegen un! die Gemeinden des Landes Zzu Buße rufen, auch wenn ihm
deutlichen Beispielen fur den Beweis se1iner Kritik anscheinend mangelte. Hier
stand der spirituell gefärbte theologische Theoretiker den straff orthodox
ausgerichteten kirchlichen Praktiker.

Irotz wiederholter Mahnungen Brecklings reaglerte Klotz zunächst nicht auf die
eingereichte Schrift, wohl aum au Nachlässigkeit, sondern ohl eher, den

aller Eigenwilligkeit VO'  - ihm als mutigen, aufrechten, frommen un
gottesfürchtigen Geistlichen geschätzten Jungen Amtsbruder VOT Unheil
bewahren. och Breckling forderte U: 1ın persönlichem Gespräch mıt dem
Vorgesetzten das Eingehen otzens un des Konsistoriums auf seine Schrift. Klotz
machte ih jedoch darauf aufmerksam, daß seine Beschuldigungen auch werde
weisen mussen. Im anderen Fall musse muıt einem Injurienprozef rechnen?”®.

Breckling fuhlte sich durch diesen Hinweis weniger freundschaftlich gewarnt,
als art zurüuckgestoßen un ieß die erweiterte Streitschrift 1n Amsterdam
drucken. Der Titel dieser Abhandlung autete: ‚„Speculum SE  - Lapis Lydicus
Pastorum

Wieder wurde auf dem Hintergrund der verschiedenen Kriegskatastrophen, die
den dänischen Gesamtstaat betroffen hatten, VO  - Breckling eın Bußruf die
Pastoren des Landes erhoben. Dazu iefß Anfang der Schrift einen Brief
den Dänenkönig Friedrich 11I1 abdrucken, 1n welchem den Landesherrn dazu
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aufforderte, die Reform der Landeskirche energisch 1n die and nehmen. Dabei
vergriff sich jedoch 1n einer Weise 1ın dem der königlichen Majestät gegenuber
zeitublichen JIon, als ob geradezu VO  > vornherein auf jeden Fall durch ıne

Beleidigung des KOnigs die gewunschte Reform habe verhindern wollen In
Wirklichkeit durften mangelnde Überlegung un! die Überzeugung, ähnlich wI1e

die Propheten des Alten Testaments den Konigen Gottes Willen ohne
Beschönigung verkunden mussen, ob hnen 1es5 U: genehm Ge1 oder nicht, ihn

dieser Ungeschicklichkeit gefuhrt haben Denn redete den Onig muıt IIDu,I
un! wartf ihm VOTI, den etzten Schwedenkrieg aus reinem Machtstreben heraus

begonnen haben Nun habe ihn durch die Niederlagen die Schweden der
Orn Gottes getroffen. Der Konig un se1ine Lande Dänemark, Schleswig un!
Holstein mußfsten Jjetz erwachen un Gott finden”®.

Als Klotz VO  » der Absicht Brecklings erfuhr, se1ine Schrift veröffentlichen,
ieß ihn durch wel Pastoren davor WAarneln]), VO.  . denen der ıne eın Onkel wWar
[ Dies ist doch wohl eın Zeichen dafur, dafß Klotz immer och hoffte, den ungestumen
jJungen Kollegen zuruckhalten können. uch ie(ß ihn wel landesfürstliche
Verordnungen erinnern, wonach keine theologischen Bucher ohne Zustimmung des
Generalsuperintendenten gedruckt werden durften. och Breckling ie{(s mitteilen,

beharre auf einer Verhandlung seiner Sache VOT dem Flensburger Konsistorium,
wWenn nicht, werde eın Amt niederlegen.

S0 kam denn Z  — Untersuchung des Falles VOT dem Konsistorium”/”. Breckling
wurde aufgefordert, Einzelbeispiele fur seine Beschuldigungen anzufuühren;
erklärte jedoch, LLUT 1 allgemeinen geurteilt haben Man ermahnte ihn daher
L11U: dringend, seine Anklage binnen eiınes Monats widerruten. Als sich hierzu
nicht bereit fand, kam einer weıteren Verhandlung VOT der Pröpstesynode
(15 Maärz 166 Wegen Beleidigung des königlichen Landesherrn, Kritik dessen
Bündnispolitik un! Alliierten, Ungehorsams seinen Vorgesetzten,
ungerechtfertigter Beschuldigungen das lutherische Predigtamt die 1n

ihrer ma{ losen Art 1m uübrigen denen der Schwärmer wIıe Weigel un! Schwenkfeld
vergleichbar selen wurde hier VO Amt suspendiert un ZUuU weıteren

Behandlung des Falles die weltliche Obrigkeit überwiesen?”®. Der Koönig sollte
u selbst entscheiden. Breckling wurde eiım Flensburger Hausvogt 1n fast
unmerklichem Arrest gehalten. Als ih: aber Geruchte ber angeblich sehr
ungnädige Stimmung des Konigs erreichten, ZOg VOTL, ach Amsterdam””
fliehen, sich dieser eıit 1 republikanischen Holland viele religiöse
Exulanten aufhielten. Von hier aus sandte U: 1n der Folgezeit eıne Reihe VO:  .

bitteren Gtreitschriften aus, 1n denen VOT allem mıiıt Klotz abrechnete un! amit
jenen Kanon VOI1 Vorwurten zusammenstellte, der VOIl 1U 1n jeder historischen
oder theologischen Abhandlung, 1n der das Problem Klotz — Breckling auftauchte,
behandelt wurde, bis weiıt 1n das Jahrhundert hinein immer wieder aufgefuhrt
wurde un Z Verzerrung des Bildes VO:  » Klotz beitrug. Besonders wichtig Wal

hierbei, da{s Gottf£fried Arnold, der zeitweise mıit Breckling ENSC Verbindung
unterhielt, 1n seliner „Unparteiischen Kirchen- un! Ketzergeschichte“ den Fall
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Breckling ausführlich behandelte, Ja, gaANZEC VO Breckling selbst verfafßte Passagen
1n seinen lext mıt aufnahm“®.

Die Grundlage fur alle Klotz gerichtete Polemik findet sich aber schon
fruher ın der 1660 Amsterdam erschienenen Schrift ‚‚Veritatis Triumphus‚481
in welcher Breckling 1U endlich namentlich gezielte Beschuldigungen wel
schleswig-holsteinische Geistliche richtete®?. Wenn . aber die harten
Daniel Luther un!| Hermann Kreinkampf gerichteten Worte geNauerTr untersucht,
dann kommen 1mM Grunde L1IUT Klatschgeschichten ber großen Alkoholkonsum
un persönlichen Geiz heraus, deren Wahrheitsgehalt WIT heute nicht mehr
uberprufen können. Weiterhin weist Breckling Recht einige Beschuldigungen
des ihn ergangenen Urteils zuruck, habe 1m Seelsorgebereich durch
Kollektivbeichte un! Kopulation eines Ehebrechers die Kirchenordnung verletzt.
Hier wird VO:  } ihm vielmehr deutlich darauf hingewiesen, dafß INa  . iın der eit der
Kriegsgreuel un! des Zusammenbruchs als GSeelenhirt habe VO  - Fall Fall ach
Erforschung des eigenen Gewissens VOT Gott entscheiden mussen®.

Darauf trıtt Breckling als Prophet un! Bußrufter der Kirche un! ihrer
hochmutigen Pastoren un! Kirchenlenker aut Beispiel VO:  - KOn.,
vergleicht Klotz muıt dem falschen Heils- un! Siegespropheten Zedekia; wI1e
dieser habe auch Klotz als falscher Gottesmann und Furstendiener durch Ratschlag
unı! Predigt Odense den König Zzu Angriff auf die Schweden verlockt. Sich
selbst sieht Breckling dagegen 1n der Rolle des wahren Propheten Micha ben Jimla,
der dQas Unheil ankundigte un! olk un! König Buße un!| Umkehr rief®*

Dann halt dem a un!| Oonig In Holstein” Stephan Klotz einen
‚„‚Superintendenten-Spigel” VOoOT Arm s 1NSs Land gekommen, durch
ubermäßige Versorgung sSE1NES KOnigs aber GEe1 reich geworden. Immer G@e1
eın Ziel SCWESECN, die eigenen Tochter gut verheiraten un:! Verwandte un
Anhänger ın gute Pfarrstellen bringen. In eıner Kutsche Ge1 gefahren, der Herr
aber habe einst LIUT auf einem Esel 1n großer Herrlichkeit geritten; VOT allem aber

Klotz selbstherrlich un! selbstbewußfßt auf Wir kennen schon diese
Beschuldigungen un! haben G1€e anderer Stelle versucht auf ihren eigentlichen
Wahrheitsgehalt reduzieren. Denn 1er geht der Orn des Verfassers ber die
erlittene Madßregelung weıt ber das Matfß hinaus. Überhaupt erweist sich died
Affäre zwischen Klotz un! Breckling hiermit wieder deutlich als eın Disziplinarfall
un nicht als eın Ketzerprozefs.

Es Zing hier nicht die Lehre Weigel un! Schwenkfeld werden L11U  an erwähnt,
als darum Z1iNg, herauszustellen, da{(s Breckling ma{fßlose Kritik lutherischen
Predigtamt un! dem Anordnungsrecht der Vorgesetzten geubt habe Hier stand
vielmehr mit Breckling der christliche Individualist und Fruhpietist die
Institution der lutherischen VO furstlichen ep1scopus bestimmten
Landeskirche. Er wWI1es auf die Notwendigkeit der Individualbekehrung des
Einzelnen wI1ıe der Bußfertigkeit der Christengemeinde hin uch bezog, Front

die Außerlichkeit des Lippenglaubensbekenntnisses un! forderte ZU!T

Wendung ach innen auf, AT Begegnung mit Christus 1ın sich selbst 1n
Gewissensbefragung un:! Glaubenserweckungserlebnis.
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ber [rat auch als gottgesandter Prophet auf un:! zeıgte hierbei persönliche
Maängel auf, die gerade seinem Feind Klotz vorwarf. Demut zeigte Breckling u  -<

Gott, nicht den Menschen gegenuber, un! VO  - Versöhnungsbereitschaft ist nicht
die ede Starrsinnig beharrte auf seiNer Position un wWarTr nicht azu bereit,
S1e uberdenken. Und 1es nicht LUr Klotz gegenuber. uch 1n Holland verlor

ach einıgen Jahren das Amt des Pastoren der lutherischen Gemeinde in Zwolle,
ach heftiger Auseinandersetzung muiıt dem dortigen Konsistorium“®®. Und sehr

INn den folgenden Jahren mıiıt vielen originellen Köpfen unter den damaligen
Theologen un! Philosophen zusammentraf un: mıt ihnen korrespondierte, 6S1e auch
immer wieder als Gelehrter un!: ftrommer Christ beeindruckte, gerıe doch
ftast muit allen unter ihnen schließlich ın Lehrstreitigkeiten un! sandte auch
GS1€ bittere Streitschriften aus Nur die eigene geistige Gratwanderung auf dem
schmalen Grenzweg zwischen Orthodoxie un individuellem Spiritualismus Warlr

füur Breckling der eINZ1Ig rechte Weg Christus, alle anderen Wege muflten > oder
Zzu Verdammnis fuhren.

War damit Breckling auf seine Weise der Iypus des selbstbewußfsten
Barockmenschen, stand ihm Klotz dabei 1ın keiner Weise, wWel1ln auch auf iıne
andere Art, ach. Klotz fuhrte eın dem Stolz un! dem Selbstbewußtsein
eines Mannes, der sich 1n sturmischem Leben bewährt hatte, der ber Führungs-
un! Organisationsfähigkeiten 1n erstaunlichem Umfang verfugte un! azu
entschlossen WAaärl, die durch die rauhen Kriegszeiten verwilderte Landeskirche
wieder einem Gotteshaus werden lassen. Der Anspruch der dasdolk
umfassenden Christengemeinde, w1e iıh; auch die damalige lutherische
Landeskirche vertrat, muf{fßte ihn dabei Gottes Ehre auch einer
Wiederbelebung der Kirchenzucht 1 Lande fuhren. Das Auftreten Brecklings
mu{fßte ihm als Amtsanmadßisung un! Querulantentum erscheinen.

Als der Junge Pastor nicht azu bereit WAarT, die Warnungen des
versöhnungsbereiten Vorgesetzten hören, mufßfte L11U der Proze(s VOT dem
geistlichen Gericht 1n die Wege geleitet werden. Klotz stand dabei 1ın seinem
Denken ber das taatswesen fest 1n der lutherischen Lehre 50 außert sich etwa

87441n seinem Erbauungsbuch ‚„‚Praxis pletatıs „Seynd aber deine Ober-Herren,
erwelse auch deine Liebe 1n schuldigem Gehorsam s1e; alt nicht

geringschätzig 1n deinem Heztzen, die dir furgesetzet SCYN; Verachte s1e nicht,
verweigere ihnen nicht den schuldigen Gehorsam, e dich nicht unter die
Autfruhrerischen zib vielmehr Ehre, dem Ehre gyebühret. Dey unterthan aller
menschlichen Ordnung umb des Herrn Willen, SCYV dem Könige als dem
Obersten, oder den Hauptleuten alg den Gesandten VO:  - ihm, ZU! Rache uber die
Übelthäter, un! AT Lobe den Frommen. Rede nicht ubel VO:  - deinen bern, fluche
nicht dem Könige INn deinem Hertzen „Dvey treu denen berherren weiıt

Gott un eın Wort, die Freyheit deines Gewissens, die Ehrbarkeit un:! Billigkeit
zulässet.‘ ber die Aufgabe des Vorgesetzten aber aufßert sich auf folgende
Weise ‚Mache den l euten ihr Leben nicht aue unı! betrube ihre Geele nicht,
erwelse dich s1€e als guter Hirte, dafß du S1€e weidest muıiıt aller Ireue un!|
regajerest mıit allem Fleiß Wann aber jemand vermessen handelt, straffe ihn,
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ach dem eTrs verdienet da{s du die Bosen VO:  - dir thust un alles olk solches Ore
un nicht mehr ermmesse SCYy Denn welserT Kegent 1st strenge, den Spöttern
i1st Strafe bereitet un! Schläge gehören auf der Narren Rucken 1158

50 kann der die Quellenzeugnisse abwägende Historiker den Standpunkt beider
Kontrahenten begreifen Hier stand nicht Recht Unrecht sondern 1ler kam

tragischen Zusammensto(s ZzwelerTr aufrechter Christen, die beide aus

ihrem Zeitverständnis heraus davon uberzeugt e1n konnten die rechte Sache
vertreten

och sieben Jahre ach dem Urteil uber Breckling wirkte Klotz Flensburg
Friedrich 111 schätzte weiterhin Rat besonderer Weise 50 wollte ihn
schließlich Oga als Hofprediger un! obersten Kirchenrat ach Kopenhagen
beruten ihm azu aber auch weiterhin die Oberleitung der Landeskirche
Königlichen Anteil der Herzogtumer belassen Er dachte ohl auch daran, Klotz
ach dem bald erwartenden Tod des alten Bischofs Hans Svane die Leitung des
gesamten dänischen Kirchenwesens anzuvertrauen

Am November 1667 elt Klotz Abschiedspredigt der Flensburger
Nikolaikirche Im Fruhjahr des nächsten Jahres schlofß der Verwitwete 111e zweıte

Hausrat un! Bibliothek schon auf 1n Schiff verladen das ihn un!
Familie ach Kopenhagen fuhren sollte Da ergriff ih: en plötzliche

Krankheit un! der Tod den Se1INeTr Gemeinde oft bildhaft VOTL Augen gestellt
hatte, ereilte den gefaßten un! auf seıinen Erlöser vertrauenden Christen Stephan
Klotz Mai 1668 Im Chor der Nikolai Kirche wurde begraben

In SCe11leI Trauerpredigt” aber fand Olaus Moller, otzens Compastor un!
Brecklings Schwager unı!| Freund fur den Generalsuperintendenten folgende
charakterisierende Worte ‚br wußflte ohl daß allen menschlichen Zufällen
unterworten Warl Darumb wWar bey seıinem hochberuhmten Namen bey seinenm

Gluck un! Ehren nicht stoltz und hoffärtig, sondern Demutig und Freundlich
jedermann nicht unmäßig, sondern mäfßig, nuchtern un! CINSCZOCN Gebrauch
des Zeitlichen Nicht unbarmherzig Nothleidende, sondern mitleidig,
Iroöstlich Mild un!| Barmherzig Feinde un! Verleumder habe „muıt stillem
Geist un! Heroischen Geduld uüberwunden un niemaln ob gleich Mittel

azu hette darnach gestanden da{fs sich daran rächen wolte, weil dann
eın lebtage un! keiner COccasion rachgierig HCWEDSECIN, sondern andern allemahl,
Wann VO  > Rache geredet ward, davon abmahnte un Man MUu nicht Böses
muit Bosem vergelten, sondern Gott rahten lassen .
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EINLEITUN

Quellen
Kaum ist einer Landesgeschichte viel herumgedeutet worden, wıe gerade
der Dithmarschens. Weite Strecken der Vergangenheit sind 1n Dunkel gehullt,

weil dem heutigen Forscher 1Ur och wenig Quellenmaterial ZU!1 Verfügung steht
[)as liegt zu einen daran, da{s die Urkunden, die oft 1n den Kirchen aufbewahrt
wurden, namentlich VOT allem 1n Wöhrden‘, durch Feuer, Überschwemmung un!
Krieg verlorengegangen sind ach der ‚‚letzten Fehde‘‘ 1 Jahre 1559 lieferten die
Dithmarscher sämtliche Papiere die Dänen aus

Zum anderen MUu. INnan das Nichtvorhandensein Dithmarscher Geschichtsquel-
len mıit der Eigentumlichkeit des Dithmarschers erklären, mıiıt Hansen un!

Woaolf age ‚„„Alles WaäarTrl dem Dithmarscher Tätigkeit und Leben $ darum
handelte viel, schrieb aber wenig.“

Die umfangreichste Quelle, die WITr heute besitzen, iıst Neocorus’ Chronik des
Landes Dithmarschen”, die 1827 VO:  - Professor Dahlmann herausgegeben wurde,
nachdem G61€e 1817 1mM Heider Landvogtei-Archiv entdeckt worden wWar

Alle spateren Chroniken, die geschrieben wurden, sind 1Ur eın Interpretieren,
etwalges Ergäanzen oder Fortsetzen der dithmarsischen Geschichte®?.

uch ist schon der Versuch unternommen worden, ıne ausfuhrliche
Dithmarscher Kirchenhistorie schreiben, jedoch ist der Verftfasser® angesichts
der schwierigen Quellenlage der Versuchung erlegen, Fehlendes un! nicht
Erhellbares durch Mutmadßisungen ergänzen”®, Von daher iıst ıne solche
Darstellung csehr kritisch betrachten un:! aum als Quelle benutzen?.

Die Urkunden, die ZU  — Geschichte Dithmarschens och zibt, sind größtenteils
gedruckt”® Die Uriginale befanden sich lange eit 1 Geheimen Reichsarchiv 1n
Kopenhagen, spater erfolgte dann eın Rucktausch. Jetzt befinden sich die
Urkunden 1 Schlof Gottorf.

In Dithmarschen selbst sind wenige Urkunden au der eit VOT dem Ende des
Freistaates Dithmarschen?**.

Nachrichten sind och gewınnen durch die Auswertung VO  - Kunstdenkmä-
lern, Grabsteinen un! sonstigen Inschriften!. Insgesamt gesehen ist ber
Dithmarschen schon etliches geschrieben worden, jedoch darf INa bei der äaußerst
schwierigen Quellenlage Neocorus ıst, wenn I1Nan will, auch L1UTr 1Nne
Sekundärquelle nicht außer acht lassen, daß S1e schon manchen Schreiber
eıgenen, quellenmäßig nicht abgesicherten Theorien veranlaft hat!

Aufgaenstellung
Die Geschichte der Kirche 1n Dithmarschen 1mM Mittelalter umspannt einen

Zeitraum VvVon siebenhundert Jahren. ıne Untersuchung, die der gestellten
Aufgabe gerecht werden möOchte, MU: versuchen, den ungeheuren Stoff
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methodischen Wechsel chronologischer und systematischer Darstellung Z  —4

Anschauung bringen. Im Rahmen des chronologischen Vorgehens möchte ich
diejenigen Themen behandeln, die fur die Entwicklung der Dithmarscher
Kirchengeschichte Wendepunkte darstellen. Selbstverständlich i1st die politische
Geschichte dieser eıt mıit berucksichtigen. Im Zuge der systematischen
Erörterung sollen Schwerpunkte der dithmarsischen Kirchengeschichte untersucht
werden, un! wWar diejenigen, die besonders geeignet sind, das Bild der Kirche 1mM
Mittelalter ach seiner spezifisch dithmarsischen Bildungsform hervortreten
lassen.

Daher soll auf das chronologische Kapitel ‚„„‚Die Entwicklung des
Kirchenwesens VO:  } den ersten Nachrichten bis ZU!T Mitte des Jahrhunderts”
eın systematisch orientiertes Kapitel folgen, das die ‚„Kirchspiele un!
Kirchgrundungen” aufzeigt. Das Kapitel, das ‚„‚die Entwicklung des
Kirchenwesens VO  . der Mitte des Jahrhunderts bis zu Vorabend der
Reformation“‘ verfolgt, äflt diese Kirche der Westküste 1n ihrer Eigenständigkeit

Verbindung mıit der politischen Bauernrepublik VOT den Augen des Betrachters
erstehen.

IHNISCH OGRAPHISCH OZIALVERFASSUNGS-
ECHTLICH UN RELIGIÖSE ORAUS  ZUNGEN

Der Name ‚„Dithmarschen“ geht auf die Bezeichnung eiINnes ungesicherten
Kustenstreitens zuruck ** Fin solches Ufergelände hat 1n der betreffenden
Gegend VOT der Bildung der Marschen gegeben.

Die muiıt der eıt einsetzende Marschbildung ist die Grundlage fur ine spatere
Nutzbarmachung dieser Westkustenlandstriche BCeWESECN. Erste Spuren mensch-
lichen Lebens jedoch lassen sich 1 die mittlere Steinzeit zuruckdatieren, 1n der die
Landschaft VO:  - nicht seßhaften Sammlern unı! ägern durchstreift wurde*> Es
ß sich vermuten, da{fs die ersten Seßhaften 1n diesem Gebiet einen harten
Existenzkampf fuhren hatten, un! da{fs das rauhe Klima, die Naturgewalten un
die extremen Lebensbedingungen muıiıt der Eigenart des Dithmarschers
beitrugen, seliner Strebsamkeit, Tapferkeit un! Härte Tatsache ist, da{flß sich
eın besonderer Gemeinschaftssinn entwickelte, der sich durch Traditionsgebun-
denheit CGenerationen hindurch erhielt. Fur den Dithmarscher gab oft L11IUTr eın
‚„‚entweder oder  « un! dieses ‚„‚entweder oder  44 bestimmt auch den Lauf der
Geschichte.

Zur eit der Marschbildung wWar das Bild Dithmarschens muiıt gelegentlichen
Wartten un! anderen aufgeworfenen Erdhügeln bezeichnend fur den Rhythmus
des Meeres, das och relativ ungehindert bis den Geesträndern vordringen
konnte. ber die tortlaufende Entwicklung ieß das Land sich allmählich anheben,

dafß auf naturlichem Wege Neuland BEW wurde. Die ersten Einwohner
durchdrangen Dithmarschen VO  3 der Geest her, bevor S1€ sich ganzjährig auf den
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Wartften niederließen. Der nächste SchrittZ Schutze VOT den Nordseefluten WarTr
die Errichtung VO  3 kleinen Dämmen die Wohnstätten. Auf diesem Wege setzte
sich die Besiedlung fort, da{fs ach einiger eit 1ne Reihe VO:  } Dortfern entstanden
wWar Zwischen diesen „ AInsein:. pflanzte sich die allgemeine Verschlickung weiıter
fort, bis iıne Verbindung untereinander hergestellt un:! die Marschbildung
iınem gewlssen Abschluß gebracht worden War

Im Osten des Landes hatten sich zwischen dichten Wäldern weitläufige Moor-
un! Sumpfgebiete gebildet, die 1m Laufe der Dithmarscher Geschichte
uberragende Bedeutung 1n der Landesverteidigung bekommen sollten. Diese un!
andere naturliche Hindernisse sicherten neben kunstlichen Schanzen, Dämmen
unı! Gräben die dithmarsischen Gebiete. Das kombinierte Festungswerk trug den
Namen „Hamme‘‘. uch innerhalb des Landes gab verschiedene Verteidigungs-
stellen. Charakteristisch sind die sogenannten Bauernburgen, 1n welche> ieh
un: Hausrat 1 Notfall retiten konnte, die bekannteste unter ihnen iıst ohl die
Böklenburg gewesen’®.

Welcher Abstammung sind 1U die Dithmarscher? Im zweıten un dritten
nachchristlichen ahrhundert fand unter den niederdeutschen Stämmen 1ıne
Spaltung sta 1ın deren Folge sich INn uNnseTrTem Kaum wWeIl dominierende
Stammesverbände teststellen lassen: die Friesen un! die Sachsen. Es War L11U ö
da{fs die Friesen ihren Siedlungsraum entlang der Nordseeküste wählten, während
die Sachsen das Binnenland bevorzugten. Mit etzter Sicherheit äßt sich heute
allerdings nicht agı  J ob die Dithmarscher reine Friesen BEWESCH sind oder ob
vielleicht 1Nne gewIlsse Vermischung beider Stämme vorliegt””.

Die ständische Schichtung 1n Adlige, Freie un Hörige, wI1e G1€e 1ın allen ubrigen
germanischen Stä]ämmen ublich WAÄdrL, hat 1n der Form 1n Dithmarschen nıe
gegeben”®. Bis 1' Jahrhundert existiert 1n Dithmarschen allerdings ıne adlige
Oberschicht, die jedoch allein auf der Innehaltung höherer Position 1MmM Staats- un!
Heerwesen beruht. Die eigentliche Mitte des Volkes bilden die Freien,
gekennzeichnet durch persönlichen Grundbesitz 1n eiıner Gemeine??.

An dieser Stelle hat die Frage ach den eigentumlichen dithmarsischen
Geschlechtern ihre Berechtigung. Gie sind ohl ursprunglich einzelne Familien-
verbände HCWESECIN, deren Mitgliedschaft ımmer wieder auf die Nachfahrenschaft
uberging. Diese testen Gemeinschaften gerieten 1m aufte der eit 1n steigenden
Verfall, dafß durch Teilung un:! Befremdung nNeUue Regelungen notwendig
wurden. Es i1st erstaunlich, dafß sich die Einrichtung der Geschlechter erholte un!
0Og 1ıne gewlsse Blutezeit erlebte. Zeitweise soll weiıt ber 100 Geschlechter
gegeben haben, denen muıt Sicherheit auch der £fruhere del angehört haben mMuUu
Die Mitgliederzahl e1iNes Geschlechts umfta{iste 1n der Regel einıge hundert
Personen. Der gemeınsame Grundbesitz wurde STEeis VO:  - allen Mitgliedern 1n
Verfugung gebracht. nnerhalb eines Geschlechts hatte eın Mitglied den vollen
Schutz der Gemeinschaft, wodurch etwalge Rechtsangelegenheiten nıe VO:  >}

Einzelpersonen, sondern Steis VO:  - den zugehörigen Geschlechtern ausgehandelt
wurden. In diesem Zusammenhang steht das sogenannte ‚„Nemede“”‘, ıne
verschärfte Eideshilfe mit ernannten Zeugen, die das Landrecht bei allen
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schwereren Delikten verlangt“”. Zur Bereinigung zwischengeschlechtlicher
Mordsachen stand dem Beklagten durchaus das Mittel der Blutrache ZUT

Verfugung.
Die Geschlechter jedoch niemals JIräger kirchlicher Verantwortung,

wiewohl G1e ohnehin eın Relikt aus alter eit darstellten, wenn auch eın och
vorzüglich funktionierendes*!.

Die religiöse Vorgeschichte der Dithmarscher ist leider 1n dichte Schleier
gyehullt, da{s WIT daruber muıt einıger Sicherheit nichts Cn können. Dennoch
lassen sich 1n Dithmarschen einıge heidnische Kulte muiıt den 1n ihnen verehrten
Heiligtumern namhaft machen. Windbergen un:! Albersdorf sind wahrscheinlich
die bedeutendsten BeWESECN, aber auch 1ın Glusing äfst sich auf Grund gemachter
Funde eın Heiligtum der Vorzeit Vermuten. Die Heiligtumer befanden sich auf
Anhöhen auf der Geest, un! alı annn vermuten, dafß G1e dort entstanden sind,
wohin sich die Menschen VOT dem Wasser fluchteten.

Die Kulte entstammten vermutlich den altsächsischen un! skandinavischen
Mythologien, wobei Naturgottheiten mıiıt besonderer Liebe bedacht wurden.

Die Empfängnisbereitschaft fur religiöse Kulte ist 1n jedem Falle bei den
Dithmarschern aufßerst Zrofs gewesen““.

DIE T1  1LLIN DES RCHENWESENS
VO DE  Z ERSIEN E  ITE

BIS Z DES HRHUNDEKTITS

Die Christianisierung Dithmarschens

Die eit der Christianisierung Dithmarschens aäfdt sich nicht au festlegen.
Fest steht MNUT, da{fß 1 Jahre 804 jeglicher Widerstand der Nordalbingier arl
den Großen erloschen war‘ un! somuıt auch Dithmarschen sich dem fränkischen
Kaiser, wI1e > mıiıt Bestimmtheit annehmen kann, hat beugen mussen. Es ıst
jedoch nicht bekannt, inwlieweit die Dithmarscher den Auseinandersetzungen
der Sachsen arl den Großen teilgenommen haben Offiziell IST
Dithmarschen also 1m Jahre 804 1 Zuge der Sachsenkriege christianisiert worden,
wobei das Wort „christianisiert‘ : nicht unbedingt das Annehmen des Glaubens
bedeutet“*, denn Glaube äfst sich 1U einmal nicht muiıt dem Schwert erzwingen.

Was geschah VOT dem Jahre 804 1n bezug auf die Verbreitung des Christentums?
Es gibt Waäarlr ıne 5age, ach der die Dithmarscher den ersten Bekennern des
christlichen Glaubens gehören“, aber dieses kann 1U  — 1ıne Hypothese bleiben.
uch kommen Spekulationen daruber, dafß vielleicht Dithmarscher selbst die
christliche Lehre au England mitgebracht haben könnten, der historischen
Wahrheit keineswegs nahe*®
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Dithmarscher Chroniken erzählen auch VO:  -} einem Angelsachsen namens
Eckbert, der 620 VO:  — England her ach Dithmarschen gekommen se1 un! etwa

Jahre 1n Dithmarschen gepredigt haben soll“”. Mit seinem Tod aber G@e1 auch
der Erfolg seiner Mission erloschen. 50 erhielten die Dithmarscher laut
überlieferter, 1n ihrem Wahrheitsgehalt jedoch fragwurdiger Erzählungen ohl VOT
den ersten Eintällen der fränkischen Heere In Nordalbingien Kunde VO

Christentum, aber vermutlich konnte keine Wurzeln schlagen.
Weiter ıst die Rede VO: einem Mannn 11LaInenNns Koniochus, der hauptsächlich die

Friesen, aber auch Dithmarscher bekehrt haben co11%8
In die Zeitepoche Pippins gehören zwolf Männer, die ZUuU Bekehrung der Friesen

ausgesandt wurden: Wilibrod, Suidbert, Accas, Wigbert, Wilibald, Unibald,
Lebuin, Ewald der Schwarze, Ewald der Weiße, Werenfried, arcelin, Adalbert*?.
Um 690 begannen S1e ihr Werk Der beruhmteste unter ihnen wWar Wilibrod®.
uch soll ach Dithmarschen gekommen se1ın, aber seine Mission WarTr ©  au

wen1g mıiıt Erfolg gekrönt wIıe die seiner Vorgänger*.
Diese Nachrichten VO  - ersten Glaubensboten un! Spuren des Christentums

scheinen Wal auf einer alten TIradition fußen, lassen sich jedoch letztlich nicht
beweisen. Missionare, die ach Norden kamen un! nordlich der Elbe, ‚‚trans
Albiam”, predigten, mussen nicht zwangsläufig ach Dithmarschen gekommen
se1n, da durch seine naturlichen Gegebenheiten VO: angrenzenden Nachbarn
abgeschieden un: 1U  — wenıgen Stellen zugänglich Wa  = Außerdem ıst
beachten, da{fs die alteste Erwähnung des Landes Dithmarschen“?* mıiıt einem
Ereignis aus dem Jahre 782 zusammenhängt. Vorher wird der Name uberhaupt
nicht genannt. Dieses Jahr kann och ZUT fruhen Phase der Christianisierung des
Nordens gerechnet werden.

Es landeten der dithmarsischen Kuste, vermutliéh bei Meldorf*®
fränkischem Dienst stehende Missionare unter der Führung des Moönches
Atrebanus. Da dieses Ereignis sehr fruh literarisch bezeugt ist® setze 1C. 1er
den Anfangspunkt der Dithmarscher Kirchengeschichte.

Die Mission dieser Boten Warl VOoImn vornherein ZU Scheitern verurteilt,
Atrebanus und einıge seliner Gefährten wurden erschlagen. Die Frage ach dem
Motiv der Dithmarscher ist nicht geklärt”.

Die Grundung der Meldortfer Kirche
Fest steht, dafß der Tod des Atrebanus ıne Entwicklung einleitete, die nahezu

zwangsläufig ZUT: Grundung der ersten Kirche 1n Dithmarschen fuhren muflte F
gibt keine Nachrichten daruber, Was ach dem Martyrium 1n Dithmarschen sich
weıter ereignete. Vermutungen dergestalt, die Dithmarscher hätten sich
Autfstand Wittekinds“® arl den Großen beteiligt, sind nicht beweisen,
sondern allenfalls au ihrem kriegerischen Charakter abzuleiten“”.

Mit der aufe Wittekinds ım Jahre 785 wWar zweitellos eın Meilenstein auf dem
Wege der Christianisierung der Sachsen gesetzt Das Kapitular VO:  j Paderborn au
dem gleichen Jahr enthält Bestimmungen fur das Land Sachsen, au denen die
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Resolutheit bei der Einfuhrung des Christentums deutlich wird [Dieses Kapitular
enthält auch en Beschluß da{fs Kirchen, die Sachsen gebaut werden größere
unı! höhere Auszeichnung als die heidnischen Heiligtumer haben sollen
Gewaltsames Eindringen un! Stehlen Kirche Brandstiftung sollen
mMi1t Todesstrate geahndet werden, ZeNAUSO wWIeEe das Mißachten des vierzıgtagıgen
Fastengebots, die Tötung Priesters un! das Verbrennen Verstorbenen
ach heidnischem Brauch Mit dem Tode wird bedroht werTr Heide bleiben un sich
nicht tautfen lassen ll wWerTr Menschen opfert wWel MI1t Heiden cn Anschlag auf
Christen verubt oder mıt ihnen Feindschaft gegenuber den Christen bleiben 11
Kinder sollen innerhalb Jahres getauft werden Nichtbeachten ohne Wissen
un! Erlaubnis des Priesters soll mMıi1t Geldstrafe geahndet werden Fin Adliger hat
120 e1Nn Freier e11 ite Schillinge bezahlen Der Zehnte als Abgabe
die Kirche wird hiermit A Gesetz erhoben Heidnische Bräuche WI1Ie Gelubde
Quellen Baumen un: Hainen, WIC das Fssen Ehren boser Geister kostet
Adligen Freien un en Liten Schillinge ote sollen auf den
kirchlichen Friedhoöten un! nicht den heidnischen Grabhugeln bestattet
werden

Alle diese Bestimmungen yalten auch fur Dithmarschen un glaubt >
verschiedenen Chronisten, MUuU I1a  - annehmen da{fs die Dithmarscher Was

SONStT gar nicht ihre Art WAäTr, den Forderungen sehr schnell nachgekommen Z e1in

scheinen un! daran ZINSECN 1Ne Kirche bauen Die Grundung der Meldorter
Kirche der ersten Taufkirche Dithmarschen, wird VO:  3 der Mehrzahl der
Forscher die Jahre 780 790 datiert“”

Diese fruhe Datierung scheint recht problematisch e1n Gie beruht auf
der Annahme, da{fs die Meldorter Kirche VO Willehad*® gegrundet wurde da GEe1n

Nachfolger Amte, Willerich (789 838) wWIe bei dam VO  . Bremen heifßt
schon VOT dem Auftreten Ansgars Norden häufig die Kirche ‚„‚Milindorp
besucht hatte, un! wWar bevor Hamburg Metropole wurde Hamburg aber
wurde erst Jahre 831 Zzu Erzbistum erhoben, mithin verbleibt Ul zu  —_ näheren
Eingrenzung des Grundungsjahres der Meldorter Kirche 1Ur das Anfangsjahr der
ission Ansgars, S1€e MU also VOT 826 gegrundet ein

Der fruhen Kirchengrundung VOTI 1010 steht auch die Tatsache entgegen, da{fs das
nordliche Sachsen sich ceit 793 wieder Aufstande arl den Großen
befand, un! erst 804 Sachsenland vollige Ruhe herrscht.

[D)Das Jahr 804 WarTr also Vorbedingung für die Annahme des Christentums den
Bau Kirche un! amıt den Beginn Pfarrorganisation

ach der Unterwerfung der Sachsen wurde den Besiegten Bewahrung des
heimischen Rechts un! Freiheit VO:  ; Tribut Abgaben mıiıt Ausnahme des
Zehnten die Kirche zugesichert43

Die erste Kirche Dithmarschens die Meldorter hatte ursprunglich nicht
den Lageplatz des heutigen ‚„„‚Domes GSie Wal weıter sudlich der Stadt gebaut
auf dem Johannisberg, der allem Anschein ach VO  - der ersten Kirche, die dem
Täufer Johannes geweiht WAar, seinen Namen erhalten hat“**
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Die Kirche MU aber schon sehr ruh 1n die Mitte der Gtadt verlegt worden eın
Denn bei Ausgrabungsarbeiten 1 ‚„‚Dom konnte iINan auch och die Reste e1ines
karolingischen Kirchbaues teststellen, die allerdings zu Frage der Datierung
nichts Neues erbrachten?.

Zusammenfassend ware s  J da{s ohl och Z} eit Karls des Großen sich
ıne Taufkirche 1ın Dithmarschen befand, 1ın der bestimmten agen 1 Jahre
getauft wurde. (Gsanz Dithmarschen WarTr also Meldorter o//46 un:! wird
1M folgenden och aufzuzeigen se1ın, wIıe 1 Lauftfe der eit dieses Meldorter
Kirchspiel, das den Ausgangspunkt des kirchlichen Lebens 1n Dithmarschen
bildete, immer weıter aufgeteilt oder erweiıtert wurde, die Urganisation, das
kirchliche Leben un! die Verkündigung verbessern*.

Der Anschluß Bremen

Das Verhältnis Bremen Dithmarschen ıst bestimmend füur die Dithmarscher
Kirche 1 Mittelalter, wıe auch füur die Dithmarscher Geschichte uberhaupt. och
kann I1a  3 nicht VO  - einer Oberhoheit TeMENS ber Dithmarschen sprechen, da
bei einem Gesamtuberblick ber die Dithmarscher Geschichte erkennen ist, dafß
Dithmarschen als freie Bauernrepublik eigene Wege Z1INng ach allgemeiner
Auffassung wWarl der Erzbischof Hu dem Namen ach Oberherr*®.

Zunächst einmal Karls Zeiten den Bremer Bischöfen Willehad
a un! dann seinem Nachfolger Willerich 9— 838 die Aufsicht ber
das nordelbische Land als Missionsgebiet uübergeben. Willehad hatte Bremen als
seinen 1tz gewählt un! ort ıne Kathedralkirche bauen lassen, die

November 789 eingeweiht wurde*?.
Man kann also Willehad als den Grunder des Bremer Bischofssitzes ansehen.

eın Nachfolger Willerich, wWwI1e oben schon erwähnt, besuchte des öfteren die Kirche
1ın Meldortf. Dieses alteste Zeugnis VO  — Meldorf belegt gleichzeitig den ersten
Anschluß Dithmarschens Bremen, un! WarTl VOT dem Auftreten Ansgars In der
Geschichte.

Der erste Anschlufß Bremen erfolgte unter Ludwig dem Frommen. Fr
ubernahm 1 Jahre 814 ach dem Tode Karls die Kegierung. ESs 1st nicht bekannt,

den vermeintlichen Plan SE1INES Vaters, jenseıits der Elbe eın Bistum
Hammaburg grunden, zunächst nicht verfolgte, sondern Nordelbien die
angrenzenden Bistumer Bremen un! Verden aufteilte”“.

Dithmarschen kam also ZU Erzbistum Bremen, durch Zufall, das MUuU INa  .

geradezu annehmen. Außer der Gtelle 1n dam VO  . Bremen 14) c ber dieses
erste Verhältnis Bremen Dithmarschen keine Nachricht 1n eiıner geschichtlichen
Quelle erhalten, wI1e uüberhaupt Schweigen uber der Geschichte Dithmarschens
unter den Karolingern herrscht””.

uch die Quellen uber Ansgar”“, den Apostel des Nordens, lassen keine
geNauen Schlüsse E Was ıIn Hinblick auf kirchliches Leben unı! Missionierung
1n Dithmarschen geschah
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Die Nennung Ansgars als Glaubensbote 1n der Dithmarscher Geschichte un
Kirchengeschichte ist eher eın Auffullen des spärlich Überlieferten, eın fast
gewaltsames Suchen nationalbewulfster Chronisten, die durch Phantasie un!
Ausschöpfen etzter Möglichkeiten versuchten, 1ne eıgene Zroße Geschichte
schaffen, ohne der geschichtlichen Wahrheit dabei näher kommen?”.

Die einz1ıge Verbindung, die zwischen Sgar un! Dithmarschen Zibt, besteht
darin, da{ß Ansgar 1 Jahre 834 Erzbischof VO: Hamburg wird, un: da{s die
Bischötfe VOIl Bremen un! Verden dazu bewogen werden, ihr nordelbisches Gebiet

Hamburg abzutreten. Auf diese Weise entsteht, wI1e VO  3 arl dem Großen schon
vorgesehen, eın nordelbisches Bistum mıiıt Hamburg alg Metropole. och
Dithmarschen stand nicht sehr lange unter dem Frzbistum Hamburg. Die
Nordseekuste wurde VOIl Raubzugen der Wikinger heimgesucht. Als s1€e 845 die
Hammaburg uüberfielen un! niederbrannten, loh Ansgar mit den Reliquien, die

hatte retten können, ach Bremen. Die nordische Mission unter dem Erzbistum
Hamburg Wal also eın totaler Mißerfolg. Was VO:  > Ansgar In muhevoller Arbeit
aufgebaut worden WAaäll, Kirche, Klosterbauten unı! Bibliothek, Warlr 1ın Schutt un!
Asche versunken.

Auf der Mainzer Synode 847 wurde die Aufteilung Nordalbingiens unter die
Bistumer Bremen un Verden beschlossen. Praktisch bedeutete das ıne

Wiederherstellung der Diözesanverhältnisse VvVon 814, wWas der Auflösung des
nordelbischen Missionszentrums gleichgekommen ware Indessen verhinderte
die Vakanz des bischöflichen Stuhls 1n Bremen diesen Beschlukßs. Man kam auf die
Idee, das Bistum Hamburg muıt dem vakanten Bistum Bremen vereinigen.

Auf Veranlassung Ludwigs des Deutschen ubernahm Ansgar das neuerrichtete
Erzbistum Hamburg-Bremen mıiıt dem Gitz 1n Bremen.

Die einz1ıge Schwierigkeit bei der Bildung des Bistums Hamburg-Bremen Wal

das benachbarte Verden, das eın nordelbisches Gebiet Hamburg, nicht aber
Bremen abgetreten hatte Verden wurde bei dieser Neuordnung muiıt einem

Gebiet sudlich der Elbe entschädigt”.
Der Zusammenschlufß Hamburg-Bremen and schliefßlich se1ine Bestätigung 1n

einer Bulle des Papstes Nikolaus Mai 864
Von Bremen au unternahmen Ansgar un! auch seine Nachfolger weitere

Missionsversuche>”. ber Dithmarschen äfst sich jedoch nichts weiıter berichten,
1er schweigen die Quellen. Man kann 1Ur schließen, da{fs 1n Dithmarschen
ziemlich schwierig BCeWESECN eın mudßs, den Einheimischen, VO:  »3 Natur au freien
Bewohnern, Bauern un! GSeefahrern das Christentum nahezubringen. S0 hat sich
Z Beispiel och lange eit der heidnische Brauch, lote ın Grabhügeln
beizusetzen, gehalten. Der Erzbischof VO Bremen erließ 1m Jahre 996 eın Mandat,

verhindern”®.
1n dem dem dominus Johannes, Prediger 1n Meldorf, befoh_len wurde, dieses

Bis Zzu Jahre 1223 blieb der Erzbischof Von Bremen geistliches Oberhaupt VO  .

Dithmarschen. Allerdings die Dithmarscher einmal Ende des
Jahrhunderts Bremen untreu geworden un hatten sich dem Bischof VO  5

Schleswig unterstellt. [Dieses Verhältnis Wäal jedoch nicht VO:  3 Dauer un! erstreckte
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sich vermutlich nicht auf den kirchlichen Bereich Als aber Dithmarschen politische
Selbständigkeit erlangte, änderte sich auch das Verhältnis Z erzbischöflichen
Stuhl Bremen”?

Dithmarschen unter dem Erzbistum Bremen his Z  S< Auseinandersetzung
zwischen Erzbischof Hartwig un Heinrich dem Löwen

rst aus der eıit Adalberts VO  - Bremen erhalten WIT wieder direkte
Nachrichten uber Dithmarschen VOT dieser eit herrscht Schweigen über
Dithmarschens Geschichte In der altesten dithmarsischen Urkunde aus dem Jahre
1059 bestätigt Adalbert die Schenkung Nonne MTarmnenNns Rikquur die der
Hamburger Kirche Ländereien gelegen CGau Dithmarschen un!: bei Statho®!
vermacht®“*

Bei der Aufarbeitung Kirchengeschichte Dithmarschens Mittelalter
kann U: nicht ausbleiben auch auf die politischen Verhältnisse einzugehen,
zumal geistliche un: weltliche Politik 1ler CNg miteinander verwoben 50
erhebt sich bei der oben genannten Urkunde die rage ob Dithmarschen mıiıt Stade
verbunden geWESECN ıst, denn wird L1IUTr als Gau genannt, nicht als Grafschaft.
Fur Dahlmann® <ibt 1er keinen Z weiftel: Dithmarschen hat VO Anfang
ZUT Girafschaft Stade gehört. Er hält fur wahrscheinlich, da{fs schon Karl ! der
Gro(ße 11716 ‚‚Gratschaft beider Gestade‘‘®* Zu Schutz der Elbmündungen
normannische Seeräuber errichtet hat®

Hiergegen erhebt Chalybaeus Bedenken indem die Quelle auf die
Dahlmann sich stutzt fur nicht zuverlässig erklärt Außerdem bedeute ‚„ Gau  I4 fur
ihn nicht Unterabteilung Grafschaft

Die Frage, ob zZzu eit Adalberts 1Ne Verbindung Dithmarschens muit der
Gratfschaft Stade gyegeben hat oder ob 661e erst spater erfolgt 1st äßt sich nicht muıiıt
etzter Bestimmtheit festlegen Es soll 1er nicht die Geschichte des
Grafengeschlechts dargelegt werden wichtig 1St LLIUT die Feststellung, da 1Ne

Verbindung, uber die och berichten eın wird bestanden hat In welchen
Zeitraum diese Verbindung tallt das 5e1 vorerst dahingestellt®”

Adalbert VO  - Bremen Erzbischof VO'  - 1045 bis 1072 ragt aus der Reihe der
Bremer Erzbischöfe insofern hervor als mi1t aller Macht un! höchstem Einsatz
versuchte den Norden des Reiches kirchlich auszubauen®®*

dam VO:  . Bremen gibt un  N Kapitel seiner ‚„Bischofsgeschichte der
Hamburger Kirche‘®°> ein ausfuhrliches Bild dieses Kirchenfürsten Selten i1st un
111e umfangreiche Lebensbeschreibung Erzbischofs erhalten die 9588  N 0Og
1N€e Charakterbeschreibung iefert die nicht gerade 111er POS1C1V 1st Adalbert
wird als e1n Mann VO  . genialer Anlage geschildert der aber keine strenge
Selbstzucht besa{fß un eher die Zuge weltlichen als geistlichen
Herrschers zeıigte der liehte eld mıiıt vollen Händen auszugeben aufwendige
Kirchenfeste feiern un! eıit eiım Wurtfelspiel verbringen Er hatte keine
festen Lebensgewohnheiten wWar sehr eite] un:! konnte auch unge nicht
aum halten Jedoch wWar politisch eın sehr kluger Kopf der ohl verstand
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seinen Finfluß bei Kaiser Heinrich geltend machen un: se1ine Machtstellung
vergrößern. Auf diese Weise die Grafengewalt 1n Friesland, das Ja

außerhalb seinNner Diozese lag, wıe auch die Oberhoheit ber die Grafschaft Stade
1062

Adalbert hatte den Plan; das Bistum Hamburg-Bremen einem nordischen
Patriarchat erheben un! durch Teilung sSe1iNes Sprengels Bistumer
schaftfen Fur Dithmarschen sollte Pahlen ZzZu Bischofssitz erhoben werden?*.

Dieser Patriarchatsplan ist jedoch bloße Theorie geblieben. Er wurde ach
dalberts Scheitern un! Tod VO:  3 seinen Nachfolgern nicht weiıter verfolgt. ach
Adalberts Sturz ZWaNgCNHN der HMerzog Magnus VO:  - Sachsen un! raf Udo VO:

Stade den Erzbischof, jedem eın Drittel seiner Herrschaft übergeben. Es zeigt
sich, da{s die vorher ITIgangeN! Schenkung der Gratschaft Stade das Erzstiftt
Bremen ohl nicht ganz mıit rechten Dingen ZUgSCgaANgKC$HN wWar Die vormaligen
Besitzverhältnisse wurden wiederhergestellt, zudem Udo mıt Dithmarschen
belehnt, letzterer Umstand hinterließ jedoch keine sichtbaren Spuren 1n der
Geschichte dieser Landschafft.

Mit dem Sturz Adalberts auf dem Furstentag Tribur (1066) un! der
Aufteilung des Bistums begann 1m Norden wieder garen, da die kirchliche
Machtstellung unangenehm erschuttert wurde. Die Wenden fielen VO

Christentum ahb un! machten Einfälle 1n Nordelbien, die sich die Bekenner
des Evangeliums richteten; Furst Gottschalk, eın Eiterer fur das Christentum,
wurde 1066 erschlagen”“. Später scheiterte auch eın Sohn Budivojs 1n Plön mıiıt
dem Plan; den Tod sSEe1INES Vaters rächen un! die alte Ordnung
wiederherzustellen. uch wurde VO  — den Wenden erschlagen, deren Anfuhrer
der heidnische Furst Kruto VvVon Kugen WarTlr Das Land der Nordelbinger, verteilt
unter die drei Völker Holsaten, Stormarn un! Dithmarschen, wurden dem Kruto
zinspflichtig un: hatten während Krutos Lebenszeit eın hartes Joch tragen”®.

rst Heinrich, der zweiıte Sohn Gottschalks, sturzte 1090 die Herrschaft Krutos
und schuf wieder eın christliches Slawenreich, dem ach Helmold als eın dem
Frieden dienender Herrscher vorbildlich vorstand un! der azu beitrug, dafß
Nordelbien, das seıit den Tagen Ansgars nicht mehr ZUT Ruhe gekommen war
1U TStT langsam dazu befähigt wurde, das Christentum aufzunehmen”®. war
berichtet Helmold”® och VO)  . einem Übertfall wendischer Räuber auf Hamburg,
jedoch ist dieses Ereignis nicht mıit den Slawenautfständen der Jahre 0823 un:! 1066

vergleichbar””.
In den Zusammenhang, die ul überlieferten Bruchstucke der £ruhen

Dithmarscher Kirchengeschichte einzubringen, gehört auch iıne Schenkungsur-
kunde au  N dem Jahre 1087 Heinrich der Lange, Sohn dos des Giraten VO:  . Stade
(T/ vermachte zusarmrmen muit sSeiNer Mutter, Markgräfin Oda, der Kirche
Herseteld 1ne Hutfte, gelegen 1mM Kirchspiel Eddelak”®

Interessant dieser Urkunde ist nicht sehr der erbrechtliche, als vielmehr
der politische Aspekt, da{s nämlich Heinrich der Lange raf VO  - Dithmgrschen
War
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Einer seiner Nachfolger, raf Friedrich, wurde 1 Jahre 1126° VO  - Erzbischof
Adalbero, der einer Visitation 1n Meldortf weilte, feierlich mıiıt Stade un!
Dithmarschen belehnt, nachdem Rudolt mıiıt Hilte Herzog Lothars von Sachsen
versucht hatte, ihm diese wegzunehmen.

ach Meldorf zu Erzbischof kam ıne Gesandtschaft au dem Falderagau un!
bat ih einen Priester. Adalbero kam ihrem Wunsche ach un! forderte
Vizelin®®, der sich 1n sSeINer Gefolgschaft betand, auf, diesem Ruf olge eisten.
Vizelin kam diesem Auftrag ach Schon vorher hatte des öfteren 1n Holstein
gepredigt“.

Fın Eingehen auf die Auseinandersetzung Heinrichs des Lowen mıiıt dem
Erzbischof Hartwig erfordert 1ine vorherige Klärung der Sachlage“®“. Rudolf
hatte TEL Söhne Udo 1 Rudolf un! Hartwig. Udo fiel schon 1130 bei einer
Fehde Albrecht den Bären, Rudolf I1 erhielt Stade un! Dithmarschen,
Hartwig trat In den geistlichen Stand Rudolf verlegte seinen Wohnsitz ach
Dithmarschen. Von der Böklenburg“ aus reglerte das Land mıiıt einer Härte,
die sich die Dithmarscher nicht gefallen ließen. Sie erschlugen 1 Jahre 1144 den
Graten un! eın Gesinde Fin typischer Akt der Dithmarscher, die mıt aller
Brutalität vorgehen, wenn darum geht, etwas usZUumMerzen, Was ihnen nicht
paft Einer 5Sage ach soll eın Bruder Hartwig, der eıt Dompropst 1n Bremen,
bei der Böklenburg ıne Suhnekapelle, die dem Apostel Petrus geweiht war“*,
Ehren se1INes Bruders errichtet haben Chalybaeus” hält fur möglich, dafß die
Dage au  N der Verwechslung des Schlussels 17 dem Burger Kirchspielwappen
entstanden ist Nicht der Bremer Schluüssel ıst dargestellt, sondern der, der 1N dem
Wappen eines Dithmarscher Geschlechts, der Bolingmannen auftaucht.

Rudolf hatte keine Erben, un! L[TaTt eın jungerer Bruder Hartwig die
Nachfolge Dieser traf sofort muıit dem Erzbischof Adalbero 1ne Vereinbarung.
Hartwig ubergab seine HANZC Erbschaft dem Erzstift Bremen, wotur wiederum
mıiıt der Gratschaft Stade belehnt werden sollte. Die sächsische egierung erhob

diesen lehnsrechtlichen Akt Hartwigs Einspruch. Der diesem Zeitpunkt
erst Jahre alte Herzog Heinrich der OWwWe WarTr VO'  . der dee beseelt, die Macht
der Billunger 1n Sachsen wieder erstarken lassen. Zu diesem Zweck mufßte jede
territorialpolitische Chance wahrgenommen werden, dem sächsischen Herzog
ehemals eıgene Territorien wieder zuzueıgnen. Den Anspruchen der sächsischen
Regierung begegnete HMartwig dadurch, da{ den Schiedsspruch des königlichen
Hofes anrief. Dazu bot sich die Gelegenheit, als 1 Jahre 1144 KOonig Konrad 111
1n Magdeburg weilte, das Weihnachtsfest 1n Verbindung mıiıt einem Hoftage

begehen. KOönig Konrad BÜl nutzte diese Gelegenheit, einmal nachdrucklich
betonen, da{f die nordalbingischen Territorien 1 ınne der lehnsrechtlichen

Konstruktion als Ausfluß des Königtums betrachte, un:! ZUuU anderen, den
einsetzenden staufisch-welfischen Spannungen 1 iınne der Stauferpolitik
begegnen. Als Vorsitzender des Furstengerichts veranlafßte die anwesenden
Potentaten, Propst Hartwig un! Erzbischof Adalbero die Stader Grafschaft
zuzusprechen.
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Tröiz des Urteils sicherten Hartwig un! Adalbero zusätzlich ihre Ansprüche ab
och auf dem Reichstag ubergaben Hartwig un! seine Mutter Richarde Teile ihrer
Allodialbesitzungen dem Erzbischof Friedrich VO'  - Magdeburg. [ Dieser Vorgang
wurde vertraglich geregelt®®.

Überraschend ommt auf rund einer welfischen Eingabe e1im Konig der
Wiederaufnahme der Streitfrage. Heinrich un Adalbero wurden beauftragt, einen
Schieds-Gerichtshof zusammenzubringen, der die Angelegenheit schlichten sollte
[Der Verhandlungsort wWar Ramelsloh. Die Richterfunktion nahmen VOT allem
Bischöf Ditmar VO:  > Verden un! Markgraf Albrecht VO  ; Brandenburg wahr. Die
VvVer  Ne Vorgänge auf dieser Versammlung unı! die verschiedenen
Interessenbekundungen uhrten schließlich dem konkreten Resultat, dafß
Erzbischof Adalbero verhaftet wurde. Hartwig, der 1n Ramelsioh entkommen WAarT,
wurde spater gefangengesetzt. Die beiden Kleriker sind vermutlich lange
festgehalten worden, bis s1e auf ihre Anspruche verzichteten. Eine Mitteilung
Helmolds VO  } Bosau scheint dafüur sprechen, da{fs Erzbischof Adalbero den
Herzog muıt der Stader Erbschaft einschliefßlic Dithmarschens belehnt, Ja Oga
selbst ihn investiert hat®”

Die Verwaltung Dithmarschens ubertrug Heinrich der OWwWwe dem Graten
Reinhold. Dieser Vasall Heinrichs brachte die Dithmarscher, die eıt der
Ermordung des Grafen Rudolf keinen Herrn ber sich anerkannt hatten,
vollständig unter die Botmäßigkeit der Welfen.

113 KIR  LE UN IRCHGRUNDUNGEN

ach der Darstellung der kirchlich-politischen Verhältnisse 1n Dithmarschen
i1st L11U eın Blick 1ın die inneren Zustände des Landes tun Nachdem
Nordalbingien ZU!T uhe gekommen WAarT, mehrten sich auch die Kirchspiele un!
Kirchgründungen“”®. Wie schon erwähnt, stand 1n Meldortf iıne der ersten
Taufkirchen Nordalbingiens”, die schon VOT der eit Ansgars errichtet worden
WarTr Sie blieb mindestens wel Jahrhunderte lang die einzıge Taufkirche 1n
Dithmarschen?®. Von ler au  n entwickelte sich das kirchliche Leben Die außerst
spärliche Quellenlage ermöglicht keine CNaU«C Datierung der Aufteilung der
‚‚Meldorfer Dofft’ 1n mehrere Parochien, auch ist unmöglich, chronologisch
aufzuzeigen, wWanın jeweils welche Kirche gegrundet wurde. Einer Urkunde VO

Jahre 1140?* i1st ıne Zahl VO  - Parochien 1n Dithmarschen entnehmen:

Lunden?®
Meldorf, Tellingstedt, Weddingstedt, Suderhastedt, Uthgwen”‚ Busum un

In dieser Urkunde verleiht der Erzbischof Adalbero dem Hamburger Domkapitel
den 1NSs dieser Parochien. Meldorf blieb Jahrhunderte hindurch das Kirchspiel muiıt
dem oröfßten Flächenanteil, das gleichzeitig auch die höchsten Einkunfte
verzeichnen hatte?*.
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Die Urkunde VO  — 1140 War keine Schenkung 1ın dem 5Sinne, da{fs dem Hamburger
Domkapitel diese Kirchspiele ubereignet wurde. Fine Urkunde au dem Jahre
1268?° vermiüittelt den Eindruck einer durchgeführten Einverleibung Meldorts, da
der dort tatıge Priester wI1ıe eın Geistlicher einer inkorporierten Kirche bezeichnet

II97.wird?® un! nicht, wıe ublich ware, mıit ‚rector ecclesiae” oder ‚„plebanus
Den Begriff der Inkorporation aber finden WIT in keiner geschichtlichen Quelle
bestätigt. Lediglich VO  . Patronats- un! Archidiakonatsrechten des Domkapitels
ber die Meldorter Kirche ist die Rede?®.

Meldortf Wal VO  3 jeher der bedeutendste Kirchort Dithmarschens. Von daher aäflst
sich erklären, adiIiu die dem Täuter Johannes” geweihte Kirche als Dom
bezeichnet wurde*”. Das Vorrecht aber, einz1ıge Taufkirche se1ın, Z21ing mıiıt der
sich vollendenden Annahme des Christentums zugunsten der Erhebung ue

Tautfkirchen verloren. DDie Geistlichkeit dagegen wWal och länger dem Meldorter
Priester untergeordnet?®”. Finer der aäaltesten Kirchorte Dithmarschens ist
zweiftellos Tellingstedt. Das Kirchspiel erstreckt sich 1MmM Nordosten des Landes.
Urkundlich erwähnt ist erstmals 1n der schon oben genannten Urkunde
Adalberos aus dem Jahre 1140 Der Bau der Kirche wird 1ım allgemeinen 1n das

Jahrhundert datiert!0*. Gie ist dem Gt Martin geweiht*““.
DieMan könnte bei Tellingstedt VO:  . einem Urkirchspiel sprechen*®*

wirtschaftliche Einschätzung jedoch das Jahr 1340 1mM . L AXMUS beneticiorum
prepositure‘ macht L11UTI eın Viertel des Kirchspiels Meldorf105 aus Es ist muıt

Mark eingeschätzt. Der Grund dafur ist wohl 1n dem wenıger fruchtbaren Boden
suchen!%®. Holzreichtum WarTr jener eit och eın wirtschaftlicher Faktor.

[)as Alter der Kirche Weddingstedt ist VO  » Chronisten fälschlicherweise
schon erheblich heraufgesetzt worden, da I1la  . den Namen Weddingstedt VO:  -

Wittekind (Wittekindstedt) herleitete  107 Das wurde bedeuten, Weddingstedt un!
108nicht Meldortf ware der erste Kirchort ZeEWESECIN wWas aber, allein VO: der Lage

her, liegt weıt 1m Landesinneren, nı1e 1n Frage gekommen ware. Patron der
Kirche WarTr Gt Andreas. Die Kirche wird auf keinen Fall aälter sSeıin als die
Tellingstedter. uch ihre Erbauung £511t 1n die Jahre 1100 — 1140, werul- VO  -

dem 1100 als dem Jahr der Festigung des Glaubens gCcn der verbesserten
politischen Lage ausgeht*”” Das Kirchspiel Weddingstedt ist 1340 mıit

Mark eingeschätzt*”®. och 1540 standen dem Hamburger UVompropsten
die Patronatsrechte Zu  111

Suderhastedt}*“ ist das alteste Kirchspiel 1 Sudosten Dithmarschens. Um 1340
iıst eingeschätzt mıt Mark}> uch uber diese Kirche hatte der Hamburger
Dompropst das Patronat1 14 Geweiht wWar die Kirche dem Gt Laurentius115

Die Kirche Uthaven, die schon bei der Lokalisierung einıge Schwierigkeiten
bereitet, hatte 1M Jahre 1140 ebenfalls ihre Abgaben das Hamburger Domkapitel

richten. Diese Urkunde ist zugleich das einzige Zeugnis dieser Kirche oder des
Kirchspiels. Denn 1340 wird Uthaven bei der Aufzählung der Einnahmen der
hamburgischen Dompropstei, bei der alle anderen Kirchen erwähnt werden, nicht
mehr erwähnt Man MU: ohl der Annahme kommen, dafß eın
untergegangener Ort ist, denn bei einem Blick auf die Dithmarscher Karte ware
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festzustellen dafß die Kirchspiele gleichmäßig Land verteilt sind un! Z1UT

Suden ıne Kirche ehlt}°
Die Lokalisierung der ersten usumer Kirche kann heute auch nicht mehr au

vollzogen werden Um 1140 WaäarT Busum 1i1Nne Insel1!” die sich och weıter sudlich
als das heutige Busum erstreckte un I1a  - nımmt A dafß der heutige Kirchplatz
nicht der ursprungliche i1st sondern ebenfalls weiıter sudlich suchen ı1st Um 1340
beläuft sich die wertliche Einschätzung””* des Kirchspiels auf Mark!!? uch
uber diese Kirche besafß der Hamburger Dompropst Jahre 1540 och das
Patronat*“* Geweiht wWar diese Kirche dem Clemens

Im Norden Dithmarschens 1st Lunden die alteste Parochie uch 61e i1st WIe die
schon erwähnten Kirchen erstmals 1140 urkundlich bezeugt ber das Alter der
Kirche die dem Laurentius geweiht ist!122 äflßt sich nicht mehr sagen '“ da
die Baulichkeiten der Kirche keine Schlusse auf hre Grundungszeit zulassen124

In der Taxis beneficiorum wird Lunden muıt Mark angegeben"“” wel weltere
Urkunden au dem Jahrhundert belegen das Verhältnis Lunden Hamburger
Dompropstei*“®. uch uber diese Kirche hatte der Hamburger Dompropst och

1540 das Patronat!?”.
Damit alle Kirchen genannt, die 1140 urkundlich bezeugt sind. ber

das Leben i den Kirchspielen ist gut wWIe nichts bekannt InNan kann u  —

auft 1ne umfassende Autonomie der Altkirchspiele schließen die auch politischen
Einflufß ausubten Von Abhängigkeit der Kirchspiele VO:  - der
‚„‚Mutterkirche” Meldort kann keine Rede se1in We auch einzelne Kirchspiele
Abgaben Meldort eisten hatten

rst 111e Urkunde au  n dem Jahre 1281 nennt un  n welıtere Kirchen* In
Urkunde VO:  - 1268 werden 1U  — wWel Kirchen die auch 1140 schon vorhanden
genannt*“ daruber hinaus gzibt zwischen 1140 un! 1281 keine Urkunden die
diesbezügliche Aussagen machen

Fin sehr hohes Alter hat zweifellos die Kirche Wöhrden verzeichnen
Sie wird 1281 erstmals erwähnt der schon genannten Urkunde, der die
Dithmarscher das Schutzbundnis mıt der Stadt Hamburg Die heutige
Kirche Wohrden kann keinen Aufschlufs uber das Alter der ‚„Oldenwordener
Kirche vermitteln da diese erst der eit VO 1786 1788 erbaut wurde  133 ESs
bleiben 771 Eingrenzung des Alters L1UT die oben genann Zahlen Sie wurde
zwischen 1140 un! 1281 erbaut!“* Der Schutzpatron der Kirche WarTr

Nikolaus Das Kirchspiel Wöhrden yehörte ZUu Archidiakonatsbezirk des
Hamburger Dompropsten In der Taxis beneficiorum 1St muıiıt Mark
eingeschätzt*‘“”.

1540 wird als die Hamburger Dompropstei inkorporiert bezeichnet138
Wohrden ist wahrscheinlich ein Tochterkirchspiel von Meldorf***

Wesselburen, das wahrscheinlich VO  - Weddingstedt abgetrennt wurde
auch erstmals 1281 urkundlich bezeugt"* Die Kirche 1st dem Bartholomäus
geweiht"*“ Die Verbindung Hamburger Dompropstei Wesselburen 1st Zzu

durch die Urkunde VO:  » 1325° au  N der ersehen ist da{fs das Kirchspiel
Wesselburen zZzu Archidiakonatsbezirk des Hamburger Dompropsten gehörte,
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bezeugt, ZU anderen durch die ‚.1 axis beneficiorum ” VO:  . etwa 1340, 1n der
Wesselburen miıt Mark, eiıner relativ hohen 5Summe; angegeben 5 och
1540 hatte der Hamburger Dompropst das Patronat ber diese Kirche145

Es ist anzunehmen, da{fs Wesselburen, au wI1e Wöoöhrden un Hennstedt, die
auch der Urkunde VO:  >} 1325 genannt sind, Abgaben eisten hatten, das
Mutterkirchspiel entlasten!?°.

Fur Hennstedt sind auch keine weıteren Daten anzugeben. Vor 1281, der ersten
urkundlichen Erwähnung, wurde vermutlich VO  . Lunden abgetrennt”“. In der
„ Vaxıs beneticiorum ” ist Hennstedt mıt Mark angegeben*®. uch ber diese
Kirche hatte der Hamburger Dompropst das Patronatsrecht inne  149 Schutzpatron
der Kirche Wal Gt Secundus*?!°.

Im Jahrhundert wurde 1ın Schlichting, ZU Kirchspiel Hennstedt zugehörig,
eine Kapelle erbaut, die aber 1n Abhängigkeit Hennstedt blieb}>*1 rst ach
der Reformation wurde Schlichting selbständiges Kirchspiel*°“. Die Kapelle wWarlr

dem Gt Rochus geweiht”.
iıne weiıitere, 1281 bezeugte Parochie ist Delve, das 17 Nordosten Dithmarschens

liegt Es ist eın Tochterkirchspiel VO'  - Tellingstedt***. Von der C
Verbundenheit mıiıt Tellingstedt zeug außerdem eıne Urkunde au dem Jahre 1298,
1n der der Erzbischof Giselbert VO  . Bremen den beiden Kirchspielen die Vergabung
VO Dithmarscher Land, das VO  - dem Ritter Otto VO:  } Plöne der Eider gekauft
hatte, den Graten Heinrich VO:  } Holstein anzeıgt, un! gebietet ihnen, diesen
Besitz nicht stören*>.

Da das Kirchspiel F Archidiakonatsbezirk des Hamburger Dompropsten
gehörte, geht aus der „ Laxis beneficiorum“ hervor, 1n der mıt Mark
angegeben lst156 Das urn erhaltene Kegister der Einkunfte der hamburgischen
Dompropstei VO  > 1540 bezeugt das Patronatsrecht, das der Hamburger Dompropst
ber diese Kirche hatte!>7 Die Kirche wWar Ehren der Jungfrau Maria erbaut
worden *® Über die Festlegung des Kirchplatzes erzählt u11s5 ıne Sage“°‚ die
die typische Starrköpfigkeit der Dithmarscher charakterisiert.

In die gleiche Grundungszeit der Delver Kirche fäallt die der Kirche 1n Albersdorf.
Die Baulichkeiten beider Kirchen lassen diese Vermutung Zu Schutzpatron der
Kirche ist Gt Remigus*®*. Erstmals iıst dieses Kirchspiel 1281 erwähnt*®* In der
. 1.Es beneficiorum”“ ist mıit Mark angegeben*®“. Den Patronat hatte der
Hamburger Dompropst?®*.

124 ist auch das erste authentische Datum fur das Bestehen der Parochie
165Burg Gilaubt InNnan der Dage, Erzbischof Hartwig habe der Stelle, der die

Böklenburg stand, eın Bruder ermordet wurde, 1ne Kirche erbaut, wurde
die Entstehung dieser Kirche 1n die Jahre 8S— 1 fallen?®°®. Dieses äßt sich
aber quellenmäßig nicht belegen. enNnauso könnte I1a  - Grunde angeben, die
ıne Datierung sprechen®‘. Burg gehörte Zu Archidiakonatsbezirk des
Hamburger Dompropsten, Was du: einer Urkunde VO:  >; 132602 un! aus der ‚1 AXIS
beneficiorum“”’, 1ın der mit Mark axıert ist, hervorgeht*°?. 1540 hatte der
Hamburger Dompropst das Patronat ber diese Kirche*”) die Gt Petrus geweiht
ist**.
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Sudlich VO: Kirchspiel Burg schließt sich das Kirchspiel Eddelak Die Kirche
wurde der Jungfrau Maria geweiht*”“. Die Aussage einıger Chronisten, ach
denen Heinrich der OWe die Kirche gegrundet haben soll, wird heute als unrichtig
un:! als Sage hingestellt*”®. Fddelak gehörte zZzu Archidiakonatsbezirk des
Hamburger Dompropsten, 1n der ; Taxıis beneticiorum”“ ist mıiıt Mark
eingeschätzt*”*. uch ber diese Kirche hatte der Hamburger Dompropst das
Patronatsrecht175.

Die Grundungszeit der Marner Kirche äßt sich nicht au festlegen*”®.
Urkundlich erwähnt ist diese Parochie, die ach Meldorf die gröfßte 1m Lande ıst,
1M Jahre 1281*77 Wann die Erhebung Zu selbständigen Kirchspiel vollzogen
wurde, äßt sich nicht festlegen. Patronats- und Archidiakonatsrechte hatte der
Hamburger Dompropst inne  178 Die Kirche ist der Maria Magdalena geweiht*”?.

Die Grundung der Parochie Brunsbuttel £511t In die Jahre— 1281 ist
s1€e och nicht erwähnt *®9 1286 erklärt das Kirchspiel Brunsbuttel In einer
Urkunde dem Erzbischof Giselbert VO  . Bremen, den VOögten, Kittern un der
Gemeinde des Landes Dithmarschen unı dem Kat Hamburg, dafß die
Geschlechter des Kirchspiels keinen Raub mehr Kaufleuten begehen
wurden‘*®*. Die Kirche ist Jacobus geweiht”““. Baureste der alten Kirche sind
jedoch nicht mehr vorhanden, 61€e wurde mehrmals wieder aufgebaut, dafß INa

61€e nicht Zu Datierung heranziehen kann In der . Laxis benefticiorum”“ 1ST
Brunsbuttel mıiıt Mark angegeben. Es gehörte ZU Archidiakonatsbezirk des
Hamburger Dompropsten*®, der auch den Patronat uber diese Kirche
innehattel&4

Das Kirchspiel Hemme wurde vermutlich zwischen den Jahren 1281 un! 1323
eingerichtet, da urkundlich 1323 bezeugt lst185 Es ist eın Tochterkirchspiel VO

Lunden!® Die CNEKC Verbundenheit zwischen Lunden un! Hemme beweist 1ıne
Urkunde aus dem Jahre 135887 Da Hemme A E Archidiakonatsbezirk des
Hamburger Dompropsten gehörte, beweist die Erwähnung 1n der ; JL axis
beneficiorum””, 1n der Mark fur dieses kleine Kirchspiel angegeben sind188 Den
Patronat ber die G+ -Marien-Kirche*!*” hatte der Hamburger Dompropst*”®.

Die gleiche Grundungszeit wI1ı1e fur Hemme trifft auch £ur Neuenkirchen z da
auch urkundlich 1323 erstmals bezeugt lst19l Die Kirche, G+t Jakobus geweiht,

wurde angeblich VO:  3 wel Geschlechtern, den Todiemannen un:! den
DasHuddiemannen, gegründet””“. Kirchspiel Neuenkirchen wurde VO  .

Wesselburen abgetrennt””. In der ‚„‚ Jaxis beneticiorum“ ist muıt 1512 Mark
angegeben  194 das bedeutet, obwohl das Kirchspiel aum gegrundet WAaäl, lagen
die Archidiakonatsrechte eım Hamburger Dompropsten, der auch.den Patronat

ABinnehatte195 Vielleicht äßt sich 1er 1ıne gewlsse Abhängigkeit
Mutterkirchspiel erkennen, un! ware gut denkbar, da{s die Grundung eines
Tochterkirchspiels LLIUT unter der Bedingung der finanziellen Entlastung des
Mutterkirchspiels VOT sich gehen konnte. Von daher äßt sich die sofortige
Abhängigkeit VO:  - der Hamburger Dompropstei erklären.

Die Grundung des Kirchspiels Hemmingstedt älßt sich nicht au datieren.
Die fruhesten Bezeugungen sind die A axis beneticiorum““ VO:  - twa 1343°
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der Hemmingstedt mıiıt Mark angegeben, die wenıgsten Abgaben eisten
hat197 un! 1Ne Urkunde au  42 dem Jahre 1345 dem Friedensschluß des Landes

198Dithmarschen mıt den Graten Johann, Heinrich un! Nicolaus VO:  > Holstein
Der Bau der Marienkirche!”” äflt keine Schlusse auf die Grundungszeit

Die Lage des Kirchspiels gestattet den Schluß, da{s VO:  >} Meldort abgetrennt
wurde. Archidiakonatsrechte un! Patronatsrechte lagen der and des
Hamburger Dompropsten““”“

Das gleiche WIe fur Hemmingstedt trifft auch fur Nordhastedt In der ‚ Lakis
beneficiorum 1st erwähnt aber nicht taxiert“°® Damit 1ST die Zugehörigkeit
Zu Archidiakonatsbezirk des Hamburger VNompropsten, der auch den Patronat
ber die Kirche hatte, bezeugt“” Das Kirchspiel Nordhastedt 1st gleichsam
der Urkunde VO  . 1345 genannt“” Die -Katharinen-Kirche wurde
wahrscheinlich Anfang des Jahrhunderts gegründet“”

LDamit alle vorhandenen Parochien Lande Dithmarschen bis Zu

Jahrhundert genannt 1428 ommt och L  _ Abtrennung Barlts VO:  -

Meldorf£f9® Die Abhängigkeit VO: Hamburger Domkapitel wird durch das
Kegister der Einkunfte VOI} 1540 bestätigt“” Die Kirche wWar der Jungfrau Maria
geweiht““ Die Nennung Heides als selbständige Parochie VOoTr der Retformation
1st nicht belegbar““” Sie wurde VO: Weddingstedt un! Hemmingstedt abgetrennt
die -Georgs Kirche gilt allgemeinen als Tochterkirche VO  3 Weddingstedt“““
Den Patronat hatte der Hamburger Dompropst““ Windbergen, Annen, Gt
Michaelisdonn un! Schlichting wurden erst ach der Reformation Parochien
erhoben“!*

[DDiese Aufzählung VO:  >; Kirchspielen Dithmarschens Mittelalter zeıg da{fs das
Organisatorische des Kirchenwesens recht weılit entwickelt un! auf rund der
direkten Verbindung mut dem Erzbistum Hamburg-Bremen die geistliche
Versorgung gewährleistet Wal

DIE NTW  {(J 71 DES RCHENWESENS
VO DE DES HMRHUNDERTS
BIS 7{3 DER FO  1ION

Grundzuge der politischen Entwicklung his 1500

Der staufisch welfische der Se1nenGegensatz Hochverratsprozefs
Höhepunkt fand und zugleich das Ende der welfischen Machtstellung bedeutete
hatte auch Konsequenzen fur die kirchenpolitische Lage Dithmarschen ach
dem Bremer Erzbischof Balduin der VO:  } dem Welftfenhaus vollständig abhängig
wWarl gelang Siegfried celt 1173 Bischof VO:  - Brandenburg, das Erzstift Bremen

erwerben Auf dem Reichstag Gelnhausen wurde Heinrich der OoOwe geächtet
Länder wurden aufgeteilt Die Teilungsakte des sächsischen Herzogtums
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unterzeichnete Siegfried April 1180 als Bremensis electus. Aus einer
Urkunde VO Januar 1199 zwischen Konig Philipp un dem Nachfolger
Siegfrieds, Erzbischof Hartwig wird der ang der schon unter Siegfried
vorgenommMeNen Belehnung gCeNAUECT bestimmt, nämlich: castrum Gtadii e“

comuitatu et omnibus pertinentis SU1S, patrımonıum Rudolfi marchionis et Tratris
SUu Hartwiici, Bremensis ep1lscopl215

Im Jahre 1187 erhoben sich die Dithmarscher den Bremer Erzbichof, sahen
jedoch schnell e1ın, dafß c1e die bremische Übermacht keine Chancen hätten
unı! wendeten sich deshalb Waldemar, den Bischof von Schleswig, muıiıt der Bitte

ilfe Damit wurden S1€e Untertanen der dänischen Krone. Der Bremer
Erzbischof Hartwig I1 verband sich mıt dem 1189 Au der Verbannung
zuruckkehrenden Heinrich den Löwen, ZOg den dänischen König Knut, den
Schwiegersohn des Weltfen, 1n die Koalition urn! bereitete Waldemars Pläne
erstrebte die dänische Krone eın Ende War erhob der dänische Koönig Knut
Anspruche auf Dithmarschen, aber dann wurde raf Adolf 111 VO:  - Holstein mıt
der Grafschaft Stade un! amit vermutlich auch mıit Dithmarschen belehnt. Am

Oktober 1195 wurde diese Belehnung durch Kaiser Heinrich bestätigt“®.
Dennoch ieß Waldemar, inzwischen König VO:  . Dänemark, nicht davon ab,

danach trachten, Dithmarschen 1n seinen Besitz bringen. Nachdem den
Graten Rudolf gefangengesetzt hatte, gelang ihm, Dithmarschen VO  } der
Gratschaft Stade abzutrennen un! dem Erzbistum entreißen. UDer Haß
die Fremdcherrschaft fuhrte 1mMm Jahre 1223 der Unabhängigkeit der
nordalbingischen Territorien. Finer der Vasallen Waldemars, raf Heinrich VvVon

Schwerin, hatte ihn gefangengesetzt. Er konnte sich jedoch durch Verzicht auf
Besitzungen au seiner Gefangenschaft freikaufen, un! kam er
entscheidenden Schlacht bei Bornhöved, Juli 1227217 Manches Sagenhafte
hat sich diese Schlacht gerankt. Bis seinem Tode 1 Jahre 10241 jedenfalls
hat Konig Waldemar sich bemuht, mıt seinen sudlichen Nachbarn 1ın Frieden
leben Das Ergebnis der Schlacht bei Bornhöved 1st die Wiederangliederung
Dithmarschens Bremen. Der Erzbischof wWarl Dithmarschens weltlicher
Herrscher“*®, seine Rechte aber gering, seine Gerechtsame gıng ihm sehr
bald verloren, das Anrecht auf schiffbruchiges Gut, WOZUu auch die
Wagenladung, die auf seinem Gebiet umgeworfen wurde, gezählt wurde, die
Nutzniefßung des Graswuchses auf der Insel Tötel**?, die Fischereirechte auf dem
Kudensee, die Nutzniefisung des Burgholzes bei der Böklenburg, die Einnahmen
der Fähren bei Brunsbulttel un! ber die FEider un! die Finnahmen der weltlichen
Gerichte**0 Was dem Erzbischof Gerechtsame blieb, en 500 Mark Silber,
die die Dithmarscher jedem vue' Bremer Erzbischof Zzu Antritt als
Willkommensgrufds entrichten hatten. Außerdem hatten die Dithmarscher dem
Erzbischof den Heerbann leisten, denn wWarTl ja ihr oberster Landesherr.
Ansonsten bewahrten die Dithmarscher ihre Freiheit.

Unter keinem anderen Landesherrn hätten G1€e dieses besser tun können als unter
em Erzbischof VO:  . Bremen“**. [Dieser hatte WaTl die Gerichtsbarkeit inne, konnte
G1€e aber als geistlicher Fuüurst nicht unmittelbar ausuben, Ur 1n den Streitigkgiten
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zwischen Dithmarschen un! dem Hamburger Domkapitel hatte das
Schiedsgericht.

Zur Vertretung seiner Interessen setzte der Erzbischof einen Vogt eın Die erste
urkundliche Erwähnung eines erzbischöflichen Vogtes amım: au dem Jahre
1265*22 Durch ihn, oder durch sie, denn 42041 werden unl schon tunf Vogte
genannt““, wurde 1ne ordentliche Rechtsprechung 1MmM Lande eingefuhrt, die in
spateren Jahren och weiıter ausgebaut wurde““* Dafl dieses Amt des Vogtes
uberhaupt ausgebubt werden konnte, ohne dafß die Dithmarscher diese Neuerung
muıt einer Bluttat vereitelten, ist 1n der Tatsache suchen, dafß der Vogt eın
Einheimischer Wa  } Er kam, wIıe der Name schon sagt, au dem Geschlecht der
Vogdemannen“.

Oberstes Urgan Dithmarschens wWarTr die Landesgemeinde, die ‚„‚Meenheit“. Sie
wWar der Mittelpunkt des politischen Lebens. Der Meenheit gehörten 1n fruher eit
alle freien Grundbesitzer Sie entschied uber Krieg und Frieden, ber
Landesgesetze, ber auswartige Politik, hatte unter anderem auch die Autfsicht
ber die Landwehren; 661e WarTr höchstes Gericht 1 Lande, jedoch nicht 1ın
Zivilrechtsfällen. In spaterer eit bestand die Landesversammlung nicht mehr au
allen Grundbesitzern sondern aus Vertretern, den Achtundvierzigern un! den twa
200 Geschworenen adus allen Kirchspielen““®. Hier lagen also die Geschicke des
Landes un: nicht eiım Erzbischof. Die Freiheit jedoch, die s1€e unter einem solchen
Landesherrn hatten, mußfste 1mM Laufe der Jahrhunderte des öfteren verteidigt
werden. Es sind ler große politische Ereignisse heranzuziehen, einerseits die
eit charakterisieren, 1n der die Dithmarscher Kirche sich entwickeln hatte,
un andererseits politische Wendepunkte aufzuzeigen, die Einflufß auf das
kirchliche Leben 1MM Lande Zzu  _ Folge hatten. 5o haben Aktionen des Erzbischofs
VO  - Bremen nicht unbedingt etwas mıiıt der Kirchlichkeit des Landes tun, auch
wenn diese mıiıt Dithmarschen zusammenhängen““,

ıne Fulle VO  - Urkunden ZCUgECEN VOI} der politischen Aktivität der Dithmarscher
bis Z117 Eroberung des Landes 1mM Jahre 559 Die Schlacht bei Bornhöved 4227
ist der Ausgangspunkt fuüur eın 300 Jahre lang freies Dithmarschen, fur das
Wohlstand un! amıt wachsende Macht un! eigenständiges politisches Handeln
kennzeichnend Sind. Wenn in diesen ahrhunderten die Einheit ach aufßen hin
gewahrt wurde, wWar doch das innerpolitische Leben oft zerruttet durch
Geschlechterfehden unı! sonstige Streitereien““?. Dennoch blieb Dithmarschen
mıiıt seinem Reichtum eın begehrtes Objekt der Expansionspolitik der
Machthaber des Nordens, mehr, als fur jene die Gefahr bestand, dafß
Dithmarschen sich einem Machttfaktor auswachsen könnte. Es iıst bezeichnend
fur den Freimut un! die Unbeküummertheit der Dithmarscher, dafß GS1€e 1n dieser eit
außerer Bedrängnis sich och dem Freibeutertum hingegeben haben“9 Zu
Lebzeiten König Waldemars hatten die Dithmarscher och Ruhe VOT den Dänen
haben können, während dessen Nachfolger Erich die RuckgewinnungHolsteins un! Dithmarschens anstrebte. Diesem Vorhaben widersetzte sich VOorT
allem der Herzog VO:  — Schleswig, Abel, welcher auch VO' Erzbischof VO:  } Bremen
unterstutzt wurde.
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Im Jahre 1283 ommt oga einem Bundnis Dithmarschens mıit dem
Holsteiner Graftfen Gerhard In dem Vertrag verpflichten sich beide Seiten,
etwalige Feinde gemeinschaftlich bekämpfen, 1ıne gewlsse Ausnahme bildet
allerdings der Erzbischof VOIl Bremen“*. Die Freundschaft der Dithmarscher mıiıt
den Holsteinern, ihren ehemaligen Feinden, währte nicht lange. wel holsteinische
Grafen, Heinrich (Stormarn) un! Johann (Wagrien), meldeten vermeintliche
Besitzanspruche ihres Hauses auf Dithmarschen un! versuchten, 6S1e geltend

machen. Im Jahre 1288 ruckte eın Holsteiner Heer auf Dithmarschen £
wurde aber den Grenzen ohne Schwierigkeiten durch die Einheimischen
zurückgeworfen“““.

Die Dithmarscher tırugen jedoch nicht LIUT Diege davon. Auft rund einer
Auseinandersetzung miıt dem Bremer Erzbischof, der sich die Dithmarscher mıiıt
den Kehdingern der Unterelbe un! mıiıt e1iNner Anzahl Holsteiner Adliger
verbundet hatten, erlitten die Dithmarscher bei Uetersen ıne blutige Niederlage.

Bei dieser Auseinandersetzung fanden die Dithmarscher oga gelegentlich
Unterstutzung VO' se1ten der Städte, abgesehen VO': KRat der GStadt Hamburg, der
die Seeräubereien auf der Elbe och nicht VETITgBECSSEN hatte In der 1lat mußten sich
die Hamburger uber 1300 hinaus auf Elbe unı! Eider ımmer wieder uber
Freibeutereien der Dithmarscher eım Erzbischof beschweren, da{fs dieser sich
genotigt sah, jedem Kirchspiel das Interdikt anzudrohen, VO  . welchem solche
Raubzuge ausgıngen. Daraufhin erneuerten die Dithmarscher ihre schon fruher
mehrmals gegebenen Beteuerungen, hinfort nicht länger solche Übergriffe
unternehmen“.

Im Jahre 1314 kam [0)2471 einem Bundnis der Dithmarscher muıiıt dem
dänischen König, das Kolding geschlossen wurde. [ Dieses Bundnis hatte
wiederum Verhandlungen der Dithmarscher mıiıt dem Holsteiner Graten
Gerhard 111 ZUT: Folge, denn wWaäal eın Schwager des dänischen Oonigs Es wurde
fur kurze eit eın Waffenstillstand vereinbart, einem Friedensvertrag kam
jedoch nicht. Offensichtlich wWal die Absicht des dänischen KOnigs, sich bei
seliner Fehde mıiıt dem Markgrafen VO:  > Brandenburg den Rucken freizuhalten.

Die Dithmarscher jedoch, STa einen Friedensvertrag mıt dem Holsteiner Giraten
Gerhard 111 schliefßen, verbundeten sich mıiıt dem Schauenburger Giratfen
Adolf VII Gerhard 111 So betrat der Schauenburger mıt einer kleinen, aber
wohlgeubten Kriegerschar holsteinischen Boden

Gerhard 111 eilte ihm mıiıt einer Streitmacht entgegen, un: kam einem
Zusammenstof(fs bei Bramstedt. raf Adolt VIIL wurde geschlagen, bevor sich
muıt der Bauernstreitmacht der Dithmarscher verbinden konnte. Wahrscheinlich
hatte auch geglaubt, muiıt den Holsteinern allein fertig werden. Als die
Dithmarscher, die schon H anzZ 1n der ähe J VO:  > der Niederlage ihres
Bundesgenossen erfuhren, nahmen s1€e sich eın Herz un griffen ihrerseits
wiederum Gerhard d dessen Leute ihr eil unverständlicherweise sofort In der
Flucht suchten. araufhin fielen die Dithmarscher 1n die Stammbesitzungen des
Holsteiners eın un! verwusteten das Land mehrmals. Hierbei übertfiel G1€e das
regenerlerte Heer Gerhards, das die Bauernstreitmacht gänzlich aufrieb.
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nzwischen hatte der Dänenkönig Erich Menved auch wieder freie and
g Gerhard gelang viele Herzöge und Graftfen Norddeutschlands fur

Rache- un! Beutezug die Dithmarscher begeistern 1319 ZO; eın

bedeutendes Heer Dithmarschen eın un begann wahres Vernichtungswerk
Wiederum schafften die Dithmarscher schließlich ungeheuren
Anstrengung, den Feind zuruckzuwerfen un! ihm mMmes1ıge Verluste beizubringen
Dieser großartige Dieg soll ZUu  — Gründung des Meldorfer Dominikanerklosters
gefuhrt haben ach diesem vergeblichen Versuch begrub raf Gerhard
Anspruche un! Absichten auf Dithmarschen

Das Selbstbewußtsein der Dithmarscher stıeg seitdem ganz erheblich uch ihr
Ansehen bei den Grenznachbarn wuchs, da{fs der Folge 1inNne BEWISSE
Friedenszeit Einzug hielt Allein das Verhältnis Zzu Erzbischof un! Zzu

Dompropsten ist vollig bereinigt worden“
rst Ende des Jahrhunderts ommt wieder bewaffneten

Auseinandersetzungen mıit Holstein anläßlich der vielen Beuteraubzüge der
Bauern Danach folgte erneut 1ine kurze eıit der Ruhe, hbis eın W Herzog
Erich VO  — Sachsen, Schwiegervater des Holsteiner Giraten Gerhard Jahre
1402 Rachefeldzug den Bauernstaat unternahm Nicht zuletzt en
der dauernden Freibeutereien hatte sich den Dithmarschern gegenuber a  n
Land die Stimmung derart verschlechtert daß die Holsteiner Graten Gerhard un!|
Albrecht Jahre 1403 eın gewaltiges Heer zusammenstellen konnten unı! muıt
diesem zunächst unbehelligt Dithmarschen CINZOgECN

Die Holsteiner nahmen Meldorf Handstreich Uun! brachen plündernd 111!

Hinterland eın Durch eın Ungluck kam raf Albrecht Tode Fin großer Teil
SCe1IiNnerTr Streitmacht konnte infolgedessen fuhrerlos die Flucht geschlagen werden
Nur 1116 zufällige Überschwemmung ettete das holsteinische Heer VOT völliger
Vernichtung nzwischen hatten auch die Eiderstedter sich die Bedrängnis der
ihnen verteindeten Dithmarscher CINM1IgeEN rechen Übergriffen zunutze gemacht
konnten aber ebenfalls nachhaltig zuruckgeworfen werden

raf Gerhard gab indessen Eroberungspläne keiner Weise auf Nur eın

Jahr spater fiel August 1404 erneut mut och stärkeren ruppenmacht
Dithmarschen eın un War durch die Suderhamme ach außerst ergiebiger

Plunderung kehrten die Abteilungen des holsteinischen Heeres ihren
5Sammelpunkt ahe der Hamme zuruck Dort hatten sich allerdings inzwischen
auch die Dithmarscher eingefunden, WEe’ auch heimlich versteckt Unterholz
unı! Gebusch der Umgebung des gräflichen Lagerplatzes In Ne gunstigen
Augenblick StTUrmten die Bauern hervor nutzten die Verwirrung des Gegners un:!
machten nieder Was ihnen VOT die Waftfen kam raf Gerhard fie|l schon den
ersten inuten des Kampftes aber auch den ubrigen Soldaten CTKINg nicht
anders Es wurde eın glänzender un totaler Dieg fur die Dithmarscher

Der allgemeinen Besturzung wich Holstein sehr bald das Verlangen,
dauerhaften Frieden kommen 50 schloß I1a  - mıiı1t dem freiheitsliebenden
Bauernstaat och Jahre 1404 Friedensvertrag auf Jahre*® 1409 folgt
ein Bundnis des dänischen Königs mıit den Dithmarschern, da Dänemark daran
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lag, die freien unı! kampfesmutigen Bauern g anz auf Seite ziehen ber
auch die Holsteiner blieben nicht untatıg un! knupften Dithmarschen
Verhandlungen

[ JDer dänische Konig wollte mMi1t Hilfe der Dithmarscher das VO: Holstein
gehaltene Schleswig zuruckgewinnen Die Dithmarscher blieben dieser rage
recht unentschlossen, weshalb Holstein S1e schließlich Schiedsrichtern dem
holsteinisch-dänischen Rechts- un Gebietsstreit anrief

Schlechterdings konnten die Dithmarscher nicht umhbhin ihre Neutralität auch
ach dem kaiserlichen Schiedsspruch 1422 aufrechtzuerhalten, welchem
Holstein das Herzogtum Schleswig zugunsten Dänemarks abgesprochen wurde
Fur Dithmarschen folgten eıInı1ge Jahre innerer Unruhe un! Auseinandersetzungen
muıt den Hamburgern, bis auch 1er der Friede 1434 durch Vertrag gesichert
wurde

Im Zuge der voTangegangeNEN Wirren WaäarTr den Dithmarschern allerdings die
Unzulänglichkeit ihrer Landesführung klar geworden Aus diesem Grunde entsteht
1447 die Abfassung Ne'‘ geänderten Landrechts mıit der erheblichen Neuerung,
dafß hintort die höchste Gerichtsbarkeit VO:  > Achtundvierzigerrat Heide
ausgehen sollte Diese Einrichtung erTrTWIES sich der Folge als eln außerst
geeıgnetes Machtinstrument 1LNEeTIEINN un! aufßeren Feinden wirkungsvoll
begegnen

ber die den etzten Kriegen einander zugefugten Schäden kam Holstein un
Dithmarschen 1456 Itzehoe friedlichen Vergleich“®

Der MNEUE onig auf dem dänischen Ihron, Christian wWar ebenfalls bemuht
durch geschicktes Paktieren die Ruhe Suden SEeINeT Herrschaft ftestzuschreiben

mehr als ach dem Aussterben der Schauenburger Graten 1459 e1n

Einflußbereich auch auf deren Gebiete sich ausgeweıtet hatte [Die Verträge
Christians muıt Dithmarschen sollten sich aber bald als VO  . SeinerTr Seite WeNg
haltbar Mit Hilfe Kaiser Friedrichs wurde der Bauernfreistaat dem
Herzogtum Holstein zugeschlagen, wobei Christian ZuU dithmarsischen Herrn
un Landesfursten avancıerte Es wWarTr allen Beteiligten VvVon vornherein klar
zeWESCN da{s dieser Akt niemals die Zustimmung Dithmarschens finden konnte
Mit dem rechtmäßfsigen Argument da{s allein der Erzbischof VO)  5 Bremen etwas

Derartiges hätte bestimmen durfen un! können versuchten die Bauern sich Von

ihrer Bedrängnis befreien Weiterhin schworen SI6; eher Leib un! Leben
daranzugeben, als sich ihrer kostbaren Freiheit berauben lassen Sie
ohnehin Besitze schrittlichen Zusage des Erzstiftes, da{fs König Christian
kein Recht ihnen un ihrem Lande hätte

In dieser gespannten Situation bat der dänische König den militärischen
Beistand Holsteins der offnung, dessen hergebrachte Rivalität muıt den
benachbarten Dithmarschern reintensıviıieren können, zumal ach dem Willen
des aisers der Bauernstaat den holsteinischen Landen inkorporiert werden sollte

Von selıten der Dithmarscher CTBUIUNg 1Nne heftige Appellation den Heiligen
Stuhl mut dem Ergebnis, daß derselbe die Bauern all ihren Rechten bestätigte
Dennoch gyab Christian Absichten auf Dithmarschen keiner Weise auf
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Er versuchte zunächst, das Bremer Erzstift durch Zahlung einer nicht
unerheblichen umme ZUT Herausgabe des Bauernlandes bewegen, jedoch ohne
Erfolg.

Es gelang vielmehr den Dithmarschern 1481 Kaiser Friedrich I1T VO  ; ihren
angestammten Rechten uberzeugen, orauthin dieser die Belehnung Christians
muiıt Dithmarschen In aller Form widerrief.

Dieses Edikt erreichte den König allerdings nicht mehr seinen Lebzeiten, aber
eın nachfolgender Sohn Johann schenkte der dithmarsischen Frage zunächst
ohnehin keine besondere Aufmerksamkeit, da 1n anderen Gebieten SEINES
Reiches gebunden WarTr Diese eit seltsamer Ruhe benutzten die Dithmarscher
einem Angebot der Versöhnung miıt Johann un seinem Bruder Friedrich, der einen
Teil der Herzogtumer reglerte. In Wahrheit handelte sich L11UTr die Ruhe VOT
dem großen Sturm

Die Bauern, die dieses spuren schienen, versicherten sich ihres Bundnisses
muıt den Lubeckern. Eine Streitigkeit die nsel Helgoland ieß endlich die Fronten
1ın unseTrTrenm Land wieder klar hervortreten. Unregelmäßigkeiten bei der Besetzung
des Stuhls des Erzbistums Bremen erhöhten die Nervosität aller Parteien. Daruber
hinaus hatten sich die Dithmarscher einmal mehr mıit den Hamburger Kaufleuten
angelegt un! schienen mıt dieser Angelegenheit vollig beschäftigt eın

ach vOoTaANgEgKANgENeET kurzer Verhandlung uber die bekannten Forderungen
des dänischen Königs glaubte InNnan den Augenblick gekommen, Dithmarschen
uberwältigen können un mussen. Der König hatte inzwischen 1n
Gemeinschaft muiıt seinem Bruder se1ine Iruppen ZUSaNUNCNHCZOggEN un uberdies
eın beruchtigtes Söldnerheer VO:  . einıgen Tausend Mann, die sogenannte Schwarze
arde, 1n Diensten CNOMUNEN.

Der Tag der Entscheidung wWar herangekommen. Am Februar 1500 ZO der
dänische KOönig mıit einem riesigen Heer ach Dithmarschen eın Die
Einheimischen sahen sich verständlicherweise 1ın!Bedrängnis un: Ogen ich
muıt ihrer Landwehr erst einmal| westwarts zuruck. \DIS: KOnig verlegte ach leichter
Einnahme Meldortfs se1ine Iruppen 1n Richtung Heide, den Feind tellen
hoffte. Auf halbem Wege allerdings, die Marschstrecke Warl durch einsetzendes
T auwetter aufgeweicht un! gen der seitlichen Gräben außerst tuckisch
geworden, traf auf die VO den Dithmarschern eilig aufgeworfene
Verteidigungsschanze, die ihm den eitermarsch un! eine seitliche Umgehung
unmöglich machte. Die Bauern erkannten ohne Zogern ihren militärischen Vorteil
und nutzten diesen restlos aus Das königliche Heer wurde 1n kurzer eit 1
Einzelkampf un!| durch anonenteuer niedergemacht. Der Rest ertrank
jämmerlich 1n den sumpfigen Gräben beiden Seiten des Kampfplatzes. GSelbst
die gefurchtete Schwarze Garde konnte das Blatt nicht mehr wenden, da die Enge
des Schlachtfeldes keine geordneten Bewegungen zulie(Q“?

Dieser großartige Dieg der Dithmarscher bei Hemmingstedt schenkte dem
Bauernstaat och einmal 1ne allerletzte Gnadenfrist VO:  - etwa Jahren, bis 1
Jahre 1559 die Dänen dieser etzten freien Bauernrepublik der Welt eın Ende
etzten
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[ Die Klöster Dithmarschen

LEinen nicht unerheblichen Anteil religiösen Leben Dithmarschens hatten
ohne Zweifel die Klöster Leider sind ul jedoch keine klostereigenen Archivalien
erhalten daß mıiı1t den Quellen hieruber sehr durftig aussieht

In Dithmarschen hat TEL Klöster gegeben das Kloster Meldortf
Hemmingstedt un Lunden“*

[)as alteste Kloster ist das Dominikanerkloster i Meldorrtf. Es wurde ach dem
5Sieg ber Gerhard den Großen i Jahre 1319 auf Grund Gelubdes Falle
des Sieges eln Kloster stiften gegrundet“* Es 1st 1Ne€e „Schrifft der Bröder
des Oosters tho Mergenowe die das Jahr 1500 zuruckzudatieren 1ST

erhalten“** Diese Schrift zibt unls Aufschlufß daruber welchem Verhältnis das
Land Dithmarschen dem Kloster stand ESs werden Weihegaben genannt die
Zu ank fur die Diege gestiftet wurden, damit die Jungfrau das Land weiterhin
beschutzen MOgEC Die Moönche hielten dafur sieben Messen der Woche, WEel

fur die Gefallenen bei Oldenwöhrden un! der Schlacht bei Hamme, 111e füur alle
Landesfreunde die sich außer Landes aufhielten, wWEel füur den heiligen Leichnam
Jesu un! wWel fur die Jungfrau Maria Weiter wird berichtet VO  > Prozession

den Klosterhof DE Gedächtnis den Sieg bei Hemmingstedt die jeden ersten

Freitag Monat stattfand
Durch die Diege, die die Dithmarscher n  J wurde der Orden der

Dominikaner sehr gestärkt“* Das relativ kleine Kloster Meldorf das nicht
einmal 1Ne CIgCNE Klosterkirche hatte wird der Geschichte 11U  —_ selten erwähnt
50 Bulle des Papstes Martin VO: ebruar 1429

Weiter wird das Refektorium des Meldorter osters 1483 als Unterzeichnungs-
Ort Vertrages mıi1t dem Hamburger Dompropsten erwähnt Im /usammen-

hang Streitsache tfinden WIT die ‚‚fratres de Meldorpe Rechnungsbuch
des Hamburger Domkapitels au  n den Jahren 1480 1525

Außerdem wird das Meldorter Kloster einmal Klage des Domkapitels
den Kat der Achtundvierziger genannt [)as Kloster hatte, WIe Neocorus

berichtet den Geistlichen fur die Kapelle Windbergen stellen“* Aus der
Reihe der uüberlieterten Namen VO  > Personen die sich Meldorter Kloster
aufgehalten haben ragt eın Mann hervor nämlich Augustin Torneborc der
ZU Gegenspieler Heinrich VO Zutphens wurde

Die letzte Nachricht ber das Bestehen des Meldorter Osters StTamım au dem
Jahre 1530“

Das Nonnenkloster das Hemmingstedt ach der Schlacht Jahre 1500

erbaut wurde hatte seinen Ursprung auch VOI Schlacht abgelegten
Gelubde In der Stiftungsurkunde aus dem Jahre 1502 rklärt die Landesgemeinde
eın Jungfrauenkloster muiıt zwolf geistlichen Jungfrauen errichten un diesem
bis alle Zeiten 111e jährliche Kente VO 300 Mark Lubsch zahlen

Angeblich hat 111e Jungfrau, die VOT der Schlacht bei Hemmingstedt den
Dithmarschern großen moralischen Auftrieb gegeben hatte, indem S1€e ihrem Heer
das uzifix vorantrug, hierzu den Anstof(s gegeben. Das Kloster wurde gebaut,
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die Grundungsurkunde VO): Mai 1503249 Die Nonnen sollten ach
den Regeln des heiligen Benedikts leben Jedoch, die Schwierigkeit WAal, man fand
keine Jungfrauen, die bereitJ als Nonne leben Man cetzte schließlich
ältere Frauen hinein, die das Kloster aber mehr alg Versorgungsanstalt ansahen,
nicht ach den Ordensregeln lebten un! 08g eın unanständiges Leben fuhrten.
Es wurden schließlich Zwangsmafnahmen ergriffen, un! die Folge WAar, da{f$® das
Kloster bald leer stand“*®.

Die Dithmarscher beschlossen, das Nonnenkloster * in eın Moönchskloster
umzuwandeln unı andererorts wieder aufzubauen. Der Grund fur den
Wiederaufbau wird VO:  . der Mehrzahl der Forscher darin gesehen, da{fß die
Dithmarscher ihr bei Hemmingstedt abgelegtes Gelubde unbedingt erfuHen
wollten“!

Man wWar sich och nicht ein1ig, ob 1n das zukunftige Kloster Franziskaner oder
Dominikaner einziehen sollten. [a 1n Meldortf Ja schon eın Dominikanerkloster
bestand, entschloß I1la sich ZU! Einrichtung eines Minoritenkonvents. Die
Dithmarscher wandten sich 1n dieser Angelegenheit vorschriftsgemäfßß den
Hamburger Vompropsten. Dieser jedoch verweigerte den Bauern die Genehmi-
ZUNg zu  — Errichtung des osters, weil schon bei dem Hemmingstedter Vorhaben
die versprochenen Mark Lubsch Jahresabgabe nicht gezahlt worden waren“?2.
Darauthin appellierten die Dithmarscher unmittelbar den Papst muıt der
Begrundung, der ihnen vo  zte Hamburger Dompropst verhindere die
Verwirklichung eines au testem Glauben abgelegten Gelubdes. Papst Leo
entschied uber den Kopf des Hamburger Dompropsten hinweg zugunsten der
Dithmarséher, die schon einıge Jahre UVO die direkte Verbindung mit der Kurie
einmal hergestellt hatten“

Zur Errichtung des Oosters wählte I1a den reichen (Irt Lunden, bereits 1m
Jahre 1517 die ersten Moönche einziehen konnten. Es handelte sich eınen
Konvent der franziskanischen Observanz, eıner n Reformrichtung
innerhalb des Ordens. Die Dithmarscher empfanden tiefe Genugtuung uber die
Niederlage des Dompropsten, un I1a  - mMu annehmen, da{fß diese Klostergrün-
dung nicht allein eın Akt der Frömmigkeit BEeEWESCH ist

Dem Kloster WarTr allerdings keine lange Lebensdauer beschieden. Die
Einfuhrung der lutherischen KRetformation 1mM Lande brachte die Moönche 1ın derart
harte Bedrängnis, da{fs G1€e 1m Jahre 1532 VOoO den Einheimischen vertrieben un die
Klostergebäude schon 1539 abgerissen wurden. Bei der Durchführung der
Reformation hatten sich die Dithmarscher stillschweigend un auf eigene
Verantwortung bereits VO der Herrschaft des Dompropsten endgultig befreien
können“*

Hussiten INn Dithmarschen

Fin Zwischenspiel, das ohne einschneidende Wirkung auf das religiöse Leben
der Dithmarscher geblieben ıst, War die Tätigkeit der Hussiten 1m Lande

Genannt werden namentlich Johan Marquart Grove Eddelack Henricus
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Grove Brunsbuttel, Hennichius Bocklenborg un! Paulus Suderhastedt*.
ber das Schicksal der beiden (Groves ıst un  n Näheres bekannt, G1E

vermutlich Bruder. Henricus (srove weilte 1n den Jahren 1450/51 ın Lunden.
Welches Amt der Lundener Kirche innehatte, ist allerdings nicht bekannt.
Er wird aber als Kleriker der Bremer Diozese bezeichnet“. Der Versuch, die
Dithmarscher von Marienkult un VO: der Reliquienverehrung abzubringen“”,
wiegelte die konservativen Bewohner des Landes auf, besonders 1 Kirchspiel
Lunden, da ler ın den Jahren 1450/51 etwa 600 Menschen durch die est den Tod
gefunden hatten“®.

ESs iıst gut denkbar, dafß die Lundener sich durch diesen Umstand 1n einer sehr
unruhigen Gesinnung befanden un! dafß der Angstfaktor VOT einer religiösen
Neuerung 1ne nicht unerhebliche Rolle spielte. Hinzu ommt, da{fs Notzeiten den
Dithmarschern mehrmals religiöse Gelubde abgerungen haben

50 geschah S da{fl Januar 1451*°° 1ne aufgebrachte Menge ıIn die Kirche
eindrang un:! Henricus Grove, während gerade einem anderen Priester seine
Sunden beichtete, heiliger Gtätte ermordet wurde. eın Leichnam wurde einfach
auft den Friedhof geworten. Finer Dage ach soll dann auf dem spater genannten
Galgenberg verbrannt worden eın Fur diese Gewialttat nebst Kirchenschändung
belegte der Hamburger Dompropst, Johannes Middelmann, das Kirchspiel Lunden
miıt dem Interdikt (14 Außerdem erhielten die Lundener 1ne Geldstrate
VO  . 1000 Mark old auferlegt“®*.

Grund fur diese Bestrafung wWarl wohl nicht sehr das Motiv der Lat; sondern
vielmehr das einen Geistlichen begangene Verbrechen unı! VOT allem die
Verletzung der Heiligkeit der Kirche“*“

[Das Interdikt scheint allerdings nicht VOon langer Dauer geWESEN se1in, denn
1M Jahre 1454 erhielten die Lundener die Erlaubnis, einen Glockenturm
bauen“® In spaterer eit SO dann In Dithmarschen ftörmlichen
Hussitenverfolgungen gekommen eın S0 wurde 1mM Jahre 1466 Johan Marquart
Grove, der unbeeindruckt durch den Tod seines Bruders weıter versucht hatte, die
TLEUE Lehre verbreiten, der Ketzerei beschuldigt un! bei Meldorf auf dem
Ramberg“ verbrannt. Im Jahrhundert existiert neben dem Ramberg och der
sogenannte ‚„„Tiessen-Kirchhof“, Wäas eigentlich Hussiten-Kirchhof bedeutete“°>.

omiıit hatten die Hussiten keine Chance, 1n Dithmarschen Fufß fassen. Sie
wurden Maärtyrern ihrer Sache

Die Auséinandersetzung mıt dem Hamburger Domkapitel
Die Dithmarscher Landesgemeinde hatte keinerlei Aufsichtsbefugnisse uber das

kirchliche Leben, Streitigkeiten miıt dem Dompropsten VO:  - Hamburg oder dem
Erzbischof VOIn Bremen Stetis eın politischer Natur*“°®

Gegen Mitte des Jahrhunderts treten erste ernsthafte Spannungen zwischen
der Landesgemeinde un! dem Propsten zutage, wobei dieser das Kirchspiel Lunden
mıt dem Interdikt belegte“”. rst bei dem Vergleich 1mM Jahre 1471“ setzen die
Landesorgane der Vogte un! Kirchspielsvertreter den Hamburger
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Dompropsten das Recht durch, auch 1ın bestimmten schwerwiegenden
Angelegenheiten Urteile innerhalb des Landes fällen Hiermit deutet och nichts
auf einen Einfluß des Kollegiums auf kirchliche Dinge hin%e*

Um 1480 allerdings gibt erste Anzeichen dafür, da{f die Regenten langsam
aber sicher dem Dompropsten seine Gewalt uber das Land entwinden, indem s1€e
die Schutzbestimmungen pröpstliche Übergriffe verschärfen“?°.

Die Kirchlichkeit erblühte dem ungeachtet ıIn höherer Wallfahrtsfreudigkeit un!|
vertieftem Marienkult, besonders ach der glorreichen Schlacht VO:  5 Hemming-
stedt 1M Jahre 150071

Das Kollegium 1n Heide greift 11IU schon hin un wieder regulierend 1n die
kirchlichen Geschäfte eın, S} wenn Zu Beispiel Ablafßverhandlungen muit
dem Erzstift geht““. 1502 unterstutzt die gesamte Landesführung die Grundung
eines bei Hemmingstedt gelobten Nonnenklosters unter einer jährlichen Rente VO  .
300 Mark Lubsch*”> DDer 48-Rat gera hieruber mıiıt dem Dompropsten 1ın erneute
Streitigkeiten, dem fur das Kloster das „1US instituendi” zustand“/4

Als das Benediktinerinnenkloster ıIn Hemmingstedt verfällt un dafür 1n Lunden
eın Franziskanerkloster gegrundet werden soll, verbietet der Hamburger
Dompropst diese eigenmächtige Umwandlung, un! kommt wieder Zu
Konflikt

Die Dithmarscher kummern sich nicht die Androhung der Exkommunika-
tiıon un des Interdikts, sondern setzen sich gegenuber dem Dompropsten durch,
indem G1E sich direkt den Papst wenden. der außerlichen Kirchlichkeit der
Dithmarscher konnte jedenfalls eın Zweitel bestehen, der Konflikt mıit dem
Hamburger Dompropsten allerdings spiıtzte sich immer mehr esonders der
STEets zunehmende Abgabenstrom Hamburg wWarTr Gegenstand der bäuerlichen
Empörung Dithmarschen wWar eın relativ reiches Land un sicherte dem
Domkapitel ıne hohe Abgabe och einmal versuchte der Dompropst mıt
nachgiebigen Verhandlungen. Es kam 1519 einer vertraglichen Übereinkunft
beider Partner ber die Ausuüubung der geistlichen Gerichtsbarkeit un die
zahlenden Beträge“”. och diese Einigung hatte 1U  — och statistischen Wert

1ne grundlegende Auseinandersetzung schien unumgänglich. Anläßlich einer
Visitation 1mM Jahre 1622 ommt schließlich TITumulten un:| tätlichen
Übergriffen VO:  — seıten der Bauern. Der Streit T1 offen zutage. Das ec mMag
vorwiegend auf seiten der Dithmarscher gBeWESECN se1ın, da die sittlichen
Verfehlungen der Geistlichen, VO Dompropsten en des erhöhten
Brucheaufkommens heimlich gefördert, große Auswuchse annahmen“®.

eit 15272 haben die Dithmarscher dem Dompropsten die Einsetzung der
Prediger vorenthalten. Sie lassen derartige Dinge durch die Kegenten regeln, die
dafur Gebuhren VO:  . den Geistlichen einnehmen“”?. Es wird eın Beschwerde-
katalog den Propsten un die allgemeine kirchliche Verwaltung vorgelegt,
ın dem Punkt fur un alle Unregelmäßigkeiten aufgefuhrt sind*7® Obwohl
ein1ıge Städte eiıner gutlichen Einigung raten, ıst Dithmarschen, noch dazu
etragen VO  — der reformatorischen Zeitströmung, fur das Domkapitel un
sSOMmMuIt fur das Erzstift Bremen endgültig verloren. Die kirchliche Autorität hatte
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1 Norden ihren Tiefpunkt erreicht un! wirkte sich sofort auf die einzelnen
Institutionen aus Obwohl Dithmarschen eın Land mıit erstaunlicher Religiosität
WAaär, traf die Abgabenpolitik der Kirche 1n diesem freien Bauernstaat oft auf
den berechtigten Widerstand seiner Bewohner“”. Es kam hinzu, da{fs die
angrenzenden Gebiete Holstein un! Schleswig schon dem Iutherischen FEinfluf(ß
nachgegeben hatten un! unter dem GSGtatthalter Christian einer reformatorischen
Neuordnung zustrebten. ach einer langwierigen Prozeßreihe*?9 die
kirchlichen Rechte Dithmarschen un VOT allem ach der Niederlage VvVon 1559
wurden die Anspruche der katholischen Kirche völlig gegenstandslos, da nunmehr
die ehemalige Bauernrepublik unter die Herrschaft lutherischer Landesfursten
geriet.

Heinrich VO.  S Zütphen
Höchst bedeutsam fur die Einfuhrung der Reformation 1n Dithmarschen wurde

die Wirksamkeit des Predigers Heinrich VO  — Zütphen  281  / der 1n Heide das
Martyrium erlitt. Wenn auch das Land Dithmarschen schon lange eit mıit dem
Hamburger Dompropsten 1mM Streit lag, ist trotzdem diesem Manne miıt

verdanken, da{fs In an auf die nNeUe Lehre aufmerksam wurde, da dieser eit der
Zröfßte Teil der Bevölkerung och streng katholisch WarTr un dem Marienkult
anhing

Der erste Geistliche, der 1ın Dithmarschen 1m Geiste Luthers predigte, Wal

Nicolaus Boje, 1490 1n Brunsbulttel geboren. Er wurde 1524 Hauptprediger 1n
Meldort. Da 1n Wittenberg studiert hatte, WarTr ihm die lutherische Lehre vertraut,
un! gelang ihm, seine Gemeinde dafur empfänglich machen. Nicolaus Boje
konnte ageN, die lutherische Lehre predigen, da durch se1ine Herkunft
einen starken Ruckhalt besafs, denn tammtte au  n dem bekannten Geschlecht
der Boien*®?

Zum gen Kreis Nicolaus Bojes gehörte 1ine Witwe, arnens Wiebe Junge, aus

dem Geschlecht der Nannen2® Sie WarT 1ne Verehrerin Luthers, die sich 0ß
muiıt ihm schrieb. Auf hre Vermittlung hin entschlofß I1la sich 1n Meldorf, Heinrich
VO  3 Zutphen ach Meldorf holen?*.

50 kam C da{f Ende November 1524 einı1ge Kirchherren au Meldortf Heinrich
nach Bremen gıngen un! ih baten, auch 1n Dithmarschen die nNeue Lehre
verkundigen. ach kurzer Bedenkzeit entschied dieser sich einer voruberge-
henden Predigttätigkeit 1ın der Bauernrepublik. In Dithmarschen bestanden alter
un Glaube och unverwandterweise nebeneinander. In Lunden lebten
Franziskaner, 1n Meldorf Dominikaner, aneben hatte 1er schon die lutherische
Lehre kEingang gefunden.

Heinrich VO  » Zutphen kommt November 1524 1ın Meldort 1n der
Hoffnung, bald wıe möglich se1ine Predigttätigkeit aufnehmen können. Aus
zume1lst politischen otiven aber, weil Ina nichts muit dem Erzbischof verderben
will, lehnt der Kat der das Vorhaben der Meldorter ab, un! INa  - beschließt die
sofortige Landesverweisung, nicht, ih: töten“®> Die Entscheidung des
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Predigtverbotes kam auf rund katholischer Initiative zustande, nämlich auf
Betreiben des Dominikanerpriors Torneborch, die 1 Schrifttum ber Heinrich VOo

Zutphen härtesten gekennzeichnete Gestalt“ Von seiten der Meldorfer fallt
das Argument, daflß jedes Kirchspiel seine Prediger selbst wählen onne 50 hat
Heinrich inzwischen 1n Meldort zweimal mıt großem Erfolg gepredigt. uch eiıne
Predigt Dezember findet tiefgehende Anteilnahme durch eıne riesige
Zuhörerschar“”.

Adach 1m Rucken der Meldorter trifft an schon Gegenmaßnahmen. Vor allem
der Dominikanerprior orneborch ıst e der einflußreiche Regenten aufwiegelt
un! auf ıne Bestrafung Meldorts drängt. Voraussetzung scheint den Initiatoren
die Beseitigung Heinrichs HCWESCH seıin Im Lundener Kloster retften sich
Franziskaner un! Dominikanermönche samt einıgen altgläubigen Regenten, un!
INa  - ıst sich ein1g, verhindern, da{fß die beiden Klöster des Landes aufgelöst

DBwerden un! dafß ‚„‚Mariens Lob ganz falle
Der Vorschlag des Priors Torneborch, Heinrich heimlich gefangenzunehmen

un! schnell verbrennen, bevor - 1n Ketzerei verflochten wurde, wird
aNgCNOMUNECKN. Man versammelt aus diesem Grunde bei Hemmingstedt ıne Schar
VO:  - etwa 500 Bauern, die größtenteils gdI nicht wIlssen, zunächst geht
Diese werden unter Alkohol gesetzt, beachtliche Mengen hamburgischen Bieres
stehen ZUr Verfugung, die trunkene Menge fur den Mordplan gefugig gemacht.

Derd. Hauten zieht bei Dunkelheit ach Meldort un ubertällt 1Pfarrhaus
den schlafenden Heinrich VO:  ; Zutphen. Man schafft ih auf brutale Weise ach
Heide, ach kurzem ‚„‚Prozefs”“ ZUu Tode verurteilt wird. uch die
Bemuhungen der Wiebe Junge können dieses Ende nicht verhindern. [)Das Urteil
wird vVvon dem erzbischöflichen Vogt aus Hennstedt verkundet, der fur diese
Handlung iıne Gebuhr VO:  - Gulden ZeWONMNNEN wurde*?

Die aufgebrachte Menge begleitet Heinrich VOI die Stadt, dem Feuer
ubergeben werden soll, wIıe INa  - 1n der Gerichtsverhandlung gefordert hatte,

11290'‚„‚tom Fure to, werden wI1ı1e huden bi Land Luden Ehre gewınnen
Heinrich stirbt unter grofßen Qualen, da sich seine Hinrichtung ber iıne lange

eit hinzieht“?*
Durch diesen Tod ist Heinrich VOIl Zutphen, der Prediger des Evangeliums, Zu

großen Maärtyrer unseTes Landes geworden, der eın Leben £ur die Ausbreitung
des Evangeliums hingegeben hat

Die Reformation aber konnten die Dithmarscher nicht mehr aufhalten.

AMMENFASSUN UN

Die Geschichte der Kirche In Dithmarschen während des Mittelalters ist VO  .

wel Kräften bestimmt. Im politischen Bereich leitet das Autonomiestreben alle
Entscheidungen 1n der Bauernrepublik. Das Lavieren zwischen den Potentaten, das
Abwägen der Chancen 1mM Sinne gröfstmöglicher Selbstbestimmung kennzeichnet
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die politischen Aktivitäten Widerstrebend fugten sich die freien Bauern unter die
‚„Vogteiverfassung”.

Mit dem Drang ZUr Selbständigkeit paar sich 1ine Zähigkeit i Festhalten
einmal gewonnenen Überzeugungen. Diese fepste Traditionsbindung außert sich

der entschiedenen Abwehr alles Neuen Den ersten Missionaren ist ebenso
feindlich begegnet worden wWwWI1e spater Beginn der Reformation Dithmarschen
dem Reformator Heinrich VO:  3 Zutphen Mit dem Beharren auf Tradition geht 111e

ausgedehnte Kultfreudigkeit einher Die Verdinglichung des Religiösen
Reliquien- un! Marienverehrung, Besuch VOo  > Walltahrtsorten un!
Pilgerfahrten ach Rom scheint 111e Entsprechung dem wortkargen
dithmarsischen Menschenschlag haben der seinen ‚„‚Glauben ungernn Wort
un! Lehre artikuliert

Die wechselvollen politischen Geschicke der Landschaft ‚„„Dithmarschen
Zeitalter der Reformation des Absolutismus schließlich un: Jahr-
hundert bezeugen einmal mehr eindringlich die Unzulänglichkeit dieses
Menschenschlages die sich gerade auch den kirchlich religiösen Problemen der
Gegenwart besonders ze1g

ANME  ING

Die Wohrdener Kirche brannte Jahre 1322 ab (4DO verloren alle uNse len Breve
Segel Siehe Hansen/H Wolt Chronik des Landes Dithmarschen Vgl

dagegen Michelsen Urkundenbuch ZUuUr Geschichte des Landes Dithmarschen
VII ‚„Die Landesurkunden wurden wWI1e I1a  - annehmen MU: vierzehnten

Jahrhundert nicht Oldenworden, sondern Meldorf verwahrt Überhaupt mochte
LE die oft wiederholte Klage uber den vermeintlichen Untergang vieler dithmarscher
Landesurkunden wenn INa die vorliegende Sammlung un! Was SonNns der neuesten
eit bekannt geworden dem fruher Gedruckten hinzuthut kunftig wWenn uch nicht
verstummen doch nicht stark sich äaußern WIe bisher Leugnen äft sich freilich
nicht dafß die Dithmarschen bei dem UÜberzuge Gerhards des Großen die Diplome ihrer
Landesgemeine eingebufßt haben scheinen und da{fs davon 111e Tradition sich
erhalten haben kann welche spater mıt dem Brande der Wöordener Kirche Verbindung
gebracht wurde
Nach mehreren Stationen gelangten die noch vorhandenen Papiere Jahre 1733 111

geheime Reichsarchiv Kopenhagen
Neocorus Chronik des Landesenauer Titel ‚„‚Johann Adolphi genannt

Dithmarschen
Zu Neocorus siehe Propst Heesch Neocorus, Schriften des ereins £ur
schleswig holst Kirchengeschichte 1912 11 345 23577
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Vgl Anton Viethen’s Beschreibung und Geschichte des Landes Dithmarschen,
Hamburg 1733; Johann Adrian Bolten, Dithmarsische Geschichte, Flensburg un:!
Leipzig 1781
Dietrich C arstens.
[Das Original 1st noch vorhanden. Es wurde n1ıe gedruckt, LL1UTI VO  > Chronisten hin und
wieder benutzt.
Dahlmann spricht VO  - ‚„‚Carstenschem Unfug” Neocorus M 559
Auch Bolten benutzte die Handschrift Dietrich Carstens, N  u wI1ı1e Johann Hellmann
1n seliner „Kusztz verfaßten suderdithmarsischen Kirchengeschichte”, Hamburg 1735

Vgl dazu Dahlmann, Vorbericht Neocorus, Neoc L, VII
Vgl Michelsen, Urkundenbuch Zzu Geschichte des Landes Dithmarschen,
Altona 1834

11 In Gt Annen befinden sich noch wel päpstliche Bullen au den Jahren 1500 und 1507

Vgl dazu Rolfs Geschichte der Gemeinde Gt Annen,
Vgl Wilhelm Johnsen, Zur Geschichte der Reformation 1n Dithmarschen nach dem
Zeugnis einıger Kunstdenkmäler jener Zeit, 1n Festschrift fur Volquarts Pauls,
46 —61
Zu den Dithmarscher Quellen un! Chroniken vgl Nehlsen, Dithmarscher
Geschichte, Einleitung. ‚„„Von den Quellen SA Geschichte“‘, XXIV-—XLVI
Robert Chalybaeus, Geschichte Dithmarschens,
Vgl Nis Rudolft Nissen, Epochen der Dithmarscher Geschichte, 1n: Altfred
Kamphausen, Nis Rudolf Nissen, Erich Wohlenberg, Dithmarschen. Geschichte und
ild einer Landschaft.
Vgl hierzu Chalybaeus 6_-
Vgl dagegen Friedrich Detleft arl VO:  ‘ Cronhelm, Corpus Statutorum Provincialum
Holsatiae, 263 (Von dem dithmarsischen alten und Landrecht unı der dortigen
Gerichtsverfassung.) Cronhelm versucht beweisen, die Dithmarscher selen
sächsischen Ursprungs.
Zur altgermanischen Sozialverfassung siehe Amira, Grundriß des germanischen
Rechts, Auftl 1913, neubearb Aufl (K al 1960
Vgl Chalybaeus, Zur Frage des Adels siehe uch Heinz Stoob, Geschichte
Dithmarschens 1mM Regentenzeitalter; Erich Hoffmann, Beiträge Zzu Problem des
‚„Volksadels” 1n Nordelbingen und Dänemark, 17 * SHG 100, 1975
Vgl Heinz Stoob, Die Dithmarsischen Geschlechterverbände, 79 — 83

271 Literatur den Geschlechterverbänden: Chalybaeus, 6291 Georg Marten/Karl
Mäckelmann, Dithmarschen, 9257 Werner Carstens, Die mittelalterliche
Verfassung Dithmarschens und das Geschlechterwesen, 11 ; Volquart Pauls, Werner
Carstens, Dithmarschen 1 Mittelalter, 19— 30; arl Boie, Die mittelalterlichen
Geschlechter Dithmarschens und ihre Wappen.
Vgl ZUT heidnischen eit Dithmarschens: Hansen, Wolf£, Chronik des Landes
Dithmarschen, 148 — 156 Siehe uch urt Dietrich Schmidt, Germanischer Glaube
und Christentum; Helge Ljungberg, Die nordische Religion un:! das Christentum.
Im Jahre 722 wurde auf dem Reichstag Worms der Krieg die Sachsen ftörmlich
beschlossen. Die Unterwortenen sollten 7U Taufe ZWUNgeEN werden.
Vgl Abschn IIL, Das Mandat des Erzbischots Libentius VO  - Bremen aus dem Jahre
996
Die Sage erzählt, dafß 1m Jahre Chr der Apostel Thomas VO  > Bardewick adus nach
Dithmarschen gekommen Ge1 und dort das Evangelium verkündigt habe, die
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Dithmarscher hätten aNnNgeENOMUNEN, Ge€1 jedoch spater wieder 1n Vergessenheit
geraten Vgl Nehlsen, Dithmarscher Geschichte,
Vgl Martens, Die erste Verkundigung und Einführung der christlichen Religion
1ın Dithmarschen. artens schlie(t aus dem kriegerischen Charakter der Dithmarscher,
G1€e selen ZUSaINmMeN mıiıt den Angeln und Sachsen den Briten die Picten und Scoten
1 re 449 Z Hilfe gekommen unı:! selen mıit dem Christentum 1ın Beruhrung
gekommen E3
Vgl Bolten E D Hanssen/Wolf, 156
Vgl Jensen-Michelsen, Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte D
Die Schreibweise der Namen erfolgte nach Martens,
Wilibrod wurde 696 unter dem Namen Clemens Erzbischof VO  } Utrecht und starb
das Jahr 740

A'1 Nach Martens, E sollen uch Ewald der Schwarze und Ewald der Weiße,
Suidbert unı: Lebuin in Dithmarschen gepredigt haben artens folgert dieses, Was INd:  -

sehr kritisch betrachten muds, AauU: deren Aufenthalt auf der Insel Helgoland. Vgl uch
Jensen-Michelsen I Es wird hier erwähnt, da{s Wilibrod 408 nach Dänemark
gelangte, eın Autftenthalt 1n Dithmarschen wird nicht vermerkt.
‚„„Thiatmaresgaho.” Vgl Anm
Vgl Nissen, Epochen der Dithmarscher Geschichte, Vgl dagegen: Dahlmann,
(Anhang Neocorus), 564 Dahlmann bezweifelt, dafß Atrebanus nach Meldort
kam Vgl uch Hanssen/Wolf, 158 Sie vertreten die Ansicht, daß in Meldorf
(Melinthorp) schon eın christliches Gotteshaus gestanden hat, das dann spater zerstort
worden iıst Dieses halte ich fur recht unwahrscheinlich. Vgl Anm
Vgl Magistri Adam Bremensis, Gesta Hammaburgensis ecclesiae Pontificum, E 11
Ia Qqua persecutione discipuli sanctı Willehadi quidam Bremae, multi PCI Fresiam,
ceter1ı Tans Albiam passı leguntur.” Adam Bremen scheinen die Namen der Maärtyrer
nicht wichtig Se1IN. In der Vita Willehadi, die Adam als Quellenschrift nutzte, lesen
WIT Folcardum Presbyterum C Emmigo comiuite ıIn PagO denominate Leri,
Beniamin autem 1n Norhiustri, Atrebanum VeTrO clericum Thia tmaresgaho, Gerwaldum
JUOQUE Cu SOC11S SU1S 1n Brema dio NnNOMmM1NIS christiani gladio peremerunt. Et 1DS1S
quidem ıta ad Ncaelestia effusione propril Sangulnıs feliciter evocatıs, persecution1s
procella diutius postmodum rebellantibus desaevit Saxonibus. (Vgl Albert Hauck,
Kirchengeschichte Deutschlands I 347.)

35 Vgl Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, Bd.1IIL, 5.347 Aus einem Briet Hadrians
772 — 95) I6} erfahren, da{s zuruckbleibende Christen ZU!1 Verleugnung ihres
Glaubens CZWUNgECN wurden. Cod Carol 8 / 248.) 1 IDem Wesen des Dithmarschers
nach, halt fest seiner althergebrachten Tradition, könnte dieses gut zutreffen. Hätte

diese eit hier schon 1ne Kirche gestanden, ware das eın Zeichen der Toleranz
gegenuber der christlichen Botschaft ZCWESEN. issens Theorie, (op cCit 39), die
Dithmarscher sahen den Missionaren LLUTT die Sendboten Karls des Großen, ware dann
nicht unbedingt fur richtig halten. Der Totschlag der Missionare ıst mehr als LLUI

eın Beitrag Zzu Nationalkrieg der Sachsen arl den Großen.

Andere Schreibweise: Widukind. War eın westf£fälischer Häuptling, der BT als die
me1lsten Sachsen sich arl unterwarten, nach Dänemark g1Nng, 778 zuruckkehrte und

die Spitze des Kampfes der Sachsen den fränkischen Konig ITat 785 muÄfste
sich der Übermacht der Franken ergeben un:! liefß sich Weihnachten 1n Attigny

der Aisne taufen, wobei arl der Große selbst Pate stand Es zibt keine geschichtlichen
Quellen, die etwas VO  } dem Leben Wittekinds nach seliner Taufe berichten.
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Vgl Marten/Mäckelmann, Dithmarschen Geschichte und Landeskunde Dithmar-
schen, Man nımmt d die Dithmarscher haben sich beteiligt. ‚„„Auch ihnen
werden die Boten gekommen se1ın, die VO:  - (Cjau (jau eilten und ZUuUrTr Rettung der
bedrohten Freiheit aufriefen, un! das Unabhängigkeitsgefuhl, das noch jahrhunderte-
lang ihre Fnkel und Urenkel beseelte, wird uch G1€e nicht haben ruhen lassen, als
den Kampf jenes hohe Gut galt  I4
Vgl Marten/Maäckelmann / 7U Datierungsfrage des Kapitulars vgl Hauck I3

350,
Vgl Robert Chalybaeus, Hanssen/Wolf£, 158; Marten/Mäckelmann, P  /
Jensen-Michelsen &. ‚„„doch kann wohl ungefähr 790 aNgCNOMUNECN werden.“
Hatte den Bremer Erzbischofssitz VO: 787 bis Zzu 789 inne

41 Adam E Legimus 1n Libro donationum Bremensis ecclesiae Willericum Bremensem
ep1scopum TIransalbianos etiam nte Ansgarium predicasse ecclesiam 1n Milindorp
frequenter visıtasse, ul ad tempus, qUO Hammaburg metropolis facta est

Gaasch halt die Grundung der Meldorter Kirche 810 fur möglich, ehnt ber ıne
ruhere Grundung en der politischen Lage 1n Nordelbingen ab (Vgl 8
Vgl Chalybaeus,
Der St Johannisberg iıst identisch mıt dem heutigen Sandberg 1ın Meldorf, hat ım
Laufe der eit L11UI ıne auf Unkenntnis beruhende Verdrehung des Namens
stattgefunden. Auf einer Karte VO:  j Meldorf aus dem re 1827 wird der Sandberg noch
Sankt Johannisberg genannt. Vgl Chalybaeus, Dagegen ıst Kamphausen der
Ansicht, die Kapelle auf dem ‚„Sandberg‘“ @1 nicht dem Täufer, sondern dem
Evangelisten ohannes geweiht BCeWESECTN, eın spaterer Bau, der nach der Reformation
abgerissen wurde. (Eine karolingische Kirche ıIn Meldorf, 215.)
Auch Kamphausen ıst der Ansicht, daß die Meldorter Kirche nicht durch Willehad
gegrundet wurde, sondern macht auf Grunde aufmerksam, die dagegen sprechen. Vgl
Kamphausen, Eine karolingische Kirche 1n Meldorf, Zeitschr. Gesch 60,

213 fI Kamphausen, Der Dom der Dithmarscher,
Vgl Adam 11, OTIUIIl ecclesia mater 1n Melindorp.
Vgl Abschn II1
Bolten I  u 115

Vgl Hauck 11, 354
Vgl ıta Anskarii ‚„„Post obitum ıtaque tantae memorl1ae augustı tilio 1US
supradicto, videlicet iımperatore Hludowico, 1n sede regnı 1US collocato, suggerentibus
quibusdam, partem illam provinclae, qQuUua«EL ultra Albiam erat, ın duo divisit et duobus
VICINUS ep1lscopIls interım commendavit. Non enım catıs attendit patrıs SUl SUuDeI hoc
constitutionem aut Certe omnimodis ignoravit.”

51 Vgl Dahlmann, EeOCOTUS, I/ 565

Ansgar wurde wahrscheinlich September 801 1mM nordlichen Frankreich geboren.
Sein Vater lebte Hote Karls des Großen, und se1ine Mutter starb schon &06 Nach
ihrem ode wurde Ansgar 1m Kloster Corbei CIZOBECIL. Es Warl eın Benediktinerstift,
erbaut 655 In Traumgesichten erfuhr VO):  } seiner verstorbenen Mutter, die sich
1n der Gesellschaft der Maria befand, Belehrung un Weisung. eitere Traumgesichte
lassen ihn einem Mannn werden, der einen Weg geht, der 1n die Weltgeschichte
eingehen wird
Im Jahre 822 wurde ıne Tochterstiftung, das Kloster Neu-Corbei gegrundet, und
Ansgar wurde die Leitung der IIEU errichteten Schule ubertragen, SOWIl1le das Predigtamt.
825 wurde nsgar nach Alt-Corbei zuruckberuten. Als aber 1m Jahre 826 die Taute des
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dänischen Koönigs Harald Klak stattfand, fand sich niemand auft der Reichs- und
Kirchenversammlung Ingelheim, der den NnNe’  c Getautften begleitete, dem KOonig
1ın seinem Gilauben ıne Stutze sSe1in und die Mission 1n seinem Lande fortzusetzen,
da die Furcht VOT den Normannen zroß Wa  — Der Abt Walo VO  - Corbei machte auf
Ansgar aufmerksam, un! wurde dieser muit der Mission der nordischen Gebiete
beauftragt.
Ansgar un: sSe1n ihn begleitender Klosterbruder Autbert begannen ihre Mission den
Handelsplätzen Haithabu unı Kipen, jedoch äßt sich uber den Erfolg ihrer Mission
letztlich nichts eNaues gCn, die ıta Anskarii gibt allem Anschein nach kein geENAUES
ild uber die damalige Lage.
FEtwa wel Jahre predigten Ansgar und Autbert den Dänen Autbert erkrankte un
wurde zuruck nach Neu-Corbei gebracht. Er starb 829 Wahrscheinlich begleitete
Ansgar ihn Der nächste Wirkungskreis Ansgars wWar Schweden, wird ıne kleine
christliche Gemeinde 1n Birka gegrundet, wobei anzunehmen ist, da{flß das Missionsfeld
kaum uber den Handelsplatz Birka hinausreichte.
Nach seiner Ruckkehr wurde Ansgar Zu Bischof des Missionssprengels Hamburg
ausersehen, der Ian Karls des Großen, eın Erzbistum Hamburg errichten, wurde
wieder aufgenommen.
Literatur sga ıta Anskarıli, abgedruckt 1n ‚Quellen des und Jahrhunderts
ZUT Geschichte der Hamburgischen Kirche und des eiches‘ Herausgegeben V.

Buchner, 133
Jensen-Michelsen, Schleswig-Holst. 105—119; Hans Schubert, Ansgar und
die Anfänge der Schleswig-holsteinischen Kirchengeschichte, Separatdruck aus den
Beiträgen un!| Mitteilungen des Verein fur Schles Holst Kiel 1901 * Walter Goöbell,
Ansgar un die Christianisierung des Nordens, SVSHKG 1965, H 22 3:
Herbert Jankuhn, [)Das Missionsteld Anskars, 1ın Fruhmittelalterliche Studien 1;
WeibullI, Ansgarlus, 1: GScandia 1 1941

Vgl Hanssen/Wolf 160, artens F£
Vgl Peter Meinhold, Sgar, der erste Missionsbischof des Nordens, SVSHKG 1965,
IL:
Vgl Jensen-Michelsen L 114 Chalybaeus, Geschichte Dithmarschens 2 J scheint
hier etwas durcheinander gebracht haben Er wurtelt den ersten und zweıten
Anschlufs Üremen durcheinander. Es erfolgt keine nochmalige Aufteilung
Nordelbingens unter Bremen un! Verden wıe unter Ludwig dem Frommen, sondern
Verden wird entschädigt. Vöollig falsch iıst 1n diesem Zusammenhang mıit Ludwig dem
Deutschen die Jahreszahl 804 Auch Marten/Mäckelmann beachten nicht, dafß
Dithmarschen schon VOT 847 muıt Bremen einmal verbunden wWarTr 28)
Vgl ıta Anskarii Cap
Adam 1, ff
Vgl Chalybaeus,
Siehe Abschnitt I
Stammte aus dem thüringischen Grafengeschlecht VO:  - Goseck; 1043 von Heinrich 111
Zu Erzbischot erhoben.

61 Stade
Siehe Michelsen, Urkundenbuch nde cunct1ıs natis et nasciturıis 1n Christo
fidelibus Nnotum fieri volumus, qualiter Rikquur Sanctimonialis, 1gn divini amor1s

aCCensa, ad Hammaburgensum Ecclesiam, sancto saluatori ejJusque pıe matrı perpetue
Virgini Marie vadimonia, que pro peccatıs SU1S nobis nostrı1sque antecessoribus fecerat,
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redimens, hereditariam terram SUuamMı, um videlicet praediam SUUuUIN In PagoOo
Thietmaresca apellato, parıterque et unıversa, que in loco, quı dicitur Statho,
habendo possedit, Cu omnibus appendiciis, idem utrıusque MancC1p11s, areı1s,
aedificiis, agrıs pratıs iisdemque cultis et incultis, aQqus aQqUuUarum decursibus, molis,
molendinis, piscationibus, siluis, venationibus, exitibus et reditibus, quesitı1ıs et

inquirendis, CUu: OMnı utilitate, que ullo modo inde poterit provenıire, 1n proprium
donavit tradidit legavit, tenore, ut nullus UC!|  TU nostrorum, ve| quilibet
ulterius ea upP| hujusmodi Inquisiıtione inquetare presuma
Neocorus : 566
Comitatum utrıusque rıpae.
Neocorus &. 567
Geschichte Dithmarschens,
Zur Geschichte der Gratschaft Stade und seinem Verhältnis Dithmarschen siehe
Chalybaeus, ff.; Marten/Mäckelmann, f£.; Neocorus 1, 566 E, Hucke,
Die Graten VOo  - Stade
Vgl Adam 111, Preterea 1n legentione gentium, quod prımum est Hammaburgensis
ecclesiae officium, LTiEeINO UumMmYyUuaInı ta  3 STITENUUS potuit invenir1; Adam 1IIL, Tocius
ıtaque parrochiae sSuae diligentissimam adhibens proviısiıonem metropolem Hammaburg
1n pPr1NC1p10 laeticiae posuit archiepiscopus.
Originaltitel: ‚‚Gesta Hammaburgensis ecclesiae Pontiticum.“
Vgl uch Marten/Maäckelmann,

71 Vgl Adam ı4: Disposuit VeiIO patriarchatui subicere XII epıscopatus, QUOS
Su divideret parrochia, preter e0OS suffraganeos, qUuUOS 1n Dania ceterısque gentibus

nOstra ecclesia, ita ut prımus esset 1ın Palmis 1uxta Egdorum fluvium, secundus
1n Heliganstade, erCIus ın Kazzispurg, quartus 1n Aldingburg, quıntus In Michilinburg,
SEXTUS 1n Stade, septimus 1n Lismona, OCtavus 1n Wildishusin,u1n Bremis, decimus
17 Ferde, undecimus 1n Ramsola, duodecimus 1n Fresia Diese Textstelle stand
schon häufig 1mM Mittelpunkt der Diskussion, da I1a sich nicht vorstellen konnte, da{(s
eın unbedeutender Ort Bischotssitz werden sollte. Richard Haupt (Die Bau- und
unstdenkmäler der Provinz Schleswig-Holstein, hielt die Form - Palmis“ der
.„Palinis” fur einen Lesefehler, STa dessen sollte heißen: ;AN paludibus”, 1n den
Sumpften”, und hielt Lunden fur den geeıgneten Urt, da uch unweıt der Eider
liegt Gegen ıne solche Auffassung ließe sich die Frage richten, VO:  }

angegebenen Ortsnamen ausgerechnet einer L11UTI ıne Ortsangabe sSe1n soll
Nach Hermann Matzen (Die Stellerburg, 15) könnte dann uch Weddingstedt der
geeıgnete OUOrt se1n, da VO  - drei Seiten VO  - Sumpf umgeben ist Fur Kamphausen
deutet das VO  3 Haupt ubernommene „n paludibus” die .Marsch:.. und damit kommt
Meldorf als vorgesehener Bischofssitz 1n Frage. (Kamphausen, „„Der Dom der
Dithmarscher, die Kirche Meldorf”“, 15.}
Wie unsicher I1a  - WAäl, welcher (Ort Dithmarschens bei Adam VO  > Bremen gemeınt ist,
zeıgen uch die verschiedenen Ausgaben (Otto Brandts ‚‚Geschichte Schleswig-Hol-
steins. Ein Grundriß*‘. In der ersten Auflage heißt Pahlen, In der funften heißt
noch Meldorf, und 1n der neuesten, siebenten Auflage heifßt wieder Pahlen. KReimer

Hansen („„Der Ortsname Pahlen”‘) hält fur wahrscheinlichsten, dafß der
Ortsname Pahlen VO  > dem Wort pol, pul Sumpf herruhrt, un somut kann I119  -

annehmen, daß uch Pahlen „n paludibus” lag
arl Heinz Gaasch („„Die mittelalterliche Pfarrorganisation 1n Dithmarschen, Holstein
und Stormarn“ (Seite 34) hält Meldortf fur ausgeschlossen un!| weıst auf den Zusatz
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Adams ‚luxta Egdorum fluvium” hin, Meldorf aber liegt km VO  } der Fider entfernt.
Lunden könne insotern noch 1n Betracht kommen, jedoch iıne Gleichsetzung der Namen
‚„‚Lunden“‘ und ; Palmae‘‘ G1 unmöglich. Gaasch halt Pahlen fur den gemeınten Ort bei
Adam VO:  >} Bremen, da erstens direkt der Fider liegt und zweitens ‚„‚Palmae‘ und
‚„„‚Pahlen” sich sprachlich ohne Schwierigkeit gleichsetzen lassen. Auch Walther
Lammers (Geschichte Schleswig-Holsteins, Lieferung, 208 ff.) plädiert fur
Pahlen auf Grund der naäheren Beschreibung. Adams ‚luxta Egdorum fluvium“. Wenn
uch Pahlen eın unbedeutender Ort WAarT, fur ihn ist klar, da{f(lß Cn der unsicheren
Landwege 1n damaliger eit der Bischofssitz einem Flu4(s liegen mußte, damit I1a  >

auf sichererem Schiffahrtsweg dort hingelangen konnte Das gleiche gilt fur
Heiligenstedten, das noch heute eın sehr kleiner Ort ıst
Die Erwähnung einer £fruh vorhandenen Kapelle 1n Pahlen, die noch 1545 bestand, ın
diesem Zusammenhang ist reine Hypothese. (Haupt ® 97.) Die Pahlener Kirche
wurde TST 1925 erbaut, und gibt keine Anzeichen dafur, da{s hier schon einmal ıne

Kapelle stand, kirchlich ıst VO:  j jeher mit Tellingstedt verbunden ZCWESECN. Zum
Patriarchatsplan Adalberts siehe uch Horst Fuhrmann, DDer Patriarchatsplan
Adalberts VO:  } Bremen, 11 : Zeitschr. der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte, kan
Abt 41, 1955; Keimer Hansen, Dithmarschen und der Patriarchatsplan Adalberts VO:  3

Bremen, In Dithmarschen, Zeitschr. fur Landeskunde und Heimatpflege, Neue Folge
1969

Et quidem VITr OMnı EVIiI  oVgl Helmold VO  - Bosau, Slavenchronik, Kap
memorabilis propter tidem Deo principibus exhibitam barbaris OCC1ISUS est, qUOS
1pse nitebatur ad tidem cConvertere

Vgl Helmold Invaluitque Cruto, et pPTO:!  m est OPUS 1n manibus e1lus,
obtinuitque dominium 1n unıversa erra Slavorum. Et attrıtae sunt vires 5axonum, et
servlerunt C rutoni sub tributo, OMNIıS erra videlicet Nordalbingorum, quUua«E dister
mınatur ın tres populos: Holzatos, Sturmarios, Thethmarchos. (OImnes hii durissimum
servıtutiıs 1lugum portaverunt oMmMnı tempore ( rutonis.
Vgl Helmold
Kap
Vgl Gaasch;
Gaasch;
Vgl Bolten IL, 108; Marten/Mäckelmann,
Nach Jensen-Michelsen fand diese Visitation 1126 196) Dahlmann nennt
im Zusammenhang mıt der Belehnung (Friedrich erhielt die Grafschaft fur eld
Lehen) die Jahreszahl 451 2R ( Neoc 08 577)
Zu Vizelin siehe Jensen-Michelsen, } 196 tf:; Helmold, Kap t£
Vgl Neocorus - 319 Nach Hellmann, Kurtz-verfaßte Suderdithmarsische
Kirchen-Historie, 28, hat Vizelin Ofter auf dem Marktplatz VO  - Meldorf gepredigt,
1ıne mögliche, ber nicht nachweisbare Aussage Finflu{fis auf die kirchliche Entwicklung
Dithmarschens hat Vizelin nicht gehabt.
Zur Politik Heinrichs des Lowen 1n diesem Zusammenhang vgl besonders arl Jordan,
Die Bistumsgrundungen Heinrichs des LOowen, Untersuchungen ZUT: Geschichte der
ostdeutschen Kolonisation. Ders. Nordelbingen un! Lubeck 1n der Politik Heinrichs des
Lowen, 1n Zeitschr. des ereins fur Lubeckische Geschichte und Altertumskunde 39,
1959
Chalybaeus, 38, halt fur wahrscheinlicher, daß Rudolf 11 VO  - Meldortf aus das Land
reglerte, da se1ine Absicht WAarT , uch dem Norden Dithmarschens die gräfliche
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Autorität bringen. Möglich Ge1 S daß sich Zu Böklenburg geflüchtet habe Vgl
dagegen Neocorus, 3721 FE hier ist eindeutig die Bök1enburg als Herrschersitz
genannt.
Hellmann (op. Cit 34) wei{s VO:  - Wallfahrten berichten, die nach „Bocklenburg”
gemacht wurden, unter anderen Reliquien sich uch das Haupt Gt 'etri befand

cıt
Vgl Michelsen, Urkundenbuch, n Es ist darauf hinzuweisen, da{fß der
Eingangstext der Urkunde einen Fehler enthält. Anstelle VO:  j „König Conrad Kr MU!:!

heißen: König Conrad 111 Quocirca notum 555e volumus ta  3 futurae qu am praesentı
hominum industriae, quod VIT venerabilis Fridericus, sanctae Magdeburgensis ecclesiae
Archiepiscopus, quaedam et conventiones In nOostra et princıpum NOSTITOTUM

praesentla contraxiıt CUu: Hartwico, praeclaro ecclesiae Suae anonico, ejusque matrı
Richarde Marchionissa, quas utrıumque auctorıtate nOostra regla roborari, et principum
NOSTIrOoTUM, quı aderant, testimon1i0 stipulari petierunt
Helmold, Kap 102 Nobile illud castrum Stadhen Cu: attınentia 5Suaqa, Ün cometı.a
utrısque rıpae et cometı1a Thetmarsiae vivente dhuc ep1SCOpo obtinuit, quaedam quidem
hereditario jure, quaedam beneficiali.
Stoob (Die dithmarsischen Geschlechterverbände, 102) sieht 1n der Steigerung der
Kirchenzahl einen inweis auf die Schnelligkeit der Bevölkerungsvermehrung. Zur
Frage der Kirchspiele vgl ders., Dithmarschens Kirchspiele 1mM Mittelalter, 1n : SHG
T 1953
Vgl Abschn i}
Gaasch, datiert die weıteren Kirchgrundungen 1n den Anfang des Jahr-
hunderts. Die politische Lage äßt kein ruheres Datum

91 Siehe HUB L 2235
Gaasch, hält Uthaven fur einen untergegangenen OUrt, der westlich VO  -

Brunsbuttelkoog suchen ist Stoob, Geschlechter, 101 nımmt d dafß damit
Brunsbulttel VOT der Bedeichung gemeınt iıst Siehe uch CIE:; 43, Anm 49, Pauls,
Kamphausen un! Johnsen sind der gleichen Ansicht.
Die Frage, ob damit alle bestehenden Kirchen Dithmarschens 1n damaliger eıt genannt
sind, bleibt offen Gaasch, 41, halt die Existenz weıterer Parochien 1150 fur nicht
wahrscheinlich, Stoob, Geschlechter, 101, Anm Z macht darauf aufmerksam, da
die ahl der Kirchspiele höher BeWESCN seın könnte Wenn I11d: VO:  - der von Hellmann
(op cit.) 22 angegebenen Jahreszahl 970, VO:  - der aus alle ubrigen Kirchen nach unı
nach erbaut wurden ausgeht, könnte INa  > wohl dieser Annahme kommen.
Vgl Taxus beneticiorum prepositure. SVSHKG 1956, H, ff
HUB 1; 731 monstrarunt, quod CUu ad e0OSs institucıo et destitucio perpetuıl vicarıl
1n ecclesia de Meldhorpe, Bremensis dioceseos, quam 1ps1 uUSUuSs propri10s canonıce
obtinent, de aptiqua et approbata et hactenus pacifice observata consuetudine pertinere
nOscatur.
Perpetuus VICarl]lus.
Vgl Gaasch,
Vgl HUB 1, 361 ; Jensen, KRegister der Einkunfte der hamburgischen Dompropstei
aus Dithmarschen und Stormarn. SVSHKG, L, 130.)

Meldorpp est ecclesiaIparrochialis nte multa tempora ab universali capitulo
Hamburgensi exXxstiructa et edificata etic est de collatione eiusdem venerabili capituli.
Neocorus 1 253; Hellmann

100 Vgl den Titel des Buches Kamphausen, ‚„„Der LDom der Dithmarscher‘“.
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101 Vgl artens C1It Anm
102 Vgl Kunst-Topographie Schleswig--Holstein, 477
103 Neocorus 8 247 e1in Carspel ast unnd holtrich, hefft ıne Kerke de Fhre

St Martini Episcopi gebuwet.
104 Vgl Jensen-Michelsen IL, 2209 Interessant iıst Verbindung mıiıt dem Alter der

Tellingstedter Kirche eıin mundlich tradiertes volkstumliches Phänomen. Danach soll
e1in Schalkholz lebender heidnischer Kiese mıiıt großen Stein nach dem
Kirchturm geworten haben, weil ihn das Glockengeläut storte Seit M eit el der
Kirchturm schief Falsch ist die Angabe bei Scholtz, Entwurt Kirchengeschichte
des Herzugthums Holsteins, 201 Danach erhielt Tellingstedt TSt nach 1347 das
Parochialrecht

105 Abgedruckt Hasse-Pauls, Schleswig-Holstein-Lauenburgische Kegesten un:!
Urkunden I 263 Vgl dazu Jensen, Die Kirchspiele der hamburgischen
Dompropstei 1340 SVSHKG 1956, 1L, ff

106 Vgl Gaasch,
107 Vgl Neocorus Il 243 De Kerke tho Weddigstede schal de erste unde oldeste Kerke S111,

Lande Dithmerschen erbuwet. Unn:  C i de Fhre Gt Andrea Apostoli
gefunderet . . Men ifß der Meining, dat Wetekindus, de erste Koning der 5assen, solche
erstlich angefangen unnd gestifftet, demnha darher dat Carspel Namens-Gedecht-
niis als Wedekindstede beholden.

108 Vgl uch Vieth cCıt ff
109 Vgl Gaasch
110 Vgl SVSHKG 1956 11
1313 Vgl SVSHKG 1934 147 Wedingstede est ecclesia n parrochialis de

collatione domini prepositı Hamburgensis Possessor magıster iINTiCUS Vafßlmeri
112 Wird der Urkunde noch ‚„Herstide”“ genannt
113 SVSHKG 1956 11
114 Vgl SVSHKG 1934 129 Suderharstede est ecclesia parrochialis de collatione

domini pT'  1Ul Hamburgensis
115 Neocorus 1 263 Hellmann,
116 Vgl Gaasch
1A7 Vgl die Karte eOCOTUS,
118 Vgl Gaasch
119 Vgl SVSHKG 1956 11 Busum wird hier noch ‚„‚Busen genannt
120 Vgl SVSHKG 1934 131 Bußen est ecclesia parrochialis dives valde de

collatione domini preposiıtı Hamburgensis medio stagnı et aQqUarumı s1ta

121 Vgl Neocorus 1 Zn
122 Vgl Neocorus 231 De Kerke darsulvest iß de Gedechtniß G+ Laurentii gefundert

OTUIMNUTNUN! dan dat gantze Blick der Gidt schwarten halven Adeler unde
der andern Siden 111e Rosten voret unde beholt t*hom Wapen

123 Vgl ben Anm 71 nach der Theorie VO:  . Haupt Lundens Kirche schon
17 Jahrhundert vorhanden wWar

124 Gaasch,
125 Vgl SVSHKG 1956, IL, 1
126 Urkunde VO:  . 1325 siehe Hasse HL S/U: Urk 1331 siehe Hasse M1 748
12 Vgl SVSHKG 1934 132 Lunden est ecclesia N parrochialis domini

preposiıtı Hamburgensis
128 Stoob Geschlechter, 04/105
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129 Gaasch,
130 HUB 7972
131 HUB 731
132 Vgl Hensen-Michelsen IL 324 Gaasch, schreibt der Kirche eın hohes Alter

auf Grund der Urkunde VO 1140, da hier außer Busum, der eit noch VO: Festland
getrennt, tur die Westerdöfft keine weıtere Kirche genannt ıst

133 Vgl Kunsttopographie Schleswig-Holstein, 889 Die Einweihungspredigt, gehalten
Sept. 1788 VO:  > aCOo!| ochims, Königlich Dänischer Konsistorialrat,

Kirchenpropst der Landschaft Suderdithmarschen und Pastor Meldorf, i1st
gedruckt vorhanden. Privatdruck des Verfassers, Meldorf 1788

134 Gaasch, gibt die erste Hälfte des ahrhunderts als Entstehungszeit
135 Vgl Neocorus i 249 Hellmann, ‚„Hieselbst 1st die Kirche der Ehre Gt Nicolai

Episcopi, sSONsten der Schiff= Leute Patron erbauet.
136 Vgl Hasse 111 570 quod plebanus 1n worden duodecim solidos 1n weslingburen OCcto,

In busen SCX, In honstede quatuor, 1ın wetingstede quatuor, 1n herstede quatuor .
solidos persolvent

137 Vgl SVSHKG 1956, I:
138 Vgl SVSHKG 1934, I —1 Oldenworden est parrochialis En ecclesia

et incorporata preposiıture Hamburgensi. Tonnies Corpus. Et cConsueviıt dare IUNU:

domino preposıto INaTrCcCas lub Vgl uch Rolfs, Urkundenbuch ZUu!T

Kirchengeschichte Dithm., 202
139 Vgl Gaasch,
140 Gaasch,
141 HUB { 792
142 Vgl Jensen-Michelsen 1L, 325 Neocorus L 237 — 238 hefft ıne herliche

dredubbelde Kerke, muıt einer tfinen hogen Spitzen, darin allein de Stunde Klocke hengt,
1n de Ehre St Bartholomäi Apostoli Va  - den inwahnenden Geschlechten erbuwet.

143 Vgl Hasse 111, 570

Vgl SVSHKG 1956, IL 1
145 Vgl SVSHKG 1934, 1, 1 131 Weslinburen est ecclesia I parrochialis de

collatione domini prepositı Hamburgensis et CONsSsuevit dare 1NUO possessorI1 florenos
centum et unam tunnam buteri PTO pensione.

146 Vgl Gaasch,
147 Gaasch,
148 Siehe wıe 144
149 SVSHKG 1934, E 132 Henstede est parrochialis de collatione venerabilis domini

prepositı Hamburgensis. Possessor magıster Christianus Szeveke terra Dithertie
natus.

150 Vgl Jensen-Michelsen 1L, 230 EOCOTUS i 225 De Kerke darsulvest i{$ 1n de Ehre
Sancti Secundi erbuwet.

151 Vgl Jensen-Michelsen i} 3230
152 Vgl Gaasch,
153 Vgl EOCOTUS _ 22326 Schlichten. [Dar i{$ ıne besondere Capelle erbuwet, 1n de Ehre

Gt Rochi, unde I1lEe  - holt darsulvest einen Prediger.
154 Gaasch,;
155 Vgl Michelsen, Urkundenbuch,
156 Vgl SVSHKG 1956, M
15 SVSHKG 1934, ® 132 Delve est ecclesia parrochialis de collatione domini

preposıitı Hamburgensis.
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158 Vgl Neocorus 1, 298 Delve Patrona und Wapen, unse lewe Tuwe dem Perde
159 Demnach wird die Grundung der Kirche 1n ıne eıt zuruckdatiert, 1n der das

Marschland noch bewohnt WAarT, Iso bevor VO  . der FEider uüberflutet wurde. (Geest-
und Marschleute SIN  en sich den Platz, die Kirche gebaut werden sollte. 50 band
INa  D} 1ıne Marienstatue auf eın Pferd, und INa  } einıgte sich, die Kirche dem Platz

bauen, dem INa das Pferd nächsten Morgen finden wurde, und geschah
denn uch Vgl Jensen-Michelsen IL 33() Neocorus T: 228

160 Vgl Haupt, Kunstdenkmaäler Schleswig-Holst. 1L, 110
161 Vgl Neocorus 1 261 Hellmann,
162 HUB 1 792
163 SVSHKG 1956, I1
164 Vgl SVSHKG 1934, I® 133 Alverstorpp est ecclesia parrochialis de collatione

domini prepositı Hamburgensis.
165 HUB L, 792
166 Vgl Chalybaeus,
167 Vgl Gaasch,
168 HUB IL, 659
169 SVSHKG 1956, I1
170 Vgl SVSHKG 1934, 1 129 Bokelenborch est ecclesia parrochialis de collatione

archiepiscopi Bremensis. Illam solam s1ibi reservavıt, qu1 domino preposiıto
Hamburgensi ordinarium jurisdictionem totaliter dimisit.

171 Vgl Neocorus L: 264 Hellmann,
7 Vgl Neocorus . 266
173 Neocorus $ 266 Vieth, Hellmann, dagegen: CSääsch;

Jensen-Michelsen I, 331
174 SVSHKG 1956, 11,
175 SVSHKG 1934, L, 130 eddelake est ecclesia parrochialis de collatione domini

preposit! Hamburgensis, Bertoldus Strumppel POSSCSSÖOT. icaria urn 1n eadem.
176 Vgl Gaasch; Jensen-Michelsen, 22 vermuten 1n Marne 1ne Kirche schon 1

Jahrhundert. Der Grund ıst ohl die Urkunde VO:  } 1140, (HUB E 235) 1n der neben
den Parochien wel ÖOrte, Marne und Eddelak die uch das Hamburger Domkapitel
Abgaben eisten haben, genannt werden.

WT HUB E 7G
178 SVSHKG 1934, K 130 Merna est ecclesia parrochialis gn de collatione

universalis capituli Hamburgensis. SVSHKG 1956, FE} Marne, nach Meldorf
größte Parochie, ıst muit Mark angegeben.

179 Neocorus E 260, Hellmann,
180 HUB { 792
181 Vgl Michelsen, Urkundenbuch
182 Hellmann,
183 Vgl SVSHKG 1956, 11, } (Brunesbutle).
184 SVSHKG 1934, 6 130 Brunsbuttel est ecclesia parrochialis de collatione domini

prepositı Hamburgensis. Vicariq ul ibidem. Commenda ul 1n eadem.
185 Hasse H 5717
186 Neocorus } 232 Hemme ock ıne Dochter Va  » Lunden.
187 Michelsen, Urkundenbuch,
188 SVSHKG 1956, 1L,
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189 Neocorus ® 242 Hemme Ligt ock 1n de Mars-ch heft iıne Kerke 1 de Ehre
leven Fruwen erbuwet.

190 SVSHKG 1934, M 1321 Hemma est parrochialis de AOllänen] domini prepositı
Hamburgensis, CU1US magister ohannes Raechow POSSECSSOT,

191 Hasse 111, 517
192 Neocorus, L 28 Schubert, Kirchengesch. Schlesw.-Holst., 255
193 Gaasch,
194 SVSHKG 1956, H
195 SVSHKG 1934, r 131 Nyenkerken est parochialis de collatione domini preposiıtı

Hamburgensis.
196 Siehe Zu Datierung SVSHKG 1956, H; U
197 SVSHKG 1956, I1,
198 Vgl Michelsen, Urkundenbuch,
199 Vgl Neocorus L, 2572
200 Vgl Gaasch,
201 Vgl Taxis beneficiorum prepositure.
202 SVSHKG 1934, E 130 Hemmichstede est parrochialis ecclesia de collatione

domini preposıitı Hamburgensis. Vicaria custodis PTO tempore ibidem icaria Beate
virgıinıs ibidem.

203 Vgl SVSHKG 1956, HL Hier noch ‚„Repherstede”“ genannt.
204 SVSHKG 1934, R 133 Northarstede est ecclesia parrochialis DarVa de collatione

domini preposıiıtı Hamburgensis.
205 Siehe Anm 198
206 Vgl Neocorus I 263 Hellmann,
207 Vgl Gaasch,
208 Vgl Roltfs Urkundenbuch Zzu Kirchengeschichte Dithmarschens,

SVSHKG 1934, 1, 130 Berlthe est ecclesiaNparrochialis nte multa tempora
ab universalıi capitulo Hamburgensi exstructa et edificata etc et est de collatione
eiusdem venerabilis capituli.

210 Vgl Hellmann,
21 Gaasch, 59, VOT allem Anm
212 Neocorus &: 245
213 SVSHKG 1934, E 132 Heyda Capella filia Weddingstede. Est capella 8} U1a

anımarum dispensatione domini preposıtı tamquam ordinarii. Possessor eiusdem
magıster ohannes Snycke et est de collatione domini prepositi Hamburgensis.

214 Vgl Gaasch, muıit der angegebenen Literatur.
215 HUB DF
216 HUB 270
DF Zur Schlacht bei Bornhöved siehe Chalybaeus, 49 — 53 Hinrich Ewald Hoftf

Schleswig-Holsteinische Heimatgeschichte 1L, 277 294, Theodor Lorentzen,
Schleswig-Holstein 1MM Mittelalter, 185 ID Fritz Roerig, Die Schlacht bei
Bornhöved ; CIM (Rede geh 700jähr. Gedächtnistage der Schlacht 1ın Bornhöved).

218 Die geistliche Oberaufsicht hatte der Hamburger Dompropst, der sich immer weitere
Rechte verschaffen wußte Vgl oben Abschn. I1I1 Dem Hamburger Dompropsten
wWar schon 1 Jahre 1223 VO:  - Erzbischof Gerhard IL, die geistliche Gerichtsbarkeit uber
Dithmarschen ubertragen worden. Vgl HUB L, 409

219 Untergegangene Insel, sudlich VO:  > Busum gelegen.
220 Vgl Marten/Mäckelmann,
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221 Marten/Mäckelmann, 49, formulieren trefflich S5O: „ so eigentlich die
Erzbischöfe UTr Oberherrn dem Namen nach, höchstens die Beschutzer des Landes, und
die Dithmarscher klug NUug, den Schein der Abhängigkeit benutzen,
ıne wirkliche Freiheit genießen.”

222 Vgl Michelsen, Urkundenbuch Nr
HUB, 650

224 Vgl dazu Chalybaeus, 94 — 98
225 Zu dem Geschlecht der Vogdemannen siehe Chalybaeus, f£ * Stoob,

Regentenzeitalter ff
226 Vgl Marten/Mäckelmann,
DT Vgl Stoob, Geschichte Dithmarschens 1mM Regentenzeitalter, 179 Im Jahre 14’774 wird

der Hamburger Dompropst ausdrucklich als geistlicher und der Erzbischof VO  ; Bremen
als weltlicher Gerichtsherr anerkannt. Bolten I1L, ff.) ‚„„‚Sed quo ad iurisdictionem
spiritualem de singulari consuetudine legitime prescriıpta sub ecclesia Hamburgensi,
et qUO ad iurisdictionem temporalem SUu archiepicopo, quı1 hodie est Bremensis, et S1IC
est SCINPECTI observatum eT hodie servatur.““

228 Vgl Michelsen, Urkundenbuch
229 Vgl Nissen,
230 Vgl Chlaybaeus, 103; Marten/Mäckelmann, Michelsen, UB,
231 Vgl Michelsen, UB, 1  p Werner Carstens, Bundnispolitik un Verfassungsentwick-

lung 1n Dithmarschen bis ZUu!T Mitte des Jahrhunderts, 171 : SHG 66, 1938,
2272 Vgl Neocorus 1, 352
233 Vgl Michelsen, Urkundenbuch,
234 Vgl den Friedensschluß der Dithmarscher mıit Gerhard dem Großen. Michelsen,

Urkundenbuch, 21 ff
Vgl Chalybaeus, 115

236 Vgl Michelsen, Urkundenbuch,
237 Vgl Neocorus 4, 533

Vgl Michelsen, Urkundenbuch,
239 Zur acC bei Hemmingstedt siehe Walther Lammers, Die Schlacht bei

Hemmingstedt, Heide 1953
240 ‚„‚Mergenowe-”‘ wurde oft irrtumlicherweise mıt ‚„„‚Marne”‘ fur identisch gehalten, sSsomıit

hätte Dithmarschen vier Klöster gehabt. ‚„‚Mergenowe“”‘ bedeutet ber ‚‚Marienaue“‘. Es
ist damit das der Jungfrau Maria geweihte Kloster Meldorf gemeınt Dem Irrtum
VO:  - der Existenz vieler Klöster 1n Dithmarschen sind uch Hanssen/Wolft 165
erlegen. Sie geben d. das Marner Kloster sel1 nach der ‚‚Manndrenke”‘‘ 1m re 1436
nach Meldorf verlegt worden.

241 Vgl Hans Schuberrt, 307
242 Abgedruckt bei Anton Bieth, 288
243 Vgl Erwin Freytag, die Klöster 17 Dithmarschen, 1n SVSHKG 1957, 1L,

Zu den Erwähnungen des Meldorter Osters siehe Erwin Freytag, Die Klöster ın
Dithmarschen, 8, muıt den angegebenen Quellen.

245 Ebd.,
246 Vgl Abschn VI,
247 Vgl Freytag, Klöster,
248 Vgl Rolfs, Urkundenbuch Zzu Dithmarschens,
249 Ebd., ff
250 Vgl Kinder, (Titel des Buches Anm 256.)
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251 Vgl Georg Johann Theodor EäU:; Geschichte der Einfuhrung Verbreitung der
Reformation 1ın den Herzogthumern Schleswig-Holstein,

2572 Kinder,
253 Vgl Rolfs Geschichte der Gemeinde St Annen,
254 Vgl Abschn 1
255 Hellmann,
256 Kinder, Alte Dithmarsische Geschichten. Bilder au der Lundener Chronik,
257 Vgl Hellmann,
258 Vgl Kinder,
259 Kinder 65) nennt dieses Datum Hellmann 35) datiert dieses Ereignis auf Gt

Pauli Abend 1452
260 Vgl uch Chalybaeus, 191
261 Vgl hierzu auch Bolten IIL, 10— 14
262 Chalybaeus 191
263 Kinder,
264 Wohl identisch mıit dem heutigen Galgenberg, 1m (J)sten Meldorfs gelegen
265 Vgl Hellmann, 35; Chalybaeus, 191

Vgl Heinz Stoob, Geschichte Dithmarschens 1 Regentenzeitalter, 178
267 Vgl Abschn 1 uber die Hussiten.
268 Vgl Michelsen, Urkundenbuch, 61 F£
269 Vgl dazu Bolten IIL, HS Zitat wıe ben
J7 Siehe Stoob, Geschlechter, 179, Anm
B Es gab wel Wallfahrtsorte 1n Dithmarschen: Burg un!| Windbergen. Am Ostermontag

wurde nach Burg gepilgert, dem Heiligen DPetrus Ehren Hier befanden sich angeblich
wel kostbare Reliquien: Das Haupt des DPetrus und Detri Kreuz au Kupfer. Vgl dazu
Hellmann, und Neocorus 1, 264 In Windbergen, wohin INa uch fleißig
wallfahrtete, befand sich eın Heiliges Kruzifix. Dieses fand eın Bauer beim Pflugen,
se1ne Ochsen hatten den Pflug dieser Stelle nicht weıtergezogen. FEine alte Chronik
erzählt weıter, daß der Bauer dieses Kruzifix als Heiligtum versteckte, 1n einem Kasten
verschloß un niemandem zeigte. Zu seinem Erstaunen lag das Kreuz MOTgENS ımmer
auf dem Kasten. Durch dieses Phänomen kam VO  j Sinnen, TStT als das Wunder
anderen erzählte, kehrte uch sSe1N Verstand zuruck. An der Fundstelle wurde dann die
Kapelle errichtet. Vgl dazu Hanssen/Wolf, S/32.; EOCOTUS n G _ 259 Hellmann, S_ 34

DTAA Vgl Stoob, Regentenzeitalter, 180
273 Vgl Stiftungsurkunde des Nonnenklosters. In Rolfs Urkundenbuch zu

Kirchengeschichte Dithmarschens,
274 Vgl Stoob, Regentenzeitalter, 181
275 Vgl Rolfs Urkundenbuch Z115 K'( ff
276 Vgl dazu Stoob, Regentenzeitalter, 185 f / Vgl diesem Komplex Volker

Schulte-Umberg, Die Verselbständigung der Dithmarscher Kirche 1 vorreformatori-
scher Zeit, 11 : Dithmarschen, Zeitschrift
Folge 1973

fur Landeskunde un| Heimatpflege. Neue

PEF Rolfs, Urkundenbuch Sr K'  y 280
278 Vgl Stoob, Regentenzeitalter, 187 Der Beschwerdekatalog enthält folgende

Punkte: Kategorische Ablehnung sowohl einer weltlichen wI1ıe einer geistlichen
Gerichtshoheit des Propstes VO  - Hamburg 1n Dithmarschen. Man beschwert sich weiıter
ber au: Eigennutz erteilte Dispense, /Zitation der Bauern An TeTr viaende lande”‘,

Belegung mıt Bann und Interdikt, Behinderung der Gottesdienste, hohe Taxen,
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Gebuhren und sonstige Geldforderungen, ublen Lebenswandel der Geistlichen,
Pfrundengenufs ohne Amtsausubung, Patronatsanspruche des Propstes und

Kapitels auf VO:  } den Bauern auf eigenem Boden gestiftete und erbaute Kirchen,
Haltung des Propstes 1 Hemmingstedter Klosterstreit.

279 Es ist nicht einmal erwlesen, ob die 1ın Abschn. 111 immer wieder erwähnte ‚‚taxıs
beneticiorum”“ g anz der teilweise abgeführt wurde. (Stoob, Regentenzeitalter, 183.)

280 Siehe dazu Stoob, Regentenzeitalter, 190 tt:, Rolfs, Urkundenbuch ZU!T

Dithmarschens. Wilhelm Jensen, Das Hamburger Domkapitel und die Reformation.
281 Heinrich stammt, w1e sSe1Nn Name sagt, au Zutphen, einer Stadt 1n der niederländischen

Provinz Geldern, twa 1488 geboren iıst Seine Jugend verbringt Heinrich 1mM
Umkreis einer religiösen Vereinigung, nämlich der ‚„„Bruder Vo gemeınsamen Leben“”‘,
die klostermäßig zusammengefafst sind und dem Ideal der Christusnachfolge nahe
kommen suchen. Von dieser Gemeinschaft INa Heinrichs Zukunft ıne entscheidende
Prägung ertfahren haben, obgleich ihr nicht angehört hat Er mu{ sich vielmehr bald
darauf einem der drei niederländischen Augustinerklöster, die ZUu!T deutschen
Kongregatioin gehören, angeschlossen haben Die Wittenberger Universitätsmatrikel
welst Heinrich jedenfalls 1508 als Augustinermönch au Er gehört demnach demselben
Orden wıe Luther Wintersemester 508/09 leben beide Og 1mMm zyleichen
Klosterkonvent 1n Wittenberg, haben ber noch keinen besonderen Kontakt zueinander.
1514 verläfßt Heinrich dann Wittenberg, als Subprior 1n oln und ab 1516 als Prior
1ın LDordrecht 1n den reinen Ordensdienst zuruckzukehren. Nach offensichtlich
konfliktreichen Jahren iıst 1520 wieder ın Wittenberg, se1ine Studien vollenden.
Er kommt einer Zeit, als Luther und Melanchton schon den entscheidenden Aufbruch
der reformatorischen Bewegung begonnen haben Bereits Antang 1521 erwirbt Heinrich
das biblische Baccalaureat 1n eiNer Prufung, die erkennen äfßt da{fs eın wurdiger und
schlagkräftiger Verfechter des Glaubens ist Er mMag nunmehr den Wittenberger
Retormatoren uch persönlich nahe gestanden haben Nach dem Generalkapitel se1ines
Ordens bei Leipzig 1522 geht Heinrich nach Antwerpen. Hier wird sehr schnell Z
Anfuhrer der VO:  ; den Augustinermönchen getragenen lutherischen Bewegung.
Antwerpen ıst allerdings eın Zentrum katholischer Reaktion, 1n dessen Mauern durch
die SGtadthalterin Kaiser Karls An Margarethe VO  - 5avoyen, versucht wird, das
Wormser Edikt ZUuUr Anerkennung 4 bringen. Doch Heinrich aäflt sich nicht
einschuchtern und halt weiterhin Predigten, 1ın denen die Übelstände und Irrtumer der
Papstkirche Gegenstand der Anklage sind Da wird Heinrich e1ines Nachts 1n seinem
Kloster uberfallen und festgesetzt, kann ber durch die Volksmenge wieder befreit
werden, da{fs mıit knapper Not au Flandern tfliehen kann 1522 gelangt nach
Bremen, noch einmal eın reiches Betätigungsfeld fur die Durchführung der
Reformation findet. Gegen ihren Erzbischof, Christoph VO:  - Braunschweig, haben die
Bremer sich ohnehin seit Jahren ıne gesunde Upposition erhalten können, mehr,
als jener die Stadt ımmer wieder mut Abgaben belasten suchte. Fur Heinrich geht

1U die Einführung und Konsolidierung e1nNes Kirchenwesens, das auf den
Jungen Errungenschaften der Reformation gegrundet ist Es gelingt Heinrich 1n relativ
kurzer Zeit, die Papisten VO  — den Kanzeln drängen un! sich durch evangelische
Predigten das Vertrauen der Burgerschaft erwerben. 50 kann muıt deren
Zustimmung wel weıtere Prediger nach Bremen ziehen. er Widerstand des
Erzbischofs zerbricht der starren Haltung der Burger, die 1 ubrigen uch ıne

gunstige Gelegenheit sehen, sich des abgabenheischenden Papsttums entziehen.
Luther selhbst steht 1n dieser eit 1n T} Verbindung mıt Heinrich. Vgl hierzu DPeter
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Meinhold, Heinrich VO  } Zuütphen und die Anfänge der Reformation 1n Dithmarschen,
17ı ZVSHKCG 974/75, H; 326 — 50 mıit der angegebenen Literatur.

282 SA dem Geschlecht der Boien siehe arl Boie, Die mittelalterlichen Geschlechter
Dithmarschens un! ihre Wappen, 24 — 27

283 Vgl hierzu Stoob, Geschlechter,
284 Vgl Hanssen/Wolf, 169
285 Vgl Friedrich Iken, Heinrich VO':  - Zutphen, 120, Anm
286 Vgl Stoob, Regentenzeitalter, 195
287 Vgl Neocorus 11, R Chalybaeus, 197
288 Jensen-Michelsen III, vgl uch Hellmann,
289 Vgl Jensen-Michelsen I, ‚„Dieser Bösewicht und Missetäter hat gepredigt wider

Maria, die Mutter Gottes unı den Christenglauben, au welcher Ursache 1C. ihn
verurteile VO  - en me1nes gnädigen Herrn, des Bischofs VO:  - Bremen, ZU) Feuer.““‘

290 Vgl Jensen-Michelsen IN;
291 Vgl dazu Neocorus in Den Tod Heinrichs schildert Neocorus „Do leep tho

Johann Holm unnd na den Vuesthamer un! schloch ehn iıne Borst, lange, beth
dat he starff, dat he sick darnha nicht rogede. Breden eh; Iso den Koelen, wente
dat Holt wolde nicht bernen.“
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EINLEITUN

och heute ist die Figur der Hexe prototypisch eine alte, häßliche, fernab aller
menschlichen Gemeinschaft lebende Frau nicht L1UI aus’ alten Volksmärchen
allgemein bekannt, sondern 1n einzelnen KRegionen oga och mehr oder weniıger
fest 1 Aber-)Glauben der Bevölkerung oder einzelner Gruppen verwurzelt. och
au  n jungerer eit sind Fälle bekannt, 1n denen sich Menschen ZWUNgECN sahen,
gerichtlich dagegen vorzugehen, da{s G61€e als Hexen beschimpft un! verleumdet
wurden.

Der Hexenbegriff geht auf alte volkstumliche Vorstellungen VO  > schadenbrin-
genden Zauberern un Z Flug durch die Luft und ZU  — Tierverwandlung fähigen
‚Ungetumen’ zuruück, die durch die scholastische Theologie uberformt un! erganzt
wurden. Ende des Jahrhunderts gehörten neben den genannten Flementen
auch Teufelspakt un! -buhlschaft SOWI1eEe Ketzerei durch Verehrung des Teufels
den festen Bestandteilen des Hexenglaubens’.

Unter dem Verdacht der Hexerei wurden 1mM und Jahrhundert dann 1mM
Reich w1ıe auch 1ın anderen Ländern insbesondere Tausende VO:  . Frauen, aber auch
grofße Zahlen VO:  3 Männern und Kindern verfolgt un! verbrannt.

Schleswig-Holstein ist kein prototypisches Hexenverfolgungsgebiet wI1e etwa
die suddeutschen Regionen. Zahlenmäßig blieben 1er die Prozesse weıt hinter
denen VOIl Wurzburg oder Trier, 1U  —— wel Beispiele anzufuhren, zuruck: In
keinem Jahr wurden mehr als Personen verfolgt. Dementsprechend hat sich die
ME UeERÄeTE Einzelerforschung der Hexenverfolgung 1n Deutschland Ur einzelnen
sudlichen Regionen zugewandt. Hier soll LL1UTI insbesondere die Arbeit Midelforts*
genannt werden, die ber die regionalen Studien hinaus wichtige Aufschlüsse
sowohl methodisch als auch hinsichtlich der allgemeinen Problemstellung gibt Fur
Schleswig-Holstein wurden die einzıgen beiden Herzogtumer umfassenden
Darstellungen VO  - Christian Jessen un:! Richard Heberling” 1ın den Jahren 1859

bzw 1915 veröffentlicht. In diesen Arbeiten ist jedoch iıne relativ grofße Zahl VO  -

Hexenprozessen, ber die 1ın der umfangreichen Aufsatzliteratur (vielfach alteren,
teils auch jungeren Datums) berichtet wird, unberücksichtigt geblieben, da{s
der Versuch sinnvoll erscheint, ıne nNeue Zusammenfassung auf dieser erweıterten

Grundlage erstellen.
Diese Zusammenfassung bezieht sich (entgegen der bei Heberling) 1Ur auf die

Herzogtumer Schleswig un Holstein; nicht mit einbezogen wurden die
Reichsstadt Lubeck, das Herzogtum Lauenburg SOWI1eEe auch Hamburg, das WwWal

de Jure och zu Herzogtum Holstein gehörte, sich faktisch jedoch 1ın der
behandelten eıt der holsteinischen Landeshoheit weitgehend entzog un! als 1ne

selbständige Gtadt anzusprechen ist (Anerkannt wurde dieser SGtatus VO  . seiten
Holsteins un! Dänemarks erst 1 Jahre 1768.)“
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DE VERLAUF
DER CHLESWIG-HOLSITIEI  € EXENVERFOLGUN

Auf die Herzogtumer bezogen ergibt sich auf Grund der Ende der Arbeit
aufgeführten ] iteratur fur den Zeitraum VO:  . 1530 hbis 1/52 ıne Zahl VOon insgesamt
462 In Hexenprozessen verfolgten Personen.

Diese Zahl beruht einerseıts auf der Kegistrierung der namentlich oder als
aAaNONNYVINEC Einzelpersonen ermittelten Verfolgten, andererseits aber FA} Teil auch
auf der Quantifizierung Vagce gehaltener Angaben 1n der Literatur.

In letzteren Fällen wurden die als geringstmöglich erachteten Zahlen eingesetzt,
unı! Warl fur die Angabe ‚„„mehrere”“ ll3lll fur „‚viele  44 (in Fehmarn „10n 1ne
zusätzliche Fehlerquelle liegt darin, da{fß Hedemann-Heespen lediglich ein1ıge
‚„Hexenbrände”‘ mıiıt Jahres- un! Ortsangaben anfuhrt, ohne Zahlen bezüglich der
Verbrannten In den Fällen, diese Angaben nicht durch in anderer
Literatur gegebene Informationen prazıisiert werden konnten, wurde jeweils die
Zahl II1 aNngCNOMMUNECIL. Die Gesamtsumme der ıIn schleswig-holsteinischen
Hexenprozessen Angeklagten ıst insotern mıit 1r sicherlich auf keinen Fall
hoch angesetzt.

Es kann un! soll 1er keineswegs der Anspruch erhoben werden, da{fs alle 1n
Schleswig-Holstein vorgekommenen Fälle erfaflt waren: In den Archiven des
Landes findet sich sicherlich och mancherlei Quellenmaterial, un: viele
Prozefsprotokolle werden durch Brände un! dergleichen vernichtet eın ber die
Wahrscheinlichkeit, dafß sich auf Grund VO:  - nicht erfailsten Fällen das Gesamtbild
andern könnte, ist gering”. Deshalhb erscheint legitim, auf der Basis der
ermittelten Fälle Grundsätzliches ber die Verfolgung 1ın Schleswig-Holstein
aBe Uunı! Berechnungen uber ihren Verlauf un ihre innere Gtruktur anzustellen®.

Der erste fur Schleswig-Holstein nachweisbare Hexenprozefs hat 1mM Jahre 1530
1n Kiel stattgefunden‘, die etzten Verbrennungen VO: ‚‚HMexen‘‘ 1687 auf dem Güzt
Depenau®.

Der Verlauf der Verfolgung 1 den Herzogtumern ist 1m Anhang (43) graphisch
dargestellt. Die markantesten herausragenden Proze(ßzahlen mıt mehr als
Verfolgten £allen 1n die Jahre 1551 1639, 1666 un! 1686 mıiıt 2 J 23 un!
Angeklagten Sekundäre Verfolgungshöhepunkte mıiıt un! mehr Angeklagten
sind feststellbar fur die Jahre 1557 14) 1578 15) 1581 10) 1626 12) 1640 bis
1642 (14, un! 11); 1668 15) un 1674 (11)

Als Phasen, 1n denen sich die Verfolgungskurve ber TEeI und mehr Jahre VO:  -

der Null-Linie entfernt, un! 1ın denen mehr als Personen angeklagt aTIe)  J sind
— (29 Verfolgte), 2-—1 22) — 21)

1629 1643 97) 1650 1654 24) un 1666 1668 53)

Aus den genannten Daten wird deutlich, da{fs fur das 16 Jahrhundert War auch
schon größere Prozefßzahlen verzeichnen sind 1593% —1 un!
7 dafß die umfangreichsten Verfolgungen jedoch größtenteils erst 1ın

Jahrhundert fallen
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Es ist fragen, ob sich Faktoren ermitteln lassen, die den spezifischen Verlauf
der Hexenverfolgung 1in Schleswig-Holstein bestimmt haben

Fin schon 1n der alteren Literatur benutztes Erklärungsmodell ist das, wWas I1a

als Katastrophen- oder Sundenbocktheorie bezeichnen kann Danach haben
Kriege, Naturkatastrophen, Epidemien, Viehseuchen un! deren Folgen, Not un
Teuerung, einer Steigerung des Hexenglaubens geführt: Auf der Suche ach
der Ursache des Übels fand die Bevoölkerung 1n den vermeintlichen Hexen eınen
Sundenbock?.

Wirtft 198021 1U einen Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung Schleswig-
Holsteins, stellt I1a fest, da{fs das Jahrhundert als ‚„goldene eit  s bezeichnen
ist, 1n der einem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung und infolge der
steigenden Preise fur landwirtschaftliche Produkte, wachsendem Wohlstand
kam  10 Das Jahrhundert brachte demgegenuber ıne Reihe kriegerischer
Verwicklungen, VO: denen auch Schleswig-Holstein betroffen wWar nämlich
—VO' Dreißigjährigen Krieg, 1643 — 1645 VO' ersten un! 7—1
VO zweıten Schwedischen un! dem sogenannten Polenkrieg””. Auf die
Kriegswirren bis 1629, VO  . denen Schleswig-Holstein 1n einzelnen Gebieten
verwustet, andernorts aber kaum beruhrt wurde, folgte ıne Friedensphase bis
1643, während derer sich das Land wirtschaftlich schnell erholte un ZU alten
Wohlstand zuruckfand. Arnim spricht o VO:  - einer ‚‚wirtschaftlichen
Nachblüte‘‘ der dreißiger Jahre*“*. I Der erste Schwedische Krieg bewirkte einen

Ruckschlag 1 Wirtschaftsleben, der aber, global betrachtet, In einem Jahrzehnt
uberwunden wWar Hinsichtlich der Bauern ist jedoch ab 1640 ıne zunehmende
Verschuldung festzustellen, un:! der Druck der Gutsherren 1n Richtung auf 1ıne
weıtere Ausdehnung der Leibeigenschaft wuchs!*. Schlimmer als 1 ersten

Schwedischen Krieg en die Auswirkungen der Kriegsjahre VO. 1657 hbis 1660,
die den Wohlstand des Landes yänzlich vernichteten: Denn kaiserliche un!
polnische Iruppen ließen ihre Wult rucksichtslos der protestantischen
Bevölkerung aus  190 Am Ende des Krieges en ‚„„die Bevölkerung verringert,
viele Dorter zerstort, eın großer Teil der Viehbestände vernichtet un die seelische
Widerstandskraft der Bevölkerung auf Jahre hin erlahmt”16.

Auf rund der Verwustungen un! des (insbesondere durch den Polenkrieg
bedingten) Bevölkerungsrückgangs kam 1ın den sechziger un! siebziger Jahren
dann eıner Krise der Landwirtschaft, infolge derer „‚ein großer Teil der

1/17'Bauernhufen wust lag un! eın Teil der Großbetriebe Konkurs nmelden mufßlte
Fin Vergleich dieser Angaben muıt der Verlaufskurve der Hexenverfolgung ergibt

folgendes: DDas Ansteigen der Hexenverfolgung 1 Jahrhundert gegenuber dem
voTrTangegangeNen entspricht dem Übergang VO  . konstantem wirtschaftlichem
Wachstum un: Wohlstand Kriegswirren un! wirtschaftlichen Krisen. Die

Verfolgungsphase muıiıt der längsten zeitlichen Ausdehnung, 1629 bis 1643, 1n der
Personen, etwa %o der 1n Schleswig-Holstein insgesamt

Verfolgten vorgegangen wurde, £511t gerade 1n die eit ach den Truppeneinfällen
des Die Annahme einer Verbindung zwischenDreißigjährigen Krieges.
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kriegsbedingter Angst un Unsicherheit un verstärkter Hexenverfolgung wird
durch diesen Befund bestätigt.

Besonders markant trıtt dieser Hinsicht e1nMn Eckernförder Fall au dem Jahre
1635 hervor bel Kruse au  n Eckernförde 1St VO:  - auf en benachbarten Gutern
Windeby, Hemmelmark un! Altenhof verbrannten ‚Hexen als ‚Komplize
benannt worden Durch Verlesung der Urgichten bei den Verbrennungen denen
zahlreiche Eckernförder eiwohnten, werden diese Bezichtigungen (die ihrerseits
wiederum auf fruheren VO:  - 1615 beruhen) der Gtadt bekannt Das Ne  zn

aufgefrischte Gerucht wird offenbar sofort Zu Stadtgespräch denn schon Uurz
darauf verlangt ein Burger Namen der Gemeinde 1Ne peinliche
Untersuchung bel Kruse Der KRat sträubt sich weil leicht SEeI1, „mut
solchem Weibe en Antfang machen aber} nicht sobald Ende kommen

Die Vertreter der Stadt zZCe1genNn also 1neönne, wWIe mehrere Beispiele zeıigen
vernunftige Haltung, indem sS1e auf die bloßen Hexengeständnisse hin nichts
unternehmen wollen Offenbar hat - diesen Kreisen au eıigenen oder
andernorts gemachten Erfahrungen gelernt I1a weiß daß einmal begonnenes
rozedieren ‚„Hexen anzen SGtrudel VO  - Verdächtigungen un!
Beschuldigungen ach sich ziehen kannn  18 Die Gemeinde jedoch besteht auf ihrer
Forderung; sS1e erhebt Anklage un! stellt Bürgschaft („30 un 115 Burger
verpflichten sich gegenseitig)”” fur alle aus dem Verfahren entstehenden Folgen

die Kosten) Jeglichen Aufschub der Sache bis ZU  —_ Ruckkehr VO  - Ehemann
un!: Sohn der Beschuldigten VO  - Reise ach Lubeck verwWeigernn die Ankläger
Sie machen alte Urgicht Zeugnisse VO  - Altenhof un! Windeby aus dem Jahre 1615

ausfindig, die ZUSaINMeNn mut den drei Bezichtigungen un! der negatıv
ausgefallenen Wasserprobe, „genuchsame Anzeigung : Tortur liefern Die
‚„‚peinliche Befragung wird darauthin durchgeführt un WaTl dreimal
Stunden wobei Ogd och wWel der Folter als Zeugen beiwohnende Burger
größerer Strenge antreiben Gelbst och nachdem die Angeklagte ohne Zzu

Geständnis gebracht worden SCHAJ/; ach der dritten Folter gestorben 1st gibt sich
das olk nicht zufrieden Während Rat unı Burgermeister ein ‚„ehrliches
Begräbnis der Verstorbenen auf dem Kirchhof oder VOT der Stadt zugestehen
wollen Setiz die Menge die Verbrennung des Leichnams durch den Buttel VOT den
Toren der Gtadt durch*®

In einer VO:  - bel Kruses Kindern durch Notar Gottorf eingereichten
Defensionalschrift wird betont daß das ormlose Verfahren erst möglich
geworden se1 als ‚„leider der ZaANZEC Rat his auf Peter Vos Rathmann
weggestorben un! die besten Burger teils muit dem Tod abgegangen, teils cn
des Kriegswesens und viele fremde Burger wieder eingekommen/4/21

da{fs Eckerntörde 1625 111eFaktisch liegt dieser Erklärung zugrunde
Überschwemmung erlehbt hatte, 1627/28 VO  - Kriegsunruhen betroffen BHCWESCH wWar

un 1629 die est viele Opfter gefordert hatte, da{fs 1Ur Burger Leben
geblieben waren“ Die Tatsache allerdings, da{fs der Schrift die Schuld dem
Tausamen Vorgehen bel Kruse hauptsächlich dem Kat der GStadt un!
dessen fast totaler personeller Umbesetzung zugeschrieben wird erscheint nicht
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ganz verständlich; denn au  n den vorliegenden Informationen geht hervor, da{s die
Initiative gyänzlich VO den Einwohnern der Gtadt ausgıing. Dabei fällt aut. dafß sich
schon funf bzw sechs Jahre ach der weitgehenden Reduzierung der
Einwohnerzahl (auf 39!) ıne Einheitsfront VO  . 145 Burgern zusammenfindet, VO

denen sicherlich viele der erst ne  e Zugezogenen bel Kruse 1Ur relativ kurze eit
kannten. (Interessant ware wIlssen, ob der Anfuhrer der Burger, Caspar Kolhof,

den alteingesessenen Burgern gehörte, denen die Kruse ohl schon seit 1615

beruchtigt war.) Die spontan Einigkeit erklärt sich wohl au einer durch
Unruhe un! Unsicherheit bedingten Aggressivität, die sich ihr Objekt 1n Form
einer Personitikation des ‚Bösen‘ suchte“*.

Fur die Beziehung Vomn Krieg un Hexenverfolgung spielt (zumindest ın

Schleswig-Holstein) 1ıne wesentliche Rolle, da{s sich infolge der Truppendurch-
zuge un! Besetzungen offenbar vermehrt Seuchen unter Menschen un Tieren
einstellten“*. Krankheiten VO  - Mensch un! ieh aber bildeten 1n den me1lsten der
ermittelten Fälle den konkreten Anlaß un! Gegenstand der Anklagen
vermeintliche Hexen. Durch diesen Umstand wird deutlicher, inwiefern
Kriegszustände die Hexenverfolgung verstärken konnten.

Wie dem Dreißigjährigen Krieg, kann 111a auch dem (zweiten) Schweden-
un Polenkrieg von 1657 bis 1660 ıne Auswirkung auf die Hexenverfolgung
zuschreiben: Schon Jessen betonte, da{fs neben einer allgemeinen Verarmung, der
ländlichen Bevölkerung Rechtsunsicherheit, „„sittliche Verwilderung, Aberglauben
un Rohheit die naturlichen Folgen“‘ der Truppendurchzuge geWwWweseCNnN selen un!
die zahlreichen Hexenprozesse ceit 1660 als Ausdruck dieser allgemeinen Zustände
verstanden werden könnten“. i1ne Betrachtung der Verlaufskurve stutzt diese
Interpretation: Die zweitschlimmste Verfolgungsphase insgesam (1666 — 1668,
mıiıt Verfolgten) un! der absolute Höhepunkt der Prozeßzahlen (mit
Angeklagten 1 Jahr fallen 1n die Krisenzeit der sechziger Jahre

Global gesehen, lassen sich demnach die relativ umfangreichen schleswig-
holsteinischen Verfolgungen des Jahrhunderts mıiıt der Katastrophentheorie
erklären. Allerdings MU betont werden, da{(s das Ausmaf der Hexenverfolgung
keineswegs ıne bloße Funktion der konkreten außeren Verhältnisse darstellt: Es
gab unzählige Katastrophen kleineren un größeren Ausmaßes, die offensichtlich
eın verstärktes Prozedieren ‚„„Hexen“‘ hervorrieten.

Ein Beispiel soll verdeutlichen, wıe problematisch der Versuch einer eENAUCTIEN
Zuordnung der Hexenprozesse Katastrophen ist In der Landschaft Eiderstedt
wurden 1581 TEL Frauen als ‚„Hexen‘‘ angeklagt. Liest Imnan 1n Heimreichs
Nordfriesland-Chronik, da{fß 1581 bis 1582 iıne große Seuche 1n Eiderstedt un
Umgebung ausbrach, die 3000 Opfer forderte“®, ist > geneigt, 1n den
Hexenprozessen 1ne Reaktion auf die Epidemie sehen. Andererseits berichtet
Heimreich aber auch fur die gleiche Gegend ber heftige Ausbruche der est 1n
den Jahren 1566, 1598 bis 1603 un! 1629“ ohne daß auch fur diese Jahre
Hexenverfolgungen überlieftert waren. Dies zeigt, da{s Angst VOI Seuchen un
dergleichen den Ausbruch vVon Hexenverfolgungen nıe erschöpfend erklären kann,
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da{s vielmehr immer och andere, au  N der Retrospektive schwer erschließbare
Faktoren die „Stimmung‘“ der Bevölkerung jeweils konkret beeinflußten“.

Die allgemeine ‚Stimmung’ 1 Lande War aber 1mM Jahrhundert sicherlich
nicht UTr durch die Kriegswirren bestimmt, sondern auch durch die
kirchenpolitischen Tendenzen der eit das Erstarren der Religiosität ıIn strenger
Orthodoxie. Jegliche Abweichungen VO der genormten Lehre der Landeskirche
wurden durch die Landesherren als die Iräger des Kirchenregiments“” strengstens
bestraft. Pastoren, die den allgemeinen Teufelsglauben nicht oder nicht 1mM
geforderten Ausmafs teilten, setzten sich der Gefahr (zumindest) einer
Suspensierung aus ber auch die Frömmigkeit der Bevölkerung insgesamt
wurde kontrolliert. Die Kirchenvisitationen dienten nicht LUr dem Zweck, die
Fähigkeit der Geistlichen uberprufen, sondern auch unmittelbar die
Gemeindeglieder examınıleren. Während des Dreifßigjährigen Krieges wurde die
Kirchenzucht och verstärkt, zumal InNna  - In Krieg un! allgemeinem Ungluck ıne
‚„„Strafe des erzurnten Gottes”“ erkannte**. Die Landesherren wurden sich ihrer
„Pflicht“ bewußt, ‚‚alles tun, amıt der Zorn Gottes sich lege un 1n Wohlstand,
Friede un! Freude se1ine Gnadensonne wieder ber dem Volke scheine32
Dementsprechend erging jetz ıne große Zahl VO  - Patenten un! Verordnungen,
die das religiöse unı! sittliche Leben der Untertanen regulieren sollten: Von 1623,
1629, 1636, 1646, 1647 un 1664 datieren derartige Vorschriften®.

Die Motivation der Landesherren ommt 1ın der ‚„Verordnung Cn
wochentlicher Feyer gewißer Betstunden Mitwochen‘‘ VO' 1623 deutlich
Z Ausdruck: Der Frla{fs wird amiıt begrundet, da3 gegenwartıg schwere
Zeiten durchzustehen habe; verschiedene Städte un! Dorter selen durch
Kriegsnote verwustet unı verödet, und diese Note nähmen och gegenwartıg
Der Kuin Gel total, wenn

‚„‚ dem Fast nahe ruckenden Unheil durch die gewaltige Hand Gottes nicht gewehret un!
vorgebauet werden solte Wenn dann solche Drangsalen wohlverdienter Gtrafe des
boösen und sundhaften Lebens ott der Allmächtige pfleget verhängen, unı derowegen
hochnöthig, dafß seliner Gottlichen Allmacht In die Ruthe gefallen, der begangenen
UVebertretung Keu un Leid getragen, das böse Leben gebeßert, VO:  - Sunden abgestanden,
unı Abwendung aller wohlverdienten Strafen ott der Herr fleisig angerufen
werde1154

Im Rahmen der Bekämpfung ‚sundigen Lebens’ liegt aber auch die Bestrafung
der Zauberei; deren verstärkte Verfolgung ist UT als eın Aspekt der Verschärfung
der Kirchenzucht verstehen.

Der Grund fur die stärkere Reglementierung liegt ach dem eigenen
GSelbstverständnis der furstlichen Verordnungen 1n der materiellen Bedrohung
durch die Kriegsnote. Der Ausbau des landesherrlichen Kirchenregiments MU
aber auch 1n seiner Eigengesetzlichkeit gesehen werden: Er ist 1n den Rahmen des
absolutistischen Machtausbaus einzuordnen.

Fur den Anstieg der schleswig-holsteinischen Hexenverfolgung
Jahrhundert können demnach zwei Phänomene als allgemeine Erklärungen
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herangezogen werden: das durch die materiellen Katastrophen entstandene
Sundenbewußtsein jener Zeit, aber auch die 1mM Rahmen des absolutistischen
Machtausbaus vollzogene Ausweltung des orthodoxen Kirchenregiments””.

DIE INNERE DE  v ERFOLGUNG

Der quantıtatıven Betrachtung der Hexenverfolgung Schleswig-Holstein soll
1ıne qualitative folgen. Aus dem jeweiligen Anteil der Todesopfer“® den
insgesamt Beschuldigten (soweit fur 61€e der Ausgang bekannt ist) wird die Schärte
der Verfolgung deutlich. Je größer die Chance der Angeklagten WAaärl, mıiıt einer

Freilassung oder auch UTr einer milderen Bestrafung ‚davonzukommen'‘, als
gemäßigter kann die Durchfuhrung des Verfahrens interpretiert werden. Die

jeweilige Relation der verschiedenen Ausgangsarten 1n Hexenprozessen
(aufgefächert ach Todesopfern, milder | mit Gefängnis oder Ausweisung]
Bestraften un! Freigelassenen) wird 1mM Weiteren als innere SGtruktur der
Verfolgung bezeichnet.

Fur die schleswig-holsteinische Hexenverfolgung insgesamt machen 2340

Todesopfer einen Anteil VO:  . % der Gesamtzahl der Verfolgten (soweit fur
G1€e der Ausgang bekannt ist) aus; % wurden milder bestraft un O

freigelassen. Die Chance einer gänzlichen einigung VOImMNn der Beschuldigung Wal

also größer als die Möglichkeit, auf Grund erwlilesener harmloser ‚Delikte‘ milde
bestraft werden: Wo überhaupt erst einmal eın Delikt‘ erwlesen schien,
vermutete- offenbar den me1lsten Faällen och Schlimmeres dahinter, un! die
Folter tırug dann azu bei, diese Annahme ‚bestätigen’.

1ne ach den beiden Verfolgungsjahrhunderten untergliederte Auszählung
differenziert das Bild Während die Prozesse 1m Jahrhundert (124 Fälle) %e
Todesopfer forderten, lag die entsprechende Rate 1m Jahrhundert (mit
insgesamt 212 Angeklagten) L11UT bei 0/0 37 Im Gegensatz Zu außeren
Verlaufskurve, die 1m Jahrhundert ıne s+ärkere Ausdehnung der Verfolgung
anzeıgt als 1n der vorangegangenen Periode, ist 1n der Durchführung der Prozesse
also 1n umgekehrter Richtung 1ne Maäßsigung 1mM Jahrhundert verzeichnen.

DIE EGIONAL

Die Wellenbewegung der Verfolgungskurve fur ganz Schleswig-Holstein wurde
bereits aufgezeigt. Es ist U: fragen, wI1e sich die Schwerpunkte der Verfolgung
regional verteilen.

Im Rahmen der schleswig-holsteinischen Hexenprozesse kann schon das
Prozedieren Angeklagte 1n einem Gerichtsbezirk einer eit als sehr
umfangreich angesehen werden. Solche lokalen Verfolgungswellen, die un



118 Birgit Hoffmann

mehr Personen 1n einem Jahr bzw 1n unmittelbar aufeinander folgenden Jahren
erfafßten, sind fur die Herzogtumer ur 1n Teun Fällen belegt, und War

1 Suderdithmarschen —1 (11 Angeklagte),
1n der Stadt Schleswig 1551 14)
1n Patrimonialgerichtsbezirken: In Lindau 1557 10) 1n (aarz 1674 11) 1n
Schmoel, Hohenfelde un! Övelgönne 1686 19)
1n der Preetzer Klostergerichtsbarkeit: 1ın Schönberg 1666 26)
auf Fehmarn: 1626 (mindestens 10), 1639/40 45) 1650/51 11)

Mittlere lokale Verfolgungen mıit bis Angeklagten haben 1n folgenden
Gerichtsbezirken stattgefunden:

Amter . 1639 Reinbek (5)
1641 Flensburg (5)

Städte 1577 Oldenburg (5
1578 Heiligenhafen (7
1578 Kiel (8)
1600 Flensburg (5)
1638/39 Kiel (9

Guter 1575 Kollmar (6)
1598 Nehmten (6)
1613 Dänischnienhof €&}
1617/18 Ascheberg (5)
1634 Grönwohl. (5)
1668 Wensin (6
1687 Depenau (6)

Es f5llt auf, da{fs außer der Landschaft Suderdithmarschen alle ubrigen Städte
un:! Amter (wenn eiım Amt Flensburg den Amititssitz 1 Auge hat) wI1e auch
die Preetzer Klostergerichtsbarkeit 17 östlichen eil des Landes liegen; und auch
die (im Preetzer, Oldenburger unı! Dänisch-Wohlder Guterdistrikt belegenen)
Patrimonialgerichte ordnen sich 1er e1n; LIUT das Cut Kollmar (im Itzehoer
Guterdistrikt) bildet 1ıne Ausnahme. Demnach haben sich die schlimmsten
HMexenverfolgungen Schleswig-Holsteins 1mM wesentlichen auf den Osten des
Landes konzentriert*.

Daruber, ob der Charakter des östlichen Bereichs als Gutslandschaft fur die
stärkere Verfolgung ıne Rolle gespielt hat. kann 1Ur spekuliert werden. Wenn Inan
INn Betracht zieht, daß, wI1e schon au der Verteilung der größeren un! mittleren
Verfolgungswellen deutlich wird, das rozedieren ‚„‚Hexen“ durch die
Gutsherren besonders intens1iıv betrieben wurde, liegt der Schluß nahe, dafß die
Guter gleichsam als Keimzellen der Verfolgung fungierten.

Heberling hat betont, dafß auf dem flachen Land eine stärkere Hexenverfolgung
stattgefunden habe als 1n den Städten“. Auf rund der absoluten Prozefßzahlen
kann die rage der Gewichtung allerdings nicht entschieden werden, da eine
Grundlage fur den Vergleich (das Verhältnis der Einwohnerzahlen beider Bereiche)
nicht gegeben ist Als Vergleichskriterium soll STa dessen die innere Struktur der
Verfolgung herangezogen werden.
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iıne Gegenuüberstellung ergibt, da{fs 1ın den Landgebieten o der Angeklagten
verbrannt oder Tode gefoltert wurden, 1ın den GStädten Y Der Anteil der
Todesopfer ist also annähernd gleich, 1n den Städten og och etwas höher als
auf dem Land Heberlings Aussage, da{f(l 1n den GStädten 17 allgemeinen 1ne

Mäßigung un Zurückhaltung 1n den Prozessen 1 Gegensatz ZU flachen Land
festzustellen sel, kann also auf Grund der vorliegenden Zahlen nicht bestätigt
werden.

DIE B  HE UNDLAG

Bevor die Hexenverfolgung ın den Herzogtumern och eingehender beleuchtet
wird, empfiehlt sich, zunächst ihre rechtlichen Grundlagen klären.

Die mittelalterlichen Rech tsgrundlagen
Schleswig-Holstein stellt hinsichtlich der aus dem Mittelalter uberkommenen

Rechtsgrundlagen keine FEinheit dar. vielmehr sind die Geltungsbereiche
insbesondere des jütischen, des f£riesischen un! des sächsischen Stammesrechts
D  11 unterscheiden.

Im gesam Herzogtum Schleswig außer Nordfriesland un Fehmarn, die ihre
eigenen Landrechte besafßen, galt das VO:  ; dem dänischen König Waldemar I1 1MmM

Jahre 1241 erlassene Landschaftsrecht fur Jütland, das Jyske Lov. Es blieb auf den
Inseln Alsen (außer der GStadt Sonderburg) un Arroe bis Zu Erlafß des dänischen
Reichsrechts VO:  . 1683 (Danske Lov), 1n den uübrigen Teilen Schleswigs oga och
daruüber hinaus 1n Geltung“.

Das Herzogtum Holstein besafs eın eigenes geschriebenes Landrecht.
Grundlage der Rechtspraxis wWarT ler das Holstenrecht, eın sächsisches
Gewohnheitsrecht, das erst allmählich cseıit dem beginnenden Jahrhundert durch

In einer Reihe VO'  -Heranziehung des Sachsenspiegels erganzt wurde*‘
Gesetzeswerken des Jahrhunderts and dann der Sachsenspiegel als subsidiäre
Rechtsquelle fur Holstein neben dem ‚„„‚kundbaren Landesgebrauch” ausdrucklich
Bestätigung““.

Dithmarschen, das bis seiner Eroberung 1mMm Jahre 1559 als freier Bauernstaat
bezeichnen ist, stellt dementsprechend auch eın eigenes Rechtsgebiet dar

7u sind außerdem die Statuten der schleswig-holsteinischen GStädte
wel Stadtrechtsfamilien können 1er unterschieden werden: die umfangreiche
Gruppe der mit lübisch-hamburgischem Recht bewidmeten Städte (Wilster,
Itzehoe, Krempe, Ol.1esloe, Segeberg, Neustadt, Eutin, Plön, Oldenburg,
Heiligenhafen, Lütjenburg, Kiel un! Rendsburg SOWI1E Burg/Fehmarn, Tondern
un: Ripen)““ un! die schleswigsche Stadtrechtsfamilie (bestehend neben der
Stadt Schleswig selbst au Eckernförde, Flensburg, Apenrade un!
Hadersleben), fur die das Jyske Lov alg subsidiäres Recht galt**.
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Welche Bestimmungen uber Hexerei bzw Zauberei sind 11U au diesen
verschiedenen Rechtskreisen bekannt? [)as Jyske Lov enthielt ın sSe1iNer
ursprunglichen Form kein Zauberei- Verbot, zumal die Verfolgung dieses ‚Delikts’
1n den Händen der Kirche lag Ein entsprechender Artikel wurde erst Anfang
des Jahrhunderts“ oder auch schon fruher“® au einem dänischen
Kirchenrecht ubernommen un! eingefügt”. Dieses Kapitel (SVan
Töv  ll) spricht eın Verbot der Zauberei, verbunden miıt einer bestimmten
Strafandrohung, au sondern raumt lediglich einem der Z auberei Beschuldigten,
der nichts gesteht, eın, sich durch den Eid VO  > Kirchneffningen der Anklage
entledigen“?. aut Heberling un! Falck basiert diese Bestimmung auf dem
uberkommenen 12-Mann-Eid”, der Möglichkeit fur Personen, die eINes
Verbrechens beschuldigt sind, ihre Unschuld durch einen 1n Gemeinschaft muıiıt elf
ihrer nächsten reunde geleisteten Eid ‚beweisen”?; andererseits betont jedoch
Stemann, da{s die Kirchneffninge aus dem 4Kirchspiel ernannte Männer) och
1n eıner Reihe neuzeitlicher Hexenprozesse nachweisbar nicht als Eideshelfer
fungierten, sondern alg Richter 1n dem vielfach entscheidenden Vorverfahren
auftraten, 1n dem G1€e 1n eiıner „Dings“‘- oder ‚‚Kirchspielswinde”‘ eın beeidigtes
Urteil uber den Leumund des Angeklagten un! die Glaubwuürdigkeit SE1INES
Leugnens gaben?””.

ber selhbst weli1ill der 1 Jyske Lov genannte Eid der Kirchneffninge 1ın diesem
Sinne als Kirchspielswinde verstehen ist, bleibt der Sachverhalt, da{f( das Jyske
LOv keine positive Strafbestimmung fur Z auberei enthält, sondern 1U  I auf die
Möglichkeit der Keinigung VO'  - Beschuldigungen hinweist.

ach der Kanutschen Glosse ZUuU Kapitel soll als Gtrafe die
Exkommunikation eintreten, un erst bei nicht erfolgter Besserung des
Angeklagten körperliche Zuchtigung un Gefängnis”“.

Im Bereich des Holstenrechts galt gemäßs Buch Artikel des
Sachsenspiegels, da{s Personen, die ungläubig selen oder muıiıt Z auberei oder ift
umgıngen un! dabe:i ertappt wurden, verbrannt werden sollten>°.

Ebenso eindeutig Uun! art fie] die Gtrafe ach dem lubisch-hamburgischen Recht
aus Im Lubecker Stadtrecht wurde Za lahoi nicht erst, wI1ı1e Reuter annımmt 9
In der Uffenbachschen Handschrift VO Antang des Jahrhunderts erstmals
erwähnt wonach auf Umgang muıt Zauberei un! ift die Feuerstrafte stand
sondern gleichlautende Strafbestimmungen enthielten schon der sogenannte
Gottinger Codex (in Artikel 400 des Teils, der das Hamburger Recht VON 1270
wiedergibt)”® SOWI1Ee das VO: Cronhelm abgedruckte Lubecker Rechtsbuch VO:  .

1254, fortgesetzt 1370°
IDET revidierte Lubecker Stadtrecht VO: 1586, das 1n den holsteinischen Gtädten

Iubischen Rechts besonders als Rechtsgrundlage herangezogen wurde, differen-
zierte demgegenuüber ach der Groöße des ‚Verbrechens‘ un des zugefugten
Schadens: Dementsprechend sollten die ‚I äter‘ entweder mıt dem Feuer oder
Schwert oder L1UT mıt ‚„Staupen“ (körperlicher Zuchtigung) bestraft werden®?.

1ne derartige Differenzierung hinsichtlich des Zauberei-,Delikts‘ hatte auf
reichsrechtlicher Ebene auch schon die sogenannte Carolina. die peinliche
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Halsgerichtsordnung alsers Karls VO 1532 eingeführt: Nur die schädigende
Zauberei (die Verursachung VOIl materiellen Schäden oder Krankheit bei Mensch
un! ieh durch ‚Zaubermittel”‘) wurde hierin mıit der Todesstrafe bedroht,
unschädliche Z auberei sollte ach Frmessen des Richters mäfßiger bestraft werden.
(In Z weifelsfällen wurde das Ratsuchen bei Oberhöten oder Rechtsgelehrten
empfohlen. )59

! Die Rezeption römischen Rechts In ihrer Bedeutung
für die schleswig-holsteinische Hexenverfolgung

Die großen Hexenverfolgungen der Neuzeıit werden 1n der Literatur weithin
darauf zurückgeführt, daf, VO:  > der Ketzerinquisition ausgehend, der italienische
Inquisitionsprozefs rezıplert worden ce1l Dafß diese These jedoch zumindest £ur
das Reich nicht haltbar ist, gyeht au  n der eueren rechtsgeschichtlichen Forschung,
insbesondere au  n den Schriftten Eberhard Schmidts, hervor®*: Das Inquisitions-
verfahren ist keineswegs erst 1 Verlauf der Kezeption italienischen Rechtes 1
Reich eingeführt worden, vielmehr hat sich dort ım Rahmen der
Landfriedensbewegung Aaus Grunden der Zweckmäfßigkeit eiıner staatlich

„‚landschädlicher Leute““‘ seit dem Jahrhundertinıtnerten Verfolgung
eigenständig herausgebildet.

Dieses Verfahren verdrängte allmählich den ach germanischem Recht
praktizierten Akkusationsprozeß, 1n dem sich eın privater Ankläger inden mußte,
der sich fur die Richtigkeit seiner Anklage wI1e auch fur die entstehenden
Gerichtskosten verburgen un! selbst eweise fur se1ine Beschuldigung
erbringen hatte, un 1n dem der Angeklagte das Recht beanspruchen konnte, sich
muıt Unterstutzung Vomn Fidesheltern durch eıinen Schwur VO  . der Anklage
befreien.

Im Inquisitionsprozef beruhte demgegenuber die gesamte Verfolgung auf
amtlicher Initiative (sog Offizialmaxime), un! VO  - Amtits sCH wurde mıiıt
rationalen Erkenntnismitteln der objektive Sachverhalt erforscht (Instruktions-
maxime). Auf diese Weise uhrten Verdächtigungen zwangsläufig vie] eher
Gerichtsverfahren, weil eıne Denunzilation unverfänglicher Wal als iıne Anklage,
fur die INa  ” haftbar gemacht werden konnte. Daruber hinaus wurde die Position
des Verdächtigten aber ıIn der welıteren Entwicklung och zusätzlich geschwächt:
Bei den amtlichen Nachforschungen ruckte die Aussage des Beschuldigten un!
damit zugleich die Folter (die 101 peinliche Befragung ach ausgearbeiteten
Frageartikeln) als Mittel ZzZu Erlangung einer vermeintlich wahrheitsgemäßen
Aussage, also eines Geständnisses, immer mehr 1n den Mittelpunkt.

Die schon erwähnte Halsgerichtsordnung Karls von 1532 zeigt die
inquisitorische GSGtruktur des deutschen Strafprozesses 1n voller Ausprägung. Die
Carolina ennt Wal neben der den Inquisitionsprozeß 1Im engeren Iınne
bestimmenden Prozeßeinleitung VO  > Amtits Cn ach wI1e VOT die alte Form des
Prozedierens auf rund einer Klage des Verletzten, jedoch betrifft diese



122 Birgit Hottmann

Unterscheidung lediglich die Einleitung des Verfahrens In der Durchführung sind
beide Arten den gleichen Grundsätzen unterwortfen, auch Akkusationsprozef
i1st der Ausgang .ücht davon abhängig, ob dem Kläger gelingt den
Schuldbeweis den Beschuldigten erbringen“ denn falls der Kläger ohne
Erfolg bleibt Setiz 1Ne Untersuchung VO:  3 Amts Cn eın un! amiıit
gegebenenfalls auch die Folter (Art 46 Dieser Anklageprozeß i1st SsSeineT

Struktur ach als Inquisitionsprozeß weıteren Iınne bezeichnen
Daß aber das inquisitorische Gerichtsverfahren gerade fur die Verfolgung der

ermeintlichen Hexen VO' ausschlaggebender Bedeutung eın mußfste liegt auf der
and Durch die Folter konnte . die Beschuldigten ZU Ablegung der
absurdesten Geständnisse ZWINgECN die Angabe („„Besagung angeblicher
Komplizen VO:  3 ihnen CTPTESSECN Die Besagungen erzeugten dann Geruchte die sich
7zmuüx Verdächtigung und schließlich ZUT Beschuldigung verdichteten Dieser
Mechanismus erklärt die Kettenprozesse, die auch Schleswig-Holstein (wenn
auch wesentlich geTINSCTICIN Umfang als Suddeutschland) vorkamen

DDie Bestimmungen der Carolina machen zugleich beispielhaft deutlich welche
Bedeutung der Rezeption ausgehenden un: Jahrhundert der
rechtsgeschichtlichen Entwicklung zukommt Die ,} u11rl tischen Prinzipien der
Italiener (gewannen) auf die deutsche Strafrechtspflege Einflu{fs un:! konnten)
dem |im Reich eigenständig entwickelten| rationalen Element
Verbrechensbekämpfung VO:  ; Recht un! Gerechtigkeit her das notwendige

geben Der deutsche Inquisitionsprozefs der hauptsächlich
polizeilichen 7wecken raschen Überführung un Verurteilung des
Tatverdächtigen orjıentiert wWarl un! der Willkur TIur un Jlor offenlie{f wurde L11U

ach wissenschaftlich fundierten juristischen Normen vestaltet zumindest
theoretisch un! ach dem Wortlaut der Kezeptionsgesetze.

Die Carolina; die allgemein als eln ‚Meilenstein‘ der Geschichte der Kezeption
römischen Rechtes angesehen wird enthält 1iNne ZHaANZE Reihe VO.:  > Bestimmungen,
die gerechten Urteilsfindung un! SoOmMut dem Schutz des Angeklagten dienen
sollten Unter anderem wurde der Richter azu angehalten sich eingehend
Entlastungsbeweise kummern (Art 47) der Folter abgelegte Geständnisse
sollten au nachgepruft un! durch die Befragung außerhal der Marter bestätigt
werden (Art ff galt die Glaubwurdigkeit der Zeugenaussagen
untersuchen (Art 63 f 71) Suggestivfragen rboten (Art 56

Wenn diese Vorschriften den eutschen Hexenprozessen ernsthaft befolgt
wordenJ hätte sicherlich weIıit WEIUSCI Verbrennungen gegeben

Die Frage, inwıewelt un! seıit wWalillıll die peinliche Halsgerichtsordnung
Schleswig Holstein Eingang gefunden hat 1st der Literatur mstrıtte

Sicher i1st wohl dafß S1e (entgegen Angaben bei Heberling un Schrader)®®
keinesfalls Jahre 1614 durch den Haderslebener Rezef zZzu gemeinschaftlichen
Gesetz erhoben wurde Der Landtagsabschied besagt lediglich daß die Carolina
(abgesehen VO:  - den Bestimmungen ber die Tortur) Strafverfahren ber
Prälaten un Adlige rechtskräftig ein solle®”’ Ihre Geltung fur diese Stände wurde
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1ın der der revidierten Landgerichtsordnung mıit einverleibten) Konstitution VO  3

1636 ‚„‚betreffend die Ecclesiastica et Criminalia” (S 15) nochmals bestätigt®®.
Aber auch 1n den Städten scheint die Carolina bereits der ersten Hälfte des

Jahrhunderts Grundlage der Rechtspraxis BeWESCHN eın aut Cronhelm
baten die Städte 1ın dem bei der KRevision der Landgerichtsordnung 1m Jahre 1636

ubergebenen Bedenken, s1e bei der VO Heiligen Römischen Reich un! deren
sämtlichen Ständen approbierten un! bisher AT viridi observantia“ gehaltenen
peinlichen Halsgerichtsordnung belassen un „selbiger Carolinae Constitutioni
1n nichts Daflß sich allerdings hierbei diederogieren  11569
schleswig-holsteinischen Gtädte schlechthin gehandelt haben soll, ıst, wenn nicht
schon auf Grund des Charakters der Carolina als eutsches Reichsrecht”®, doch
ohl angesichts der auf das Reich bezogenen Argumentation wenig
wahrscheinlich. Die Forderung wird sich wohl eher u  - auf die holsteinischen
Gtädte beziehen, zumal Ja die Zu Herzogtum Schleswig gehörenden GStädte
Schleswig, Eckernförde, Flensburg, Apenrade un Hadersleben ıIn ihren
Stadtrechten sämtlich 1Ur das yske Lov als subsidiäres Recht anerkannten‘*.

Ist die Carolina offenbar nicht auf Landesebene ZUuU allgemeinen (uber den Kreis
der privilegierten Stände hinaus gultigen) Gesetz erhoben worden, finden sich
doch zumindest Belege dafur, da{fs s1e VOomn den Landesherren 1n einzelnen Fällen
bzw fur bestimmte Gebiete als Norm gesetzt wurde:

ıne königliche Resolution fur Gluückstadt VO: 1631 befahl, auf einen
konkreten Fall bezogen, eın rechtliches Vorgehen gemäfs der Carolina”*, un ach
Herzog Friedrichs 111 Konzession die Stadt JT önningen VO 1648 sollte
1n der der Stadt zugestandenen Kriminaljurisdiktion ach der peinlichen
Halsgerichtsordnung verfahren werden?”®.

Fur die Landschaft Suderdithmarschen verordnete eıne Konstitution Koönig
Christians VO 1642 ebenfalls die Anwendung der Carolina als Ma{fstab
fur die Strafgerichtsbarkeit”®. (Vom sächsischen Recht, das ach dem
gemeinschaftlich erlassenen Dithmarscher Landrecht VOoO  - 1567 als erste subsidiäre
Rechtsquelle VOT den ‚„gemeınen eschrevenen Rechten“‘ herangezogen werden
sollte”>, ıst 1er nicht mehr die Rede)

He TEL aufgefuhrten, die Rezeption des kaiserlichen Gtrafrechts belegenden
Quellen sind geographisch dem Herzogtum Holstein zuzuordnen. Dieser Befund
bestätigt Stemanns Aussage, da{fßs die peinliche Halsgerichtsordnung wI1ı1e die
römisch-gemeinrechtlichen Elemente insgesamt 1M Herzogtum Schleswig
(abgesehen VO  — Eiderstedt, Husum un! Friedrichstadt) viel zögernder un spater
rezıplert wurden als 1ın Holstein. rst ım Laute des Jahrhunderts wurde die
schleswigsche Rechtsverfassung allmählich zugunsten tfremdrechtlicher Elemente
umgestaltet”®. Fur das nordliche Herzogtum blieb auch ach der gemeinschaft-
lichen Landgerichtsordnung Von 1573 wIıe och ach deren revidierter Fassung
VOoO  - 1636 das Jyske Lov neben dem sonstigen Landesgebrauch die einz1ıge
Rechtsquelle, wohingegen diese Ordnungen £ur Holstein die gemeınen Rechte als
subsidiären Mafstab (nach Landesgebrauch un! Sachsenrechten) anerkannten.

„
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Die entscheidende Rolle bei der Förderung der Rezeption insbesondere 1n
Holstein spielte der Gottorter Hof Dort ist eın ständig wachsender un! schließlich
beherrschender Einfluf der römisch-rechtlich geschulten Juristen als Kanzler,
Vizekanzler un! Käte feststellbar”®. Insbesondere der Kanzler dam Tratziger,
dem die Abfassung des Dithmarscher Landrechts VO  . 1567 un:! der
Landgerichtsordnung VO:  - 1573 zugeschrieben wird, gilt als Bahnbrecher fur das
fremde Recht auch 1n der Gesetzgebung””.

Das Bild wird erganzt durch den Hinweis darauf, daß sich mıiıt LL1UI einer
Ausnahme (nämlich dem VO  - Herzog Johann dem Alteren erlassenen Nordstrander
Landrecht VO:  . alle der Rezeptionsgesetzgebung zuzurechnenden Ordnungen
fur einzelne schleswig-holsteinische Landschaften und Gtädte auf Gebiete des
gottorfischen Anteils beziehen“®; unı auch die Tatsache, daß 1M nordfriesischen
Eiderstedt SOWI1E 1n Husum un! Friedrichstadt als einzıgen Gebieten des
Herzogtums Schleswig das gemeıne Recht subsidiär 1n Geltung WAarl, iıst durch die
Gottorter Gesetzgebung erklären®*.

Zusammenfassend kann 11a also feststellen, da{fß sich hinsichtlich der Rezeption
römisch-gemeinrechtlicher Elemente wel Regionen unterscheiden lassen:

der wenig römisch-rechtlich beeinflufßte Geltungsbereich des Jyske Lov,
das Herzogtum Schleswig außer Nordfriesland un:| außer Fehmarn, das das
Jyske Lov Wal subsidiär anerkannte un! ach Angaben Wohlhaupters der
Kezeption 1n dem 1er behandelten Zeitraum weitgehend verschlossen blieb®“

aber wohl doch durch die Gottorter Kegierung fremde Einflusse wirksam
wurden s
der Bereich, der 17 Folgenden als ‚Rezeptionsgebiet‘ bezeichnet werden coll
das Herzogtum Holstein un:! die nordfriesischen Gebiete Schleswigs.
Auffällig ist, daß ın Schleswig-Holstein offenbar die Bereitschaft oder

Möglichkeit ZU1 Übernahme italienisch-gemeinrechtlicher Normen muıit der
Existenz größerer staatlicher Initiative bei der Verbrechensbekämpfung korreliert.
Denn alle 1n der schleswig-holsteinischen Hexenverfolgung nachweisbaren
Inquisitionsprozesse 1mM engeren inne lassen sich dem Rezeptionsgebiet un! der
Landschaft Fehmarn zuordnen. (Darin, daß auch 1ın Fehmarn Verfahren officio
eingeleitet wurden, zeigt sich der Gottorter Einflufß.) Allerdings sind auch ler
LIUT Personen, die VO  > Amtsg angeklagt wurden, / der 269 1n
diesem Gebiet insgesam Verfolgten.

sich offenbar nicht LUr die amtlicheIm nordlichen Herzogtum hat
Prozefßeinleitung och nicht durchgesetzt, sondern daruüuber hinaus hat sich 1
Unterschied zu Rezeptionsgebiet un ZU ubrigen Reich eın wesentliches
Element des ursprunglichen Akkusationsprozesses, nämlich das Freischwören muıiıt
Eideshelfern, gehalten un! 1st 1n einer Zahl VO:  > Fällen belegen. Andererseits
WarTr die Folter, das bedeutsamste Merkmal des Inquisitionsprozesses 1mM weıteren
Sinne, auch 1mM Jyske-Lov-Gebiet allgemein 1n Gebrauch.

Mit seinem geringen Anteil officio eingeleiteter Hexenvertfahren hebt sich
Schleswig-Holstein deutlich VO  - den ‚klassischen‘ Verfolgungsgebieten ab Die
Tatsache, da{fs I11d:  > hierzulande 1n den me1ılsten Fällen offenbar nicht darauf
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verzichten wollte, Beschuldigungen durch Bürgschaft leistende Ankläger vertreten

lassen, ist ohl überhaupt als eın entscheidender Grund fur den relativ geringen
Umfang der schleswig-holsteinischen Hexenverfolgung anzusehen®.

Die diesbezugliche Einstellung der Gerichtshalter den Herzogtumern wird 1n
einem Fall au  n der Gtadt Wilster deutlich:

Im Jahre 1622 wurde 1ler in Sachen Silen Lakemann zunächst fiskalisch
verfahren; ZUT: Abdeckung der entstehenden Kosten wurde dann aber doch auf die
beiden [LDDenunzianten zurüuckgegriffen: Wenn G61€e die Beschuldigte gerichtlich
vorgehen wollten, sollten 61€e Bürgschaft eisten. Da G1€e A7Uu aber nicht gewillt
J OgcCn 661e sich zuruck. Es erhob allerdings daraufhin eın dritter Burger
Privatanklage un:! gewährleistete amit die Durchführung des Prozesses.
(Trotzdem entstanden ach Ende des Verfahrens Streitigkeiten daruber, wer die
Gerichtskosten zahlen habe:)”

och viel klarer ommt die Abneigung gegenuber dem Prozedieren VO: Amts

C 1mM Verlauf der Fehmarner Hexenverfolgung Zu Ausdruck.
Im Jahr 1626 ernannte der Lubecker Erzbischof Johann Friedrich neben wel

Inquisitoren £ur eın eigenes lerritoriıum auch zwel, die Fehmarn Von ‚„Hexen‘“
reinıgen sollten®. Dieses Phänomen speziell eingesetzter ‚Hexenjäger‘, wIıe au  n

den ‚klassischen‘ Verfolgungen bekannt ist, 1 1n Schleswig-Holstein LL1UI 1n
diesem einz1gen Fall auf Auffällig ist dabei die Initiative des 1ubecker
Furstbischofs, der die Inquisition offenbar auf Grund sSe1INESs kirchlichen Amtes
einleitete. Politisch unterstand Fehmarn ce1it 1581 den Gottorter Landesherren. iıne
CNEC Beziehung Johann Friedrichs dem damaligen Landesherrn Friedrich 111
ı1st allerdings auf Grund der verwandtschaftlichen Verbindung anzunehmen: Wie
alle Lubecker Bischöfe zwischen 1586 un! 1803 stammte auch Au dem Hause
Gottorf®®

Die beiden Fehmarner Inquisitoren, VOIN denen LU Berend Nobis namentlich
bekannt ist, wurden unmittelbar auf der Insel seßhaft. Sie eröffneten offenbar ıne

Hexenverfolgung großen Umfangs, VO  . der aber leider eın Aktenmaterial
uberlietert ist Nur wel sekundäre Belege lassen sich anfuhren: In spaterer eit
außerte Berend ODI1S, dafß damals, 1626, ‚‚viele Weg gebrannt“ selen; un! 1635

verwlies eın Ratsmitglied VO'  - Eckernförde auf das besonders große Ausmaf{fs der
Fehmarner Verfolgung VO  - 1626

Die Tätigkeit der Inquisitoren wurde VO:  - der Bevölkerung Fehmarns jedoch
nicht unterstutzt; zumindest WarTl . nicht bereit, die hohen Kosten dafur
tragen. Hieruber beschwerte sich der Inquisitor Berend Nobis 1n einem Schreiben
au dem Jahr 1627 den Herzog 1ın Gottort: Weder die Landleute och die
Einwohner der Gtadt Burg wollten den Inquisitoren die angefallenen Unkosten („an

drinken und Schreibgeführ“‘) erstatten, der Kat der SGtadt Burg Gce1 Ogd
weiıt gCnNn, behaupten, die Inquisition ce1 1y privato quodam ot10

geschehenOL,
Der Bitte Nobis’, Kat un! Landrichter die Kostenzahlung nachdrücklich

aufzuerlegen, kam Herzog Friedrich 1}4 jedoch nicht nach, hingegen forderte
einen ‚„umständlichen Bericht‘ ber die Angelegenheit. Gleichzeitig muıt Nobis
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daraufhin abgefäßtem Bericht traf aber Gottorf ıne Beschwerde des Rates oder
des Landrichters VOoO  . Fehmarn eın, die offensichtlich den Erfolg hatte, daß die
Inquisition auf der Insel eingestellt wurde. uch hieruber zibt wieder 11U  I einen
sekundären Beleg die Schrift eines Advokaten, der im Jahr 1636 die Anklage
die ‚„Hexe‘‘ Telsche Bulders auf Fehmarn vertrat®?. Dieser Advokat aber ist mut
großer Wahrscheinlichkeit als der vormalige Inquisitor Berend Nobis
identitfizieren. Nobis außerte sich also 1636 ber die Vorgänge des Jahres 1626

folgendermaßen:
ob 11U: wohl VOT etlichen Jahren mit olchen Hexen stärker Prozeß gehalten und

viele Weg gebrannt worden, ist dennoch erselbe, als den Reichen und Vornehmsten
anzugrenzen beginnete, durch ıne bei der Kanzelei ausgewirkte Inhibition aufgehoben
un: gehemmet worden, VO:  > der eit Hero die Bosheit ungestraft verblieben. /

Die Weigerung der beguterten Burger un! Landleute, fur die Verfahrenskosten
aufzukommen, gab also zumindest ach Nobis Interpretation den Ausschlag
fur das Gottorter Verbot weiıteren Inquirierens. Allerdings liegt die Annahme nahe,
da{fs auch Kritik VO  — seiten der Fehmarner der Verfahrensweise der Inquisitoren
1ıne Rolle dabei spielte, zumal sich solche Kritik schon 1ın der Argumentation
andeutet, die Inquisition Ge1 x  us privatem Ha{fs’“ erfolgt. Dafß Berend Nobis selbst

als Betroffener solche Aspekte nicht beleuchtet, ist verständlich.
ach der grofßen inquisitorischen Verfolgung VO  > 1626 gab auf Fehmarn

Jahre lang keine Hexenprozesse. Als aber 1639 ıne MNEeEUE grofße Verfolgungswelle
einsetzte, handelte sich 1ın allen ermittelten Fällen Anklageprozesse. Aus
den ‚höchst argerlichen Erfahrungen unter Berend Nobis” un! seinem ‚Kollegen‘
hatte I1a also die Konsequenzen zBeZOKECN Wie auch andernorts ublich, verfuhr
1908021  . 1U  — och auf private Anklage hin, der Ankläger hatte sich 1ın jedem Falle fur
alle au dem Verfahren entstehenden Kosten verburgen. Man sicherte sich Og

weiıt ab, dafß och wel oder mehr weıtere Personen fur den Ankläger Burgschaft
eisten muß®ten?®.

[Das nunmehr Starre Festhalten der Gerichte Akkusationsprinzip konnte
allerdings nicht verhindern, da{fß 1n Jahren Hexenprozesse geführt wurden.

Die Ankläger mussen entweder recht begutert oder aber VO' Erfolg des
Prozesses fest uberzeugt ZeEWESECNHN eın Wiederum trat 1er Berend Nobis, dessen
‚„„‚Laufbahn als Hexeninquisitor eın jähes Ende genommen hatte, als „ständig
hetzende(r) Verfolger“ hervor: Als Advokat der Hexenankläger wirkte jetz
‚„nicht minder gefährlich”: ‚„Von dem Augenblick d da Berend Nobis 1n das
Vertahren eintritt, erhält den Stempel der rucksichtslosen inquisitorischen

/19 ]Praxis
[Das Gericht selbst verhielt sich sehr zuruckhaltend: Auf Grund der LU gecn

Indizien un! der fur die Angeklagten negatıv ausgefallenen Wasserprobe wollte
I119A  — keine Folter zugestehen. Hier zeigt sich also, ber die Frage der Finanzierung
hinaus, auch verfahrensmäßig, dafß I1a  > au der fruheren Verfolgung offenbar
gelernt hatte?

sich diese Haltung auch 1n den Endurteilen niedergeschlagen hat, die innere
Struktur der Verfolgung sich also ZU Positiven gewandelt hat, ıst nicht du
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ermitteln. Sicher ist aber wohl, dafß 1639/40 mindestens Personen vérbrannt
wurden?®.

Am Beispiel Fehmarns wurde deutlich: Fine Überspitzung der Verfolgung, wIıe
GS1€e 1626 offensichtlich gegeben WAarT, rief als Reaktion größere Vorsicht un!
Zuruückhaltung auf seiıten der Gerichte hervor; un! negatıve Erfahrungen
hinsichtlich der Finanzierung der Prozesse brachten 1ine Rückwendung Zu  —

akkusatorischen Prozeßeinleitung.
Der Umfang der Verfolgung erfuhr demgegenuber keine wesentliche

Einschränkung, w1e erwarten ware: Die Rolle der Privatinitiative einzelner ist
betonen.
In einıgen Fällen treten einzelne Privatpersonen als Hexenankläger besonders

hervor. 50 sind 1ın den zahlreichen auf dem Gut Bothkamp un! un der Preetzer
Klostergerichtsbarkeit gefuhrten Prozessen der Jahre 1652 un:! 1654 die Ankläger
häufig identisch?*.

1551 ZINg der gottorfische 7Zoöllner un! Vikar Schleswiger Dom, Nikolaus
Lucht, gleich 1n wel Fällen ‚„Hexen‘”‘ VOT

Und nochmals kann Fehmarn als Beispiel herangezogen werden: wel
offensichtlich wohlhabende Bauern, Hans Wildschwein un Peter Wilken, traten
hier 1ın den Jahren 1639/40 un 1650/51 als leidenschaftliche Hexenverfolger auf,
die auch nicht scheuten, unmittelbar als Ankläger fungieren. ach
Heberlings Angaben schurten G1€e die Verfolgung un schreckten nicht davor
zuruck, sobald 1n der Folter nNeUe ‚„Hexen‘”‘ angegebenJ auch diese
Anklage erheben. Durch Appellation ach Gottorft oder Aktenversendung ach
Rostock versuchten s1e, sich die gemäßigte Haltung des Gerichts
durchzusetzen?”®.

Die Zahl solcher prıivaten Hexenverfolger, die bereitFauch Risiken 1n auf
nehmen, iıst allerdings nicht grOß. Als Gesamtbild bleibt festzuhalten, da{fs die

Aufrechterhaltung des Privatanklage-Prinzips sich verfolgungshemmend aus-

wirkte.
ach diesem Exkurs zuruüuck der rage ach der Bedeutung der Kezeption fur

die schleswig-holsteinische Hexenverfolgung. Wenn sich die Herzogtumer 1n wel
verschiedene Rechtsgebiete untergliedern ließen un sich eın Bereich muiıt höherem
Rezeptionsgrad heraushob, mußte eın Vergleich der Verfolgung 1n den beiden
Kegionen einen FEinflufs der Kezeption deutlich machen. Da die Übernahme
italienischer Rechtsnormen gylobal einer Mäßigung des Inquisitionsprozesses
führte, liegt die Vermutung nahe, dafß die Verfolgung ım Rezeptionsgebiet wenıger
intens1iv geführt wurde.

[Diese Annahme scheint U: aber schon auf den ersten Blick widerlegt, wernn

fur den Bereich des Jyske Lov 11U  — 107 Verfolgte, fur das Rezeptionsgebiet hingegen
269 Angeklagte zählen sind. Jedoch ist au wel Grunden nicht möglich, ZUT!T

Untersuchung des Rezeptionseinflusses auf die Hexenverfolgung einen quantıita-
tiven Vergleich zwischen den Rechtskreisen anzustellen: Erstens, weil iıne

Vergleichsbasis hinsichtlich der Größe oder besser och der Einwohnerzahlen
der beiden Regionen fehlt?”, zweıtens aber auch, weil das (von Rezeption oder
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Nicht-Rezeption unabhängige) Festhalten Privatanklage-Prinzip 1 Jyske-
Lov-Bereich sich sicherlich pOSI1tLV auf die Zahl der eingeleiteten Hexenprozesse
ausgewirkt hat

Als Vergleichspunkt bleibt folglich wieder 1UT das qualitative Kriterium: die
innere Struktur der Verfolgung. Im Jyske-Lov-Gebiet endeten die Prozesse 1ın

e aller Fälle muiıt dem Tod des Angeklagten, bei %o mıiıt Gefängnis oder
Ausweisung, un! /a der Inquisiten wurden freigelassen. Die entsprechenden
Zahlen fur das Rezeptionsgebiet lauten: o Todesopfer, %o milder Bestrafte,

%o Freigelassene.
Die Relationen stimmen also weitgehend uberein. Da 1 Jahrhundert auch

1 Jyske-Lov-Gebiet allmählich romisch-rechtliche Elemente rezıplert wurden,
bietet sich ıne Untergliederung ach den Verfolgungsjahrhunderten auch 1er
wieder Im Jahrhundert gab 1mM Jyske-Lov-Gebiet 0,
Rezeptionsgebiet Yo Todesopfter, 17 darauffolgenden Jahrhundert / 1
erstgenannten un! % 1m letztgenannten Bereich.

In beiden Rechtsgebieten ist demnach eın gleichmäßiges Absinken der Todesrate
1mM Jahrhundert festzustellen, wobei 1 Rezeptionsgebiet og durchgehend
etwas schärter voTrTgegangen wurde. Allerdings sind die Abweichungen gering,
da{s sS1e aum interpretierbar sind.

Im großen un a  n hatten die unterschiedlichen Rezeptionsgrade der beiden
Bereiche offenbar keine wesentliche Auswirkung auf die innere Struktur der
Hexenverfolgung.

Auf Grund der globalen Unterscheidung zwischen wel Rechtskreisen je( sich
die Frage ach einem Einfluß der Kezeption auf die Verfolgung also nicht pOos1it1v
beantworten.

rst iıne daruber hinausgehende Differenzierung, die Aussonderung der Fälle,
1n denen ıne ausgedehntere Anwendung italienischer Rechtsnormen
Strafprozefß definitiv nachweisbar ıst, machte deutlich, da{fs sich die kKezeption
doch, wıe vermutet, DOS1tLV auf die UÜberlebenschance der Angeklagten auswirkte.

Die praktische Kezeption wurde durch den zunehmenden FEinfluf( römisch-
rechtlich geschulter Juristen 1n Verwaltung un! Rechtsprechung gefördert, un!
1 Bereich der Jurisdiktion trug die Aktenversendung mıit azu bei?®

eit der Mitte des Jahrhunderts burgerte sich (gemäfs Bestimmungen der
Carolina) allgemein e1ın, da{fs sich Gerichte in Z weitelsfällen Rechtsbelehrung

eıne Juristenfakultät, einen Schöffenstuhl oder dergleichen wandten. Dabei gINg
die Abfassung der Entscheidungen schon bald Vomn der Form des unverbindlichen
Consilium umn VO Gericht LIUT och verkundenden Urteilsspruch uber?.

Fur Holstein (nicht fur Schleswig!) erlaubte die schleswig-holsteinische
Landgerichtsordnung VO:  > 1573 (wie auch deren revidierte Fassung VO  > die
Aktenversendung VO' Landgericht eıne ‚„‚unverdächtige Juristenfakultät”‘‘
wichtigen oder schwierigen Fällen !© Die schauenburgische Hofgerichtsordnung
(die inhaltlich auch die Praxis der Untergerichte beeinflufßt hat) cah
Aktenversendung bei jeder auftretenden Uneinigkeit der Hofgerichtsräte 1n ihren
Voten VOr  101 Neben dem Husumer Stadtrecht VO'  - 1608 worın das Einholen
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von Rechtsbelehrung ebenfalls allerdings UTr auf zweitelhafte Notwehr-Fälle
bezogen angeraten wird!°>, ist (in rgaänzung Wohlhaupters Angaben) och
Herzog Friedrichs Konzession die Gtadt Tönning VOoO 1648 [Der
Landesherr ermahnte die Gtadt ZUE Vorsicht eım Prozedieren 1ın Blutsachen un
schreibt ihr VOTL, ın 7 weifelsfällen eiım herzoglichen Hofgericht oder bei einer

104Juristenfakultät Kat suchen

Fur Holstein!® WarTr bis Zu Gründung der eigenen Landesuniversität 1ın Kiel,
1665, die (stark römisch-rechtlich ausgerichtete) Juristenfakultät Rostocks das
bevorzugt konsultierte Spruchkollegium”®.

In der schleswig-holsteinischen Hexenverfolgung wurden nachweisbar tur
der insgesam 462 Angeklagten die Urteilsspruche durch Juristenfakultäten gefällt
oder zumindest durch G1€e beeinflußt. Alle Fälle, 1n denen Aktenversendung belegt
ıst, sind dem Rezeptionsgebiet un! Fehmarn zuzurechnen.

Die erste (nachweisbare) Aktenversendung 1ın Hexensachen erfolgte 1588 VO

seiten der Preetzer Klosterjurisdiktion. Überhaupt erscheint Preetz häufigsten
auf der Liste der Akten-versendenden Gerichte, die daneben insbesondere iıne Zahl
VO:  ; Amtern un! Landschaften (Neumunster, Itzehoe, Steinhorst, Norder- un!
Suderdithmarschen un! Fehmarn) ** SOWI1NeEe die GSGtädte Rendsburg, Segeberg,
Oldesloe, Wilster un Eutin enthält. Dagegen haben, soweiılt ermitteln WAaärl, LU

wel der zahlreichen Hexen prozedierenden Patrimonialgerichte (Borstel un!

Depenau) sich der Muhe unterzogen, Rechtsbelehrung einzuholen. Der Befund,
da{fß die Gutsbesitzer sich der Beeinflussung ihrer Rechtsprechung VO außen
weitgehend enNtTZ!  / bestätigt die Aussagen 1n der Literatur, dafß sich die
Patrimonialgerichte durch besondere Willkur bei der Hexenverfolgung ausgezeich-
net hätten108

Insbesondere fur die Kieler Rechtsfakultät ist nachweisbar, da{s G1€e TOLZ aller

Befangenheit 1m Hexenglauben un! TOLZ der auch VO ihr gefällten Folter- un!
Todesurteile pOS1t1V auf die Praxis der Hexenverfolgung eingewirkt hat Die 1n

den Kesponsen wiederkehrenden (vielfach auf Bestimmungen der Carolina
zuruückgehenden) Grundsätze un: Forderungen der Kieler Juristen lassen sich
stichwortartig folgendermaßen zusammentassen:

Hinzuziehung eines Notars un! beeidigter Gerichtspersonen, Ablehnung der

Wasserprobe; Untermauerung des durch die Folter erlangten Geständnisses durch
Beweisfuhrung auf Grund glaubwurdiger Indizien; Vereidigung der Zeugen un!
deren mehrmalige Konfrontation mıiıt dem Angeklagten*®?. uch 1ın ‚schweren‘
Fällen milderten Kieler Urteilssprüche die Feuerstrafe zumindest durch Anordnung

110vorheriger Erdrosselung oder Enthauptung sotern aber eın Schaden
nachgewiesen WAaärl, hielt INa 1U  I 1ne mildere Bestrafung fur gerechtfertigt‘””.

Dieser gemäßigten Haltung 1n Verfahrensfragen, die auch aus den Rostocker
Entscheidungen 1n Hexensachen ersichtlich ıst, entspricht die Tendenz der durch
die Juristenfakultät gefällten oder beeinfluften Urteilsspruche: Unter den hiervon
betroffenen Angeklagten sind 1U %o Todesopfer verzeichnen, hingegen

e Freigelassene un! n milder Bestrafte.
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In der Durchsetzung ‚vernunftigerer‘ Verfahrensregeln VO: seıten der Juristen,
die den Angeklagten W: Schutz VOT allzu oroßer Willkur boten un!
ihre UÜberlebenschance erhöhten, wurde also eın posiıtıver Einflufß der Kezeption
wirksam

[ Die neuzeitliche Zauberei-Gesetzgebung der Landesherren

Nachdem die mittelalterlichen Zauberei-Bestimmungen dargelegt sind un! die
Rezeption hinsichtlich ihres Finflusses auf die Gtruktur der Verfolgung
untersucht 1ST MUu das Bild der Rechtsgrundlagen (im weıtesten Sinne) och
durch die Darstellung der neuzeitlichen landesherrlichen Zauberei-Gesetzgebung
abgerundet werden

[)a sich der vorhandenen Literatur nirgends vollständige Angabeı ber die
diesbezuglich nennenden Gesetze un! Verordnungen finden, erscheint
sinnvoll dieser GStelle 1Ne Übersicht ber die Zauberei-Bestimmungen geben
Dabei soll getrennt werden zwischen gemeinschaftlich erlassenen Gesetzen die

gemeinschaftlich regıerten eil beider Herzogtumer (also fur Ritter un!
Prälaten) galten un! solchen die LU den jeweiligen Anteilen der verschiedenen
Landesherren (bzw Teilgebieten daraus) Rechtskraft besaßen

Gesetzgebung Herzog Johanns des Alteren
Das VOoO  . Johann dem Alteren Kraft gesetzte Nordstrander Landrecht VO:  - 1572

unterscheidet (offenbar Anlehnung die Carolina) Artikel 111 (‚‚Von
Zauberey”) zwischen Schädigung VOoI Menschen jeh un! Feldfruchten mıiıt Hilte
un! Gegenwart des Teufels, die mıit der Feuerstrafe Jegen, un! allem ubrigen

.»113Wicken, Segnen un! Böten  112  ‘ das auch bei höchsteır Gtrafe verboten el

Die Gottorter Gesetzgebung:
Fur den Gottorter Anteil ist zunächst auf das unter Johann Adolft revidierte

Fiderstedter Landrecht VO 1591 hinzuweisen das i Artikel ebenfalls VO

muıt Teufelshilte ewirkten Schadenszauber das bloße Segnen etCc absetzt Ersteres
ö1 mıiıt der Feuerstratfe letzteres zunächst muit Mark Bruche
Wiederholungsfall mMı1t körperlicher Züuchtigung („Staupenschlag “n un! Landes-

114verwWwWelsung ahnden
[)as ebenfalls och Johann Adolfs Kegierungszeıt fallende Husumer

Stadtrecht VO:  > 1608 (das sich ıinsgesamt weitgehend das eben genannte
Landrecht anlehnt) ubernimmt die angefuührte Unterscheidung orundsätzlich fuhrt
aber hinsichtlich der ‚schweren Z auberei 116 nicht unwesentliche Moditikation
C111 Wie die mui1t Hilfe des Teufels Schäden bewirkenden Zauberer sollen auch
diejenigen die au  n bösem Vorsatz VOIN Gott un! SE1118€111 heiligen Wort
vergessentlich abtreten un! mıiı1t dem boösen Feinde sonderbare hochärgerliche

115Verbundnisse machen mı1t dem Feuer oder Schwert bestraft werden
ber die Kongstitution Herzog Friedrichs 111 VO 1641 die sich nirgends

ıbgedruckt findet können U  x die Angaben der SGekundärliteratur herangezogen
werden Aus deren voneinander abweichenden Aussagen äflt sich diese offenbar



131Die Hexenverfolgung 1ın Schleswig—/l-lolstein
auf Vorstellung des Generalsuperintendenten Fabricius erlassene Verordnung

das ‚Zauber- un Hexenwesen“‘  1 folgendermafen rekonstruieren: Die
Pastoren werden Zu Kampf das ‚‚abscheuliche Zauberwerk” VO der
Kanzel au un: 1 Beichtstuhl ermahnt**/. Wer uberfuhrt wird, sich muıit Zauberei
oder Wahrsagerei abgegeben haben, soll Kirchenbuße, Gefängnis un!
Landesverweisung verurteilt werden‘!!®. Hierin wird die och behandelnde
gemeinschaftliche Verordnung Vo  » 1623 bestätigt.) Diejenigen, die bei Wickern
etc Kat un! Hilte gesucht haben, sollen ‚„offenbahre Busse thun““129 Andererseits

121
verbietet die Verordnung die Einziehung Beschuldigter auf bloße Indizien hıin
un! versagt jedem, der se1ine Angaben nicht beweisen kann, einen anderen der
Z auberei beschuldigen; ' unbewiesene Verleumdungen sollen bestraft
werden122

Die Gesetzgebung fur den königlichen Anteil:
Schon die VO:  > Koönig Christian 111 gegebene Flensburger Stadtordinanz VO

1558 enthielt ıne Bestimmung, ach der Wicker etc aus der Gtadt verwıesen

un:! deren ‚Patienten‘ muıiıt Mark Bruche belegt werden sollten!“. opater ahm
die VO:  . Christian erlassene Flensburger Polizeiordnung VO  — 1600 (in Titél 51)
diese Vorschrift unverändert f124 Ü

Durch den Kallundborger Rezef6 VOIN 1576 (dessen Tlext bedauerlicherweise nicht

gedruckt vorliegt) wollte OonNig Friedrich offenbar der Willkur der Untergerichte
Schranken csetzen: Wegen Z auberei abgesprochene Todesurteile ollten nicht ohne
Bestätigung durch das höhere Gericht (Landsting) vollzogen werden.

ıne 1606 erlassene Verordnung König Christians (aus dessen

Kegierungszeıt schon die gemäßigte Bestimmung der Flensburger Polizeiordnung
angefuührt wurde) griff soweiıt den königlichen Anteil angeht, erstmals das miıt dem
Tod bestrafende ‚Verbrechen‘ der „‚eigentlichen Hexerei“‘ auf; davon csetzte 61€e

(analog der 1n der Gottortfer Gesetzgebung schon begegneten Unterscheidung)
das harmlose Segensprechen un! dergleichen ‚„„‚törichte un: sundige Kunste
verbotener Art“‘ ab; die muit Bestrafung Hab un Ciut un! Landesverweisung

ahnden seien“®.
Konig Christian yab och wel welıtere die 7 auberei betreffende

Anordnungen heraus: In seinem Reskript VO'  - 1623 hielt die Geistlichen ZUT:

Verhutung der Z auberei an  127 un 1n seinem Rezefß VO:  - 1643 wurde die

Bestimmung bezüglich der „‚eigentlichen Hexerei“ durch direkte Nennung VO

Teufelsbuüundnis un! -umgang prazıisıiert. In solchen Fallen sollte ‚„gemäfß den
fruheren Gesetzen“‘ die Feuerstrate verhängt werden!*.

Die nächste Zauberei-Bestimmung findet sich 1n dem VO:  - Friedrich 111 (schon
VOT seiner Thronbesteigung und U  — einen Monat ach seiner Ernennung Zu

Gtatthalter 1ın den Herzogtumern) ”“ herausgegebenen Zirkularreskript die
Oberbeamten ‚„„‚WegCIl Abstellung einıger 1n Kirchen-Sachen angemerkten Mängel
un Miß£bräuche‘‘ VO 1647 Hierin blieb „eigentliche Hexerei“‘ ganzZ
unerwähnt; genannt sind UTr Wicker un! Degner ete.; die gemäls der
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gemeinschaftlichen Verordnung VO 1623 (s u.) des Landes verwıiesen werden
sollen, jedoch auch 1es erst ach zweimaliger Ermahnung‘“

ber König Christians Danske Lov- 1683 findet sich 1U  —_ die allgemeine
Angabe, daflß die fruheren Bestimmungen uber Zauberei wiederholt habe131
(Dieses Gesetzgebungswerk wurde jedoch ohnehin Ur fur Alsen un Arroe
rechtskräftig, 1n allen ubrigen schleswigschen Gebieten blieb E Ja STa dessen bei
der Geltung des yske V )132

In einer Verordnung VO:  > 1686 wiederholte Christian die Bestimmung des
Kalundborger Rezesses VO  . 1576, die den Untergerichten die letzte Entscheidung
uber Todesurteile 1n Zaubereifällen entzog”*, Konkreter Anlaß dafür en ganz
offensichtlich die 1 selben Jahr VO  » Christoph Kantzau auf seinen holsteinischen
(sutern Schmoel, Hohenfelde un Ovelgönne durchgeführten Hexenprozesse, die
sich durch grobe Willkur un Mifßachtung aller Verfahrensregeln auszeichneten
un innerhalb kurzer eit Todesopfer forderten “*

Ob Christians Erlaß sich eventuell als gemeinschaftlich verordnet verstand un!
sich insofern unmittelbar auch auf die holsteinischen Gutsherren bezog (was
angesichts der zweıten Dequestration des Gottorter Herzogs ceıit 1684135 möglich
wäre) oder ob 11U die schleswigschen Gerichtshalter (aber einschließlich der
schleswigschen Kitter un: Prälaten) gerichtet WarTr un insotfern 1ne reine
Präventivmaflßßnahme darstellt, annn auf Grund der ıIn der Literatur vorliegenden
Angaben nicht entschieden werden.

Das letzte 1er nennende Gesetzgebungswerk des königlichen Anteils ıst
Christians für die Stadt Sonderburg gegebene Polizeiordnung VO 1698,
die sich (in Artikel 37) wieder 1U Wicker un:! Segensprecher (bei
Überführung Mark Bruche un! Verweisung au der Stadt) un:! deren ‚Patienten‘
(30 Bruche) wendet‘!>°.

Gemeinschaftlich erlassene Zauberei-Bestimmungen:
[)as VO  - den drei Landesherren Konig Friedrich Herzog Adaolf VO Gottorf

un:! Herzog Johann dem Alteren herausgegebene Dithmarscher Landrecht VO  -

1567 (das allerdings 1 _ wesentlichen dem Gottorftfer Kanzler Tratziger
trifft schon bekanntezugeschrieben wird)*” (in Artikel 124) die u1ls

Unterscheidung zwischen muıt Teufelshilfe ewirktem Schadenszauber (Feuer-
strafe) un! vegnen un: Boten ohne Hilfe des Teufels un! ohne Schädigung oder
Absicht der Schädigung (zunächst Mark Bruche, 1MmM Wiederholungsfall
Landesverweisung))1

Im Jahr 1623 wandten sich König Christian un! Herzog Friedrich 111 1n ihrer
gemeinschaftlichen Verordnung ‚‚betreffend die Gottesfurcht un:! etliche Politische
Punkte‘ 1Ur Wahrsager un! Wicker etc (Inhaftierung, körperliche
Zuchtigung un! Landesverweisung) un die bei ihnen Ratsuchenden (strenge
Bestrafung). Landfremde Wicker sollten gar nicht erst aufgenommen werden‘!*?

1ne 1Ur VO  - Hedemann-Heespen"“ genannte gemeinschaftliche Verordnung
VOo  ; 1641 soll ebenfalls UTr Landesverweisung fur ‚„„Hexen“ angeordnet haben
die Bestimmung wird sich ohl entgegen Hedemann-Heespens Formulierung
wieder 1U auf Wicker etc zogen haben
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Fassen WIT zusamımen, fällt fur die königliche Zauberei-Gesetzgebung auf,
da{(s die Bestimmungen VO: 1558, 1600, 1647 un! auch wieder die VO  ; 1698
ubereinstimmend 1Ur die milder bestrafende unschädliche Zauberei ansprechen,
un da{ wel ezesse (von 1576 un sich die willkurliche Verhängung
VO  - Todesstraten wenden. Ausnahmen Vo  n dieser Regel bilden nu die VOo  » KOnig
Christian 1606 un 1663 erlassenen Verfugungen, die neben Wickerei auch mit
dem Tod bestrafende „eigentliche Hexerei“ un! Teufelsbundnis e1nmnen

Im Gottorter Anteil geht die Tendenz VOo  3 schärferen Zauberei-Artikeln iın
Johann Adolfs Eiderstedter Landrecht (1591) un Husumer Stadtrecht (1608) die
beide Teufelshilfe bzw -bundnis kannten und mıit der Todesstrate belegten,
eiıner gemäßigteren Haltung: In Friedrichs 111 Konstitution VO 1641 blieben nicht
LIUT Schadenszauber un! Teufelsbüundnis aMzZ unerwähnt, sondern zugleich
werden darin auch allzu haltlose Beschuldigungen ın hre Schranken verwlesen.

Die gemeinschaftliche Gesetzgebung hielt sich muıiıt ihren Verordnungen VO  - 1623
un 1641 1m Rahmen dessen, wWas als gemäßigt charakterisiert wurde. Wenn dies
1n den genannten Jahren der Fall ist, obwohl der der eit regierende Konig
Christian fur seinen Anteil schärfere Bestimmungen erlief, sind die
gemeinschaftlichen Verordnungen ohl1wesentlichen dem Finfluß des Gottorter
Herzogs Friedrich 111 zuzurechnen, zumal s1€e inhaltlich den fur seinen’ Anteil
gegebenen Verfugungen entsprechen.

Andererseits ist bezüglich des gemeinschaftlich erlassenen Dithmarscher
Landrechts (1:567) das sich durch einen schärteren Zauberei-Artikel auszeichnet,
festzustellen, daß hier der Gottorter Einfluf (in der Person Tratzigers) 1ın

umgekehrter Richtung wirksam WaT Das Dithmarscher Landrecht stimmt
den ubrigen größerenüberhaupt 1ın der Zauberei-Frage inhaltlich mıit

Rezeptionsgesetzgebungswerken des bzw beginnenden Jahrhunderts, den
Landrechten für Nordstrand Johann der Altere) un Eiderstedt (1591) un!
dem Gtadtrecht fur Husum (1608) auffallend uberein.

Während sich die VO'  - Gottorf inıtnerte Zauberei-Gesetzgebung also 1n der
Anfangsphase, bis 17 erste Jahrzehnt des Jahrhunderts hinein, VO:  - der
königlichen negatıv abhob, ist fur die Kegierungszeıit KOnig Christians
diesbezüglich eın Rollentausch zwischen Gottort un! Kopenhagen eststellbar.

[Die Auswirkung der Gesetzgebung

Die genannten Unterschiede (insbesondere) 1n der königlichen un! Gottorter
Gesetzgebung werten die Frage auf, ob un! inwieweiıt sich ıne unterschiedliche
Intensität‘ der Hexenverfolgung 1n den Landesteilen nachweisen _läßt.

Die Hexenprozesse 1mM königlichen und Gottorter Anteil

Insgesamt wurden 1ım königlichen Anteil Personen als Hexen bzw Zauberer
verfolgt, 1 Gottorter Anteil hingegen 126
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Dieser Befund legt die Interpretation nahe, da{fs der Gottorter Hof offenbar
stärker ZU! Hexenverfolgung angetrieben hat als der königliche, sofern INan

voraussetzen kann, da{fs die beiden Anteile der Landesherren twa gyleich groß
K, annähernd gleiche inwohnerzahlen aufwiesen.

Der Vergleich mMu durch Einbeziehung der zeitlichen Perspektive erganzt
werden.

Zunächst F5ällt au£; da{fs 1mM Gottorfer Anteil schon 1530 (in Kiel) der erste Prozeß
stattfand un weıtere In den vierziger un! funfziger Jahren folgten, fur die
königlichen (Gebiete hingegen erst au dem Jahr 1561 1ne erste Verfolgung (in
Suderdithmarschen) bekannt ist Fur die eıit bis 1600 sind 1 königlichen
Gebiet Prozesse 1ın Hexen- bzw Zaubersachen Jdie sich aber auf Ur

Gtädte un! ıne Landschaft beschränkten: Insbesondere Heiligenhafen trıtt mıiıt
Fällen 1ın den Jahren 1576 hbis 1583 hervor, daneben erscheinen Flensburg (mit

Angeklagten), Oldesloe un: Suderdithmarschen (mit Je Beschuldigten) auf der
Liste der ‚„„‚Hexen”‘ Prozedierenden. Fur den Gottorfer Anteil ließen sich fur
die eit VO  - 1530 bis Zu Jahrhundertwende hingegen Fälle ermitteln, wobei die
Phase ab 1561 (in der auch unter der königlichen Herrschaft Prozesse nachweisbar
sind) fast MNUur ebenso viele Fälle aufweist wıe der königliche Anteil, nämlich
[Die Gottorter Verfolgung weicht aber VO  - der königlichen insofern ab, als s1e
weniıiger konzentriert War In funf Amtern (Neumunster, Tondern, Eiderstedt,
Norderdithmarschen un! Föhr) un! funf Städten (Schleswig, Eckernförde, Kiel,
Husum un Oldenburg) 2ing INa 1er ‚„‚Hexen“ VOT Die stärker lokal
bedingten Ursachen (das Wiederaufflackern einmal begonnenen Prozedierens

‚„Hexen“‘ In einem rt) spielten 1ın den Gottortfer Prozessen des
Jahrhunderts demnach ıne geringere Rolle als ın den königlichen.

Die innere Struktur der Hexenverfolgung bis 1600 1mM königlichen Anteil steht
mit einer 95prozentigen ate Todesopftern augenscheinlich 1m Widerspruch
dem gemäßigten Inhalt der königlichen Zauberei-Vorschriften jener eıit Die 1MmM
Gottorter Anteil 0g och höher liegende Zahl der Todesopfer (98 Yo) kann
hingegen 1n Analogie den dort erlassenen schärferen Vorschriften gesehen
werden.

ach der Jahrhundertwende ahm die Zahl der Prozesse 1n beiden Landesteilen
A allerdings verteilen sich die fur den königlichen un fur den Gottorfer
Anteil bekannten Fälle auf fast siebzig bzw mehr als achtzig Jahre Unter den
Gottorfern and der letzte Prozef(s 1682 sta unter den königlichen Landesherren
1668 (wenn I1a  - VO  - einem spaten Freispruch eiıner A Mexe‘‘ 1mM Jahr 1752 absieht).

Die Schärfe der Prozesse verminderte sich 1 Jahrhundert 1n beiden
Landesteilen: Im königlichen Anteil fielen jetz u  — och %o unı! 1 gottorfischen
UTr D %“ aller Angeklagten, fur die der Ausgang bekannt ist, der Beschuldigung
zu Opfer

Der Vergleich ergibt, da{fß der konkrete Ablauf der Verfolgung hinsichtlich der
inneren Struktur mıit der inhaltlichen Entwicklung der Zauberei-Vorschriften füur
beide Anteile L1IUT teilweise 1mMm Einklang steht Den anfänglichen scharfen Gottorter
Bestimmungen entspricht ıne besonders hohe Todesrate 1M Jahrhundert, un:!
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der Wechsel einer gemäßigteren Haltung 1M Jahrhundert macht sich
entsprechend 1ın einem Wandel der inneren GStruktur der Verfolgung bemerkbar.
Fur den königlichen Anteil lassen sich hingegen solche Analogien nicht feststellen.
Vielmehr steht hier die hohe Todesrate des Jahrhunderts der offenbar
gemäßigten Einstellung des Landesherrn 1m Widerspruch, un! umgekehrt milderte
sich die Schärtfe der Verfolgung gerade 1n einer Zeit, 1n der die königlichen
Zauberei-Bestimmungen ine negatıve Tendenz zeigten.

Die Wirkung der einzelnen Gesetze

Die genannten Abweichungen geben Anlads, sich nochmals den einzelnen
Gesetzen der Landesherren zuzuwenden: Es ıst fragen, welche Stellung die
einzelnen Vorschriften konkret In der Verlaufskurve der Verfolgung einnehmen
un! inwieweit fur 61€e überhaupt eın Einfluf( auf Zahl un Durchführung der
Prozesse nachgewiesen werden kann

Der Zauberei-Artikel 1 FEiderstedter Landrecht VO:  - 1591 iıst entweder 1n seinem

Geltungsbereich fast gänzlich ohne Wirkung geblieben, oder aber das
Aktenmaterial ist weitgehend verlorengegangen: Fur die eit ach 1591 ıst au

der Landschaft Eiderstedt ZIUT eın einzıger Proze( au  N dem Jahr 1654 bekannt.
(Auch vorher UTr 1581 rel Frauen angeklagt worden.)

Da auch fur Husum 1U  I TE Prozesse au  dr dem Jahr 1589 belegt sind, ıst fur die
Zauberei-Bestimmung des Husumer SGtadtrechts VO 1608 ebenfalls keine
Auswirkung nachweisbar. Die herzoglich gottorfische Konstitution VO

1641, die sich durch 1ıne gemäfßigte Vorschrift ber Z auberei auszeichnet, ist
zeitlich 1n die lange schleswig-holsteinische Verfolgungswelle VO:  - —1
inzuordnen. Im Gottorter Anteil zeichnen sich währenddessen wel Wellenbe-

ab 1630 — 1639 un! 1641 1643 mıit bzw Verfolgten. Dabei Fällt
auf, dafß sich der Anteil der milder Bestraften un! Freigelassenen den Fällen
muıiıt bekanntem Ausgang VOo o ıIn den Jahren —1 auf %o 1n den
Jahren —1 erhöht. Demnach scheint sich Friedrichs 111 Konstitution
tatsächlich DOS1t1V auf die Durchführung der Hexenprozesse ausgewirkt haben
Allerdings mu{f dagegengehalten werden, da{s die steigende Rate VO:  —

Freilassungen un! milderen Bestrafungen 1n der Endphase der großen
Verfolgungswelle (bzw der wel Wellen 1 Gottorter Anteil) auch anders erklärt
werden kann Gemäfs Midelfort könnte I1la  - darin die Auswirkung einer
‚„„Vertrauenskrise”“ sehen: Demnach waren 1 Verlauf der Verfolgung unter den
beteiligten Richtern wıe auch bei der Bevölkerung Z weifel der Richtigkeit des
scharfen Verfahrens aufgekommen, die ıne größere Vorsicht eım rozedieren
bewirkt hätten?*4*.

Die Frage, ob die 1n der Verfolgung selbst gesammelte Erfahrung der Beteiligten
oder aber die gemäßigte Konstitution Friedrichs 111 fur die Milderung der Prozesse
VO:  . größerer Bedeutung WAär, annn nicht entschieden werden.

Die VO  3 königlichen Landesherren 1558 un 1600 erlassenen Z auberei-Bestim-
mMuUunNgen füur Flensburg, die lediglich Landesverweisung fur Wicker vorschrieben,
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hatten icht die Wirkung, die I111an erwarten könnte: Nur 1n VO  - Fäallen mıiıt
bekanntem Ausgang kamen die Angeklagten 1n Flensburg muıt dem Leben davon.

Der Kalundborger Rezefs VO:'  —; 1576 wandte sich Mißstände, die demnach
vorher 1n der Verfolgung aufgetreten eın mussen. Wenn U aber fur den
königlichen Anteil außer wel Fällen VO:  - 1561 un 1564 keine weiıteren

Hexenprozesse VOT dem Rezef(s bekannt sind, IMUu (sofern nicht ıne wesentliche
Lucke 1ın der Überlieferung vorliegt) der königliche Erlafs als Reaktion auf
andernorts gemachte Erfahrungen verstanden werden: Im Jahr 1575 auf
dem (jut Kollmar vier Frauen un wel Maänner verbrannt worden, un! auf Haselau
un Seestermuhe hatte auch jeweils mindestens ıne Verbrennung gyegeben142
(Angaben daruber, ob 1er ganz besonders willkurlich verfahren worden WAar,

liegen leider nicht vor.) Ausgerechnet 1mM Jahr des KRezesses, 1576, begannen
jedoch 1ın der königlichen SGtadt Heiligenhafen ıne Reihe VO  } Hexenprozes sen, die
bis Zu Jahr 1583 insgesamt Todesopfer forderten, ohne dafß auch 1U 1ın einem

145einzıgen Fall eın Freispruch oder ıne mildere Bestrafung nachweisbar ware
die Todesurteile, wI1e 1mM Rezefs verlangt, VO: der höheren Instanz bestätigt

wurden, ist nicht bekannt
Die Androhung der Todesstrafe fur „‚eigentliche Hexerei“ 1n der königlichen

Verordnung VO:  > 1606 hatte anscheinend ebenfalls keine onkreten Auswirkungen:
ach wel Ausweisungen au Flensburg en Wickerei 1 Jahr 1608 fanden die
nächsten Prozesse 1MmM königlichen Anteil uüuberhaupt erst wieder 1618 bis 1620 1n
Meldorf STa Dort fielen insgesamt sieben VO:  - elf Frauen der Anklage Zu Opfer,
aber immerhin vier erreichten einen Freispruch““*.

uch fur das königliche Reskript VO)  » 1623 un! den Rezefß® VO  .} 1643, der erstmals
das Teufelsbundnis explizit ansprach, ist keine konkrete Auswirkung erwlesen.
Nur 1ne Verbrennung ın Heiligenhafen fand 1646 statt‘®? un! 1647 wurde 1
Amt Rendsburg ıne Frau freigelassen“. Bis xx Jahr 1666 (in dem 1 Amt
Rendsburg ıne Frau allerdings auch Ur des Landes verwılesen wurde)**/ ist dann
fur den königlichen Anteil uberhaupt eın Hexenprozefs bekannt. Man könnte
darin eine Folge des gemälßsigten Charakters des Zirkularreskripts VO)  - 1647 sehen.

Die Wiederholung des Kalundborger Rezesses 1 Jahr 1686 hat offensichtlich
keinen Bezug auf Hexenprozesse 1mMm königlichen Anteil, denn der letzte Proze{(s VOT

Erlafß der Verordnung hatte 1er schon 1668 stattgefunden. Es wurde auch bereits
betont, dafß die neuerliche Einschränkung der Willkur VO  - Untergerichten als
Reaktion auf Ausschreitungen der Patromonialgerichtsbarkeit (von seiten
Rantzaus) verstehen ist

Das gemeinschaftlich erlassene Dithmarscher Landrecht VO  - 1567 hat durch die
Aufnahme der relativ scharfen Zauberei-Vorschrift die Hexenverfolgung offenbar
nicht verstärkt: Fur die eıt ach dem Inkrafttreten des Landrechts ist fur
Dithmarschen 1U  — die Freilassung einer Angeklagten 1m Jahr 1597 1n Meldorf
bekannt“*?, dann folgen erst wieder 1n den Jahren 1618 bis 1620 die obengenannten
elf Meldorter Prozesse (mit sieben Toten un! eiıner Freilassung) un 1639 der
Freispruch einer Verdächtigen ebenfalls VOT dem Meldorter
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Die gemeinschaftliche Verordnung VOo 1623 folgte auf ıne eit größerer
Verfolgungswellen: 1612 bis 1615 un 1617 bis 1620 insgesam und 271
Personen un! 1mM Jahr 1622 nochmals ‚„Hexen‘‘ angeklagt, un VO  — diesen
Beschuldigten verbrannt oder Zu Tode gefoltert worden (d /
derer, fur die der Ausgang des Prozesses bekannt ist) Wenn die Verordnung
trotzdem „‚eigentliche Hexerei” un! Schadenszauber HaAaMZ unerwähnt ließ, ist 1es

erstaunlicher. sich au  n der weıteren Entwicklung allerdings ıne konkrete
Auswirkung dieser gemäfßigten Haltung ablesen läfßt, ist zweiftfelhaft: Auft den
gemeinschaftlich reglerten Teil bezogen, sind schon ur die Jahre ab 1618 bis Zzu

FErlafß der Verordnung keine Prozesse bekannt; wenn danach 1623 bis 1630 außer
einem einzigen Prozefß 1629 (auf Rantzau) ebenfalls keine Verfolgung nachweisbar
ist, annn Ian diese Tatsache demnach nicht einfach der Verordnung, zuschreiben.

Die gemeinschaftliche Verordnung VO  - 1641 (die inhaltlich muıt der 1623
erlassenen übereinstimmt) €51]t zeitlich 1ın die schlimmste Verfolgungsphase VO  .

1629 bis 1643 Bis 1640 bereits Personen angeklagt worden. Wenn
diesem Zeitpunkt ıne Verordnung uber Zauberei wiederum 1U  — die harmlose
Variante dieses ‚Delikts anspricht, liegt die Annahme nahe, da{(s auf seiten
Friedrichs E die Intention bestand, mäfßigend auf die Verfolgung einzuwirken.

Tatsächlich bricht die Verfolgungskurve 1643 abrupt ab; ob allerdings die
Verordnung dabei ıne Rolle spielte, ist fraglich. Eher könnte INa  - den Finfall der
Schweden 1mMm selben Jahr dafuüur als Erklärung eranziehen. Trevor-KRoper hat, auf
Mecklenburg bezogen, überzeugend dargelegt, da{(s der dortige Rüuckgang der
Mexenprozesse während der dreißiger Jahre des Jahrhunderts offenbar der
schwedischen Fremdherrschaft zuzuschreiben ıst Demnach haben sich die
landfremden Besatzungstruppen als Außenstehende nicht 1ın die innergesellschaft-
lichen Konflikte eingemisch  t150 Entsprechendes könnte auch Fur Schleswig-
Holstein 1mM Jahr 1643 gelten.

Die Einordnung der Zauberei-Vorschriften 1n den Verlauf der Hexenverfolgung
hat ergeben, da{(s sich überwiegend keine onkreten Auswirkungen der
Bestimmungen nachweisen lassen. In den beiden Fällen, eın posıtıver Finfluf(
auf die Verfolgung als möglich erschien, mu{fßte zugleich eingeraumt werden, da{fß
die Mäfßigung bzw zeitweilige Beendigung des Prozedierens ‚„Hexen““
mindestens ebenso einleuchtend durch andere Faktoren erklärt werden annn

Fs hat sich also gezeigt, da{fs der Verlauf der Hexenverfolgung keineswegs als
bloße Funktion der jeweiligen gesetzlichen Grundlagen verstehen ist Weder
iıst möglich, konkrete Auswirkungen der einzelnen (Gesetze (im negatıven oder
posıtıven Sinne) sicher nachzuweisen, och stimmen die grundsätzlichen
Tendenzen VO  — Gesetzesinhalten einerseılts un! Verlauf un Gtruktur der
Verfolgung andererseits 1n jeder Hinsicht uberein. Die 1 Gegensatz Zzu Inhalt
der Gesetze beobachtbare Schärte der Prozesse des königlichen Anteils 17

Jahrhundert MUu durch außerhalb der posiıtıven Gesetzgebung liegende Grunde
bedingt eın Die Gemengelage der Gottorter un! landesherrlichen Gebiete
begunstigte zweiftfellos eın Übergreifen der schärteren gottorfischen Handhabung
der Hexenfrage auch auf die uübrigen Teile des Landes.
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Die Milderung der Verfolgung 1MM Jahrhundert steht unter Umständen muıiıt
ihrer quantıtatıven Ausdehnung 1M Zusammenhang: Die Verstärkung der
orthodoxen Kirchenzucht brachte eiıne intensıvierte Bekämpfung der Zauberei,
Wickerei etc mıit sich, die 1mM wesentlichen als eine (landes-)kirchliche Aufgabe
angesehen wurde. Vielleicht kamen aus diesem Grunde mildere Bestrafungsarten
häufiger Zr  I Anwendung

DIE HALTITUNG DER GEISTLICHKEIT

Den Pastoren mu(fßte 1 Rahmen des landesherrlichen Kirchenregiments eine
nicht unbedeutende Rolle bei der Verfolgung VO  - Zauberern etic zukommen. Sie
aitien gehalten, durch das Mittel der Beichte solche Zauberer ausfindig
machen un! den Generalsuperintendenten bei ihren Kirchenvisitationen
melden151 Als kirchliche Disziplinierungsmittel standen insbesondere der
Ausschlufß VO Abendmahl un! die ‚‚offenbare Kirchenbuße‘“ Zu  —+ Verfügung, die
wohl 1n jedem Fall eıne Verstärkung der Geruchte un insofern auch ıne konkrete
Gefährdung der Betroffenen bewirken mufßten!*.

Die konkrete Haltung der Geistlichen gegenuber den Hexenprozessen Warl

individuell verschieden. In einem Fall au  n der Gtadt Rendsburg, 1666, trieben die
Pastoren schärferem Vorgehen die inhaftierte ‚„Hexe  11153‘

Im Jahr 1674 wandten sich der Generalsuperintendent D Niemann un! die
Prediger VO'  - Oldenburg schriftlich den Gutsherrn Brockdorf Uunı!| erinnerten ihn

se1ine Pflicht, „„seıness ambts 1n abstrafung der Bösen““‘ walten: Gemeint Warlr

die auf dem Gut (saarz ebende angebliche Hexe Elsche Schmedtsche, die dann
atsächlich (auf Anklage hin) eingezogen un! verbrannt wurde*°*

In seiner Paritionsschrift VO 1686 betonte Christoph Rantzau, die Prediger
1ın Lutjenburg un Susel hätten seinen FEiter 1n der Verfolgung VOIl Hexen gelobt”*””

Andererseits gibt jedoch Fälle, 1n denen eın posıtıves Eingreifen VO:  -
Geistlichen nachweisbar sc#. 1615 Walr der Pastoör; der fur ıne auf dem (GGut
Windeby angeklagte Frau die Verteidigungsschrift verfaßte  156.

[DDie Rantzauschen Hexenprozesse VO: 1686 fanden dadurch ihr Ende, daß der
Pastor VO:  . Giekau, Johann Christoph Linekogel, (parallel ZU Obersachwalter
Crane) fur die Einleitung eines fiskalischen Untersuchungsverfahrens
Rantzau sorgte157 Allerdings ijefert der letztgenannte Fall gleichzeitig auch
wieder einen Beleg negatıven Verhaltens: Obwohl Linekogel schon 1686
anläßlich einer Generalkirchenvisitation In Giekau den Wunsch ach eiıner
Untersuchung der KRantzauschen Verfahren vorgetragen hatte, hatte der
Generalsuperintendent och die Gluckstädter Kanzlei daruber nicht
u unterrichtet!>°®

Insgesamt gesehen, werden die schleswig-holsteinischen Geistlichen sich
gedanklich 1MM Rahmen des orthodoxen Hexenglaubens bewegt und, ihrer Funktion
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und ihrem Auftrag entsprechend, eıner verstärkten Verfolgung der ‚Zauberei‘
beigetragen haben

In diesem inne ordnet sich auch die literarische Tätigkeit des Pastors VO:  n

ein In wel dieSterup, Peter Goldschmidt, Schriften verteidigte
Hexenverfolgung un die ihr zugrunde liegenden Vorstellungen: 1698 erschien eın
‚„Höllischer Morpheus””, der insbesondere als Reaktion auf das ekannteste Werk
des Verfolgungsgegners Balthasar Bekker („Bezauberte Welt”, verstehen
ıSst, un! 1705 wandte sich ın seiner Schrift ‚„„Verworftfener Hexen un
Zauber-Advokat“ Thomasius. Goldschmidt hob ıIn seinen Werken
insbesondere das Ketzerische des ‚Hexerei-Verbrechens‘ hervor, während das
Schadentun aum berucksichtigte159

Etwas positıver scheint sich davon aber offensichtlich das VOIN dem Nortorter
Pastor Samuel Meiger schon 1587 verfaßte Werk ‚„„De Panurgia Lamiarum““‘
abzuheben. In seiner Behandlung der ‚„„teuflischen Sunden‘‘ der ‚„Hexen“‘ stand
Meiger voll un! gaMzZ auf dem Boden des zeitgenössischen Hexenglaubens. Dies
hat Hedemann-Heespen azu veranlafßt, Meigers Schrift als die Hexenverfolgung
vorantreibenden ‚„Hexe  ammer Schleswig-Holsteins” bezeichnen*®® un:
ahnlich beurteilen auch Heberling un! Paulus die Wirkung Meigers?®”.
Demgegenuber stellt aber Feddersen mehr die positıiven Aspekte der „Panurgia”“
1in den Vordergrund: [Der Vertasser Gel fur „‚eiıne schonsame un! vorsichtige

162Behandlung der lortur“ bei den Hexenprozessen ‚„kräftig“ eingetreten
Wenn INa bedenkt, dafß Autoren, die verfahrensmäßsige Ungerechtigkeiten,

insbesondere die Folter, ablehnten, schon vielfach als Gegner der Hexenverfolgung
angeführt werden, oga 1n Fällen, diese och selbst 1im Hexenglauben befangen
©  ; kann mman Meigers Schrift wohl tatsächlich als gemäßigt bezeichnen.

In welchem Umfang die Hexenschriften der beiden Pastoren 1ın Schleswig-
Holstein verbreitet un! wIıe sS1€e rezıplert wurden. ıst nicht bekannt.

AUSMASS UN SCHARFE DE ERFOLGUN
DE ERSCHIEDENARIIGE ERICHISBEZIRKEN

Die besondere Rolle der Guter als JIräger der me1lsten okalen Verfolgungswellen
wurde bereits angesprochen. Eine Beurteilung ist aber TSt durch einen Vergleich
der verschiedenen Arten VO  - Gerichtsbezirken möglich.
Von den 462 1ın Schleswig-Holstein insgesamt geführten Hexenprozessen fanden

In Amtern un Landschaften (außer Fehmarn), 142 1ın Städten, UD auf Gutern
un! unter der Gerichtsbarkeit der Klöster Preetz un! I.übeck“f3 sta Fehmarn
ıst muiıt Fällen vertreten.

Ein quantıitatıver Vergleich ist problematisch, weil keine Angaben uber die
inwohnerzahlen der unterschiedlichen Gerichtsbezirke vorliegen.

Jedoch ergibt sich auf Grund der Aufstellung der Gerichtsorte, fur die größere
un! mittlere lokale Verfolgungswellen verzeichnen sind (vgl 0.) folgende
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Abstufung Den adligen Gutern, die Verfolgungsausmafs der Sopitze stehen
Die Preetzerfolgen Fehmarn die Gtädte unı! erst dann die Amter

Klostergerichtsbarkeit iımmt (mit der großen Verfolgungswelle VOI 1666
andererseits aber fehlenden mittleren Prozefßwellen) eiNne mittlere Position eln

unter der Lubecker Klostergerichtsbarkeit kam keiner stärkeren Verfolgung
Die besondere Schärtfe der Verfolgung auf den (Gutern bringt Heberling”®“ mıi1t

der Verfahrenstorm Zusammenhang Er betont auf den Gutern sSe1 ein dem
Inquisitionsprozefß annähernd entsprechendes Verfahren ublich gCeWESECHN ort Gel

selten VO'  — Ankläger die Rede dessen Gtelle ohl den meılsten Fällen der
Gerichtsherr eINgENOMUNEN habe Abgesehen davon, da{s Heberling den Begriff

Inquisitionsprozeis iınne Schmiüidts nicht adäquat gebraucht 167 Se1inel

Darstellung aber doch 1Insoweılt zuzustimmen als eın Abgehen VO' Privatank-
lage-Prinzip durchaus Forcierung der Hexenverfolgung beitragen konnte

Fur den Vergleich der Verfolgung den verschiedenen Arten VO

Gerichtsbezirken bietet sich als welılteres Kriterium wieder die jeweilige i1NeTe

GStruktur der Verfolgung
Es versteht sich VO:  - selbst, dafl ; den A mtern die Intentionen der Landesherren

ehesten Z Tragen kommen mußfßlten Insofern iıst der Charakter der
Verfolgung diesen Bezirken besonders aufschlußreich

Wenn VO  - allen schleswig holsteinischen Amtern Verfolgten U  —_ o der
Anklage Ar Opfter fielen, %e hingegen milder bestraft un!| Y freigelassen
wurden, kann I1a  - den Landesherren en posıtıven Einfluß auf die Rechtspraxis
zusprechen.

Bei gesonderter Betrachtung der Anteile ergeben sich fur die königlichen Amter
e Todesopfer keine mildere Bestrafung, dafur aber Ya Freilassungen den

gottorfischen Amtern sind dagegen L1IU  —_ %o Todesopfer V milder Bestrafte
un / Freigelassene verzeichnen

Die Gottorfer Amtsgerichte sich also als och gemäßigter als die
königlichen Fur die Könige iıst allerdings 1Ne konkrete Einflufßnahme auf die
Behandlung der Hexenfälle auch nirgends bezeugt die Entscheidung lag ohl eher
bei den Beamten zumal der König Dänemark residierte  165 Demgegenuüber sind

Reihe Gottorter Hexenprozesse Befehle der Herzöge hre Amtleute
nachweisbar

Interessant IctT auch 111e Untergliederung der Amter ach ihrer Zugehörigkeit
ZU Kezeptions oder yske Lov Gebiet LEiner Quote VO  . O Todesopfern
den Amtern jutischen Rechts stehen 1U O Todesopfer denen des
Rezeptionsgebiets gegenuber.

Iso gerade da: der furstliche Einfluf£( stärksten durchdringen konnte,
den Amtern macht sich auch der höhere Rezeptionsgrad gHaAaMNZ aufsergewöhnlich

stark bemerkbar (Nur VlieT der dreizehn Rezeptionsämter gehörten :
königlichen Anteil ——

In den Städten lag die KRate der Todesopfer muıiıt %o höher als den Amtern
(5 %a der Angeklagten wurden 1er milder bestraft un! o freigelassen n D A
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Dabei weichen die gottorfischen GStädte (mit Yo Todesopfern) L11UTI geringfugig
VO:  » den königlichen (90 Yo) ab

ingegen ist ıne Irennung ach der Zugehörigkeit ZUuU Kezeptions- bzw
Jyske-Lov-Gebiet auch 1er wieder aufschlußreich: Fur die unter dem jutischen
Landrecht stehenden GStädte ist ıne Todesrate VO: D ermitteln, hingegen
macht der Anteil der Todesopfer 1n den Städten des Rezeptionsgebietes % aus

Wenn der FEinfluf der Kezeption sich 1ın den holsteinischen Gtädten anscheinend
negatıv ausgewirkt hat, steht dieses Ergebnis 1mM krassen Gegensatz dem Befund
In den Amtern, sich bei höherem Rezeptionsgrad ıne Mäßigung des
Prozedierens bemerkbar machte. Es fragt sich, ob die größere Schärte der
Verfolgung 17n den holsteinischen GStädten nicht eher auf andere Ursachen
zuruckzufuüuhren iıst

Im Jahrhundert trıtt die größere Schärte 1ın den holsteinischen Städten ganz
besonders hervor: In dieser Periode fielen alle erfalßten ‚‚Hexen‘‘ ausnahmslos der
Anklage ZUuU pfter, während der Anteil der Todesopfer 1mM Jahrhundert LUr

bei % lag In den ‚Jyske-Lov-Städten‘ cank die Rate VO:  > zunächst e auf
B

Die Patrimonialgerichtsbarkeit zeichnete sich nicht LU  — durch eın auffallend
großes Ausmafßl der Hexenverfolgung au (wie au  Wr der Verteilung der lokalen
Verfolgungswellen deutlich wurde), sondern auch durch besondere Schärtfe 1n der
Durchführung: Von den insgesamt aD Angeklagten (auf Gutern) fielen %,
der Beschuldigung zu Opfer, während LU %o milder bestraft un! S
freigelassen wurden. 1e5 ıst zugleich der einzıge Fall, einmal die Kate der
Freigelassenen geringer ist als die der milder Bestraften.)

1Ne zeitliche Untergliederung ergibt fur das Jahrhundert Verfolgte, wobei
alle 30, fur die der Ausgang bekannt ist, verbrannt oder Tode gefoltert wurden.
Fur das Jahrhundert äflt sich bei insgesamt Angeklagten eın Anteil VO  j %“
Todesopfern ermitteln.

Hexenverfolgungen auf Fehmarn sind TST au dem Jahrhundert bekannt:
Zwischen 1622 un! 1664 wurden 1er Personen angeklagt, fur die allerdings
In Fällen der Ausgang unbekannt ist Fur die restlichen Verfolgten ergibt sich
ıne Kate VO  - %o Todesopfern gegenuber W % Freigelassenen.

(Gemessen den andernorts fur das Jahrhundert ermittelten Verhältnissen,
WarTr die Überlebenschance der 1ın Fehmarn Angeklagten also geringer, wWei1ıll auch
och g aIlZ geringfugig höher als auf den (G;utern.

(In Fehmarn ist die Überlieferung allerdings recht luckenhaft Die 1mM Jahr 1626
1ler durchgeführte inquisitorische Verfolgung ist LU  — sekundär belegt, un fur
H AanzZ Vagc Angaben uber ihr Ausmaf{fs [ viele“‘] wurde LLUT die Zah_l „10“ eingesetzt,
obwohl eın och größerer Umfang der Verfolgung anzunehmen ist.)

Unter der Gerichtsbarkeit der Klöster Preetz un! Lubeck wurden insgesamt
Personen als Hexen verfolgt. In %e der Faälle endeten die Prozesse mıiıt dem Tod
der Angeklagten, die Überlebenschance der ‚‚Hexen‘“‘ In diesen Bezirken hielt sich
also 1 Rahmen des Durchschnittlichen.



142 Birgit Hoffmann

Fur die innere Struktur der Verfolgung 1n den einzelnen Arten VO)

Gerichtsbezirken ergibt sich die gleiche Abstufung wıe fur den außeren
(quantitativen) Ablauf: Die Guter stehen ın der Rate der Todesopfer der Spitze,

folgen Fehmarn, die SGtädte un! die Klostergerichtsbarkeit, un! 1ın den Ämtem
wurde uberhaupt mäfßfigsten verfahren.

DIE OTIVE DE HEXENVERFOLGER
Aus welchen Grunden haben sich ımmer wieder Menschen gefunden, die

Mitburger der Hexerei beschuldigten? Was die Motive der Hexenverfolger?
Bei dem Versuch, diese Frage beantworten, soll zwischen verschiedenen

Gruppen differenziert werden: Inquisitoren un Privatanklägern, Scharfrichtern
un! Gerichtshaltern.

Inquisitoren und private Ankläger
Nur fur den Inquisitor Berend Nobis (wie auch seinen Kollegen) könnte an,

uber iıne besonders ausgepragte Hexenangst un! einen daraus resultierenden
Verfolgungsdrang hinaus, auch finanzielle Interessen geltend machen: Als
Inquisitor auf Fehmarn soll immense Geldforderungen gestellt haben®°, un
auch spater, als Advokat der Hexenankläger, brachte ihm 1ıne verstärkte
Verfolgung mehr Profit!®”

Entsprechend kann naturlich auch bei allen übrigen 1n Hexensachen
herangezogenen Advokaten eın materielles Interesse vorausgesetzt werden.
Allerdings ist ber das Wirken solcher Juristen wenig bekannt

Fur die priıvaten Hexenverfolger ntfällt das Motiv der Bereicherung, vielmehr
war das Klagen Hexen auf rund der Burgschaftspflicht muıt einem Risiko
verbunden. Es gab einige Fälle, die zuungunsten der Ankläger ausgingen: Im Jahr
1591 wurde 1M Lubecker Stadtstiftsdorf Klotzin 1ne Klage Hinrich Wegeners

die Meislan zunächst abgewiesen; auf eın erneutes Drängen hin wurde
schließlich doch eın Vertfahren eingeleitet, das aber darauf hinauslief, daß der
Ankläger bis A RR Erbringung besseren Beweises inhaftiert wurde. ach
funfwöchiger aft wurde dann auf Bürgschaft entlassen, wurde aber 7U

Zahlung der beiderseitigen Gerichtskosten SOWI1eE einer Bruche VO:  - Mark das
Kloster verurteil t168.

Der bereits genannte Fehmarner Hexenverfolger Peter Wilken, der 1650/51 ine
IL Kette VO  - Prozessen auslöste un! darin auch als Ankläger fungierte, brachte
sich selbst durch eın Prozedieren schließlich '„, den Bettelstab‘, obwohl vorher
recht wohlhabend gewesen eın mu{(g}6°* (Ob seine Verluste au Freispruchen der
Angeklagten resultierten oder au der Zahlung der Gerichtskosten 1ın Fällen
unbemiüittelter ‚„‚Hexen”, ıst nicht bekannt.)

/ war ıst die Zahl solcher Faälle recht gering, aber GS1€e machen doch deutlich, da{fß
prinzipiell eın Risiko fur den Ankläger gegeben WarT
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Trotzdem fanden sich immer wieder Ankläger. Wo einzelne nicht bemiüuttelt
J Burgschaft eisten, schlossen sich mehrere oder gleich gaANZE

Ortschaften Zzusarmmımen 50 wollten 1667 1m Bordesholm alle Einwohner
Milkendortfs fur die Kosten des Verfahrens die ‚„‚Hexe“‘ TIrinke Köhler
aufkommen”®, un au der Stadt Eckernförde wurde schon der Proze( bel
Kruse 1M Jahr 1635 angesprochen, sich insgesamt 145 Burger zusammenschlos-
sen, die Klage durchzusetzen.

Wo I1a  - nicht 1ın der Lage oder nicht gewillt Wal, ıne inanzielle Sicherheit
stellen, oder aber 1UT jeden Preis eın Verfahren durchsetzen wollte, erbot I1a  -

sich Ogar, sich ‚„„Fuß bei Fuflß setzen“‘ lassen, also celhbst zusarıımen mıt der
Angeklagten 171 Gefängnis gehen, bis die Richtigkeit der Anklage bewiesen
se1 Ein Fall ist belegt, 1n dem sich der Ankläger ga Zzusarmrmımen muıit der

172Beschuldigten foltern lassen wollte Was zeigt, wIı1e unkritisch die Bevölkerung
offensichtlich diesem Mittel der ‚Beweiserbringung‘ gegenuberstand.

[Die Motive der Ankläger fur ihr Vorgehen die ‚„„Hexen‘‘ sind immer wieder
dieselben: Ligene Krankheit, Bettlägerigkeit oder Tod Von Verwandten, Schäden

Korn oder jeh bildeten 1n Schleswig-Holstein durchgehend den Anladßs, die
vermeintlichen Verursacher solchen Übels verfolgen. Wo einmal eın Schaden
auf 1ıne ‚„„Zauberin” zuruckgefuhrt WAar, fanden sich STeis och zahlreiche andere
‚Zeugen’, die der ‚„‚Hexe“‘‘ alle ihnen entstandenen gesundheitlichen un materiellen
Schäden zuschrieben. Die Ankläger also 1n den me1lsten Fällen persönlich
materiell oder 1ın ihrer esundheit geschädigt un wollten die Schuldigen dafur
bestraft wIl1ssen; Nz religiöser Eiter 1mM eigentlichen iınne spielte auf dieser Ebene
prımar keine Rolle Teufelsbundnis un! -buhlschatft bildeten zunächst nicht den
Gegenstand der Anklage, diese Elemente flossen ohl vielmehr 1n den meılsten
Fällen erst 1mM Verlauf des Prozesses eın

Die Scharfrich fer

Die Scharfrichter spielten 1n der konkreten Durchführung der Hexenprozesse
ıne wesentliche Rolle Als ıne Art Untersuchungsrichter legten s1€e den
Angeklagten unter der Folter die Fragen VOT, ach denen sich die Geständnisse
jeweils richteten. In den Fällen, eiıne Abfassung VO:  . Frageartikeln VO:  } seıten
der Gerichtshalter bzw eingesetzter Notare nicht belegt ist, kann InNnan wohl davon
ausgehen, da{fs die Schartfrichter einen nicht unwesentlichen Einflufß nicht L1LUTr auf

173die Art, sondern auch auf den Inhalt der Befragung ausubten
In Quellen un! Sekundärliteratur zu  b schleswig-holsteinischen Hexenvertfol-

ZUNg bleibt das Wirken der Scharfrichter weitgehend 1 Dunkeln Nur einzelne
Rechnungen VO'  . Scharfrichtern sind überlietert. Diese Kostenaufstelungen
machen deutlich, da{fs sich der der Frohnen ach der Zahl der vollzogenen
Folterhandlungen richtete. Daraus kann InNanmn schließen, da{fß die Scharfrichter eın
materielles Interesse ausgedehnter Folter Ssowie schließlicher Exekution der
Angeklagten haben mußflten.

ıne entsprechende Einschätzung erfuhr diese Berufsgruppe auch 1n einem
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rte das 1666 VO:  } der Kieler Rechtsfakultät die Stadt Rendsburg (in Sachen
Lene erging. Der Kat der Stadt hatte angefragt, ob 1ne Wiederholung der Folter
zulässig el Der Rat cselbst befurwortete ıne nochmalige Tortur. Zur Begrundung
führte neben anderen Indizien die ubereinstimmenden Aussagen zweiler
Frohnmeister unı!| der ‚‚Gewette Diener“ d ach denen bei der Folter mıit der
Lene nicht naturlich ZUgegaANgeEN G1 un! der Teufel fur S1€e die Tortur ausgehalten
habe; die Angeklagte habe sich auch ach der Tortur gut bewegen un gehen
können un! habe offensichtlich keine Schmerzen verspurt ”®

Die Kieler Rechtsfakultät sandte jedoch einen abschlägigen Bescheid: ıne
Wiederholung der Folter Gc€e1 unzulässig, hingegen GE€l die ene auf freien Fuß

setzen un! ach Zahlung der Gerichtskosten des Landes verweisen!”>
In der Urteilsbegrüundung erkannten die Juristen die VO Kat angeführten

Indizien nicht Die Aussagen der Frohnen‘ uber den ‚verdächtig‘ guten
gesundheitlichen Zustand der Angeklagten ach der Folter wurden auf Grund
herangezogener Zeugenaussagen entgegengesetzten Inhalts als unrichtig un:!
parteiisch bezeichnet, un! die Scharfrichter un! Folterknechte wurden als
ungeeignete Zeugen zuruckgewiesen:

' Dann die Frohnen SCYN aut des einen Schreibens mıiıt solchem affectu einander
zugethan ut Filius, gul sunt U: persona, und uber dass sSe1ın sS1e homines viles,
crudeles, iınteressatiı affectionem ad Causarn habentes, constantıa vıta tortorum
vituperıum SUuUurm artıs Suae; confessione VeTO S1ve VeTa S1ve talsa, laudem ut
mMaxımum Iucrum, eX,  es quales testes, ut notum de jJure, 110  > SUnNt idonei

Dieses zeitgenössische Zeugnis bestätigt also in einem konkreten Fall die
Annahme, dafß das Verhalten der Scharfrichter 1n Hexenprozessen durch ihre
materiellen Interessen gepragt WaTrT

Wie sehr die Schartfrichter 1 allgemeinen verstanden, ihre Einkunfte
erhöhen, wird aus Artikel des Husumer Stadtrechts VO  - 1608 deutlich: Der
Artikel betont War einerseits, da{fs der ‚„„‚Nachrichter“, wWI1e bisher schon ublich,
fur se1ine einzelnen Handlungen gebührlichen Lohn erhalten soll, dringt aber
gleichzeitig därautf,; da{s einen gewlssen Satz PTo Tag fur die Haltung Uun!
Ernährung der Gefangenen nehmen habe In diesem Zusammenhang wird auf
die ungebührlich hohen Rechnungen der CWESCHNECN ‚„„‚Stockmeister“ hingewie-
1  >

Von einem der wenigen namentlich bekannten Scharfrichter au  N der Stadt
Oldesloe, einem gewlssen C arsten Rentzhausen, ıst bekannt, dafß durch seinen
Beruf recht grofßem Wohlstand kam Nachdem ihm König Friedrich 111 schon
1n einem Erlaß VO 1655 die „Heilung unotfener Schäden 1n heiler Haut”“
(wie Arm- un! Beinbruche un! Knochenquetschungen) erlaubt hatte, gestand
ihm 1n einem bereits desselben Jahres folgenden Erlaß das Recht E
seinen Scharfrichterdienst 1m Falle sSeINes Todes oder freiwilligen Rucktritts
einen seiner Söhne, falls dieser dazu geschickt sel, vererben; gleichzeitig
ubertrug ihm (ebenfalls mıiıt Vererbungsrecht) auch den Scharfrichterdienst
nebst der Abdeckerei 1in GStadt un! Segeberg. Diese Vergunstigung bestätigte
König Christian durch Erlaß VO 1670; 1n dem zugleich eın Dienstbezirk
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auf die Städte un! Kirchspiele Lutjenburg, Heiligenhafen, Bramstedt Kaltenkir-
chen un! Bornhöved ausgedehnt un! ihm auch das Verbinden un! Heilen offener
Wunden SOWeIlt ö16 VO:  . Quetschungen der Gilieder herruhrten erlaubt wurde
Diese Erweiterung seines Dienst- und Geschäftsbereichs mehrte och
Rentzhausens Wohlstand*”®

Dafs Maänner wWIe Rentzhausen aber sicherlich versucht haben, ihr Geschäft
einträglich wWwWI1e irgend möglich betreiben, also auch das Verfahren
‚„Hexen“ ihrem S5inne gestalten, liegt auf der and

ach dem Gesagten ist also anzunehmen dafß auch Schleswig Holstein die
Gruppe der Scharfrichter zumindest iner Verschärfung der Hexenprozesse
beigetragen hat vielleicht aber auch Ausdehnung Denn die Erpressung
der Gefolterten Z Angabe welterer ‚„Hexen lieferte GStoff für LTEeUe Prozesse!”

Die Gerich tshalter

Materielles Interesse der Verfolgung VO:  . ‚‚Hexen wird auch teils den
Gerichtshaltern zugeschrieben ach Heberling scheint Schleswig Holstein
den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts die Ansicht verbreitet geWESECHN ein

da{s die Kontiskation der Guter VO  . verbrannten ‚‚Hexen” statthaft el Wie der
Vertasser betont liegt ‚„„der Grund fur manches Hexensuchen un! Inquirieren
leider allzu klar Tage Man betrachtete offensichtlich die Hexenprozesse als
angenehme Einnahmequelle fur leere Kassen

Ein Blick auf die Zauberei Bestimmungen der schleswig-holsteinischen
Landesherren macht deutlich dafß die CINZ1IEC Vorschrift die Kontiskation als
Strafe vorsieht gerade diese Anfangsphase des Jahrhunderts £ällt In der
königlichen Verordnung VO:  a 1606 wurde i1le Bestrafung Hab un! Gut
angedroht allerdings 1U  — £ur Segensprecher etc nicht fur „‚eigentliche Hexerei

nwieweit die Verordnung diesem Punkt angewandt wurde i1st aber nicht
ermiüitteln In keinem Fall iNie Landesverweisung als GStrafe uberliefert 1sSt

gibt Angaben ber 1Ne etwalge Konfiskation der Guter
Von der königlichen Verordnung hebt sich posıtıver Weise eın Reskript des

Gottorter Herzogs Friedrich {11 VO 16472 die Stadt Schleswig ab ES
bestimmt da{fs das Erbe CIIUSCI Schleswig verbrannter ‚„Hexen ach Abzug
der Kosten fur Gefängnis un Exekution unı! Bezahlung der Schulden den
Verwandten verabfolgt werden co11+5

Aus der Praxis der schleswig holsteinischen Hexenvertolgung lassen sich
insgesam 1U VIieT Prozesse nachweisen denen die Vermögenseinziehung 111e

Rolle spielte bzw aufsergewöhnlich hohe Geldforderungen gestellt wurden
Als Jahr 1602 der Stadt Plön 1iNne alte Frau officio gefuhrten

Prozef(s als ‚‚Hexe angeklagt un! ZU! Feuerstrafe verurteilt wurde, ZUg der
Landesherr (des Sonderburger Anteils) Herzog Johann der Jungere das Gut der
Verbrannten eın (Es wurde spater durch den Gottorfer Herzog Friedrich 3E den
rechtmäßigen Erben ausgeliefert) 183 Außerdem befahl VO  > den och
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Inhaftierten un! denen, die ‚„künftig ausgelegt werden möchten”‘, ıne gebuhrliche
Kaution einzufordern!®

In einem (undatierten) Fall au der Girrafschaft Schauenburg liegt WarTr keine
gänzliche Konfiskation VOT, aber Herzog Ernst VOo  ”3 Schauenburg-Holstein forderte
VO  - einem der Wickerei un Wahrsagerei beschuldigten Ehepaar ıne

außergewöhnlich hohe Bruche VO  } 300 Reichstalern!®.
1624 wurde 17 Amt Stapelholm Heine Heinrichs gen Wickerei un!| Böterei

inhaftiert. Während ihrer un! ihres Mannes Abwesenheit ieß der Landvogt hre
(C;juter konfiszieren. die darautfhin VOo Heine Heinrichs Herzog Friedrich 11I1
eTgHKANECNE Beschwerde erfolgreich WAar, ist nicht bekannt!?. Allerdings annn Ina  -

auf Grund der KRevision der Plöner Gütereinziehung un des genannten Reskripts
VO  » 1642 annehmen, da{f( der Herzog auch 1n diesem Fall zugunsten der
Angeklagten entschieden hat

Als 1619 1ın Suderdithmarschen (Meldorf) Telse Hövede ode gefoltert
worden WAarT, verlangte - VO: den Erben zunächst die Auslieferung der Hälfte
ihres gesam (auf 800 Mark geschätzten) Gutes Allerdings scheint diese
Forderung darauf beruhen, da{fß Inan zunächst einen GSelbstmord der Inhaftierten
annahm; das Dithmarscher Landrecht cah VOT, daß 1 Falle des Selbstmords eines
Inhaftierten die halbe Erbschaft eingezogen werden sollte. Als sich dann 1n einer
Untersuchung der Verdacht des Gelbstmordes nicht bestätigte, bestand das Gericht

187trotzdem och auf der Zahlung VO:  - 200 Mark Bruche
war lassen sich Ur die genannten vier Nachweise erbringen, jedoch ist muit

Heberling anzunehmen, dafß insbesondere 1n den kleineren Herrschaften auch uber
die bekannten Fälle hinaus materielle Interessen eım Prozedieren ‚„Hexen““
Zu Tragen gekommen sind.

DIE UNDLAG

ach der Untersuchung der Grunde, au denen ‚„‚Hexen‘‘ gesucht un! gefunden
wurden, MUu die Frage ach der sozialen Herkunft VO:  . Opfern un! Anklägern
1S Blickfeld rucken.

Die Opfer der Verfolgung
Die Verfolgten wıe uberall auch 1n Schleswig-Holstein größtenteils

weiblichen Geschlechts. Fur die schleswig-holsteinische Hexenverfolgung
insgesamt ergibt sich eın Anteil Von % Frauen gegenuber %e Männern.

Die wenıgen Männer, die überhaupt verfolgt wurden, hatten zudem och ıne
größere berlebenschance als ihre weiblichen Leidensgenossen. Während unter
allen verfolgten Frauen % Todesopfer, %e milder Bestrafte un %e
Freigelassene verzeichnen sind, gab unter den männlichen Angeklagten UTr
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79 %“ Todesopfer un! % milder Bestrafte, un der Anteil der Freigelassenen War

muit %e gaNz besonders grofß.
Die geschlechtsmäßige Verteilung der unterschiedlichen Prozeßausgänge ist 17

Anhang (II 1} graphisch dargestellt. Aus den Kurven ist ersichtlich, daß
männliche Todesopfer ausschließlich 1 solchen Jahren auftraten, 1n denen auch
mindestens iıne Frau verbrannt oder Z Tode gefoltert wurde. Bei isoliert
dastehenden Anklagen Männer kam hingegen regelmäßig einem
Freispruch bzw einmal (1681) einer milderen Bestrafung.

Es ıst fragen, ob sich der Anteil der männlichen Angeklagten 17 Verlauf der
Verfolgung veränderte. Bei einer Untergliederung ach den beiden Verfolgungs-
jahrhunderten zeigt sich iıne ur eichte Vergrößerung des Anteils der männlichen
Angeklagten VO  - %o 1 Jahrhundert %o 1MmM darauffolgenden.
Untergliedert INa  - jedoch och weiter un betrachtet die letzte Phase der
schleswig-holsteinischen Hexenverfolgung, die Jahre 16448 bis 1700, fuüur sich,

wandelt sich das Bild entscheidend: In diesem Zeitraum %o der
Angeklagten männlichen Geschlechts.

Gleichzeitig verschlechterte sich auch die Chance einer Freilassung oder
milderen Bestrafung fur die Maänner bedeutend: /a aller VO  . 1644 bis 1700
verfolgten Männer (soweit fur c1e der Ausgang bekannt ist) fielen der Anklage
Zzu Opfter, o wurden milder bestraft un!: %% freigelassen. Dem stehen auf
seiten der weiblichen Angeklagten Yo Todesopfer, Y milder Bestrafte un

%e Freigelassene gegenuber.
In der spaten Phase der schleswig-holsteinischen Hexenprozesse wurden also

mehr Maänner 1n die Verfolgung einbezogen; Je weniger ungewöhnlich aber die
Anklage einNes Mannes erschien, eher wurde auch 1ın seinem Fall auf
Todesstrafe erkannt.

Midelfort konnte fur Sudwestdeutschland nachweisen, dafß bei Ausweitung
der Verfolgung 1n den meisten Fällen einer Durchbrechung des Stereotyps der
weiblichen ‚„Hexe*‘ kam Es fragt sich, ob sich dieses Phänomen unter Umständen
auch 1n der schleswig-holsteinischen Verfolgung ihres insgesamt viel
geringeren Umfangs feststellen älßt

Untersucht INa  j die lokalen Verfolgungswellen größeren Umfangs (mit un\!|
mehr Angeklagten) zeigt sich 1n drei Fällen eın Abweichen VO Klischee der
weiblichen Hexe: 1650/51 auf Fehmarn (9 Frauen, änner), 1674 auf dem Gut
(;aarz (10 Frauen, Mann) un 1686 1n den Rantzauschen Prozessen (12 Frauen,

änner). In füunf der grofßen okalen Verfolgungswellen hingegen blieh bei
der ausschließlichen Anklage - Frauen*®*

In Schleswig-Holstein ist also 1n der Mehrzahl der großen lokalen Verfolgungen
Stereotyp der weiblichen ‚„Hexe”‘ festgehalten worden.

Neben dem weiblichen Geschlecht sind och weıtere Kennzeichen der
prototypischen ‚„Hexe“‘ neNnenN In vielen Fällen handelt sich alte Frauen
un! Witwen*”.

uch 1n dieser Hinsicht unterscheiden sich die schleswig-holsteinischen
‚„‚Hexen” also nicht VO  3 den andernorts verfolgten.
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Ein besonderer Zug der Hexenverfolgung 1n den Herzogtumern liegt aber darin,
da{fs 1er die Gruppe der Heilkundigen unter den Angeklagten besonders stark
vertreten ist!?!. Dieses Phänomen mMuUu 1mM Zusammenhang mıiıt der Gesetzgebung
gesehen werden, die sich, wI1e bereits deutlich wurde, 1n weıtem Umfang
die Ausubung ‚zauberischer Kunste‘ auf dem Gebiet der Heilkunde wandte.

In der Bevölkerung gyalten die Segensprecher als berüchtigt, obwohl Ian sich
immer wieder bestehender Strafandrohungen ihrer ‚Heilküunste‘
bediente.

Solange die Mittel der Heilkundigen nutzen schienen oder jedenfalls keinen
offensichtlichen Schaden anrichteten, wurden 6S1€e gutgeheißen. rst bei
unglüucklichem Verlauf eiıner ‚Kur‘ gerlıeten die Betreffenden schnell 1n den Verdacht
der Schadenszauberei un:! Hexerei*?“; un! auch bei Eintreten eines Unglucks
(einer Seuche, Sturmflut un: dergleichen) en diese sich schon

die zuerst alsgeheimnisumwitterten un! deshalb gefurchteten Frauen,
‚Sundenboöcke‘ herangezogen wurden.

Vielleicht sind auch oft gerade die Heilkundigen unter der Folter besagt worden,
weil GS1e viel uber Land gıngen un deshalb auch 1n den Nachbardörfern bekannt

193
Hinzu ommt, da{fs die ‚„„Hexen“‘ uberwiegend den niederen sozialen Schichten

194angehörten
Nur 1ın einıgen Fällen wurden auch sozial Höherstehende als ‚„„Hexen“‘ angeklagt:
1551 wurde 1n Schleswig die (offenbar wahnsinnige) Schwester des

Stadtvogts prozediert allerdings erst ach langem Zoögern au Rucksichtnahme
auf den Stadtvogt””.

In Burg auf Fehmarn wurden 1650 gleich drei Angehörige, Frau, Sohn un:
Tochter, des sehr reichen Hans Lafrenzen als ‚Hexen““ inhaftiert*?®. och
weıtere Reiche sollen 1n die Fehmarner Verfolgung einbezogen worden eın197

LDie aäuerin Silen Lakemanns wurde 1622 1n Wilster angeklagt, weil (nach ihrer
Besagung) einıgen Burgern ihr un:! ihres Mannes besonders großer Erfolg bei der
Bewirtschaftung ihres Hofes unheimlich erschien (!) die Lakemanns
zugleich muiıt eiıner alteingesessenen, recht beguterten Ratsfamilie der Gtadt Wilster
verwandt198.

Die genannten Prozesse sind jedoch die einzıgen Fälle, auch Wohlhabende
als ‚„Hexen“ VOT Gericht standen. Ansonsten wurden ‚„.die Bessergestellten“‘
entweder uberhaupt nicht angeklagt oder konnten ihrer Verteidigung
Mittel anwenden, einer Verurteilung entgehen*”.

esonders fur die Fehmarner Verfolgung, Gefolterte offenbar durch
Besagung sozijal Höherstehender hre eıgene Überlebenschance vergrößern
suchten, wird deutlich, da{fß hier den Reichen fast durchgehend möglich Wal,
entweder durch Flucht oder Bestechung sich der Gerichtsbarkeit entziehen oder

In spaterer eit durch Advokaten un! Berufungen sich Recht
verschaffen“.

Wer einmal 1n das Gerucht der Zauberei gekommen WAar, hatte LU  —_ 1ne
Möglichkeit, sich VOT einer Anklage als ‚„„Hexe‘‘ schutzen: Er mufste seinerseits
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Injurienprozef den Verleumder einleiten [Dazu aber
Unbeguterte me1lst nicht der Lage denn solche Verfahren konnten sich lange
hinziehen un! sehr kostspielig werden (So fuhrte Thomas Frees Adu Apenrade
ach zweijährigen Verleumdungsprozefs bis 1643 erbitterten
Gtreit muiıt seıinen Advokaten der unverschämt hohe Geldforderungen stellte )201

Fur Schleswig Holstein sind insgesamt vierzehn Injurienprozesse Hexensa-
chen belegt davon hat sieben Fällen die Klage dem Erfolg gefuhrt da den
Verleumdern eın welılıteres Verbreiten VO  - Hexereigeruchten untersagt un! S1€e

teilweise auch mı1t Bruche belegt wurden In TEL Fäallen hingegen veranla{fisten
die beschuldigten ‚„‚Hexen gerade durch ihre Verleumdungsklage
Hexenprozefs sich ce]hst92

Die 111 Gerucht Geratenen standen also der zwiespältigen Situation daß S16

sich einerseılts 1U  x durch Injurienprozef VOIl der Beschuldigung
konnten dieses Verfahren aber andererseits S16 selbst umschlagen konnte

gröfßten wWarlr die Chance auf 1ine erfolgreiche Keinigung VO:  - der Beschuldigung
aber sicherlich fur diejenigen die ich eisten konnten Advokaten FU  —

Vertretung ihrer Sache VO:  } Gericht heranzuziehen Die Minderbemittelten die
auch sozial wWwemng Ruckhalt hatten werden Reinigungsprozefs meistenteils
al nicht TST angestrengt haben Hierin wird ein Grund dafur liegen da{fß die
Gruppe der Angeklagten hauptsächlich aus sozial Niedriggestellten bestand

Heberling charakterisiert die Verfolgten als uberwiegend gyanz II1le Frauen die
ihr rot durch Dienste bei den reichen Bauern verdienen mufsten keine CIgCHNECH
Pferde fur die Erntearbeit besaßen teuren Zeiten rot Butter Fleisch un!
Galz betteln mufsten un auf Grund dessen vielfach Midßkredit gerıe Der
Verftfasser fuhrt wWel Beispiele du den Jahren 1629 un 1667 denen Frauen
eiım Betteln VOI beguterten Bauern abgewiesen wurden un:! daraufhin Drohworte
un Verwunschungen aussprachen, die ihnen dann ubel ausgelegt wurden un!
ZUSaIMmMmen MI1t danach zufällig aufgetretenen Schäden als Indiz ausreichten
die Frauen als ‚„‚Hexen verurteilen

Die Ankläger un Denunzilanten

Die genannten Vorkommnisse werten die Frage auf, inwıeweit soziale Konflikte
der Hexenverfolgung 1Ne Rolle spielten. Wurden 1l1er soziale Spannungen

unbewulfst religiöse Verketzerung umgesetzt ?
Aus welchen Kreisen die Denunzianten un! Ankläger stammıten, 1st LIUT

CINIgeEN Fällen ersichtlich Die schon angesprochenen Fehmarner Hexenverfolger
Hans Wildschwein un! Peter Wilken beide recht beguterte Bauern

Nikolaus Lucht au Schleswig (1551) wWar gottorfischer 7Zöllner un! Vikar
204Dom un:! soll 111 reicher Mann gewesecn 1

1590 trat der Stadtvogt VO:  . Neumunster Hans VO  . Sallern persönlich als
Ankläger auf (weil Elsche Dibbern SeinerTr Frau 17116 Krankheit angehext habe)21)5

FEin Amtmann i1st auch der Person Diedrich Blomes bezeugt der 18 WL

Oldenburg offenbar gleich TEL Frauen beschuldigte In den Urgichten erscheinen
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zumindest die Anklagepunkte, da{f die ‚‚Hexen““ eınen Verwandten des Amtmanns
umgebracht un! einen Anschlag seine Frau verubt hätten un auch
Mordpläne ihn hegten; außerdem hätten 61€e eın ijeh un! seine Milch
verzaubert“°.

Im Jahr 1615 beschuldigte Heinrich Kantzau wel Frauen der Bezauberung
seines ehelichen Lebens. ıne stellte selbst auf Altenhof VOT Gericht, die andere
je{s durch den Gutsherrn Brockdorf auf Windeby verfolgen. )207

Infolge VO  . Melchior VO:  - Ahlefelds tödlichem Sturz VO'  - seinem Pferd wurde 1n
Kiel 1633 eine”®® auf Grönwohld 1634 funf Frauen“ prozediert.
Die Beschuldigung wird höchstwahrscheinlich VO  — den Verwandten VO  - Ahlefelds
erhoben worden eın

Im Jahr 1622 traten ıIn Wilster die vermeintliche Hexe Silen Lakemann
die Frauen angesehener Ratsverwandter als Zeugen f210.

Im ubrigen sind die Frau e1Ines Pastors 1 Amt I rittau (1630)“ , eın Stadtdiener
1642) un! eın Schuster 1636)“ au Oldesloe, eın Geselle auf Föhr 614)7®
vier Bauern 1 Amt Flensburg 1661)7 un! wel auf Fehmarn 1622)f als
Ankläger bezeugt.

In den Rantzauschen Prozessen VO'  — 1686 beschuldigte zunächst die Frau VO  -

KRantzaus Unterschreiber auf Schmoel Harder) ine ‚„‚Hexe“”‘, dann folgten
weıtere Denunziationen durch acht Hufner au Satjendorf un die Knechte des
Cutes Ovelgönne217

Unter den enunzianten un! Anklägern, deren soziale Herkunft bekannt ist,
befindet sich also 1ne KaANZC Reihe angesehener un! beguterter Personen. (Eine
Anklage muit Bürgschaftsleistung konnten sich ohnehin ehesten die
Wohlhabenden leisten.)

In den Fällen, cozial Höherstehende die Anklage vertraten, kann I1la ohl
davon ausgehen, da{f eın grundsätzliches Miß@trauen gegenuber sozial niederen
Schichten bestand: Man vermutete (wohl vielfach Recht) auf seiten der
Minderbemittelten Hafs un! eid Angst VOT konkreten Schäden Leben un!
Vermögen un! daraus resultierende Aggressionen aber konnten 1mM ‚Feindbild der
Hexe objektiviert werden.

Allerdings ist problematisch, 1ın dieser Beziehung auf seiten der Kläger un!
Denunzianten eine soziale Abgrenzung anzunehmen: Nicht LIUT: der Wohlhabende
sondern jeder, der etiwas besalßs, konnte Angst das Erworbene haben, un!
gesundheitliche Schädigungen konnten ohnehin 11U  I jeden gleichermaßen retfen

Wenn soziale 5Spannungen geltend machen sind, MU die soziale ‚Grenzlinie”‘
demnach In einem sehr niedrigen Bereich der gesellschaftlichen Hierarchie
ziehen eın Wie schon deutlich wurde, 1n Schleswig-Holstein
insbesondere Heilkundige, die als ‚‚Hexen“‘ verbrannt wurden, also 1ne Gruppe,
die nıcht LLIUT auf rund des ‚Volksempfindens’‘ beruchtigt; sondern uch offiziell
als kriminell abgestempelt War Die Tatsache, dafß I1la  n sich auf die Kunste dieser
Segensprecher angewlesen sah, andererseits aber nicht L11IUT VOT den unheimlich
anmutenden Botern, sondern auch VOTI einer Bestrafung Angst haben mufste218

wird Aggressionen der Bevölkerung die Heilkundigen hervorgerufen haben
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Hinsichtlich der Fälle, 1ın denen sich bei den Angeklagten nicht
Heilkundige handelte, kann auf die Charakterisierung der prototypischen ‚„Hexe““
als alt un! alleinstehend bzw verwıtwet zuruckverwiesen werden. Midelftfort
betont, da{fs eiıne Loslösung VO der herkömmlichen patriarchalischen Familien-
struktur unter Umständen als Außenseitertum empfunden wurde un:! die
betreffenden Alleinlebenden schon VO vornherein verdächtig gemacht haben
kann219

Das Verhältnis der Hexenverfolger ihren Opfern wWarTr also weitgehend durch
soziale Konflikte (im weıtesten ınne charakterisiert: (Lästig werdende)
Unbemittelte, Segensprecher un! Böter SOWIeE allein lebende Frauen standen In
einem Spannungsverhältnis ZUT ubrigen Gesellschaft, un! diese Spannungen
entluden sich 1n der Bekämpfung solcher Personen als ‚„Hexen‘”.

13.A. ENDE DER EXENVERFOLGUNG

In der Zeit, als Peter Goldschmidt seine Verfolgungsapologetik herausgab, kann
die schleswig-holsteinische Hexenverfolgung bereits als abgeschlossen gelten. Die
etzten Verbrennungen fanden 1687 auf dem Gut Depenau sta danach kam
LIUT och ganz vereinzelt Prozessen, ıIn denen die Angeklagten entweder
freigesprochen oder milder bestraft wurden. Der letzte bekannte Fall datiert
allerdings erst aus dem Jahr 1752

Der Ruckgang der Hexenverfolgung wird 1ın der alteren Literatur weitgehend
dem positıven Einfluf der Aufklärung zugeschrieben. Danach ist der Hexenglaube
durch das Vordringen ‚„„der andern Orten erwekten gesunden Vernunft‘
grundlegend erschüttert worden. Insbesondere wird der Einflu{fs der Verfolgungs-
gCHNECI Christian Thomasius un Balthasar Bekker hervorgehoben““. 5o betont
auch Heberling: das Licht, das Thomasius entzundet hatte, IMU doch
uberraschend schnell uberall hingeleuchtet haben, denn ach seiner eit sind auch
ıIn Schleswig-Holstein keine Hexenbrände mehr nachweisbar221.l/

Wenn aber 1n Schleswig-Holstein seit 1687 keine Verbrennungen mehr
stattgefunden haben, kann INa ohl aum das Wirken Thomasius’ als
Begrundung dafur heranziehen, da dessen Hauptwerk erst 1 Jahr 1701 erstmals
aufgelegt wurde.

Aus den etzten schleswig-holsteinischen Prozessen wird zudem auch deutlich,
daß der Glaube die Existenz VO:  - Hexen offenbar nicht geschwunden War

Im Jahr 1694 wurde 1m tzehoe eın zehnjähriges Mädchen, Altje Ahlers,
angezeigt, weil au  &p seinem Taschentuch iıne Maus machen könne. Nur auf diese
Anschuldigung hin wurde eın Proze(ßs das Mädchen eröffnet, 1ın den och
zusätzlich die angebliche Lehrmeisterin der Angeklagten, Elsche Nebelungen,
einbezogen wurde. [)Das Gericht wWar unsicher, ob ZUuU1 Tortur schreiten sollte. rst
auf Entscheid einer Juristenfakultät wurden beide VO der Inquisition
entbunden“**



152 Birgit Hottmann

Im Jahr 1710 fuhrte das Kloster Preetz einen Inquisitionsprozefs die
‚„„‚Wunderdoktorin” bel Jansen: Abgesehen VO  —; ihren Heilkunsten wurde ihr
Schadenszauber einem Pferd un! der Tod eınes Kutschers, der 1ın betrunkenem
Zustand VO Bock heruntergefallen WAärTl, vorgewortfen. (Auf Grund e1INnes Leipziger
Urteils wurde s1€e mıt Kostenzahlung un sechs Wochen Gefängnis „  Cn
Aberglaubens un Argernisses“ bestraft)““.

In Gluckstadt wurde 1714 eın Junger Matrose, der sich dem Teutfel verschrieben
haben glaubte (ein entsprechendes Schriftstuck scheint tatsächlich abgefafst
haben), 1U VO Schlofßpastor ZUT Reue und Besserung ermahnt“*+4

Von seiten der Preetzer Klostergerichtsbarkeit wurde 1735 die
Ahnteldsche un Brandsche inquirıert, weil eın Ehepaar angegeben hatte, VO'

ihnen verhext eın Der Propst zeigte sich jedoch skeptisch gegenuber der
Beschuldigung: Mehrmals fragte bei den Denunzianten a ob G1€e bei ihrer
Aussage bleiben wollten. ach Einholung zweler Gutachten wurde die
Ahnteldsche n Mißbrauchs des göttlichen Namens un Verwendung
abergläubischer Mittel mıiıt Ausweisung aus dem Gerichtsbezirk bestraft, 1mM Falle
der Brandschen ıst der Ausgang unbekannt“.

ogar och spater, 1 Jahr /: prozedierte INa 1ın Suderdithmarschen
die Schulmeisterin eiınes Dortfes Cn angeblichen Schadenszaubers einem
neugeborenen Kind In diesem Fall scheint aber das Gericht das Delikt‘ als
‚‚lächerlichen Aberglauben” aufgefaßt haben“*26

Aus den genannten Prozessen geht hervor, da{fs WarTr auf se1iten der Richter bzw
der Rechtsfakultäten die Vorsicht 1 Prozedieren wuchs, aber Skepsis gegenuber
dem Inhalt der Beschuldigungen TSt 1n den spatesten Fällen 7U Ausdruck kam

An eiıner u  J ‚aufgeklärten‘ Einstellung kann demnach ohl aum liegen,
da{f ach 1687 die Prozeßzahlen zuruckgingen.

Vielmehr i1st daran eriınnern, da{f die juristischen Fakultäten bei
gleichbleibendem Hexenglauben verfahrensmäßige Beschränkungen einfuhr-
ten Gie verwarten zahlreiche der herkömmlichen Hexenindizien als unsinnig un
machten 1ıne ausfuhrliche un schlussige Beweisfuhrung Zzu Voraussetzung fur
ıne Erkenntnis auf Jlortur.

Dementsprechend hat sich auch bereits die Rate er Todesopfer 1n VO:

Rechtsfakultäten entschiedenen Prozessen als relativ gering erwılesen.
Wenn sich aber die Aktenversendung Juristenfakultäten 1mM Verlauf des

ahrhunderts unı! insbesondere eıt der Mitte r  ( Jahrhunderts zunehmend
einburgerte, konnten die Ankläger keinesfalls mehr sicher se1ın, da{flß der Prozefß
1n ihrem iInne enden wurde.

uch 1n anderer Hinsicht spielte die Komplizierung des Verfahrens eine Rolle
Das rozedieren wurde dadurch langwierig un! kostspielig. Wenn aber durch
Kriegswirren un 1iıne darauf folgende schwere wirtschaftliche Krise den
sechziger un! siebziger Jahren des Jahrhunderts die Finanzkraft ohnehin
allgemein erheblich geschwächt WAar, wird 1es die Neigung Zzu Prozedieren gegen
‚„„Hexen“ entscheidend gemindert haben“??
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Neben der Präzisierung und Verbesserung der Verfahrensweisen 1m Strafprozei?
unı! der amit verbundenen wachsenden Vorsicht bei der Anwendung der Folter
liegt 1n der Schwierigkeit der Finanzierung ohl eın wesentlicher rund fur den
Ruckgang der schleswig-holsteinischen Hexenverfolgung Ende des

Jahrhunderts.
Die Erfahrung der zahlreichen Hexenbrände VOomn 1686 (in denen auch

weitgehend VO Hexenstereotyp abgegangen wurde) un! der nochmaligen
Verbrennungen schon 1 darauffolgenden Jahr werden wohl den onkreten Anlafl
dafur geboten haben, da{s VO' Jahr 1687 1n den Herzogtumern niemand mehr
als Hexe verbrannt wurde*?25

AMM  FASSUN

Fassen WIT och einmal die weséntlichsten Merkmale der schleswig-holsteini-
schen Hexenverfolgung ZUSarmıme

FEin entscheidendes Charakteristikum der Verfolgung 1n den Herzogtumern
zeıgte sich darin, dafß I1la 1er weitgehend nicht wI1ı1e fast uberall SONST ZUT

Prozefßfeinleitung officio uberging, sondern überwiegend Akkusationsproze{s
festhielt un! dort, einmal VO:  - diesem Prinzip abgewichen worden WAal, bald
wieder darauf zuruckgegriffen wurde.

Aus der Tatsache, da{fß sich fast immer prıvate Kläger finden mulßsten, die bereit
J £ur die Kosten des Verfahrens Burgschaft eisten, erklärt sich das relativ
geringe Ausmafs der Hexenverfolgung 1n Schleswig-Holstein.

Beibehalten wurde jedoch LIUTr die alte Form der Prozefßeinleitung, ihrer Struktur
ach sind die Hexenverfahren überwiegend als Inquisitionsprozesse 1 weıteren
ınne inzustuten. Die peinliche Befragung and vorgefertigter Frageartikel
wurde uberall praktiziert, selbst 1ın den Fällen, 1 Jyske-Lov-Gebiet och
stärker Formen des ursprunglichen Akkusationsprozesses festgehalten wurde.

Da die Herzogtumer sich hinsichtlich ihrer mittelalterlichen Rechtsgrundlagen
un! des Umfangs, 1n dem das roöomische Recht rezıplert wurde, unterschieden, WarTr

untersuchen, ob un inwieweıt sich diese Unterschiede auf die Hexenverfolgung
auswirkten.

Während der gylobale Vergleich der (qualitativen) Verfolgungsintensität 1mM

Rezeptions- un! 1m Jyske-Lov-Gebiet sich als unergiebig erwıes, machte die
Untersuchung der Fälle, 1n denen ıne Aktenversendung belegt ist, den positıven
Einflufß der Kezeption auf die Durchführung der Verfahren deutlich: Die durch
die (am italienischen Gtrafrecht orientierten) Juristenfakultäten insbesondere VO  .

Rostock un:! Kiel beeinflufßten bzw gefällten Zwischen- un! Endurteile tielen
relativ gemälßigt aus Nur %e derer, fur die der Ausgang bekannt ist, wurden
verbrannt oder Tode gefoltert. In den kKezeptionsaämtern verfuhr INnan 0g
och vorsichtiger: Hier Ur %e Todesopfer verzeichnen. (Fur die
Tatsache, da{s demgegenuber 1n den Rezeptionsstädten besonders viele Angeklagte
der Beschuldigung Zu Opfer fielen, ieß sich keine schlussige Erklärung finden.)
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Die positıven Einfluüusse der Rezeption wurden von den Gutern offenbar
meılsten ferngehalten. Die Gutsherren unterzogen ich 1n fast len Fällen nicht der
Muhe einer Aktenversendung un verfuhren uüberhaupt schärfsten BCHCN
‚„Hexen‘”. Fur diese Gerichtsbezirke konnte auch eın besonders großes Ausmaß
der Verfolgung festgestellt werden, daß der Schlufs ahe lag, da{flß die stärkere
Konzentrierung der schleswig-holsteinischen Hexenprozesse auf den (Osten des
Landes mıit dem Charakter dieses Bereiches als Gutslandschaft zusammenhängt.
en den unterschiedlichen Rechtsgrundlagen liegt ıne welıtere Besonderheit

Schleswig-Holsteins darin, da{s VO  - verschiedenen Landesherren regliert wurde,
deren Anteile In beiden Herzogtumern verstreut lagen.

[)a I1ld  . davon ausgehen kann, dafß 1n den Anteilen (auf rund ihrer
Gemengelage) weitgehend die gyleichen wirtschaftlichen un! sozialen Grundlagen

bieten sichgegeben J 1n Schleswig-Holstein besonders gunstige
Voraussetzungen fur die Untersuchung des konkreten Einflusses VO  3 Zauberei-
Gesetzen un! -Verordnungen auf die Praxis der Verfolgung. Fur die einzelnen von

den Landesherren erlassenen Bestimmungen ließen sich keine unmittelbaren
Auswirkungen nachweisen; un! auch die (aus den Vorschriften erschließenden)
voneinander abweichenden Einstellungen der Landesherren ZU! Frage der Zauberei
fuhrten nicht einer unterschiedlichen quantıtatiıven oder qualitativen Intensität
der Hexenverfolgung 1ın ihren Anteilen.

Die Gottorter Gesetzgebung ZIng 1 Jahrhundert VO:  . der anfänglichen
Verfolgung eigentlicher ‚„Hexen“‘ (mit Teufelsumgang) Z Bekämpfung bloßer
Segensprecher uber, während die nhaltliche Entwicklung der königlichen
Verordnungen entgegengesetz verlief.

Die Rechtspraxis hingegen unterlag 1n beiden Anteilen dem gleichen Irend Im
zweıten Verfolgungsjahrhundert nahmen die Prozesse zahlenmäfßig z während
die Kate der Todesopfer sank

QWuantitativ WarTr die Verfolgung 1mM Gottorfer Anteil insgesamt stärker als 1MmM
königlichen: Im Jahrhundert setzte sS1€e fr  er, nämlich schon 1530 ein, während
der erste Proze{(s auf königlichem Gebiet erst 1561 stattfand; zwischen 1561 un!
der Jahrhundertwende glichen sich beide Anteile weitgehend 1 Ausmaf{fs der
Verfolgung. Im Jahrhundert jedoch uberstieg die Zahl der Gottorftfer Prozesse
73) die der königlichen 42) erheblich: Die Gottorter Herzöge scheinen stärker
ZUT Verfolgung VO  - ‚„‚Zauberern“ angetrieben haben

Allerdings stand dabei, wı1e auch aus den Vorschriften deutlich wurde, das
harmlose Segensprechen un! Böten als solches mehr 1mM Vordergrund als 1
voTaNngegangenNen Jahrhundert.

Wenn 1M königlichen Anteil die innere Struktur den gleichen Wandel erfuhr (und
ort Oga: och geringfugig wenıger Todesopfer verzeichnen als 1
gottorfischen), obwohl die Vorschriften König Christians weniıger gemäßigt
J kann I1Inan davon ausgehen, dafß 1n der Praxis sich allgemein die Tendenz
durchsetzte, hinter dem Heilen VO  >; Krankheiten mıiıt Hilfe VO  3 Segenspruchen
nicht mehr 1n jedem Fall 1ne totale Abkehr un! Ableugnung VO'  . Gott sehen.
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Die Segensprecher wurden offenbar mehr als bisher als Sunder betrachtet die auf
den rechten Weg zuruückgeführt werden könnten

In diesem Zusammenhang spielt ohl auch 1ne Rolle, daf( die Kirche als
Instrument der Landesherren stärker Z Verfolgung VO:  . Segensprechern un!
Zauberern herangezogen wurde Die Kirche aber hatte auch Mittelalter als

die Bestrafung VO:  - Zauberern och ausschließlich ihren Händen ag, offenbar
LLUI mildere Gtrafen verhängt229

Die gegenuber der voTrTangegangenNenNn Periode gemäßigte GStruktur der
Verfolgung Jahrhundert andert jedoch nichts der Tatsache, da{s mıi1t der
Zahl der Verfolgten ınsgesamt auch die absolute Zahl der Todesopfer dieser eit
anstıeg.

Fur die Intensivierung der Verfolgung boten sich WwWel Erklärungen
Die verstärkte Reglementierung Uun! Disziplinierung der Untertaneni Rahmen

des (absolutistisch motivierten) landesherrlichen Kirchenregiments bezog das
Vorgehen 7Zauberer muıiıt ein un mußste, ber die konkreten Ma{fsnahmen
der Geistlichen hinaus, auch allgemein ein der Hexenverfolgung gunstı Klima
schaften

Die allgemeine Stimmung der Bevölkerung 1St dieser Hinsicht aber
sicherlich auch durch die Jahrhundert gehäuft auftretenden Kriegswirren
un: wirtschaftlichen Krisen negatıv beeinflußt worden Angst un! Unsicherheit
werden den Hexenglauben verstärkt haben

ber die Existenz solcher Grundstimmungen sind allerdings ZIUTLr Spekulationen
möglich Konkret nachweisbar sind lediglich die jeweils individuellen Maotive der
Kläger un: Denunzianten den Prozessen Es zeıgte sich da{fß gesundheitliche
un!| materielle Schäden (insbesondere Vieh) regelmäßig, den Anla{fs ZUrTr:

Beschuldigung bildeten un die theologischen Ideen VOI1 Teutfelsbund un!
-buhlschaft L11UT sekundär amiıt verbunden wurden

Soziale Spannungen weıtesten Sinne kennzeichneten das Verhältnis der
Beschuldigten ihren Verfolgern Wie überall auch Schleswig Holstein
die ‚„Hexen gröfßtenteils weiblichen Geschlechts (nur WEeIUSECN Fällen wurde das
ereotyp durchbrochen) un! bei besonders vielen handelte sich zudem och

Witwen oder Alleinstehende, die offenbar als gesellschaftliche Außenseiter
empfunden und als solche abgelehnt wurden

Fin großer Teil der Angeklagten Schleswig Holstein bestand Au

Heilkundigen Diese Gruppe Warl auf rund ihrer harmlosen Zauberei
kriminalisiert obwohl die Bevölkerung sich andererseits auf ihre Kunste
aNngeWICSCHN cah Die daraus resultierenden Aggressionen kamen ZU Durchbruch
sobald 3 e Sundenbock fur prıvates oder gemeinschaftlich erlittenes
Unglück brauchte.

Fine anders gelagerte Motivation zu Verfolgung VO:  . Hexen wurde dem
Berufsstand der Schartfrichter angesprochen: [)a die Frohnen au Folter un!
Exekution der Angeklagten materielle Gewinne Oß  J 1st anzunehmen daß S16

bemuht die Vertahren ihrem ınne Ende bringen un: möglichst
auch GStoff Fur MNEeUeE Prozesse geWiINNeEnN
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Materielle Interessen können auch teilweise den Gerichtshaltern zugeschrieben
werden: Insbesondere au den kleinen Herrschaften sind einıge Faäalle belegt, 1n
denen Fursten VO'  . Hexenprozessen finanziell profitieren wollten; un auch
Christians Verordnung VO:  3 1606 6a 1ne Konfiskation als Gtrafe fur
Segensprecher VOT (ohne daß aus seiner Rechtspraxis entsprechende Fälle
nachweisbar wären). Wenn die Verfahren auf den Gutern tatsächlich, wWI1Ie
Heberling annımmt, officio VO:  } den Gutsherren eingeleitet wurden, kann >

davon ausgehen, da{fs 61€e eın materielles Interesse Prozedieren
Hexen hatten. S59 wurde sich die besonders intensive un! scharte Verfolgung durch
die Patrimonialgerichte erklären lassen. allerdings der Besitz VO  - auf Gutern
Verbrannten tatsächlich eingezogen wurde, ist nicht bekannt. Die Frage MU
deshalb offenbleiben.

Insgesamt hält sich die Zahl der belegten Inquisitionsprozesse 1mM CNgHCICHN 1iInne
1n Schleswig-Holstein jedoch sehr 1n Grenzen, daß dem Motiv der Habsucht
1mM anzen wohl keine entscheidende Bedeutung fur die Auslösung der
Hexenprozesse uzurmessen ıst

Der finanzielle Aspekt spielte umgekehrt gerade fur die Beendigung der
Hexenverfolgung 1n den Herzogtumern eiıne wesentliche Rolle Da die ‚‚Hexen“‘
weitgehend recht unbemitteltJ die Kosten fur das Verfahren also nicht aus

ihrem Nachlaf bestritten werden konnten, mußften die Kläger dafur aufkommen,
auch wWennn 61€e den Prozef(ß ZCWOIMNECN hatten; wWen1nıll die Beschuldigte freigesprochen
wurde, lag die ast der Gerichtskosten ohnehin e1m Kläger, der dann zudem och
1ne Entschädigung fur ‚‚erlittene Unbill“ die Verfolgte zahlen hatte

Die Belastung der potentiellen Kläger wuchs aber 1mM fortschreitenden
Jahrhundert 1n zweierlei Hinsicht: Auf Grund der Komplizierung des

Verfahrens stiegen die Gerichtskosten rapide d während gleichzeitig die
Zahlungsfähigkeit der Bevölkerung durch die großen Krisen entscheidend
gyemindert wurde; unı die Chance eines Klägers, die Exekution der Beschuldigten

erreichen, wurde dadurch wegsentlich geschmälert, dafß zunehmend
Spruchkollegien konsultiert wurden, die die positıven FEinflüsse der Rezeption Zu

Iragen brachten.
Aus finanziellen Grunden wird I1a sich daher immer mehr gehütet haben, einen

Prozef(fs ıne vermeintliche Hexe anzustrengen.
rst 1 Jahrhundert, ach dem FEnde der Hexenverfolgung, 50 sich

1n Schleswig-Holstein 1ne weitergehende inhaltliche Distanzierung VO'

Hexenglauben feststellen“%.
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161 Heberling, 1515 Paulus, Hexenwahn und Hexenprozefis. Vornehmlich 1mM

Jahrhundert, Freiburg 1910, 128
162 Feddersen, 550
163 Es handelt sich holsteinische Stadtstiftsdörfer des Johannisklosters VO  - Lübeck, die

der holsteinischen Landeshoheit unterstanden, und uch das Holstenrecht galt
(J Schröder, Topographie des Herzogthums Holstein, 1L, Oldenburg (1841) H
Dittmer, Wohlhaupter, Rechtsquellen, 81.)

164 176
165 Vgl Feddersen, 131
166 Heberling, 228
167 Vgl Baschwitz (Hexen und Hexenprozesse. Die Geschichte eines Massenwahns und

seiner Bekämpfung, 1963, 150 &.); der die Hexenverfolgung (auf sudliche Kegionen
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bezogen) als eın einträgliches Geschäft bezeichnet, VO:  — dem die Verfolger lebten, und
aus dem G1€e Geldgewinn IL

168 Dittmer, 31 170 t£. ; Heberling, 210
169 Heberling, T 230

Heberling, 152: Z A
F Belegt fur Foöhr (1614) Lübeck-Heringsdorf (1551) und Flensburg (1598) Heberling,

M, E: vgl Chr Jessen, 220
172 1636 1n Schönberg: Chr Jessen, P
173 Vgl Baeyer-Katte, Z
174 Michaelis Resp., ML 167
AT Michaelis Resp., A 178

Michaelis Resp., 17
3FT C595 WL 566
178 Bangert, Geschichte der Stadt un des Kirchspiels Oldesloe, Bad Oldesloe 1925,

283
179 Vgl Soldan-Heppe, 430
180 Heberling, 147
181 Heberling, 1
182 Schroder, Beiträge, 608; Chr Jessen, 2223
183 Hedemann-Heespen, 142
184 Heberling, 173 202
185 Heberling, 176
186 Heberling, 219
187 Hansen, Hexen- und andere Kriminalprozesse 1n Meldorf, 36,
1588 [Diese zeitliche Grenze wurde fur die Untergliederung der Verfolgungen 1m

Jahrhundert gewählt, weil diesem Punkt die große Verfolgungswelle VO 1629

bis 1643 endete und dieses Jahr zugleich die Mitte 1n der Zeitspanne VO  > 1600 bis ZUT

etzten Verbrennung VO:  3 Hexen, 1687, bildet.
189 Fur die Fehmarner Verfolgung VO:  . 1626 können keine Angaben uber das Geschlecht

der Angeklagten gemacht werden.
190 Vgl Heberling, 163
191 Vgl Heberling, 120, 136
192 Hedemann-Heespen, 141
193 Heberling, 163
194 Vgl Hedemann-Heespen, 141; Heberling, 1LODZ: Feddersen, 549
195 Schröder, Nachrichten, die GStadt Schleswig betreffend Miszellen A 1ın Staatsburger-

liches Magazin, As (1827) 746; Heberling, 200
196 Heberling, 234 f£
197 Heberling, 159
198 Allardt, ff
199 Feddersen, 549
200 Heberling, 159
201 bid
202 50 der Proze{( Sleswiks und se1iner Frau, Schleswig 1551 (Dittmer, 145 F£

Heberling, 211 £ / der Fall der Hövede 1n Meldort 1619 (Hansen, Hexen-
Kriminalprozesse, . 90 — 93) SOWI1eE der Prozeß der Faust 1n Oldesloe, 1640

(Bangert, 270 ff.)
203 Heberling, 152
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204 Vgl
205 Heberling, 218
206 Schulze, F£
207 Heberling, 191
208 Chr Jessen, Z Prahl Chronik der Stadt Kiel, 1n Chronica der Gtädte un

Flecken 1ın den Herzogthumern Schleswig und Holstein, Preetz 18535;
209 Heberling, 192
210 Allardt,
»47 Heberling, Z}
D D Bangert, AT
213 Bangert, 251
214 Falck, Miszellen 5: 1n Staatsburgerliches Magazin, 6, 4, JS 7053

Heberling, 215
215 Diedrichsen, U Heberling, D fI Brehmer,
216 Heberling, 228
BT Prange, S6 .76
218 Vgl die Bestimmungen ber Bestrafung der ‚Patienten‘ VO:  . Segensprechern.
219 Midel£fort 184
220 Meier, Hexenprocesse 1n Holstein 1m siebzehnten Jahrhundert, 1: Schleswig-Holstei-

nische Blätter ur Polizei und Kultur, Jg 1799, Lr St 1, 6.  & Volckmar,
Anmerkungen dem 1MmM ersten Stuck dieser Blätter befindlichen Autsaze uber
Hexenprocesse, 17 Schleswig-Holstein. Blätter Polizei un Kultur, Jg 1799, I3}
Gt 5, 291; Feddersen, 545; Schröder, Beiträge, 1009

M Heberling, 187
TD Chr Jessen, 230 f3 Meier‚ Grave, UVeber einen Hexenprocess 1m Jahre 1667,

1IN: Schleswig-Holsteinisch-Lauenburgische Provinzialberichte, Jg 1 157 D
183 —185

A Heberling, A Plöhn
274 Jakobsen, Aberglaube und Zauberei VOT 200 Jahren, In Heimatbuch des reises

Steinburg, S Gluckstadt 1926, 250 — 252
225 Heberling, 215
226 Heberling, 188
RD uch Heberling 179) betont die dahin gehende Bedeutung der Kostenfrage.
228 Vgl Heberling, 188
2729 Chr Jessen, 207 Schröder, 1010 die schärteren Bestimmungen des

Sachsenspiegels scheinen demnach nicht angewandt worden SEe1IN.
2230 [Dieser Autsatz iıst die 1n einıgen Details uberarbeitete Fassung meılner 1mM Januar 1976

vorgelegten Examensarbeit. Sie wurde durch eın Seminar Z Thema ‚„Hexenverfol-
ZunNng 1n Deutschland zwischen Reformation und Aufklärung” a  z  / das Herr Prof
Lehmann der Universität Kiel abhielt. Fur wichtige Hinweise bei der Überarbeitung
des Originaltextes danke IC Prof Lehmann.
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Stammtafel un:! Faltkarte. Böhlau, Köln/Wien 1976, 104
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Mobhrkirchen gyegeben hat, ıst un wenig VO:  3 diesem Hospital-Orden uberliefert worden.
50 Fullt die obengenannte Studie ıne Lucke 1n der un bekannten Literatur au

Die Wiege dieses 1mM Mittelalter bedeutenden Ordens hat 1n der Nähe VO:  . Grenobile
(Sudfrankreich) gestanden. Den Namen hat VO  - dem bekannten Eremiten Gt Antonius
AaNngCNOMMEN, dessen Gebeine als Reliquie nach Saint-Antoine gelangten und verehrt
wurden. Im Jahre 1083 wurde die Kirche mit den Gebeinen des Antonius der
Benediktinerabtei St DPeter 1n Montmajour geschenkt, die hier eın Priorat errichtete. In
den Jahren zwischen 1085 und 1096 wurden weiıte Landstriche VWesteuropas VO:  - einer

geheimnisvollen Krankheit heimgesucht. Wegen der auftretenden brandartigen Schmerzen
nannte I1a  . S1€e „ignıs sacer“‘ (heiliges Feuer). Die Ursache der Krankheit, damals
unbekannt, wurde ausgelöst durch den Genuß VO:  - Mehl, 1n dem sich gemahlenes
Mutterkorn befand. Erst 1mM Jahrhundert wurde diese Krankheit als Mutterkornbrand
diagnostiziert. Die gepeinıgten Kranken fanden Zulacht bei den Brudern des
Antoniusordens. Diese Bruderschaft hatte sich Z Lebensaufgabe gemacht, gesunde und
kranke Pilger VeErSsOTIKCIL. Schon 100 Jahre nach dem ntstehen WaäarTl die
Antoniusbruderschaft ber Frankreich, Italien, 5Spanien, Deutschland un: bis nach
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Palästina verbreitet. Diese uberaus schnelle Ausbreitung des selbständigen Ordens äßt sich
hauptsächlich au ihren therapeutischen un pflegerischen Leistungen erklären. Die VO  } dem
Mutterkornbrand befallenen Kranken bekamen nach ihrer Einlieferung 1NSs Hospital gu
unvergiftetes rot gereicht, dafß der Vergiftungsprozef Zu GSGtillstand kam Dazu wurde
„heiliger Wein’““ vereicht, der bei der grofßen Himmelfahrtsprozession mıit den Gebeinen des
heiligen Antonius getaucht worden Wa  e Als Gegengift die Mutterkornvergiftung
wurden Heilkräuter beigemengt. 1234 erlangte die Bruderschaft VO:  - Papst Innozenz
die Genehmigung, einen eigenen Konvent bilden und nach der Augustinerregel leben
Im Jahrhundert kam die zroße Blute des Ordens. Doch ungelöst blieb das Problem der
klösterlichen . Armut. Der Besitz eıgener Wohnungen un! Häuser innerhalb des
Klosterbereichs, die Arbeit 1 Dienste weltlicher Herrscher, Nepotismus der hbte und
Stellenbesetzung durch die römische Kurie ließen mehr un: mehr ungeistliche Personen 1n
den Orden gelangen un trugen Z7U1 Verweltlichung bei Die Ordensreform VO  ; 1367 blieb
hne greifbare Ergebnisse. Noch 14158 entstand ıne Ordensspaltung, die drei Jahre dauerte.
EFrst 1ın der Person des Petrus Mitte de Caprariis als Ordens-Generalvikar und spater als
Präzeptor erstand der Ordensbruderschaft e1n tatkräftiger Reformer. Mit anderen
verantwortlichen Männern arbeitete 17 Fruhjahr 1478 die Statuten der großen
Ordensreform au In Memmingen gelang ihm, 1ne der hervorragendsten
Ordensbibliotheken anzulegen. Fin Jahr spater st+arhb dieser bedeutende Reformer.

Die vorliegende Gtudie gewährt urn einen tietfen FEinblick 1n das Leben und Wirken eines
Ordens, dessen Bruderschaft sich den Dienst der Nächstenliebe ZUuU Lebensaufgabe gemacht
hatte Frwin Freytag, 2414 Ertinghausen

Schleswig-Holsteinisches Biographisches Lexikon, herausgegeben 1m Auftrage der
Gesellschatft fur Schleswig-Holsteinische Geschichte VO  . Olaf Klose un! Eva Rudolph.
Band 4, arl Wachhaoltz Verlag, Neumunster 1976, 248 S, Taftfeln Abb geb
Nach einer Pause VO Jahren ıst erfreulicherweise der and des wichtigen

biographischen Werkes erschienen. Er enthält 131 Artikel VO Autoren, die alphabetisch
nach Namen geordnet sind Theologen sind insgesamt Personen biographisch erfaßt.
Außerdem wird der 1mM Jahrhundert bekannte Religionskritiker un! Atheist Matthias
Knutzen aus Fiderstedt beschrieben Lohmeier). Wolf raf Baudissin, geb 1847

Sophienhof, wurde als Alttestamentler bekannt Goldmann). Matthias Boetius (recte:
Boysen) WarTl ce1it 1610 Pastor auf Alt-Nordstrand. Er i1st als Chronist Nordfrieslands
hervorgetreten Lohmeier). Hieronimus Durer, uch Thierer, geb 1641 Gluckstadt, WaäarTl

1n Holland und Osnabruck Pastor. Er trat als Dichter 1n der Öffentlichkeit hervor (Karin
Unsicker). Der 1667 In Kiel geborene Pastor Friedrich Gramm wurde durch seine
Schmähschriften seine Lehrer bekannt und wurde schließlich auf die Insel Helgoland
verbannt Voigt). Der Pastor und Geschichtsschreiber Anton Heimreich, geb 1626,
WarTr einer der bedeutendsten Schriftsteller seiner eit Lohmeier). In der Familie Hensler
werden drei Pastoren VO  ' Lorenz Hein Cn ihrer theologischen Bedeutung gewurdigt:
Adolf Christian, geb 1779, Christian Gotthilf, geb 1760, Friedrich, geb 1704 Chr. Gotthilf£
Wal zweiftfellos der bedeutendere der Genannten. Woltgang Prange bringt Biographien
Lubecker Bischöte: Johs Tiedemann, geb 1500 Stadthagen, wurde als Johannes IX. der letzte
katholische Bischof 1n Eberhard VO:  - Holle wurde 1561 Zu Bischoft daselbst gewählt.
Balthasar Kantzau wurde 1536 ZUuU Bischof 17n gewählt. Dieter Lohmeier rag noch
folgende Biographien bei Hartwig Lohmann (Laientheologe), Albert Meyer (theol
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Schriftsteller des Jahrhunderts), ohannes Petreus (Chronist des Jahrhunderts), Lutke
Namens Moönch) und Niclaus Teting (schwärmerischer Laientheologe des
Jahrhunderts). er Propst Philipp Ernst Luders trat besonders als Lehrer fur Agrarwesen
unter seiner bäuerlichen Umgegend auf Weinreich). Als Schriftsteller un Karthograph
wurde der Pastor Friedrich Ernst Chr QWertling bekannt de Cuveland). DPeter Musäus
wWarT Theologieprofessor 1n Kiel Hoffmann). Klaus Wriedt biographiert wel Lubecker
Bischoöfe des Spätmittelalters: Johannes VIL (Schele 0-—1 1ın Ta Arnold Westfal,
1450 1466, ebenda.

Johann Schmidt zeichnet iıne Lebensskizze des Bischots Wilhelm Heinrich Koopmann,
der bei der Annexion der Herzogtumer durch Preufßen 1866/7) den Bekenntnisstand der
ev.-Jluth. Kirche verteidigte. Es ware wunschenswert, wenn die abgebildeten Porträts 1n

alphabetischer Reihenfolge geordnet würden. Das erleichtert dem Leser das Auftinden.
Dankenswert ist die gute Ausstattung des Werkes durch den Verlag.

Erwin Freytag, 3414 Ertinghausen

Andreas Röpcke, [)as FEutiner Kollegiatstift 1m Mittelalter 9 —1 Quellen un:|
Forschungen 7U Geschichte Schleswig-Holsteins, 71) arl Wachholtz Verlag,
Neumunster 197/7, 261

Im Jahre 1309 wurde 1n Futin VO Lubecker Bischof eın Kollegiatstift begrundet. [Dies
stand 1ın T} Zusammenhang mıt den jahrzehntelangen Streitigkeiten Lubecks mit dem
Bischof Burkhard VO  - Serkem. Futin WarTr der Hauptstutzpunkt der Bischöfe 1in ihrem kleinen
Territorium, während G1€e 1n Lubeck 11UI ber den Dombezirk verfuügen konnten. Fine
Einrichtung eines Kollegiatkapitels bischöflichen Residenzort ıst allerdings selten un
wohl damit erklären, da{s die Auseinandersetzungen miıt Lubeck den Bischot dazu
veranlaßten, dem Bistum testamentarisch zugefallene umfangreiche Kapitalien SC

Einrichtung VO Präbenden (deren ahl bis 1432 bis auf stieg) fur die Kanoniker eines
Kollegiatstiftes 1n Eutin verwenden.

In grundlichen Untersuchungen schildert der Verfasser den inneren Aufbau des Kapitels
SOWI1E Rechte und Pflichten der Kanoniker, umreilst die wirtschaftlichen Grundlagen un
widmet sich den Beziehungen des Kollegiatstiftes Zzu Bischof, ZuU CGiraten (bzw Herzog),
F1 holsteinischen Adel un Z Stadt Eutin

Dazu werden Auskunfte uber Stand, Herkunft un! Ausbildung der Kanoniker erteilt und
uch die Frage der Stellenbesetzung (etwa uch durch päpstliche Provisionen) behandelt.
Die Anhänge 111 und liefern 1ın Zusammenfassung prosopographische Nachrichten uber
die Eutiner Gtittsherren und Vikare.

50 entsteht das klare ild der Geschichte des Kapitels ‚„‚kleinstädtisch-provinziellen
Zuschnitts”, das 1n seinen Beziehungen weitgehend 1Ur auf das Gebiet der Lubecker i107ese
ausgerichtet Wa  $ Die soziale Herkunft der Kanoniker welst weitgehend auf burgerliche
Herkuntft, nicht zuletzt aus der Lubecker Oberschicht Erich Hoffmann, 2300 Kiel

Christian Degn, Die Schimmelmanns 1Im atlantischen Dreieckshandel. Gewinn und
(jewissen. arl Wachholtz Verlag, Neumunster 1974, Ln 599 Seiten mıit Karten un
Plänen, Abb
Ein ımposantes Werk legt der Historiker Christian Degn, Kiel, mıit dieser Studie der

Öffentlichkeit VO  n Gie IGrT das Ergebnis umfangreicher, fleifßsiger Archivforschungen und
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mehrerer Studienreisen. Fine Fulle VO:  - Quellen und Fakten wird 1er ausgebreitet, die fur
die Wirtschafts-, Sozial-, Kirchen- und Ideengeschichte Europas ceit der Mitte des
Jahrhunderts VO  . überragender Bedeutung sind Mindestens Millionen Afrikaner sind
als Sklaven nach Amerika verfrachtet worden. Unter den europäischen Maächten, die als
Kolonialreiche primar daran beteiligt Z WarTr der dänische Gesamtstaat einer der
vornehmsten. [)Das Engagement Dänemarks ıst besonders gut geeignet, als ıne beispielhafte
Darstellung ur einen Prozeß dienen, dem weltgeschichtliche Bedeutung zukomm: Hier
liegen die Ursachen der KRassen- un Sozialprobleme, mıit denen Amerika bis heute nicht
fertig geworden ıst

Im Mittelpunkt dieser Studie steht die aus Vorpommern stammende Familie
Schimmelmann. Legendenhaft klingt der Aufstieg dieser bürgerlichen Famiilie: Hinrich arl

brachte 1ın seinem Leben ungeahnten Ehren Er wurde einer der reichsten
Männer Europas un! einer der größten Sklavenhalter der Welt! Seine Lautbahn begann als
Heereslieferant un:! erreichte den Höhepunkt mıit der Erhebung 1n den Stand e1Nes dänischen
Lehnsgrafen. Seine Nachkommen traten 1n sSe1iNne Fufßstapfen. Sie verbanden sich ehelich mıit
Töchtern bzw Söhnen angesehener Adelsfamilien des dänischen Reiches. Kirchen-

der Herrnhutergeschichtlich interessant sind die Beziehungen des Begrunders
Brudergemeinde Nicolaus Ludwig raf VO  - inzendorf mıiıt dem dänischen Hof 1

Kopenhagen. 1736 wurde ıne Missionsstation auf Gt Ihomas gegrundet, deren Leiter der
Schlesier Friedrich Martin wurde. [)as Ansinnen, als Sklavenaufseher fungieren, erschien
den Brudern au Herrnhut sehr bedenklich. Doch csetzte sich bei der Gemeinde
Zinzendortfs Auffassung die Meinung durch, musse möglich se1n, die ihnen zugedachte
peinliche Aufgabe miıt wahrhaft christlichem Verhalten und missionarischem FErnst D
Wohle der CSklaven wahrzunehmen. Obgleich die Missionare nichts GSozial-
revolutionäres 1 Schilde fuüuhrten, mufßlßten 61€e unter Hafs, Verfolgung und Schikanen der
Plantagenbesitzer leiden. [Diese befurchteten, daß die Sklaven rebellieren wurden. Die Bruder
au Mähren durch ihre praktische christliche Lebenshaltung Vertrauen, das sS1e
mıiıt theologischer Gelehrsamkeit nı1e erreicht hätten. Erst 1773 entstand innerhalb des
dänischen Gesamtstaates 1ıne Herrnhuter Niederlassung 1n Christiansfeld bei Hadersleben.

Finer der Vorkämpfter fur die Sklavenbefreiung Waäal Ernst raf Schimmelmann, dessen
Schwager britz Reventlow ihm konträr gegenuüuberstand. Dieser sag ‚„Was ware die Folge,
wenn 111a  j den Sklaven die nackte Freiheit wiedergäbe? s ware eın Unglück für S1€e und
fur alle !“ Dagegen @1 g aIlZ anders bei den leibeigenen CGutsuntertanen. Ihnen G@e1 die
Sicherheit durch die Gutsherren zugesichert. Die Graten Schimmelmann un dazu
gehörten uch Caroline Baudissin auf Knoop un:! Julia Reventlow auf Emkendort besaßen
damals die wertvollsten Plantagen in Dänisch-Westindien mit ausend Sklaven. Damit
standen GS1€e der Si)i'tze der internationalen Sklavenhalter-Klasse. Sie besaßen die gröfßte
Zuckerfabrik und die einz1ıge Gewehrtfabrik 1m dänischen Reich Dazu kamen eigene
Überseeschiffe und viele Aktienpakete der großen Handelskompanien. Kiesige Guter muıiıt
einıgen hundert Leibeigenen, Schnapsbrennereien und Kattunfabriken nannten s1e ihr eigen.
Hatte der Begrunder der Handelsdynastie Heinrich arl Schimmelmann den Sklavenhandel
gefördert, hat sSe1in Enkel Ernst, eın Bewunderer und Mäzen Schillers, das Verdienst ihn
wirksam bekämpft haben Er 1 als Erfullung sSe1INes Tieles . da{fs Dänemark als
erste Staatsmacht eın Sklavenhandelsverbot erliefß.

Die zentrale Frage, die ın diesem Werke zeht, lautet: ‚„„Wie kann INa eın 5System,
das sich 1n vielen Jahrzehnten ausgedehnt un! gefestigt hat, q108 nachdem I1a sich des
Unrechtes bewulßst geworden ist, liquidieren, hne allzu großen Nachteil fur die Beteiligten.

50 sind die Probleme, die hier aufgezeigt werden und Z Debatte stehen, außerordentlich
gegenwartsnahe.
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Ein Wort Hölderlins, das Anfang des Buches steht, soll noch ıtıert werden:
Wer hub an? Wer brachte den Fluch?
Von heut ist:6 nicht und nicht VO gestern
und die zuerst das Ma{s verloren, 11SCIEC Väter,
wufßflten nicht und trieb ihr Geist sie!

Frwin Freytag, 3414 Ertinghausen

Archiv fur Mittelrheinische Kirchengeschichte, Jahrgang, 1973, herausg. VO:  5 Anton
Bruck
Das ben genannte Jahrbuch wird 1n Schleswig-Holstein kaum Bezieher haben und Leser

finden, da die mitgeteilten Abhandlungen und Beitrage, die Quellen und die
kirchenhistorische Chronik sich ausschließlich mıt dem Kaum der ıer katholischen Bistumer

Limburg, Irier, Mainz und Sopeyer befassen. Wenn ber dennoch hier angezeigt wird,
annn geschieht das deshalb, weil der Beitrag VO  - Heinz Wiilli Peuser: ‚„„Neue Liturgie 1ın alten
Kirchen. Theologische, denkmalpflegerische und kunstlerische Probleme bei der
Kestaurierung un Neuordnung VO:  — Kirchen 1 Bistum Limburg“ uch fur diejenigen VO  .

Interesse sSe1in könnte, die 1 evangelischen Kaum Schleswig-Holsteins VOT ähnlichen Fragen
und Problemen stehen wıe der Architekt Peuser und se1ine Auftraggeber 1 Bistum

Limburg. Nicht unerwähnt sollen hier ber uch die sorgfältige Planung, Anlage un
Gestaltung des vorliegenden Jahrbuches bleiben. Joh Schmiüidt, Preetz

Blätter fur württembergische Kirchengeschichte. Herausg. Gerhard Schäter un Martin

Brecht, Jahrgang, 1973/74 Verlag Chr Scheufele, Stuttgart.
DDer erste Auftfsatz des vorliegenden Heftes, der Konrad Gottschick Z Geburtstag

gewidmet ist, behandelt eın Thema, das uch uber Wurttemberg hinaus aufmerksame Leser
finden wird, das Thema ‚„Bibelmystik. Bengels Verhältnis Zzu Schrift und Zu Mystik.”“
Martin Brecht, der Verfasser dieses Autfsatzes, schlie{(ßt seinen Beitrag mıit den Worten, die
ıne prazıse Zusammenfassung seiner Überlegungen sind, mıit folgenden Worten:

‚„Theologiegeschichtlich gesehen ıst Bengels Synthese VO:  > objektivem Bibelwort und

mystischer Subjektivität ıne grofße wertvolle Leistung. Sie hat seiner eit
Auseinanderstrebendes ufs MEUEC verbunden, nämlich die Kirche un den pietistischen
Spiritualismus, wI1e das Beispiel Wurttembergs ze1g Bengels Konzeption hat oZroße
Leistungen auf dem Gebiet des Bibelverstehens ermöglicht. Sie wWarT ber nicht gewappnet
gegenuber dem Geist der Aufklärung und ihren immer dringender werdenden exegetischen
Fragen. Die v1a media, die hier einzuschlagen gewesen ware, wird VO:  } Bengel weder gesucht
noch gefunden.”“ Man hat den Eindruck, da diese V1a media 1n den innerkirchlichen
Auseinandersetzungen uch heute oft weder gesucht noch gefunden wird, Was doch beides
sehr notig ware.

In dem zweıten Auftfsatz VO:  > Martin Brecht uber ‚Johann Albrecht Bengels Lehre VOo

Jut Jesu Christi“ i1st der Abschnitt ‚„Bengels Verhältnis Zinzendort‘ beachtlich ‚„‚Weder
Zinzendortf noch Bengel haben (SO) die Mitte der Schrift angeméssen Z Geltung gebracht.
Von wel Seiten welsen 61€e zuruck auf das gröfßere Format Luthers. Man mu{ sich daruber
1mM klaren se1n, da{fs weder Zinzendorfs zeitgebundener Gtil noch Bengels der biblischen
Metaphysik verhaftetes Denken hne weıteres prolongierbar sind  44
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Die beiden Auftfsätze VO: Dietrich Blaufuß uber den ‚„„Briefwechsel des Ulmer
Superintendenten Flias Veiel mıit Philipp Speuer“” und VO  - Gerhard Schäter uber .„„Der
wurttembergische Mietismus und die deutsche Schule‘‘ sind Prof Martin Schmidt zuü

Geburtstag gewidmet.
Aus der Reihe der anderen Auftfsätze el L11UT noch der Beitrag VO:  - Wolfgang Metzger

genannt, der eın Thema der Neuzeit behandelt, das Thema ‚„Das Okumenische Komitee
Baden-Wurttemberg 1950 971 das nach 21jährigem Bestehen aufgelöst wurde, ‘” der
ökumenischen Arbeit 1 Kaum der beiden sudwestdeutschen Landeskirchen den Weg 1n ıne

größere Weite freizugeben“””.
[)as Gedenkwort fur rof Hanns Ruckert, den uch viele nichtwürttembergische

Studenten während ihres Studiums 1n Tübingen gehört und verehrt haben hätte mıiıt einem
nd nicht Schluf.Bild des Heimgegangenen besser d Anfang des Heftes gestanden
Joh Schmidt, Preetz

Zeitschrift des ereins für Hamburgische Geschichte, Bd Mit Kegister Band 571

Hans-Christians-Verlag, Hamburg, 1974

Mehr als die Hälfte des ben genannten Bandes machen diesmal die zahlreichen
Kezensionen und Hinweise und das csehr sorgfältige Kegister den Bänden 51 aus,
das Gustav Bolland bearbeitet hat Unter den 11 Beiträgen auf den Seiten — 189 verdient
der Autsatz VO  - Wolfgang Seegrun uber 186 Erzbistum Hamburg ıne Fiktion?”
besonders genannt werden. I Der Auftfsatz ıst ıne Auseinandersetzung mıit Drögereits
Untersuchungen und den VO:  - ihm angezweifelten Urkunden uber das Erzbistum Hamburg.
Auf die Frage nach den quellenmäßigen Grunden die Existenz e1ines Erzbistums
Hamburg seit 831 antworte Seegrun 1 Schlußabsatz SEe1INEeS Aufsatzes Drögereit
uberzeugend: ‚„‚Nach Abwägen des Gerichts aller Quellenzeugnisse muß® das Urteilspendel
ausschlagen der Darstellung, wıe s1e die Ansgarvita zibt 831 wurde Hamburg als
Erzbistum fur Skandinavien und die Ostseewenden gegrundet und mıit ihm, zuerst 848, dann
rechtlich einwandftrei 864, das Bistum Bremen als Existenzgrundlage uniert.“ Aus der Reihe
der ubrigen Aufsätze des Bandes nenn der Kezensent BCIN noch die beiden Arbeiten VO  .

ert Hatz uber den Schatzfund VO  - Burge unter dem Titel . u vorhansischen
Munzumlauf auf Gotland” und ‚„„Die letztwillige Verfugung des Hamburger Burgermeisters
DDr Hinrich Murmester“‘ VO  - DPeter Gabrielsson. SGelbstverständlich bedeutet der inweis
auf die drei genannten Auftfsätze kein ablehnendes der abwertendes Urteil uüuber die anderen
1mMm and erschienenen Arbeiten ZUu!r Hamburger Geschichte. Joh Schmidt, Preetz

Jahrbuch fur Westfaälische Kirchengeschichte, 67/1974 Herausg. VO:  3 Robert Stupperich.
[Da das ben genannte Jahrbuch dem truheren Präses der westf£älischen Kirche, Hans

Thimme C Geburtstag Juni 1974 gewidmet ist, verdient der Aufsatz, den
Foerster uber den Vater ‚„„‚Wilhelm Thimme, Pfarrer un! Professor“‘, geschrieben hat,

besonders genannt werden. Wilhelm UZ VO:  - dem der Sohn, Hans 1: 1n der Gedenkrede
beim Begräbnis des Vaters als VO  - einem Wanderer auf dem Wege Zu ewigen jel sprach,
mu ß nach der Darstellung Professor Foersters eın Mann geEWESECN se1ın, dessen yaNZE Liebe
sowohl dem Gemeindepfarramt als uch der professoralen Tätigkeit 1n unster gegolten
hat
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DDer umfangreiche Beitrag 9 — 87) Martin Sellmanns i1st iıne sorgfältige
Bestandsaufnahme „ Zr Geschichte des Hagener Schulwesens VO:  - den ersten Anfängen bis
Zzu Jahrhundert”“ un als solche nicht L11UI VO:  . Bedeutung fur den westfälischen Raum

Über die Grenzen Westfalens hinaus weılst uch der Autsatz VO  - Stupperich:
‚„Bodelschwingh un! Stoecker, (semeinsame Ausrichtung verschiedene Wege  e  7 dessen
zusammenfassender Abschnitt auf 102, w1e folgt, lautet: ‚„Bodelschwinghs Weg Wäal

gradlinig, dem entsprach ZUu Werk Stoecker hatte das tragische Schicksal, verschlungene
Wege der Politik gehen 1n der Hoffnung, die Einigung des Volkes auf christlich-sozialer
Basıis erreichen. Wie Bodelschwingh schon 1885 sag Zg1INg diese Arbeit uber die Kräfte
des Finzelnen. Sein Urteil uber Stoecker blieb immer pOSI1tV. Es notigt, vorgefaßte
Meinungen revidieren.“ Fine wichtige Ergänzung des Autfsatzes VO  - Stupperich ıst der
(leider UTr 1n wenıgen Briefen) mitgeteilte Briefwechsel zwischen Bodelschwingh un!
Stoecker.

Auch die Briete aus der eit der Erweckung unter dem Titel ‚„Johann Heinric
Volkening und Theodor Schmalenbach 1 Austausch mit Zeitgenossen‘‘, die ilhelm ahe
mit einem gu Vorwort un:! vielen hilfreichen Anmerkungen veröffentlicht, sind ine

Arbeit, die uber Westfalen hinaus geIn ZU!T: Kenntnis genommMen wird Wenn ahe darauft
hinweist, da die TIhesen, die Claus Harms 1817 veröffentlichte, uch £ur Volkening
un seinen Weg VO:  3 Bedeutung ZEWESEN sind, dann ıst diese sicher richtige Mitteilung
zugleich uch eın Zeichen dafur, welche Bedeutung Claus Harms uber Schleswig-Holstein
hinaus gehabt hat
T Wiederkehr des Todes VO  j Wilhelm Weirich”‘‘ schreibta Brinkmann einen

Aufsatz uber den etzten westf$£älischen Generalsuperintendenten, der 1954 starb
und VO:  . dem Bischot Dr Dibelius damals sag ‚„‚Die wegstfälische Kirche verliert mit

ihm einen Mann, der ımmer Zzu DDienst bereit wWAarTr un dessen Herz fest 1 CGilauben
den Gekreuzigten gewurzelt war  av Die Reihe der Beitrage wird abgeschlossen mıit einem

Autsatz VO:  - TAanz Flaskamp uber ‚„Einstige Kleinklöster Wiedenbruck‘“ un einer Arbeit
uber Kirchenordnung und Sittenzucht 1n unster 5233“ VO  - Dietrich Kluge.

Auf den Seiten 220 256 werden nach einem kurzen Bericht uber die Jahrestagung 1973

2A7 zehn sehr ausfuhrliche un! ebenso instruktive Buchbesprechungen
dargeboten, die Zusamımlien mıiıt den Beitragen das ahrbuch 1974 einer wertvollen

Veröffentlichung machen. Joh Schmidt, Preetz

Zeitschrift des ereins für Lübeckische Geschichte un Altertumskunde, and 54, Herausg.
Dr Ahlers, Verlag Max Schmidt-Römhild, Lubeck 1974

Der Zur Besprechung vorliegende and ist mıiıt seinen Autsätzen un Beiträgen dem
Ehrenmitglied und langjährigen Vorsitzenden, Professor DDr Ahasver Brandt, Heidelberg,
als Dankesgabe z Geburtstag September 1974 gewidmet.

Unter den Autfsätzen des Bandes verdient die Arbeit: ‚„‚Johannes Tiedemann, der letzte
katholische Bischof VO  - Lubeck‘“, die Wolfgang Prange, Schleswig, geschrieben hat,
Beachtung. In Unterabschnitten gibt Einblick 1n das Leben VO:  . Domhbherren und Vikaren
1n Lubeck nach Einführung der Reformation (1530) Daflß diese Männer sich noch ein1ıge Jahre
behaupten konnten, ıst erstaunlich. hat sicher Recht, wel1n sagt, da{fs nach außen hin

Selbstbehauptung, Erhaltung un Verwaltung ihres Besitzes ihre einz1ıge Aufgabe sSe1in

schienen, da{fß G1e 1n Wirklichkeit ber doch wohl durchhalten wollten bis jenem Tag, der
einmal die alte Ordnung wiederbringen sollte. Dieser Tag ber kam nicht wieder, und
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ohannes Tiedemann, der L1IUT 1n der kurzen eit VO:  - 1559 bis seinem Todesjahr 1561 das
Bischofsamt bekleidete, ware sicherlich uch nicht der Mannn gewesen, ihn herbeizuführen.
Die Jagd nach Pfrunden und die Sorge die eigene Familie, der uch ine Reihe VO:  -

eigenen Kindern gehörten, ließen ihm offenbar keine Zeit, wirklich geistliche
Entscheidungen, die notig gCeWeEseEN waren, treffen. 50 wWar denn ohannes Tiedemann der
letzte katholische Bischof VO:  - Lubeck. Sein Nachfolger als Bischof wWar evangelisch.

Der zweıte Auftfsatz uber Topographien Lubecks VO  } Gerhard Meyer enthält nach einer
kurzen Einleitung eın ausfuüuhrliches und ubersichtliches Verzeichnis der Topographien VOMN

Lubeck, das fur Freunde der Lubeckischen Stadtgeschichte VO  > Interesse sSe1in wird
Sehr sorgfältig und ubersichtlich ist uch der Arbeitsbericht des Amtes fur

Denkmalspflege der Hansestadt Lubeck 973/74 5—8 VO  >} Lutz Wilde Der Bericht
uber die kirchliche Denkmalspflege 8 —6 1st zugleich eın Zeichen dafür welche
Bedeutung kirchliche Bauten alter und nNeuerer eit 1n Lubeck haben

Die TE kleineren Beiträge des Bandes 871 —96) uber den Lubecker Hof 1n Novgorod
VO:  E Norbert Angermann, die Schatzkammer des Lubeckischen Rates VO  - Antje-Kathrin
Grafifsmann und das Lubecker Stadtsiegel VO  - Olof Ahlers werden die Lubecker Mitglieder
des ereins SCINn ZU!T Kenntnis nehmen.

DE der and der Zeitschrift, wıe bereits ben gesagt wurde, Professor Dr Brandt
gewidmet ist, cöll au der grofßen ahl der Buchbesprechungen LIUT ıne genannt werden,
nämlich die VO:  ; Prof. Koppe uber IIA Brandt, Regesten der Lubecker Burgertestamente
des Mittelalters, IT 1351 — 1363“

Der lesenswerte and schliefßt mıit einem kurzen Jahresbericht und acht Bildtafeln
einzelnen Aufsätzen. Joh Schmidt, Preetz

Zeitschrift des ereins für Lubeckische Geschichte und Altertumskunde, 55 Herausg.
Dr Ahlers, Verlag Max Schmidt-Römhild, Lubeck 1975

Von den In mitgeteilten drei Aufsätzen lassen die 'beiden ersten einen Blick
hineintun 1n die Welt Lubecks, wı1e G1€e sich 1mM un!| Jahrhundert muiıt vielen Namen
und 1n weltweiten Aufgaben darstellt. Der umfangreiche Bericht VO  > Pierre Jeannin

5 — 40) ıst die Wiedergabe e1iNes Vortrages, der 1974 auf der
Jahresversammlung des Hansischen Geschichtsvereins 1 Hamburg gehalten wurde. Das
Thema des Vortrages ‚„„Die Rolle Lubecks 1n der hansischen Spanien- und Portugalfahrt des

Jahrhunderts” ıst grundlich behandelt worden und ur manchen Leser des Autfsatzes iıne
nutzliche Erinnerung daran, daß Lubecks Handelsbeziehungen 1n vVveErgangeENeEN Tagen nicht
L1IUT auf den Norden ausgerichtet Annie Petersens Autsatz uber ‚„„‚Die
chronikalischen Eintragungen 1M altesten Dom- Traubuch Lubecks 5—1 (1622) ist
eın Meisterwerk muhsamer Kleinarbeit, der dankbare Leser verdient.
uch der L1 (Schluß-) Teil des Aufsatzes VO:  - Hubert Schult uber ‚„Lubecker
Wirtschaftsbeziehungen nach Dänemark, Finnland un Schweder: 5—1 1m Spiegel
Lubecker Schuldforderungen“‘ enthält ıne Fulle VO  } Namen, die Lubecks Bedeutung 1
ausgehenden Jahrhundert erkennen lassen.

Der ‚„„Bericht des Amtes für Denkmalspflege der Hansestadt LubeckSA den uch
diesmal wieder Lutz Wilde Zibt, äflft keinen Zweiftel daruber aufkommen, da das genannte
Amt mıit iImmensem Fleiß un:! grofßem Können den ihm anvertrauten Aufgaben nachgeht.

Gerhard Meyers ‚‚Kleiner Beitrag: Zur Erinnerung den Beginn des Lubecker
Buchdrucks VOT 500 Jahren” un die ‚„Besprechungen und Hinweise‘‘ bilden den Schluß des
Bandes 55:; dem INa  > wunscht, da{fs ihm weiıtere Bände VO  - gleichem Niveau folgen.

Joh Schmüidt, Preetz
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